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VORWORT

Die Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden ist nach dem
Aufruf derVollversammlung desÖkumenischen Rats der Kirchen in den konziliaren
Prozeß gegenseitiger Verpflichtung für Gerechtigkeit, Frieden und die
Bewahrung der Schöpfung eingetreten. Nach den Schwerpunkttagungen
„Frieden Gottes - Frieden auf der Erde" im Herbst 1981 und „Ökologie -
Schöpfung bewahren" im Frühjahr 1986 hat die Landessynode im Frühjahr 1988
den Teilbereich Gerechtigkeit aufgegriffen. •

Die' Landessynode will mit diesem Teilbereich deutlich machen, daß die
badische Landeskirche denWeg zurWeltkonferenz des Ökumenischen Rats der
Kirchen über Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung mitgehen
möchte. Unsere Landessynode hat mit ihrer Entscheidung, den Aufruf zum
konziliaren Prozeß aufzunehmen, zum. Ausdruck gebracht, wie wichtig der
badischen Landeskirche als Gliedkirche der EKD dieseThematik ist.

Sie legt mit diesem Sonderdruck die Vorträge und Berichte, die Verhandlungen
im Plenum und die gefaßten Beschlüsse zur Information, zum Nachdenken und
zurWeiterarbeit vor.

Die Ergebnisse der Schwerpunkttagung „Leben aus Gerechtigkeit, Gottes
Handeln - menschliches Tun" sind - neben vielen weiteren - ein Beitrag, der
helfen soll, das gemeinsame Engagement der weltweiten Christenheit für den
Kampf um Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung um der Kirche
und derWelt willen zu festigen.

Weinheim, imAugust 1988

Hans Bayer
Präsident der Landessynode
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LANDESSYNODE DER EVANGELISCHEN LANDESKIRCHE IN BADEN

Auf dem Weg zurWeltkonferenz des ÖRK

Gerechtigkeit -Frieden - Bewahrung der Schöpfung

LEBEN AUS GERECHTIGKEIT

GOTTES HANDELN - MENSCHLICHES TUN

Schwerpunktthema Frühjahr 1988

Die Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden hat sich am 12/13. April 1988 mit dem
Thema „Leben aus Gerechtigkeit, Gattes Handeln - menschliches Tun" befaßt, um mit einem Teilbeitrag
deutlich zu machen, daß unsere Kirche denWeg zurWeltkonferenz des Ökumenischen Rates der Kirchen
über Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung mitgehen möchte.
Im folgenden sind die Ergebnisse unseres Nachdenkens und der Beratungen, wie sie mit unterschied­
licher Fragestellung in den 4 ständigen Ausschüssen der Synode erfolgten, zusammengefaßt. Die zum
Thema gehaltenen Referate, Bibelarbeiten, Protokollauszüge und die Vorbereitungsmappe zum Schwer­
punktthema werden interessierten Gemeindegliedern auf den üblichen Wegen zugänglich gemacht.
Die Beauftragten der badischen Landeskirche für Mission und Ökumene werden gebeten, die Stellung­
nahmen und Arbeitsergebnisse der Synode bei ihrer Arbeit als verbindliche Leitlinien zu beachten.
Die Landessynode legt Ergebnisse und Beschlüsse dem Forum derArbeitsgemeinschaft Christlicher Kir­
chen mit der Absicht vor, die beteiligten Kirchen zu informieren und deren Beratungen über den gemein­
samen Weg zur Weltkonferenz zu fördem.
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HauptausschuB: Theologische Grundlegung

Dem Hauptausschuß war die Beratung der theologischen Grundlegung aufgetragen. Die Überlegungen lassen
sich folgendermaßen zusammenfassen: '
Leben aus Gerechtigkeit gründet nach dem Zeugnis unserer Kirche in der Rechtfertigung des Sünders allein
durch den Glauben, wie sie die Reformation im Evangeliumwiederentdeckt hat. Durch das Kreuz Christi hat Gott
seine rettende und befreiende Gerechtigkeit erwiesen. Dabei verschränken sich im Kreuz Christi die vertikale
und horizontale Dimension der Gerechtigkeit, die unaufgebbar zusammengehören. Die durch Gottes Gnade
geschenkte Gerechtigkeit wirkt, erneuert und erfüllt sich in der Lebe. Die Liebe lebt also aus der Kraft der
Gerechtigkeit Gottes und verpflichtet Christen und Gemeinden zum öffentlichen Zeugnis und zum Eintreten für
Gerechtigkeit.
Dieses Verständnis des Lebens aus Gerechtigkeit ist im Zeugnis unserer Kirche grundlegend und bestimmend
für alle Aspekte, unter denen nach Gerechtigkeit gefragt wird.
Die Gerechtigkeit Gottes wird Zuspruch und Anspruch für unser Leben als Christen, als Gemeinde und als Kir­
che in der Verkündigung des Wortes Gottes. Die Feier des Gottesdienstes ist darum immer wieder der Ort, an
dem die befreiende Kraft der Gerechtigkeit Gottes erfahren wird und an dem sich die Sendung zum Leben aus
Gerechtigkeit ereignet. Die Sakramente sind Vergewisserung der Gerechtigkeit Gottes und Stärkung zum Tun
des Gerechten. InAnbetung und Lab, in Bitte und Fürbitte bleibt die Gemeinde dem Herrn der Gerechtigkeit ver­
bunden. Sie bezeugt ihre Hoffnung auf die erschienene und kommende Gerechtigkeit in der Bitte des Vaterun­
sers: Dein Reich komme.

Rechtsausschuß: Menschenrechte - Religionsfreiheit

Die Beratungen des Rechtsausschusses überdie Frage nach Gerechtigkeit gingen aus von den Menschenrech­
ten und beschränkten sich auf Religionsfreiheit im KSZE-Raum. Beispielhaft wurden die Religionsgesetzgebung
In der UdSSR und die Situation der Moslems unter uns behandelt.
Die Beratungen führten zu folgenden Beschlüssen der Landessynode:
1. Die Landessynode empfiehlt den Gemeinden, zur Problematik der religiösen und sozialen Diskriminierung

der Muslime auf unserem Kontinent und zur Frage nach der angemessenen Gestalt des missionarischen
Auftrags die nachfolgenden Stellungnahmen mit besonderer Aufmerksamkeit aufzunehmen:
a) Konferenz Europäischer Kirchen 1984 Zeugnis van Gott in einem säkularisierten Europa",
b) Rat der EKD 1982 „Christen und Muslime im Gespräch",
c) Theologische Kommission derACKBaden-Württemberg Februar 1983 .„Christlicher Umgang mit Muslimen".

2. Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchenrat, unter Berücksichtigung der Stellungnahme der
EKD darauf hinzuwirken, daß von seiten des für die Aufsicht über das gesamte Schulwesen zuständigen
Staates gemäß Artikel 7 des Grundgesetzes geprüft wird, unter welchen Voraussetzungen ein geregelter
Koranunterricht stattfinden kann.

3. Die Landessynode ist dankbarfür dieAufmerksamkeit, mit der das Kirchenamt der EKD- Hauptabteilung III
(Ökumene und Auslandsarbeit) - die Verbindung zu KSZE-Konferenzen gewahrt hat. Sie bittet mit Nach­
druck um nicht nachlassende Bemühungen, im Rahmen kirchlicher Möglichkeiten die Frage der Religions­
freiheit im KSZE-Raum immer wieder in Erinnerung zu rufen; dabei sollten sowohl Einzelfälle als auch die
gesetzlichen Voraussetzungen für die Wahrung der Religionsfreiheit Beachtung finden. Auf die Diskussion
im Bundesrat über Religionsfreiheit (am 12.11•1987) und im Bundestag (am 04.02.1988) wird hingewiesen.

4. Die Landessynode bittet die Konferenz EuropäischerKirchen (KEK), bei ihrerArbeit und Planung Fragen der
Religionsfreiheit in Ost und West besonderes Gewicht zu verleihen.

5. Die Landessynode ist dankbar für die Mitgliedschaft unserer Landeskirche bei „Glaube in der 2. Welt -
Deutsche Sektion (G2W). Sie begrüßt die dort geleistete Informationsarbeit über Kirchen in sozialistischen
Ländem, die durch die monatliche Zeitschrift auch die Gemeinden erreichen kann. Sie bittet die Öffentlich­
keitsarbeit der Landeskirche, diese Information mehr als bisher zu verwenden. Sie empfiehlt allen Gemein­
den, eine eigene Mitgliedschaft bei G2W zu prüfen und dadurch ihrem Eintreten für die Wahrung und Erhal­
tung von Religionsfreiheit in Ost und West Ausdruck zu geben und so die Menschenrechtsarbeit von G2W
zu fördern.
Adresse: Glaube in der 2. Welt - Deutsche Sektion, Lisztstraße 2, 7890 Waldshut-Tiengen.

6. Die Landessynode ist dankbarfür die während ihrerTagungen regelmäßig gehaltene Fürbittandacht für ver­
folgte Christen weltweit. Sie bittet alle Gemeinden um ihr Gebet. Hilfen dafür können angefordert werden.

In ihrem Kampffür die Menschenrechte weiß die Kirche, daß das Gebet der Christen für den Nächsten derwirk­
samste Beitrag für ihre Arbeit ist." (ÖRK- Konsultation, Groydon 1981)
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FinanzausschuB: Ökumenisches Miteinanderteilen

Die Beratungen des Finanzausschusses zur Frage der Gerechtigkeit gingen aus von der Behandlung folgender Fragen:
1. Aufstellung und Durchführung des Haushaltsplans
2. Anfragen an die Weltwährungsordnung
3. Ökumenische Entwicklungsgenossenschaft (EDCS)
4. Kirchliches Stiftungsvermögen
Die Beratungen führten zu folgenden Beschlüssen der Landessynode:

1. Gesprächemit der Wirtschaft
Die Landessynode ist sich bewußt, daß wir als einzelne und als Kirche mitverstrickt sind in die wirtschaftlichen
Ungerechtigkeiten, die sich auch in der internationalen Schuldenkrise auswirken. Die Synode erkennt darin auch
eine Herausforderung für unsere Landeskirche, sich auf allen Ebenen diesen Fragen zu stellen. Sie begrüßt Vor­
schlage, wie sie die „Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung" (GKKE) in der Anhörungdes Bundesaus­
schusses fürwirtschaftliche Zusammenarbeit (05.11.1986) vorgetragen hat und bittet den Evangelischen Ober­
kirchenrat, in den weiteren Gesprächen mit Verantwortlichen inWirtschaft, Politik und Bankwesen darauf hinzu­
wirken, daß diese Gesichtspunkte anerkannt und in praktisches Handeln umgesetzt werden. Die Gesprächsfüh­
rung mit den Banken liegt allein beim Evangelischen Oberkirchenrat.

2. Einzelplan 3 des Haushalts
Die Landessynode betont, daß das ökumenische Miteinanderteilen auch die Finanzen mit einschließt. Deshalb
ist dafür Sorge zutragen, daß der Einzelplan 3 des landeskirchlichen Haushalts (Mission und Ökumene) entspre­
chend seiner Bedeutung prozentual angemessen am Netto-Kirchensteueraufkommen vertreten ist. Dabei soll
das deutliche Bamühen um eine kontinuierliche Steigerung von zwei bis drei Prozent des derzeitigen Ansatzes
des Einzelplans 3 für die nächsten Jahre erkennbarwerden.

3. Ökumenischmiteinanderteilen
Die Landessynode bittet darum, daB in der Gemeinschaft von Kirchen und Missionen im Evangelischen Missi­
onswerk in Südwestdeutschland e.V. (EMS) und in der Zusammenarbeit mit den überseeischen Partnerkirchen
die Fragen des ökumenischen Miteinanderteilens ausführlich behandelt und gemeinsame Erkenntnisse und
Gesprächsergebnisse auch in unserer Landeskirche berücksichtigt werden.

4. Ökumenische Entwicklungsgenossenschaft (EDCS)
Die Landessynode begrüßt es, daß eine Reihe von Kirchenbezirken und Kirchengemeinden ebenso wie die Lan­
deskirche der ökumenischen Entwicklungsgenossenschaft beigetreten sind. Sie empfiehlt nachdrücklich
Gemeindeglieder, Gemeinden und Kirchenbezirken, diese Möglichkeit zum Einsatz nicht zweckbestimmter
finanzieller Mittel zu prüfen und bei EDCS Anteile zu erwerben.

6. Verwendung derÜberschüssedes UnterländerEvangelischen Kirchenfonds
Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchenrat, zu prüfen und bis Herbst 1988 zu berichten, ob
künftig der landeskirchliche Haushaltsplan ohne Berücksichtigung der Überschüsse des Unterländer Evange­
Iischen Kirchenfonds aufgestellt werden kann.

DerApostel Paulus vergleichtdie Kirche in 1.Korinther 12 mit einem Leib, „der durch das Miteinanderteilen
und diewechselseitige Hilfe seiner verschiedenen Glieder existiert. Dieses Miteinanderteilen soll nicht nur für die
Kirchen und unter ihnen stattfinden, sonder für dieWelt und in ihr. Es geht über Geben und Empfangen hinaus
und führt zur Gegenseitigkeit und Gleichberechtigung. Es ist beständiges und gemeinschaftliches Handeln in
Liebe und Gerechtigkeit."
(vgl.: Auf dem Weg zu einer ökumenischen Verpflichtung zum Miteinanderteilen, herausgegeben vom ÖRK,
Genf 1984).
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BildungsausschuB: Gerechtigkeit - Barmherzigkeit

Der Bildungsausschuß behandelte die Frage der Gerechtigkeit als Orientierung und Herausforderung für. das
diakonische Handeln der Kirche.

Die Überlegungen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
1. „Da die Entfremdung von Gatt die tiefste Not des Menschen ist und sein Heil und Wohl untrennbar zusam­

mengehören, vollzieht sich Diakonie in Wart und Tat als ganzheitlicher Dienst am Nächsten" (aus der Sat­
zung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Landeskirche in Baden). Hilfe in den sozialen Bezügen,
in den physisch-psychischen Begebenheiten darf deshalb von der Einladung zum Glauben nicht getrennt
werden, wenn sie ganzheitlich sein will. '

2. Gerechtigkeit in diesem Kontext versteht sich deshalb zuerst als Gerechtigkeit Gottes. Gottes Gerechtigkeit
ist nach der Schrift Geschenk: Er rechtfertigt den Sünder aus Gnade. Aus der Rechtfertigung aus Gnade
ergibt sich ein Raum der Freiheit. Diese Freiheit entbindet den Gerechtfertigten von dem Zwang, Gerechtig­
keit herstellen zu müssen, ermöglicht aber ein Leben aus Gerechtigkeit.

3. Gerechte Lebensbedingungen sind dem Menschen angemessene Lebensbedingungen. Insofern ist esAuf­
gabe der Diakonie, auf gerechte Strukturen hinzuwirken. Barmherzigkeit ist nach christlichem Verständnis
die personale Dimension der Gerechtigkeit. Sie ist Hingabe bis zum Tad.

4. Das Leben aus Gerechtigkeit fordert die Diakonie unserer Kirche heraus, sichzum Beispiel dem Problem der
Arbeitslosigkeit zu stellen und dieArbeit der Arbeitslosentreffs in Baden kontinuierlich zu fördem. Aber auch
die Tötung ungeborenen Lebens ist zur bedrängenden Anfrage geworden. Hier muß sich Diakonie zum
Anwalt der Schwachen und Stummen machen. Sie hat nicht nur konkret zu helfen, sondern auch eine
„Bekehrung" der Denk- und Lebensstrukturen anzustreben.

5..Besondere Bedeutung hat die diakonische Gemeinde, die durch professionelle Diakonie, z.B. Heim­
diakonie, nicht ersetzt werden kann.

Die in Christus gekommene Gerechtigkeit Gattesdrängt uns zu diakonischem Handeln. Wirmüssen uns fragen lassen:
Werwird gerecht- -
dem Christus, der uns ruft,
dem Nächsten, der uns braucht?



Vorbereittungsmappe zur Schwerpunkttagung
der Landessynode Frühjahr 1988
„Leben aus Gerechtigkelt, Gottes Handeln - menschliches Tun

LEBEN AUS GERECHTIGKEIT
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GOTTES HANDELN MENSCHLICHES TUN

l.

2.

3.

Vorwort

I
Seit der VI. Vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen is cer
weg seiner mehr als 3CO Mitgliedskirchen unterschiedlicher Konfessicnen
bestimmt auch von dem gemeinsamen Nachdenken in der Weltzeiten Christenneiz
über "Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung" (IC). Dieser
leg nimmt die Grundfragen auf, die die Menschen auf der Schelle ins critzse
Jahrtausend nach Christi Geburt auch an die christliche Kirche stellen una
auf die sie Antwort erwarten. Es ist ein weg des Gespräches der Christen
untereinander und des Gebetes zu Gott, dem Herrn unseres Lebens.

Dieser weltweite Prozeß3 soll einmünden in einer vcm öRk einzuberufenden
Weltkonferenz im Jahre 1990. Die Vorbereitung dafür geschieht auf der je­
weiligen kontinental begrenzten kirchlichen Ebene; für die Konferenz Euro­
päischer Kirchen (KEK) - zusammen mit der Katholischen Bischofskonferenz
in Europa (CCEE) soll vom 04. - ll. Mai 1989 in 8asel die Konvokation "Friede
in Gerechtigkeit" stattfinden. In der Bundesrepublik Deutschland wird bereits
im April (13.- 16.) und Oktober (19. - 22.) 1988 ein "ökumenisches Forum
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK" zu den aufgeworfenen
Fragen zusammentreten.

Die Landessynode der vang. Landeskirche in Baden hat sich am l5. November L935
dafür entschieden (gedrucktes Protokoll, Seite l52 ff.), ihren Beitrag inner­
halb dieses Weges zu suchen. Sie hat bereits im Herbst 198l und im FEUh-
jahr 1982 eine Schwerpunkttagung über Frieden, im Frühjahr 1986 eine Scher­
punkttagung über Bewahrung der Schöpfung gehalten. Nurmehr greift sie -
auf Antrag des Ausschusses Mission und Ökumene - bei der Frühjahrstagung
1988 den Teilbereich "Gerechtigkeit" auf; sie tritt damit in ein Nachdenken
ein, dessen Beginn noch kein Ende setzen kann.

Die von der Landessynode eingesetzte Projektgruppe versteht schon seit dem
Arbeitsauftrag durch die Synode und zunehmend mit dem Versuch seiner ewäl­
tigung die hiermit erstellte Vorlage als einen eitrag auf dem Weg
zu der Weltkonferenz des CRK. Die Vorlage enthält in sich die Spannung zi­
schen inhaltlicher Gedrängtheit und zugleich auch der notwendigen Ausblencung
vieler Fragen; sie ist entstanden in dem Bestreben um überblick und dccn
auch mit der Einsicht in die Begrenztheit persönlicher Erfahrung und -
kenntnis.

I

4. Die Projektgruppe hat im Frühjahr 1987 in den "Mitteilungen" (Nr. 3/4) eine
"Einladung zum Mitmachen" ausgesorochen. Antworten darauf wurden im aesent­
lichen von Gruppen gegeben, die seit Jahren das Thema weltweiter Gerech­
tigkeit im lick auf wirtschaftliche Zusammenhänge aufgreifen; ihre Frage­
stellung ist in die Vorlagen eingegangen. Ein Verzeichnis aller Einsender,
die mit einem Teil der Projektgruppe zu einem Gespräch über diese Scher­
punktstagung zusammenkamen, ist der Vorlage angefügt. Dies erscheint der
Projektgruppe sinnvoll, um die Begegnung von gewählten Vertretern der Kir­
chengemeinden und Kirchenbezirke in der Landessynode mit den bestehenden
Gruppen aufzunehmen und in dieser Weise einen "anziliaren Proze3" innerhalb
unserer Landeskirche zu versuchen.
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II
Den Kirchen ist empfahlen, die umfassende Frage vcn "Gerechtigkeiz-iecen -
Bewahrung der Schöpfung" in der Weise zu erarbeiten, für sie zu betan, ca3
sie "bei den ihnen nächstliegenden Problemen den Einstieg nehmen, diese
in ihrem weltweiten Zusammenhang bedenken und Konsequenzen für die Arbeit
vor Ort ziehen". (Volkmar Deile in: "ökumenischer Informaticnsdiens", Nr. !2,
Dezember 1987) Dem ist die Projektgruppe gefolgt und hat sich für folgence
Ausgangsvoraussetzungen entschieden:

l. Der konziliare Prozeß fordert uns - als eine Kirche der Reformation
- heraus, die Frage nach Gerechtigkeit in der Orientierungam refora­
tarischen Bekenntnis von der Rechtfertigung allein.aus Glauben zu bedenken
und neu zu entfalten.

2. Für die Fragen, die diese Vorlage aufgreift, ist Adressat vor allem
die Kirche selbst; sie wird zunächst einmal ihren Verantwortungsbereich
auf die rechte Beziehung zwischen Gottes rechtfertigendem Handeln und
menschlich gerechtem Tun zu prüfen haben, ehe sie daran geht, auch im
gesellschafts-politischen Bereich zum Eintreten für mehr Gerechtigkeit
aufzurufen.

3. Die Lebensbereiche, in denen das - von "Gottes Handeln"! erst ermöglichte -
"menschliche Tun" im Sorgen um Gerechtigkeit konkret werden soll, sind
unaufzählbar. Die Vorlage hat sich - synodaler Möglichkeit bewußt -
beschränken müssen. Sie knüpft bei der getroffenen Wahl von Teilaspekten
der Gesamtproblematik an den Arbeitsaufgaben an, die den vier Ständigen
Ausschüssen der Landessynode durch die Geschäftsordnung zugewiesen und
van daher über Jahre hin vertraut sind.

Hauptausschu3:
Rechtsausschuß:
Finanzausschuß3:
Bildungsausschu3:

Theologische Grundlegung
Menschenrechte - Religionsfreiheit

ökumenisches Miteinanderteilen
Gerechtigkeit - Barmherzigkeit

Die vier Vorlagen gliedern sich einheitlich jeweils in drei Teile:
Voraussetzungen Offene Fragen Folgerungen.

Gemeinsame Grundlage und Ausgangspunkt für die Beratung in den vier Ständigen
Ausschüssen ist das Einführungsreferat von Prof. Eberhard Jüngel zum Ge­
samtthema der Schwerpunkttagung.

III
Geistliche Besinnung und nemeinsames Singen sollen das Hären und Reden dieser
Tage als cantus firmus begleiten. Schon für den Eröffnungsgottesdienst wie
aber auch dann für die Morgenandachten hat das Kollegium des Evangelischen
Oberkirchenrates der Bitte der Projektgruppe entsprochen, das Schwerpunktthema
inhaltlich aufzunehmen.
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Die in synodaler Verantwortung stehende Abendandacht am Dienstag wird erst
im Anschluß3 an das Einführungsreferat gehalten werden; auch die Morgenandacht
am Mittwoch wird im Plenarsaal, und zwar in der Form einer Bibelarbeit,
zum Thema "Gerechtigkeit" vom Generalsekretär des ÜRK, Emilio Castro, gehalten
werden. Emilio Castro hat bereits 1986 einen bedeutsamen Akzent gesetzt,
der Vorbereitung und Erarbeitung dieser Vorlagen mitbestimmt hat:

"Gerechtigkeit im biblischen Sinne meint nicht, jedem zu geben,
was er verdient; es geht vielmehr darum, jedermann zu geben, was
er braucht, um in die Dynamik des Reiches Gottes einzutreten."
("Zur Sendung befreit- Mission und Einheit im 8lick auf das Reich
Gottes", 1986, S. 83)

Für die Projektgruppe: Helga Gilbert 21.01.1988

Mitglieder der Projektgruppe:
Dieter Dreisbach - Karl-Christoph Epting - Martin Geiger - Hans-lerner Gensichen -
Helga Gilbert - Hans-Martin Leichle - Michael Muster - Stefan Oeter - Reinhard
Pligt - Martin Renner - Johannes Stockmeier
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L€SEN AUS GERECHTIGKEIT
GOTTES HANDELN MENSCHLICHES TUN

Dienstag, 12.04.1988

19.30 Uhr

etwa 21.00 Uhr

Mittwoch, 13.04.1988

8.30 Uhr

9.30 Uhr

13.00 Uhr

15.30 Uhr

18.15 Uhr

( 20.00 Uhr

Zeitplan (Stand 28.01.1988)

- Eröffnung der Schwerpunkttagung
durch den Präsidenten der Landessynoce

- Bericht aus der Projektgruppe

- Einführungsreferat
Professor Dr. Eberhard Jüngel, Tübingen:
"Leben aus Gerechtigkeit
Gottes Handeln - menschliches Tun"

- Abendandacht im Plenarsaal

Morgenandacht im Plenarsaal
Dr. Emilio Castro, Genf:
Bibelarbeit zum Thema der Schwerpunkttagung

- Beratung in den Ständigen Ausschüssen

- Mittagessen

- Plenarsitzung mit Berichterstattung
aus den Ausschüssen und Aussprache

Abschluß@

- Begegnung von Gemeinden mit Emilio Castro
in der Christuskirche / Albert-Schweitzer-Saal,
Karlsruhe
Teilnahme von allen Landessynodalen )



(
Vorlage für den Hauptausschuss

C)

LEBEN AUS GERECHTIGKEIT
GOTTES HANDELN MENSCHLICHES TUN LEBEN AUS GERECHTIGKEIT
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l. Die reformatorische Wiederentdeckung des Evangeliums

von der Rechtfertigung des Sünders durch den Glauben
als Konstante des Zeugnisses vom Leben aus Gerechtig­
kelt
l.1 De vertikale Dimension der Rechtfertigung
1.2 Die horizontale Dimension der Rechtfertigung

unterschiedliche Betonung von einzelnen Aussagen
reformatorischen Rechtfertigungslehre als Variablen
Zeugnisses vom Leben aus Gerechtigkeit
Gerecht lgkelt Gottes - Gabe oder Macht ?
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gung und Heiligung
Leben aus Gerecht igkelt in der Spannung zwischen göttlicher
und menschlicher Gerechtigkeit

2. Die
der
des
2.1
2.2

2.3

Tell 2: Offene Fragen

l. Hellsverkündigung und soziale Gerechtigkeit
l.l Dle ökumenische Diskussion dieser Kontroverse
I.2 Feststellungen und Anfragen zu weiteren Gespräch

l.2.1 Dle Frage nach den vorrangigen Zielen
1.2.2 Die Frage nach Hegen und Mitteln
1.2.3 Dle Frage nach der Motivation

2. Theologie der Befreiung - Antwort auf den Schrei nach
Gerechtigkeit
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Befreiung
2.2 Feststellungen zum Spannungsverhältnis zwischen abendlän­

dIscher Theologle und Theologie der Befreiung
2.2.1 Suche nach Einverständnis
2.2.2 Wahrnehmung der Differenz
2.2.3 Eingeständnis von Dissens

Tell 3: Folgerungen

Der Auftrag zum Zeugnis des Lebens aus Gerechtigkeit

Vorbemerkung
Im Rahmen dieser Tagung ist dem Hauptausschuß die Aufgabe zugewiesen, theo­
logische Grundfragen der Gesamtthematik zu durchdenken und zu beraten.--

LEBEN AUS GERECHTIGKEIT Ist nach dem Zeugnis unserer Kirche best ivt
- von den Aussagen des lten und Neuen Testaments;
- von den Bekenntnissen des Glaubens und den Bekenntnisschriften, die für

uns als Kirche der Reformation grundlegende Bedeutung haben;
- von dem unaufhörlichen und unaufgebbaren Ringen, in der Berufung zum LEBEN

AUS GERECHTIGKEIT dieser Gerechtigkeit In Verkündigung und Nachfolge zu
entsprechen.·

LEBEN AUS GERECHTIGKEIT ist Empfangen und Geben, Hören und Gehorsam
sein, Zuspruch und Anspruch an jeden Christen in der Gemeinschaft der Gemeinde
und Kirche.

Indem wir so - mlt der Bitte um Wegweisung durch den Helligen Geist - theolo­
gischen Grundfragen dieses Themas nachgehen, versuchen wir Im konziliaren
Prozeß sowohl Herausforderungen für den weiteren Weg In unserer Kirche zu
erkennen, als auch kritische Rückfragen für das Gespräch unter uns und in
der Gemeinschaft der Kirchen im kkumenischen Rat der Kirchen einzubringen
und geltend zu machen.

I.

Teil l: Voraussetzungen

Die reformatorische Wiederentdeckung des Evangeliums von
der RechtfertTgung des Sünders @urcf @en laufen als Kon­
s@antedesZeugnisses vom[eben aus Gere@tIgkelt
Die biblischen Zeugnisse des Alten und Neuen Testamentes sprechen
von Gerechtigkeit in unterschiedlichen geschichtlichen Zusammenhängen
und Bezügen, die nicht auf einen begrifflichen Nenner zu bringen sind.
Nimmt man dle reformatorische Wiederentdeckung des Evangeliums von
der Rechtfertigung des Sünders durch den Glauben an Christus zum Stand­
ort der Orientierung, so treten folgende blbllsch-theologlsche Akzente
in besonderer Welse hervor:

l.l Die vertikale Dimension der Rechtfertigung
·Ir glauben, da Christus für uns gelitten hat und daß uns
um seinetwillen dle Sünden vergeben, Gerechtigkelt und ewiges
Leben geschenkt wird. Dlesen Glauben will Gott als Gerecht lgkelt,
die vor ihn gilt, ansehen und zurechnen." (Confessio ugustana IV;
vgl. Heidelberger Katechismus Fragen 60 und 6l).

In diesem Glauben wissen die Reformatoren Christus selbst mlt seiner
Gerechtigkeit am Merk, "... so da Cott und wir durch dieselbe Gerech­
tigkelt gerecht sind." Dles Ist die vertikale Dimension der Gerecht igkelt,
wie sle In Jesu eigener Verkündigung der Gottesherrschaft vollmächt Ig
In Kraft gesetzt ist (Mk I,15) und auch von Paulus bezeugt wird: "Sind
wir aus Glauben gerecht geworden, so haben wir Frieden mlt Gott durch
unsern Herrn Jesus Christus." (Röm. 5, 1) l

o
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Auch In der Barmer Theologischen Erklärung II ist dies betont:
"Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer
Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger
Anspruch auf unser ganzes Leben; durch ihn widerfährt
uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt
zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen."

1.2 Die horizontale Dimension der Rechtfertigung
Diese "fremde", durch Gottes Gnade geschenkte Gerechtigkeit wird zugleich
als eine wirksame, von innen her erneuernde Gerechtigkeit erfahren,
die sich In der Liebe erfüllt. Diese Liebe wirkt nicht aus eigener Ge­
rechtigkeit, sondern in der Kraft der Gerechtigkeit Gottes. "Der Glaube
bringt den Menschen zu Gott, die Liebe bringt ihn zu den Menschen"
(Luther). Diese horizontale Dimension ist also nicht etwas, das der
Mensch gleichsam Im Alleingang zu schaffen hätte, sondern sie wird
von der vertikalen Dimension getragen und umschlossen.

Dle horizontale Dimension der durch Gottes Gnade geschenkten Gerechtig­
keit verpflichtet Christen und Gemeinden zum öffentlichen Zeugnis
und zum Dienst der Gerechtigkeit. Glauben wir an den Gott, der den
Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit (Ps. 9, 9; Apg. 17, 31) so
ist das Zeugnis der Gerechtigkeit auch da gefordert, wo man Christus
nicht kennt oder als Herrn anerkennt. Dann gibt es keinen Ort und
keine Gesellschaft und kein politisches Ordnungssystem, das dieses
Zeugnisses nicht bedürftig wäre.

"Prüfstein" hierfür ist nach der Schrift des Alten und Neuen Testaments
das Recht des Armen, des Schwachen und der Benachteiligten.

Die Verkündigung der Propheten erinnert unablässig daran, wie sich
Gottes Gerechtigkeit den Bedürftigen und Hilflosen, den Witwen und
Waisen zuwendet, damit sie zu ihrem Recht kommen. Dies wird in der
Sendung und im Weg Jesu bekräftigt, wenn er sich, bls hinein in sein
Leiden und Sterben, zu allen denen stellt, die ein Leben des Leidens
führen.

Deshalb ist christliche Weltverantwortung im Zeichen des Kreuzes stets
Verantwortung gegenüber denen, in deren Leiden Gottes Ebenbild verletzt
wird.

Das Kreuz Jesu Christi verschränkt die vertikale und hori­
zontale Dimension der Gerechtigkeit.

"In der Begegnung mit Gotters Gerechtigkeit sind wir alle Witwen
und Waisen, die sich selbst nicht Recht schaffen können", eben
darun aber auch um Gottes und seiner Gerechtigkeit willen "aufge­
rufen für das Recht, und zwar für das Recht derer einzutreten,
die Unrecht leiden." (Karl Barth, Kirchliche Dogmatik II/1, 435)

Der Auftrag der Kirche zum öffentlichen Zeugnis der Gerechtigkeit
Gottes in seiner vertikalen und horizontalen Dimension ist konstitutiv
für die Verhältnisbestimmung von Kirche und Staat. Diese Verhältnis-­
bestimmung ist für uns in der 5. These der Barmer Theologischen Erklä­
rung von 1934 wegweisend ausgesprochen:

Fürchtet Gott, ehret den König. (1. Petr. 2, 17)
Die Schrift sagt uns, da3 der Staat nach göttlicher Anordnung
die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten elt, in der auch die
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Kirche steht, nach dem Ma8 menschlicher Einsicht und menschlichen
Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht
und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt In Dank und Ehrfurcht
gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an. Sie erinnert
an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an
die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und
gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt."

2. Die unterschiedliche Betonung von einzelnen Aussagen der
reformatorTscfmRcntferfIgurgsl@fr@arsarlaln@es
Zeugnisses vom Leben aus Gerechtigkeit

2.1 Gerechtigkeit Gottes - Gabe oder Macht?
Da3 Gerechtigkeit im christlichen Verständnis wesentlich Gabe
ist, die von Gott kommt, Ist kaum bestritten worden. Ist sie aber,
wie manche Bibelausleger meinen, außerdem auch Macht, mit der
Gott selbst um seine Welt ringt? Geht es also nicht allein um die alte
Frage des Menschen nach einem gnädigen Gott, sondern auch - oder sogar
primär - um Gottes eigene Frage: hie kommt Gott wieder zu seiner Welt,
zu seiner Schöpfung?

Das offenkundige Versagen des Menschen vor seiner Verantwortung kam
in die Hybris treiben, hinter der er Angst und Verzweiflung versteckt.
Die christliche Botschaft aber soll aufs neue auch hier auf den Gott
hinweisen, der in Jesus Christus seinen Zorn u n d seine Liebe offenbart,
auch und gerade im Hinblick auf die globalen Dimensionen, in denen
sich heute die Frage nach der neuen Welt und dem neuen Menschen aufdrängt.

2.2 Leben aus Gerechtigkeit in der Spannung zwischen Rechtferti­
gung und Heiligung
Durch die ganze christliche Geschichte seit der Reformation zieht sich
die Frage nach der Spannung
- zwischen Gerechtsprechung und Gerecht.machung,
- zwischen Rechtfertigung des Sünders und Wiedergeburt zu neuem Leben und
- zwischen dem Irken_Gottes in den_ beiden_ Regimenten und der Einheitsei-

nes Liebeswillens, der durch das Handeln der erneuerten Menschen auch
öle Welt erneuern will. Dlese Frage hat immer wieder zu neuen Antworten
herausgefordert.

Ein Beispiel: Es kann so scheinen, als hätten sich an diesem Punkt schon
die Wege des Pietismus und seiner Nachfahren von denen der Reformation
weit entfernt, bis hin zu völligem Verlust des tiefen Erschreckens vor
der Macht der Sünde und des Bösen, das noch für Luther unabdingbar zur
Rechtfertigung gehörte. Aber auch Pietisten wie August Hermann Francke,
der sich ebenso für "Herzensbekehrung" wie für "Weltverbesserung" ein­
setzte, waren sich dessen bewußt, da alle vorläufigen Schritte, die
schon jetzt für Gerechtigkeit und Frieden gewagt werden, nach wie vor un­
ter dem Gericht Gottes stehen.

Die Wahrnehmung dieser Frage und das Durchhalten dieser Spannung wird den
Christen und der Kirche eine Zumutung bleiben. Aber der aus Glauben Ge­
rechtfertigte kann und soll wissen, "da3 er, unbeschadet seiner Verantwor­
tung und der Notwendigkeit verantwortlicher Entscheidung, dennoch nicht
die letzte Verantwortung trägt für das, was aus ihm und seinem Leben wird,
was aus seinen Mitmenschen und seiner Umwelt wird, welchen Lauf die
Weltgeschichte und die Geschichte der Christenhelt auf Erden nimmt. Dem
aus Glauben Gerechtfertigten ist die untragbare Last einer solchen Verant­
wortung in Gnaden abgenommen. Gerade darum ist er aber frei, mitten In der
Gebrechlichkeit dieser Welt in den Grenzen des Menschlichen nach dem Guten
zu suchen ur' das Gute nach bestem Wissen und Gewissen zu tun." (Peter
Bruner, Re Vertigung und neuer Gehorsam, ungedrucktes Referat, 1963, Seil­
te 15)

l
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2.3 Leben aus Gerechtigkeit In der Spannung zischen göttlicher
und menschlicher Gerechtigkeit .
Calvin hat darauf aufmerksam gemacht, das dle_durch_das_Evage]lg ge­
schenkte Gerecht± elt Christi eine Gerechtl@eIt BleIE, I "vlel
her si als dle, e in der Wahrnehmung des Gesetzes besteht" (Inst!­
tut Io III, 12, l). Hell also diese Gerechtigkelt Gottes alle menschli­
chen_Vorstellungen von Gerecht1gelt überstelgt, werden sich Tele und
föreiHT@Welt nle ganz zur kün@ bringen lassen. Dennoch sollte es
miigl Ich seln, belde "einander produktiv anzunähern, damlt die Liebe nicht
vor Strukturen kapituliert und dle Gerechtigkeit nicht
In Schemat Ismen erstarrt" (Chr. Frey, rtIkel Gerechtigkelt, Evang.
So7lallexlkon (7) 1980, 493 f.).

Tell 2: Offene Fragen -
I. ellsverkündlgung und sozlale Gerechtlgkelt
1.I Dle ökumenische Diskussion dieser Kontroverse

Orient lerung
Niemals In der Geschlchte der Christenheit wurde die rechtfertigende Ge­
rocht lgkelt Gottes so verkündigt, als hätte sie mit sozialerGerechtlg­
klt nichts zu tun. Mo imer dle Botschaft vom Glauben laut wurde,
folgte Ihr der Dienst der Liebe. as über die ersten Christen gesagt wor­
den Ist, hat sIch unzählige Male wiederholt: Das neue Wort blieb nicht
nur kort, sondern wurde Kraft und Tat. Das Hell drängte zu Wohl,
das Kerygma zur Dlakonla. Umstritten war freilich auch von jeher die
Zuordnung der beiden Gröen zueinander. ls dle ersten evangelischen
Missionare In Indien im frühen 18. Jahrhundert erkannten, da3 Ihen so­
wohl ein "Dienst des Lelbes" als auch ein "Dienst der Seele" aufgetragen
war, wurden sie aus der Heimat gemahnt, das apostolische Evangelium von
der Rechtfertigung und der Wiedergeburt nicht zu vernachlässigen.

In der ktumenischen Diskussion unserer Zelt hat sich der Kontrast
eher noch vertieft. Seit der Zeit zwischen den Weltkriegen sind dle drel
Aspekte "Zeugnis, Dienst, EInhelt" oder "Verkündigung, Gemeinschaft,
Dienst" weitgehend als gleichgewichtige Bestandteile des christlichen
Auftrags In der Welt verstanden worden. Dabel kommt der Arbeit des
Ökumenischen Rates der Kirchen das besondere Verdienst zu, auf vernach­
lässigte Einzelaspekte und auf dle Zusammengehörigkelt aller drel Aspekte
unablässlg und eindringlich, vielen Widerständen zum Trotz, aufmerksam
gemacht zu haben. Aber unter dem Problemdruck," der von der werdenden
Weltgesellschaft und den Fragen Ihres berlebens ausging, rückte dle
sogenannte "Tagesordnung der Welt" Immer mehr Ins Zentrum der bberlegun­
gen. Hat das Christentum es nicht mlt dem ganzen Menschen und allen sei­
nen Lebensbezügen zu tun, also auch mit Gesellschaft, Politik und
Wirtschaft? Müssen daher nicht auch soziale Erneuerung, Verbesserung der
Lebensbedingungen und Veränderung der Welt als integrale Bestandteile
des Evangeliums der Gerechtigkelt betrachtet und daher mit Vorrang ins
ktonsprogram der Kirche einbezogen werden? Hie lange soll die Christen­
helt sich noch damit begnügen, mit Ihrem Zeugnis und Ihren beschränkten
Hilfsdiensten "bürgerliches Oplu für das Volk" anzubieten, wenn doch die
Kräfte der sozialen Revolution auf breiter Front den Kampf für eine
gerechtere Weltgesellschaft In Angriff nehmen?

Das Übergewicht dieser Position Ist vollends erdrückend geworden, seit
Ihre Argumente durch den Schrei der Unterdrückten überall in der Welt
verstärkt wurden und In dle Fragen einmündeten: Hat dle Christenheit
nicht selbst viel zu lange auf der Selte der Unterdrücker gestanden? Hat
sle nicht sogar mit ihren Versuchen der Abhilfe ungerechte Strukturen
gestärkt? Haben die Kirchen, haben Ihre Mission und Ihre Entwicklungs­
hllfe nicht allzu oft durch Indifferenz und Neutralität, durch Angst vor

Einmischung, durch Schwelgen gegenüber offenkundigem MIOrauch polt{­
scher und sozialer Hacht das Gegenteli von dem erreicht, was sie wollten
nämlich eine indirekte Parte!nahe für dle Macht der Ausbeutung und '
Unterdrückung, und damlt eine Verleugnung des Gottes, der Gerecht lgkelt
und gerechtes Gericht auf Erden will?

l.2 Feststellungen und nfragen zum weiteren Gespräch
Angesichts dieser offenen Fragen stellen wir fest: Für uns Ist uniber­
sehbar, da0 Im Zug dieser Entwicklungen alte Gegenpositionen Ins anken
geraten sind und frühere Kontrastprogramme überholt scheinen. Wir
begrüen es, emn als Spezi ficum "westlicher" Theologie dle bloe
Entgegensetzung von Hell und Hohl, Zeugnis und Dienst, Mission und
Entwicklung heute auch dort als unzulänglich erkannt wird, wo man
noch vor wenigen Jahren gegen den Total ltätsanspruch der sozialen
Revolution und die dadurch bedingte Umzentrierung von Gott auf den
Menschen, von der Evangelisierung zur Humanisierung, protestiert hatte.

Wir haben im Zusammenhalten dleser Polaritäten weiter lernende Kirche
zu sein. Diese Kontroverse wird auf der Tagesordnung blelben.

Gerade deshalb haben wir uns aber auch einzugestehen, da@ wir aus
der theologischen Grundlagendiskussion dieser Polaritäten und der
mlt Ihnen oft genug einhergehenden Polarisierungen noch lange nicht
entlassen sind.

ir erweisen weder dem Zeugnis der Gerechtigkeit vor der Welt noch
der Gemeinschaft der Kirchen Im öRk einen Dienst, wenn wir in dleser
Grundlagendiskussion Anfragen an andere verschweigen oder ungelöste
Probleme nicht deutlich genug in den konziliaren Prozeß einbringen.

Dazu gehören in diesem Zusammenhang:

l.2.l Die Frage nach den vorrangigen Zielen
Welchen Raum kan das Zeugnis von der Gerechtigkeit aus Glauben noch
haben, wenn der Kampf für soziale Gerechtlgkelt alle Kraft beansprucht?
Es war - das sollte nicht vergessen werden - eine Kirche der Dritten
elt, die Mekane-Yesus-Kirche In Äthiopien, die schon 1972 den nestli­
chen Kirchen und ihren Entwicklungsdiensten die Frage stellte: "Nach
unserer Ansicht ist eine einseitige materielle Entwicklung nicht nur eine
Selbsttäuschung in dem Sime, daß der Mensch mehr braucht, sondern es ist
auch eine Bedrohung der wahren Werte, die das Leben sinnvoll machen,
wenn nicht die nötige Aufmerksamkeit gleichzeltlg den geistlichen
Bedürfnissen gewidmet wird".

l.2.2 Die Frage nach egen und Mitteln
Wie und auf welche eise leben wir in der Gemeinschaft der Kirchen
das Zeugnis der Gerechtigkeit?
omit begründet dle Christenheit der westlichen Industrieländer, In dle
wir hineingehören, Ihr Mandat für Ratschläge an Kirchen In der dritten
Welt? Dies gllt Insbesondere Im HInbllck auf den Einsabz von Gewalt im
Kampf für Gerechtigkeit. Ir haben uns einzugestehen, daß3 es - neben
anderem - auch Gewalt von selten westlicher Kolonlalmächte gewesen ist,
durch dle Länder der Dritten Welt in eine Situation gebracht wurden,
in der ungerechte Zustände bis heute durch strukturelle Gewalt fortge­
setzt werden, so daß gewaltlose Änderungen aussichtslos zu sein scheinen.
lr haben uns daran erinnern zu lassen, was wir als Landessynodale über
unsere Verstrickung in Unterdrückung und Unrecht weltwelt selbst
festgestellt haben (vgl. "kort an die Gemeinden", Landessynode, Früh­
Jahr 1981). .l
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2.1

Theologie der Befreiung - Antwort auf den Schrei nach
Gerechtigkeit?
Entstehung und Grundaussagen der Theologie der Befreiung
Die zweite römisch-katholische Bischofssynode, die 1971 In Rom statt­
fand, stand unter dem Thema "Gerechtigkeit In der Welt". Erstmals
wurde auf dieser Synode, vorbereitet durch einige Theologen aus Boli­
vien, Chile und Peru, die lateinamerikanische Situation In der Perspek­
tive einer neuen Theologle für die Gesamtkirche zur Diskussion gestellt.
Im gleichen Jahr erschien Gustavo Gutierrez' Buch "Theologie der Be­
frelung", das seinerseits die theologische Zuordnung von Gerechtigkeit
und Befreiung in alle Welt hinaustrug und damit recht eigentlich "die
erste größere moderne theologische Bewegung, die außerhalb Europas
entstanden ist", über ihre Heimat Lateinamerika hinaus bekannt machte.
Zu nennen sind hier ferner die grundlegenden Arbeiten von Leonardo
Boff zur Theologie der Befreiung.

Heute steht diese Theologie längst nicht mehr allein. Überall in der
Dritten Welt sind Ihr andere, auf ihren Jeweiligen Kontext bezogene
und an diesen gebundene Theologien erfolgt. Uberall verbinden sich
damit unterschiedliche theologische Themen und Reflexionen; aber nahezu
überall ist noch der ursprüngliche, aus den lateinamerikanischen Ver­
hältnissen entstandene Ruf nach Gerechtigkeit gleichsam als bleibender
Grundton zu vernehmen.

Trotz der Vielfalt der Entwürfe, die sich kaum auf einen gemeinsamen
Nenner bringen lä3t, kann man einige gemeinsame Züge feststellen,
die allen Theologien der Befreiung mehr oder weniger gemeinsam sind,
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Nach ihnen fängt Theologie nicht mlt einer vorgegebenen göttlichen
Offenbarung an, sondern mit der politisch-sozialen Praxis der Befreiung.
Daß Glaube sich im Tun bewähren müsse, daß Bekehrung der Herzen auch
Änderung von ungerechten Strukturen nach sich ziehe, hatte man schon
früher gewußt. Jetzt kommt es auf etwas anderes an - auf den Einsatz
In einer revolutionären Praxls, die "den gegenwärtigen Stand der Dinge
abschaffen und versuchen (wird), ihn durch einen qualitativ andersar­
tigen zu ersetzen" (Gutierrez). Wiederum wird dieser Einsatz in der
Praxis der Befreiung jeweils verschieden aussehen- in Indien anders als
in Lateinamerika, In der DDR anders als in Korea. Eine Situationsana­
lyse nach marxistischen Kriterien, wie sie von vielen lateinamerikani­
schen Theologen als Vermittlung zwischen revolutionärer Praxis und
theologischer Reflexion benützt wird, kann anderswo durchaus kritisch
beurteilt werden (obwohl sie oft gerade für eine Anwendung der Befrei­
ungstheologie in der westlichen Welt besonders nachdrücklich empfohlen
wird). Quer durch solche Verschiedenheiten der Voraussetzungen hindurch
weis sich die Theologie der Befreiung aber von der bberzeugung geleitet,
daß Gott in a 1 1 e n Situationen der Entfremdung oder Ausbeutung
als der Retter und Befreier Partei ergreift, so wie er einst sein
Volk Israel aus der Knechtschaft geführt hat, da3 es mithin keine
legitime Theologie geben kann, die nicht mit der Praxis auf der Seite
des befreienden Gottes beginnt.

Damit findet man auch den Schlüssel zu einer neuen Christologie, die
sich nicht so sehr an der Rechtfertigung des einzelnen im Glauben
an Jesus Christus orientiert, sondern am Kampf des historischen Jesus
gegen die Unterdrücker, an seinem Kreuz und Leiden um der Gerechtigkeit
willen. Wer sich In der Nachfolge Jesu Christi mit den Armen solidari­
siert, wer sich der Grundoption für das Gottesreich der Freiheit,
Gerecht igkelt und Liebe anschließt, wird fortan aller Ungerechtigkeit
und Unterdrückung den Kampf ansagen und dadurch dem Geist Gottes e­
horsam sein, der das Tun der christlichen Liebe für die Schaffung
eines menschenwürdigen, gottebenbildlichen Lebens freisetzt und leitet.

Theologie der Befreiung zielt auf Befreiung der Theologie von allen
Bindungen an die Herrschenden und Mächtigen, darüber hinaus aber auch
auf eine antikapitalistische, politische Praxis, die, ebenso wie die
neue Theologie, in Basisgemeinden ihren Ort hat, wie sie heute vor
allem in der katholTscfen KTrfe In Lateinamerika entstanden sind.
Sie verstehen sich als "prophetisches Ferment Im Schoß3 des Volkes" und
daher zugleich als Alternativstruktur zur etablierten Kirche, die
sich entsprechend schwer tut, einen gemeinsamen eg mit diesen Gemeinden
zu finden und zu gehen.

2.2 Feststellungen zum Spannungsverhältnis zwischen abendlän­
discher Theologie und Theologie der Befreiung
Theologie der Befreiung ist mittlerweile eine in der ganzen Dritten
Welt verbreitete Bewegung geworden, die die abendländische Theologie
gezielt und frontal herausfordert. Diese Herausforderung geschieht
ausdrücklich im Namen eines besseren Verständnisses der Gerechtigkeit
- sowohl der Gerechtigkeit Gottes als auch eines menschlichen Lebens
aus Gerechtigkeit. Nicht darum geht es, da8 die Herausforderung entweder
ohne Vorbehalte akzeptiert oder ebenso pauschal abgelehnt wird, auch
nicht um theologische Detailkritik, für die es zweifellos zahlreiche
ngriffspunkte gäbe und die auch in den eigenen Reihen der Befrelungs­
theologen ausgiebig geübt wird. Wohl aber sollten wir uns durch die
Theologie der Befreiung zur Überprüfung unseres Verständnisses von
Gerechtigkeit Gottes und menschlicher Gerechtigkeit mahnen lassen, um
dann der Befreiungstheologie auch die Fragen zu stellen, die uns um
des wechselseitigen besseren Verstehens willen unerläßlich scheinen.
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Im Eingeständnis unseres Versagens vor Unrecht und Gewalt mu es uns in
der Gemeinschaft der Kirchen im ÜRk aber möglich bleiben, unsererseits
Fragen zu stellen und Bedenken zu äuGern, wenn wir zur Überzeugung
gekommen sind, da3 Verlautbarungen oder Entschließungen aus dem Raum der
Kirche im Kampf gegen Gewalt das Zeugnis der Gerechtigkeit Gottes
verwirren oder unkenntlich machen; wenn wir die Sorge haben, daß8 die
Befürwortung von Gewalt zur Überwindung von Gewalt unversehens "... das
Wort und Werk des Herrn in den Dienst irgendwelcher eigenmächtig ge-
wählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen" (Barmen VI).

1.2.3 Die Frage nach der Motivation
Offen bleibt schließlich auch die entscheidende Frage nach der Moti­
vation des Ringens um Gerechtigkeit: Wenn christliche Weltverantwortung
ihre eigene Gerechtigkelt aufrichtet, statt aus der Kraft der schenkenden
Gottesgerechtigkeit und ihrem Dienst zu handeln, verkommt das Tun
der Liebe zu eigenmächtiger Selbstbestätigung, die keine Verheißung
hat. Sieht man die Dinge aus der Perspektive der Empfänger, wird das
Dilemma noch prägnanter erkennbar. Die llberschneidung der Zielsetzung
mag deutlich werden in der Enttäuschung eines Missionars, der seine
Jahrelange Arbeit mit folgenden Worten resümierte: "Wir dachten, wir
brächten ihnen Christus; sie dachten, wir brächten eine Schulet"

Heilsverkündigung und soziale Gerechtigkeit - : Die Motivation zum
Zeugnis der Gerechtigkeit wird nicht daraus entlassen werden können,
über dieses " und" zwischen beidem so nachzudenken, daß8 Zeugnis und
Dienst miteinander verbunden bleiben.
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2.2.1 Suche nach Einverständnis
Einverständnis sollte darin zu erzielen sein, da0 die Gerechtigkeit
Gottes, dle dem Glaubenden In Christus zugeeignet wird, nicht von
der Gerecht lgkelt zu trennen ist, mlt der Gott seinen Willen In der
elt durchsetzen will. Er schafft den Schwachen und Armen Ihr Recht.
Denen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit wird von Jesus
zugesagt, da sle satt werden, und das nicht nur Im geistlichen Sinn,
sondern auch so, da0 Gott selbst für das Recht der Rechtlosen, Belel­
dlgten und Unglücklichen auf Erden eintritt. Sowohl mlt der
Glaurnsgerecht lgkelt a ls auch mit der lmerweltlichen
Gerecht lgkelt Ist Gott der Gebende, der uns "ohne all unser Verdienst
und Würdigkeit" dennoch 1lebt. Und well es derselbe Gott ist, der
auf beiden Ebenen handelt, erwächst auch dem, der durch den Glauben
gerecht geworden Ist, dle Aufgabe, sich um die von Gott zugesagten
echte zu kimmern Im Blick auf dle, die Ungerechtigkeit leiden.

2.2.2 Wahrnehmung der Differenz
Sctwler lger kann es erden, sich mlt der Theologle der Befreiung zu
verständigen, wenn dle konkrete Beziehung zischen Gottes Gerechtigkeit
und politischem Handeln zur Diskussion steht. Dle lutherische Tradition
hat hler mehr als dle reformierte unterschieden zischen gerechter
Ordnung In Gesellschaft und Staat, die Gottes "Regiment der linken
land" zuzuordnen sel, und seiner rechtfertigenden Gnade für den Sünder.
Dle Befrelungstheologle folgt, aufs ganze gesehen, eher der reformier­
ten Neigung, sich auch In Fragen der Politik und Wirtschaft auf das
Im Evangelium geoffenbarte "göttliche Recht" zu berufen. Gerät sle
damlt In dle Gefahr einer theokratisch-schwärmerischen Auffassung,
so haben die lutherischen Kirchen eher dazu geneigt, die Innerelt-
liche Gerechtigkelt den dazu von Gott autorisierten Instanzen zu über­
lassen; oft genug geschah das mlt dem Erfolg, da3 sie schwiegen, o
sle hätten reden müssen - ohne zu bedenken, daß3 auch Schwelgen schon
eine politische Stellungnahme Ist. MIt Recht haben denn auch Befreiungs­
theologen sich darüber beklagt, da3 Ihr Einsatz für dle Unterdrückten
und Ausgebeuteten bel manchen protestantischen Minderheitskirchen
nicht mer dle erwartete Unterstützung gefunden hat. Sie sollten
allerdings auch bedenken, da3 zwischen der PFIIcht zum Einsatz für
Gerecht igkelt und den Mitteln, die dafür Jewells anzuwenden sind,
eln prinzlpleller Unterschied besteht. Dle lateinamerikanischen Modelle
sind nlcht ohne weiteres auf andere Situationen zu übertragen. Mo
diese In anderen Dritte-elt-Lindern versucht worden ist, sind die
Erfolge nicht überzeugend.

2.2.3 Eingeständnis von Dissens
ls nlcht überzeugend sehen wir dle Aussagen der Befreiungstheologie
an, dle in einer vordergründigen Polemik gegen dle abendländische
Theologle gefangen bleiben. Henn In der Befreiungstheologie selbst
der Anspruch vehement vertreten wird, kontextuelle Theologie zu sein
(d.h,: Theologle Im "Kontext" einer Gemeinschaft und deren spezifisch­
kulturellen Wurzeln und Traditionen) und sich demgemäß von "westlicher"
Theologle weltgehend abkoppelt, um auf dlese Welse Ihrem eigenen Kontext
besser gerecht zu werden, so sollte sie dem abendländischen Christentum
nicht das Recht bestreiten, mlt seiner kulturellen Identität Kirche
zu sein.

Dle abendländische Theologle hat lange genug einen fragwürdigen Absolut­
heitsanspruch erhoben und muß3 sich heute darauf einrichten, da dieser
Absolutheitsanspruch im ökumenischen Kontext nicht mehr zu halten
ist. Gerade darum ist niemand damlt gedient, daß3 von anderer Seite
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ähnliche Ansprüche geltend gemacht werden. Nicht umsonst wird der
lateinamerikanischen Befrelungstheologle heute In Indlen vorgehalten,
da3 sle selbst noch zu sehr In westlichen IradltIonen verwurzelt sel,
als da3 sie etwa der Situation von Minderheitskirchen In aslatschen
Ländern gerecht werden könne. Für Basisgemeinden Ist dort z.B. sehr
viel wenlger Raum als Im nominell völlig christianlslerten und ganz
überwiegend katholischen Lateinamerika. Eher könnte man sagen, da0
etwa In China oder Indien Jede christliche Gemeinde sich schon als
"Basisgemeinde" verstehen und verhalten wird, um In einer mehrheitlich
nichtchristlichen Gesellschaft überleben zu können und mlt Ihrem Zeugnis
von der Gerechtigkelt Gottes gehört zu erden. Hier Ist nicht nur
dle Identifikation mlt den Armen und Rechtlosen gefordert, die dle
Kirche Im leidenden Volk gänzlich aufgehen läot, sondern eine "doppelte
Bruderschaft": dle "manifeste Bruderschaft der Glaubenden" und dle
"verborgene Bruderschaft der Armen" (0. Moltmann), der Dienst der
K!rche durch Hort und Sakrament und der Dienst der Solidarisierung
mlt den Entrechteten; oder in den orten eines lutherischen Theologen
In Brasilien: "Der gekreuzigte Christus rettet uns nicht und solida­
rislert sich auch nicht mlt uns, ohne zu richten. Dle primäre Soll­
darltät, in der wir alle stehen, Ist die Solidarität der Sünder. Sie
Ist der Grund, auf dem Gottes frele und unverdiente Gnade die Gemein­
schaft geretteter Sünder baut. Auch alle Bemühungen um Befrelung müssen
durch das Gericht und die Rettung hindurch, dle am Kreuz Christi of­
fenbar werden" (G, Brakemeler).

Tell 3: Folgerungen

Der Auftrag zum Zeugnis des Lebens aus Gerechtigkeit
Wenn wir abschlieend versuchen, Folgerungen aufzuzeigen, die sich nach
unserem Verständnis aus dem Zeugnis der Kirche für das Leben aus Gerechtigkeit
ergeben, erinnern wir zunächst daran, da0 sich die Ausrichtung an dieser
Verpflichtung sowohl In der Grundordnung als auch In verschiedenen Erklärungen
unserer Kirche niederschlägt. Deshalb verweisen wir auf die grundlegenden
Feststellungen in den S$ 2, 2; 10, l; 68; 70 und 135 der Grundordnung. Ferner
auf
- die Erklärung der Landessynode vom 27.10.1972 zum ntl-Rassismusprogramn

des tRK,
-- die Beschlüsse der Landessynode bel der Schwerpunkttagung vom Frühjahr 1981

"Einhelt der Kirche in der Zerrissenheit von Ost-West und Nord-Süd",
- die Stellungnahme der Evangelischen Landeskirche In Baden zu den Konver­

genzerklärugen der Kommission für Glaube und Kirchenverfassung über
Taufe, Eucharistie und mt (1984).

Hie welt diese Folgerungen reichen, - wle welt sie alle Lebensäußerungen
der Kirche berühren, - le weit sie über die Kirche selbst hinausweisen,
- wie weit allein dieser e ine Aspekt im konziliaren Prozeß zur Heraus­
forderung des Kirche--Seins wird, dies soll deutlich werden an den rbelts­
ergebnissen, die in den Vorlagen für dle Arbeit des Bildungs-, Finanz- und
Rechtsausschusses erarbeitet worden sind. Sie stehen in engstem Zusammenhang
mit den theologischen Grundsatzfragen, die hier für das Ganze der Vorlage
entfaltet wurden. Dieser Zusammenhang begründet auch, weshalb h l e r
sehr bewußt darauf verzichtet wird, nun noch.- gewissermaßen daneben - weltere
Konsequenzen aufzuzeigen und zu begründen, was naheliegend und möglich wäre.

l

2
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Dennoch sei hier - wiederum für das Ganze der Vorlage - als abschließende
und eröffnende Perspektive zugleich erinnert an die F EIER DES
GOTTESDIENSTES als die Mitte in der das Zeugnis vom Leben
aus Gerechtigkeit befreiend und verpflichtend gehört und vor aller Welt
bekannt wird.

In der V ERKUNDIGUNG begegnet die Gerechtigkeit Gottes als
Zuspruch und Anspruch für unser Leben als Christen und Gemeinde und Kirche
durch dasZeugnis der Schrift.

Im Feiern der SAKRAMENTE werden wir der Gabe und Teilhabe an
der Gerechtigkeit Gottes vergewissert und gleichzeitig zum Tun der Gerech­
tigkeit bestärkt und gesendet.

Im GEBET bleibt die Gemeinde dem Herrn der Gerechtigkeit in Dank
und Fürbitte, in Lob und Anbetung verbunden.

In der BIT TE des Vater-Unsers "Dein Reich komme" bezeugt sie ihre
Hoffnung auf die erschienene und kommende Gerechtigkeit des Gottesreiches.

"Indem die Christen Gott mit dieser Bitte anrufen, tun sie qualitativ mehr
und Besseres als das Beste, das in allen sonstigen Bewegungen für die Her­
stellung menschlicher Gerechtigkeit - ihre eigenen Bemühungen eingeschlossen! -
getan werden mag.

Wenn sie doch wüten, welcher Auftrag und welche Macht ihnen damit anvertraut
ist, daß sie als Kinder Gottes dazu befreit und aufgerufen sind mit jener
Bitte zu ihm als ihrem Vater zu eilen - ...

Wir müssen jetzt aber notwendig unterstreichen, da8 es sich In der Bitte:
"Es komme dein Reich!" - gebetet als Tat des Gehorsams gegen Gottes Gebot
- schlecht und recht um eine von den Christen als Menschen und also menschlich
zu vollziehende Aktion handelt." (Karl Barth, Das christliche Leben, Die
Kirchliche DogatIk IV.4, Fragmente aus dem Nachlaß8, Seite 452 f.)

,.
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Vorlage für den RentsausschuG

2. LEBEN AUS GERECHTIGKEIT
LEBEN AUS GERECHTIGKEIT GOTTES HANDELN MENSCHLICHES TUN

GOTTES WINDELN MENSCHLICHES TUN

I n h l t s an g a b e

VRnFME RK(IM;

lell l: Voraussetzungen
I. Theologische Begründung

1.1 Gottes Gerechtigkelt - Rechte des Menschen
1.2 fuerungen des Ük
1.3 Religionsfreiheit

2. Rchtllche Garantien der Religionsfreihelt
2.1 Vereinte Natlonen
2.2 KSZE
2.3 Grundgesetz
2.4 Gesetzliche Regelungen der UdSSR

ell 2: Offene Fragen - Durchsetzung und Beachtung von Religionsfreiheit
in politischer und kirchlicher Wirklichkeit
I. Religionsfreiheit In Ost-Europa

I.I Verstänhls der Menschenrechte im marxistisch-leninistischen
Rechtsdenken

1.2 Schrankenregelung
1.3 Durchsetzbarkelt
l.4 Ausführungsgesetze und Verwaltungspraxls
1.5 Situation der einzelnen Religionsgemeinschaften

2. Religionsfreiheit In der Bundesrepublik Deutschland
2.1 Freihelt des religiösen Bekenntnisses
2.2 Rechtsform
2.3 Religionsunterricht

lell 3: Folgerungen
l. Christen und Muslime

1.1 Zeugnis und Dialog
1.2 Erste Informationsmöglichkeit
1.3 Empfehlung
I.4 Religionsunterricht - Empfehlung

2. Religionsfrelhelt und KSZE
2.1 Empfehlung an dle EK
2.2 Empfehlung an die KEK
2.3 Verbindungen mlt G2W
2.4 Anregung an dle Erwachsenenbildung
2.5 Verpflichtung zur Fürbitte

Vorbemerkung

I. Für dle Beratung Im Rechtsausschuß soll die In der Vorlage des Haptaus­
schusses entfaltete biblisch begründete Anwaltschaft für Gerecht lgkelt ihre
Konkretlon fInden an der Frage nach den Menschenrechten. "Gerecht lgkelt,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung" als Generalthema ermutigt zu dieser
Fragestellung durch dle In kirchlichen und politischen Stellungnahmen auf­
gezeigte Interdependenz zwischen
Menschenrechten und Frieden:

"ir werden uns Immer stärker bewußt, da8 die Menschenrechte nicht los
gelöst von den umfassenderen Problemen des Friedens, der Gerechtigkeit,
des Militarismus, der Abrüstung und der Entwicklung behandelt werden
können. Je umfassender die Rechte sind, die der einzelne in der Gesell­
schaft genlet, desto stabiler dürfte dle Gesellschaft seln. Je umfassender
dle Menschenrechte weltweit verwirklicht werden, desto stabiler dürften
dle internationalen Beziehungen sein."
(6. Vollversammlung des #k, Vancouver, 1983)
"Dle Teilnehmerstaaten (der KSZE) anerkennen die universelle Bedeutung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Achtung ein wesentlicher
Faktor für den Frieden, Gerechtigkelt und das Wohlergehen ist, dle ihrer­
selts erforderlich sind, um de Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen
und der Zusammenarbelt zwischen Ihnen sowle zwischen allen Staaten zu
gewährleisten."
(KSZE-Schlu3akte, Helsinki, 1975)

Menschenrechten und Schöpfung: .
"Der erste Adam wurde bei der Schöpfung mlt solchen Eigenschaften und
Fählgkelten ausgestattet wie Freiheit, Vernunft, Willen und Stärke, die
Ihn zum Haupt der gesamten Schöpfung machten. Dies sind dle Gaben Gottes,
die die Rechte und die Würde bestimmen, die Jeder Mensch als solcher
geniest... Die Kirche ist aufgerufen unermüdlich für die Würde und die
Rechte des Menschen zu wirken ... Der auferstandene Christus gibt der
Kirche Kraft In ihrem Kampf für die Menschenrechte..."
(Konsultation zum Menschenrechtsprogramm der Kirche zur Verwirklichung
der Schluß@akte von Helsinki, Croydon, 1981)

Die schöpfungsmäßige Bestimmung des Menschen zu Gottes Ebenbild verlangt,
daß3 diesem die elementaren Bedingungen des Menschseins - die Menschenrechte
- nicht vorenthalten werden.

2. Angesichts der Besonderheit kirchlichen Auftrags soll die Frage nach den
Menschenrechten eingegrenzt werden auf die Frage der Religionsfreihelt.

"Dle Religionsfreiheit wird - neben dem Menschenrecht auf Leben - zum
Wesensgehalt der Menschenrechte gerechnet, insofern nämlich, als RelI­
glonsfrelhelt die Freiheit umfaot, den Sinn seines Lebens selbst zu er­
kennen und das leben im ganzen danach zu gestalten . . . Mit ihrem Eintreten
für dle Religionsfreihelt als Menschenrecht bezeugen Christen und Kirchen,
daß Staat und Gesellschaft kein grenzenloses Recht gegenüber dem Menschen
haben. "
(Beiträge der Kammer für öffentliche Verantwortung der EKD, 1975 "Men­
schenrechte im ökumenischen Gespräch")

Da im konzlliaren Prozeß die Kirchen aufgerufen sind, vorrangig Ihr eigenes
ökumenisches und politisches Umfeld zu beachten, sollen hler die Signatar­
staaten der KSZE und der Aufgabenbereich der KEK (Konferenz der Europäischen o
Kirchen) Im Blickfeld stehen.
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übrigen sind, unbeschadet des weiteren Verlaufs der theologischen
Diskussion, die Differenzen gewiß nicht so gro, daß3 die eine
Konzeption die andere ausschließen müte, schon gar nicht unter
konfessionellen Gesichtspunkten. Beide lassen keinen Zweifel daran,
da eln christlicher Einsatz für die Menschenrechte nicht nur
ratsam, sondern geboten ist. Beide gestatten es auch - wenngleich
auf unterschiedliche Welse -, eine "Grundfigur" der Menschenrechte
(Tödt/Huber) zu erkennen, dle als Minimalbasis und Orientierung
für die christliche Praxis gelten kann - seien es die in Freiheit,
Gleichheit und Teilhabe sich darstellenden "Perspektiven einer
menschlichen elt", sei es dle schöpfungsmäOlge Bestimmung des
Menschen zum Ebenbild Gottes ...

Dle Gefahr unzulänglicher theologischer Begründung des Lebens
und Handelns im Bereich der Menschenrechte soll nicht verkannt
werden. Gerade in der missionarischen Situation kann aber, eben
um der Glaubwürdigkelt des missionarischen Zeugnisses willen,
das "kritische Engagement" angesichts der Verletzung von Menschen­
rechten dringlicher gefordert sein, als die bis Ins letzte ausgewo­
gene theologische Erklärung."
(Gensichen, Konsultation "Weltmission und Menschenrechte", EM 1978)

l.2 uGerungen des RK
Bereits ln seiner ersten Vollversammlung 1948 in Amsterdam hat der
RK in seiner Erklärung zur Religionsfreihelt vier Elemente hervorgehoben:
- Das Recht, den eigenen Glauben und das eigene Glaubensbekenntnis

selbst zu bestimmen,
- das Recht, den eigenen religiösen herzeugungen Im Gottesdienst,

im Unterricht und im praktischen Leben Ausdruck zu geben und dle
Folgerungen aus ihnen für die Beziehungen in der sozialen und pall­
tischen Gemeinschaft offen auszusprechen,

- die religiöse Vereinigungs freiheit,
- das Selbstbestimmungsrecht der religiösen Gemeinschaft.

Die Vollversammlungen von Neu-Delhi (i961) und Nairobi (1975) führen
die Forderungen nach Religionsfreihelt fort. Auch die sechste Vollver­
sammlung des iK In Vancouver (1983) hat elne öffentliche Erklärung
zu den Menschenrechten verabschiedet:

"Es ist deshalb unabdingbar, da3 dle Mitgliedskirchen des iK weiter­
hin grobe Verletzungen der Religionsfreiheit feststellen und an­
prangern und diejenigen, die aufgrund Ihrer rellglüsen lberzeuguny
und Praktiken der Unterdrückung und sogar Verfolgung ausgesetzt
sind, moralisch und materiell unterstützen.,"

In seiner Stabsarbeit trug der K der Bedeutung der Rellglosfrelhelt
zunächst durch dle Berufung eines eigenen Referenten Rechnung (1950
- 1964). Danach beschäftigten sich Konsultationen, Exekutlv- ud Zentral­
ausschuß@s lt zungen wiederkehrend mlt dieser F rage. Gegenwärtig wird
diese rbelt bel der Menschenrechts-Beratungsgruppe (u,) verantwortet,
die Ihrerseits der Kommission der Kirchen für Internationale nge legen­
helt (CCIA) zugeordnet Ist und In deren Beratungen fort laufend the­
matIsiert wird.

Für dle Verwirklichung der Schluakte von Helsinki wurde 1975 In Nalrol
ein elgenes kirchliches Menschenrecht sprogran für dle Dauer von 5 Jahren
beschlossen. Dlese Aufgabe wurde auf der neunten Vollversammlung der
Konferenz Europäischer Kirchen, St!rling 1986, an die KEK übertragen.

t2
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lese Beschränkung steht im Einklang mit dem Erfordernis einer neuen
Hinwendung kirchlichen Interessens zum Osten Europas:
- Der konziliare Prozeß und die Bemühung um neue Wege zu Frieden und

Abkehr von der Abschreckung geschieht in den europäischen Kirchen
in einer die politischen Blöcke übergreifenden Weise.

- Auch in der Kirche beschäftigt man sich bei der Aufarbeitung der
jüngsten Geschichte erneut mit dem Verhältnis Deutschlands zu seinen
östlichen Nachbarn. '

-- Die tausendjährige Taufe Ru0lands 1988 ermutigt dazu, mlt der Frage
nach der Religionsfreiheit am Leben der Kirchen in Staaten des realen
Sozialismus Anteil zu nehmen.

Im Bereich_der undesrpbllk Deutschland steht angesichts der zuneh­
menden Zahl nichtcnrTzEiTRer Tell@Iser Minderheiten dle Frage der
Religionsfreihelt Im Blickfeld kirchlicher und gemeindlicher Anfragen
und Diskussionen.
Die Vorlage beschränkt sich auf die grote nichtchristliche religiöse
Gruppe In der Bundesrepublik - die Moslems. (Dabei darf nicht verges-
sen werden, da3 es auch andere, zwar zahlenmäßig geringe, in der religiösen
Intensität aber beachtenswerte Minderheiten gibt wie die deutschen
Buddhisten, die Bahai's oder andersgläubige Asylanten,)

l.1 Gottes Gerechtigkeit - Rechte des Menschen
Grundlegend für ein christliches Verständnis der Menschenrechte sind
die biblischen Aussagen, die zunächst nicht vom Recht des Menschen
sprechen, sondern von Gottes Anspruch an die Menschen ausgehen. Gott
fordert und schenkt Gerechtigkeit - der Mensch hat vor Gott kein Recht,
das er durchsetzen,fordern oder erkämpfen könnte. Aber weil Gott
Gerecht Igkelt für alle Menschen und für seine ganze Schöpfung will,
gewinnen die Rechte des Menschen im Rahmen der göttlichen Gebote eine
neue Bedeutung. Sie weist Ih über den Rahen Individueller Rechtsforde­
rung für seine eigene Person hinaus und auf die Verbundenheit mit
allen Menschen hin. ·>.

"Auf die Gefahr hin, ungebührlich zu vereinfachen, kan man min­
destens im deutschenBereich heute zwei Hauptrichtungen unter­
scheiden: Die eine, möglicherweise In Abgrenzung gegen katholische
Naturrechtsideen oder auch spekulative Entwürfe zur theologischen
Fundierung des Rechts, möchte gänzlich auf eine christlich-theolo­
gische Begründung der Menschenrechte verzichten und behandelt
diese demgemäß als rein säkulare, innerweltliche Gren (H. E.
ödt, • Huber).
Die andere Richtung, überwiegend von reformierter Seite vertreten
(J. Moltmann), bekennt sich wesentlich unbefangener zu christlich­
theologischen Aspekt der Menschenrechte, den sle sachlich aus
dem Gedanken des Rechtes Gottes auf den Menschen, historisch vor
allem aus der angelsächsisch-puritanischen Vorgeschichte der Bürger­
rechte ableitet.

Steht dleses Konzept in direktem Zusammenhang mlt dem missionari­
schen Evangeliunszeugnis, so hat das erstere den Vorzug, da8 es
sich mlt der Praxis wahrscheinlich lelchter mit nichtchristll­
chen Vorstellungen von den Menschenrechten vemm!tteln läßt. Im
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2. Rechtliche Garantien der Religlonsfrelhelt
Zu unterscheiden sind:

Glaubensfrelhelt, nämlich das Recht des einzelnen, seiner Religion
oder Weltanschauung entsprechend im privaten Bereich (Gebet - Gottes­
dienst) zu leben.
Dagegen betrifft dle Religionsausübungsfreiheit das Recht der gemein­
schaftllchen Religionsausübung IR Versammlungen, Erziehung, kirchli­
cher Presse und diakonischem Handeln,

2.2 KSZE - Schluakte von Helsinki 1975:
"Pr Inzlp 7: Dle Teilnehmerstaaten werden dle Menschenrechte
und Grundfreihelten, einschlielich der Gedanken-, Gewissens-,
Religions- oder Uberzeugungsfrelhelt für alle, ohne Unterschied
der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion achten

In diesem Rahmen werden die Teilnehmerstaaten die F reitelt
des Individuums anerkennen und achten, sich allein oder In Gemein­
schaft mlt anderen zu einer Religion oder einer Überzeugung
In bereinstimmung mit dem, was sein Gewissen ihn gebletet,
zu bekennen und sle auszuüben."

2.3 Grundgesetz für die Bundesrepubllk Deutschland vom 23. Mal 1949:
"prtIkel : Die Frelhelt des Glaubens, des Gewissens und die
Freihelt des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses
sind unverletzlich.
Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe
gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 14O: Dle Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139
und Ii der Deutschen Verfassung vom lI. August 1919 slnd Bestand-­
teil dieses Grundgesetzes.

Artikel I37 WEIMARER RE ICHSVERFASSUNG:
(l) Es besteht keine Staatskirche.
(2) Die Frelhelt der Vereinigung von Religionsgesellschaften

wird gewährleistet. Der Zusammenschluß3 von Religlonsgesell­
schaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen Be-­
schränkungen.

(3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre nge­
legenhelten selbständig innerhalb der Schranken des für
alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht Ihre Ämter ohne Mltwlr­
kung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.

(4) Religionsgemeinschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach
den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Rechtes.

(5) Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffent­
lichen Rechtes, soweit sle solche bisher waren. Anderen
Religionsgesellschaften sind auf Ihren Antrag glelche Rechte
zu gewähren, wenn sie durch Ihre Verfassung und dle Zahl
Ihrer Mitglieder dle Gewähr der Dauer bieten. SchlieOen
sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche Religionsge­
sellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser
Verband eine öffentlich-rechtliche Körperschaft."

1.3 Rellqlonsfreihelt

In der Menschenrechtsdiskussion der Kirchen - überregional und auch
äuf Gemeindeebene - fällt auf, da der ganze Komplex der Religions­
Trelhelt mlt erkennbarer Zurückhaltung behandelt wird.

"RelIglonsfrelhelt war das Thema, das ursprünglich die Debatte
ausqe löst und zu der Gründung dieses Programms (Programm der Kirchen
zu der Schlußakte von HelsInkl) führte. rotz dieses Ursprungs
bl lob Religionsfreihelt nicht Im Zentrum der Diskussion während
der fiinf Jahre selt 1980."
(1heo Tschuy, EIn ökumenisches Experiment Im Bereich der Menschen­
rechte, Genf 1985)

Offenbar besteht elne Scheu davor, den Eindruck zu erwecken, in der
Weltöffentlichkeit etwas für dle Kirche selbst, für die Wahrung der
eigenen christlichen Interessen erreichen zu wollen.

"Wnn dle KIrche elne universale Sprache sprechen will, dann darf
sie dle Frage ihrer eigenen Religionsfreihelt nicht zur Priorität
erheben... Wir müssen engagiert eintreten für dle Respektierung
der Menschenrechte und der Freihelt aller Menschen - ungeachtet
der Tatsache, ob sle anderen Religionen angehören oder nichtgläubig
sind."
(Exekut 1vausschu3 des #K, Erklärung zur Religionsfrelhelt, Genf 1979)

Der ökumenische Gesprächsstand läßt aber erkennen, daß3 eine derartige,
allein auf dle christliche Kirche bezogene Diskussion nicht mehr ernst­
haft vertreten wird.

"Ir befinden uns in einem Prozeß der Rückkehr zu der Frage der
Religionsfreihelt, sozusagen In einer zwelten Runde."
(Theo Isctuy, a.a.O., vgl. auch Background Information - commlssion
of the churches on international affairs, 1987/1)

2.1 Vereinte Nationen:
lgemelne Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948

- Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom
19.12.1966:

"nrtIkel 18: Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens­
und Religionsfrelhelt. Dieses Recht umfaßt die Freiheit, eine
Religion oder eine Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder
anzunehmen, und die Frelhelt, seine Rellglon oder Weltanschauung
allein oder In Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat
durch Gottesdienst, Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung
und Unterricht zu begründen,"

2.4 Gesetzliche Regelungen der UdSSR
(Inhaltlich gleichartige Regelungen prägen auch die Verfassungen und
Ausführungsgesetze der anderen sozialistischen Staaten und damit den
rechtlichen Rahmen des Wirkens der Schwesterkirchen, darunter der
uns besonders verbundenen Kirche der Böhmischen Brüder In der CSSR.)
- Verfassung vom 07.10.1977

"Artlkel 52: Den Bürgern der UdSSR wird Gewissensfreiheit
garantiert, d. h. das Recht, sich zu einer beliebigen oder
keiner Religion zu bekennen, religiöse Kulthandlungen oder
atheistische Propaganda zu betreiben. Das Schüren von Feind­
schaft und Haß3 im Zusammenhang mit religiösen Bekenntnissen
Ist verboten.
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Artikel 59: Die Ausübung der Rechte und Freiheiten durch den
Bürger ist nicht zu trennen von der Erfüllung seiner Pflicht,
er Bürger der UdSSR Ist verpflichtet, die Verfassung der
UdSSR und die Sowjetischen Gesetze einzuhalten, die Regeln
des sozialistischen Gemeinschaftslebens zu achten und sich
des hohen Namens Bürger der UdSSR würdig zu erweisen."

- Statut der Russischen-Orthodoxen Kirche (Instruktion über die Anwendung
der Kultgesetze) vom 16.03.196l:

"4. Zur Verwaltung der Angelegenheiten der religiösen Gesell-
schaft, zur Erfüllung der Funktionen, die mit der Nutzung
des Kultvermögens und der Geldmittel verbunden sind, wählt
die religiöse Gesellschaft aus der Mitte ihrer Mitglieder
auf einer Versammlung der Gläubigen In offener Stimmabgabe
das Exekutivorgan In der Zahl von drei Menschen.
Dle Exekutivkomitees der örtlichen Organe der Staatsmacht
haben das Recht zu Ausschluß einzelner Personen aus dem Mitglie­
derbestand des Exekutivorgans und der Revisionskomisslon.
Dieses Recht besitzen nicht die Kultdiener und religiösen
Zentren.
6. Die freie Ausübung religiöser Reden wird insowelt gesi-
chert, wie sie nicht dle gesellschaftliche Ordhnung verletzen
und nicht von Angriffen auf die Rechte der Bürger der UdSSR
begleitet sind.
Die Organe der Staatsmacht haben das Recht, in diesen Fällen
alle notwendigen Maßnahmen zur Sicherung der gesellschaftlichen
Ordnung und der Sicherheit zu ergreifen."

Tell 2: Offene Fragen
Durchsetzung und Beachtung von Religionsfreiheit
In politischer und kirchlicher Wirklichkeit

l. Religionsfreiheit in Ost-Europa
Die Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Freiheit der Religions­
ausübung sind in allen Verfassungen der Ostblockstaaten formal garan­
tiert; auch völkerrechtlich haben sich die sozialistischen Staaten
zur Achtung der Religionsfreiheit als Menschenrecht verpflichtet.

Bei der praktischen Umsetzung der Bestimmungen der Menschenrechtspakte
und der Prinzipien der KSZE-Schlußakte Im Bereich der Menschenrechte ergeben
slch Jedoch Probleme, die eng mlt dem völlig unterschiedlichen Verständnis
der Menschenrechte verbunden sind.

"DIe HelsInkl-Schlußakte stellt insofern einen Fortschritt dar,
als sie - vor dem Hintergrund der "Konvention zu Schutze der
bürgerlichen und politischen Rechte" von 1966 - nicht nur die
Forderung der Religionsfreiheit erneut geltend macht, sondern
die Teilnehmerstaaten dazu verpflichtet, Religionsfreiheit zu
gewähren. Doch sind die Bedingungen, unter denen diese Verpflich­
tung realisiert wird, sehr verschieden und hängen von der Jewelll­
gen gesellschaftlichen und politischen Situatlon ab.
In lest-Europa wird Religionsfreihelt nach herkönl lchem Verständnis
als fiele all des Individuums ("Religlon Ist Privatsache") in
einer pluralistischen Gesellschaft definiert, Zwar bestehen
signifikante Unterschiede.. dennoch hat der einzelne In jedem
Falle das Recht der frelen Religionsausübung einschlielich der
Assoziierung zu Gemeinschaften und Verbänden und der frelen Akt!­
vltät Im SIne seiner religiösen berzeugung. Dle Kirchen und
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Religionsgemeinschaften haben als Körperschaften des öffentlichen t»
Rechts bezw. als freie Verbände die Möglichkeit, sich zu organi- t»
sieren....
In Ost-Europa hingegen bestehen aufgrund gesellschaftlicher Ver-
änderungen grundsätzlich andere Verhältnisse. Die sozlalistl­
schen Staaten werden Ja - mit Abweichungen Im einzelnen - von
sozialistischen Arbeiterparteien geleitet, deren Politik den
Prinzipien des Marxismus-Leninismus verpflichtet ist. EIn plura­
listisches Gesellschaftsverständnis ist von daher ausgeschlossen.
Parteilichkelt gllt als oberstes Prinzip Im Klassenkampf. Die
Machtverhältnisse sind klar. Kirchen und Religionsgemeinschaften
haben keine gesellschaftliche Macht. Dazu kommt die aus der revo­
lutionären Tradition stammende religlonskritische Einstellung
des "wissenschaftlichen Atheismus""
(Günter Krusche, Konsultation In Croydon 1981, epd-Dokumentat Ion
21/82, Seite 30)

l.1 Verständnis der Menschenrechte Im marxistisch-leninistischem
Rechtsdenken
Im Gegensatz zu der in dem Gedankengut der Aufklärung wurzelnden bürgerlich­
liberalen Konzeption der Menschenrechte als Freiheitsrechte, d.h. als
bwehrrechte der Gesellschaft gegen den Staat, rückt das marxistisch­
leninistische Rechtsdenken die Geneinpflicht lgkelt des einzelnen völlig
in den Vordergrund., Für den Marxismus-Leninismus, der aus der Rolle
der Partei als "Avantgarde der Arbeiterklasse" und dalt Träger des
geschichtlichen Fortschritts die absolute Dominanz der Kommunist Ischen
Partei über Staat und Gesellschaft ableitet, kann es Im Kern keinen
Freiraum der Gesellschaft gegen Staat und Partei und damnlt auch keine
Abwehrrechte geben. Fundament der Menschenrechte mu3 nach diesem nsalz
immer die berelnstmmung mlt den - von der Partel definierten - Interessen
des Volkes bzw. der sozialistischen Ordnung und den Zielen des kor­
nlstIschen Aufbaus sein (so Art: 47, 50, 5l der Sowjetischen Verfassung).
Mur im Rahnen dieser Interessen- bzw. Zielidentität sind dle "F reitelten"
der Bürger gewährleistet.

"Nach Auffassung des Marxismus-Leninismus sind dle Menschenrecht e
in den von Ihn geprägten Gesellschaften automatisch gewahrt.
Sie sind danach identisch mlt dem Recht und der Pflicht, an der
Verwirklichung des Sozialismus im Sinne dieser Lehre mitzuwlr­
ken. Zwischen dem Menschenrecht und der Rechtsordnung solcher
Staaten kann es danach schon begrifflich keinen konflkt qeten."
("Menschenrechte im ökumenischen Gespräch", Delträge der Kaner
für öffentliche Verantwortung der EKD)

1.2 Schrankenregelung
Konsequenz dieses kollektlvbezogenen Menschenrechtsansatzes ist das
Zurücktreten der Grundrechtsgarant len, hinter den Gruh echt sschraken
bzw. Grundpflichten. Für dle praktische Auslegung und Anwentng sind
die wichtigen Regelungen nicht die Garantien an sich, sonder die Schran­
kenbest Immungen, in denen dle lbereinst immung mlt den Interessen der
sozialistischen Ordnung und den Zielen des kommunistischen Aufbaus
als Grundvoraussetzung Jeder Rechtsgewähr leistug betont werden. Garan­
tlert ist nach diesem rechtlichen Konzept nur die Frelhelt zu systenkon­
formen Handeln; abweichendes Verhalten oder gar Negation der soziallstI­
schen Orhnung, wird per definitionem als Rechtsml@brauch definlert.
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, [yrchtzbarkelt
SrItst owIt die Menschenrechte als Frelhelt gegen den Staat verstan­
rirn und In spruch genommen werden könnten, fehlt es an deren Durch­
setzbarkolt. Solange der Staatsaufbau keine unabhängige Justiz gewähr­
Ielstet, gibt s keine Institutionen, die den Menschenrechten rechtliche
Wirksamklt verschaffen können,

I. Ausführungsgesetzgebung und Verwaltungspraxis
r brelts Im theoretischen Ansatz charakteristische Vorrang der

Grmr lnpf licht lakelt prägt die Ausführungsgesetzgebung und Verwaltungs­
prnxls villlg. Schon die rein Individualbezogene Glaubensfreiheit
Ist ur uulinglich verwirklicht, da gläubige Christen In den sozla­
lIstIrcten Staaten häufiger beruflicher und sozlaler Diskriminierung
au5rotzt sid. Dle gemeinschaftsbezogene Kultusfrelhelt Ist In der
Prals rst recht vielfältigen Gefährdungen unterworfen, wie aus der
sowJrt Ischen Religionsgesetzgebung zu ersehen ist. Kennzeichnend für
dl staatliche Praxis Ist der Versuch der totalen Überwachung und
Steuerung, dle der Staat den legalen Religionsgemeinschaften auferlegt.
Selbst das PIrnenleben der Religionsgemeinschaften und dle Ausübung
des religiösen Kultus ist unter dle umfassende Kontrolle des soJe­
tIsrhn Staates gestellt. So mu0 berelts das Bestehen einer Religions­
qme Inschaft durch staatliche Zulassung, dle nach Belieben versagt
werden kann, legalisiert sein. Dle zugelassenen Religionsgemeinschaften
unterliegen einem System nahezu totaler staatlicher Kontrolle durch
elne spezielle Aufsichtsbehörde, den Rat für Angelegenheiten der Religion.
Ie Maahmen Jenseits der alltäglichen Routineangelegenheiten, ie
dle Anstellung von Geistlichen, die Einberufung von Versammlungen
oder der Druck religiöser Schriften bedürfen einer staatlichen Geneh­
migung, was dem Staat elne umfassende Kontrolle über Organisation,
Personalwesen, Wirtschaft und Finanzverwaltung der Religionsgemein­
schnaften verschafft. Glelchzeltlg Ist die Ausübung des Kultus nur
Innerhalb der zugelassenen Kultgebäude erlaubt; religiöse Feiern Im
F relen oder In Privaträumen sind grundsätzlich verboten.

Dle Einhaltung dleser zur Steuerung des religlösen Lebens bestimmten
Normen Ist mit schweren Sanktionen, Insbesondere auch Strafbestimmun­
gen, abgesichert. Vor allem die Aktivitäten nicht zugelassener Reli­
glonsgeme inschaften werden streng verfolgt und bergen existenzielle
Risiken für deren Anhänger in sich, die u.U. auch mlt der Einweisung
In Psychiatrische Anstalten oder Arbeitslager rechnen müssen. Besonders
scheren Sanktionen unterliegt Jede Form der Verkündigung religlsen
Glaubens über den Binnenraum der Religionsgemeinschaft hinaus In die
Gesellschaft. Das (strafbewehrte) Verbot der religiösen Propaganda,
unter das nahezu alle Formen religiösen Zeugnisses außerhalb des zuge­
lassenen Kultus fallen, verbietet u.a. Jegliche Art des Religions­
unterrichtes.

1.5 SItuatlon der einzelnen Religionsgemeinschaften
Gerade das Verbot religiöser Propaganda wird zur harten Verfolgung
mi3lieblger Religionsgemeinschaften genutzt. Besonders die mlt der .
Nationalkultur unterdrückter Volksgruppen verbundenen Kirchen - erinnert
sei hler an das bedrückende Los der (unierten) Griechisch-katholischen
Kirche der Ukraine - und dle auf Mission ausgerichteten Freikirchlichen
Grupp lerungen können nur noch Im Untergrund existieren; ihre Anhän-
ger sind schwersten Verfolgungen ausgesetzt. Doch auch dle offiziell
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zugelassenen Minderheitenkirchen leiden schwer unter der lermnachit
des Staates und müssen zusehends um den Bestand Ihres religiösen Lebens
fürchten, wie dle Sorgen der Katholischen Kirche In Litauen, der Luther I­
schen Kirche In Estland und Lettland oder - um eln Beispiel außerhalb
der Sowjetunion zu nennen - der Böhmischen Brüder In der Tschechos­
loakel zeigen. Gleiche Sorgen und Probleme treffen Im übrigen auch
dle nichtchristlichen Religionsgemeinschaften In der UdSSR? wie dle
Islamischen Gemeinschaften Im Sowjetischen Zentralasien oder die Jidl­
sche Gemeinde. Da@ aufgrund des Innen- und außenpolitischen Wertes,
den eine Kirche für den Staat haben kann, auch gröere F rel räume möql ich
sind, zeigt die Insgesamt privilegierte Stellung der Russisch-orthodoxen
Kirche In der Sowjetunion. Aufbauend auf Ihrer staatskirchlichen Tradi­
tion und Ihrer Rolle als Trägerin der russischen Nationalkultur Ist
dle orthodoxe Kirche elne Symbiose mlt dem sowjetischen Staat einqe­
gangen, dle Ihr Im Gegenzug zur organisatorischen und pol lt Ischen
Gleichschaltung erhöhte Freiräume für dle religiöse Betätigung eine­
bracht hat.

Es bleibt zu hoffen, da8 auch den Minderheitenkirchen wleder größere
Freiräume zugestanden werden. Deren Möglichkeiten werden allerdings
welterhin durch die Gegebenheiten der sowjetischen National ltätenpolitik
beschränkt bleiben. bgesehen vom Problem der ethnischen und religiösen
Minderheiten haben dle Kirchen ganz allgemein Fragen an die gegerwärt lge
Reformpolitik.

"Einmal abgesehen von den Grenzen der Veränderungen, die Gorbat­
schow durchführen will oder kann, sollte die Bedeutung des Reform­
unternehmens nicht abgewertet werden. Dieses hat ganz direkt
Ausrkungen für die Kirchen In der Sowjetunion. Zusätzlich
zu den offensichtlichen Vorteilen, dle die Kirchen haben mögen -
was wird die soziale und öffentliche Rolle der Religion In der
Sowjetunlon sein? Wird die Reform In einem bestimmten Stadlun
dle einzige soziale Organisation jenselts der Partei nicht als
Bedrohung empfinden?"
(Bericht des Direktors Koshy, CCIA (Komnlsslon der Kirchen für
Internationale Angelegenhelten), Human Rlghts dvlsory Group,
Genf 27.- 30. Juni 1987)

Die Menschenrechtsfrage und insbesondere dle Religionspolitik wird
eIn Prüfstein für das "Neue Denken" sein. Die Jahrelangen nfragen
der Kirchen und dle Erwartungen der Weltchristenhelt dürfen von den
aktuellen innerstaatlichen Reformbemühungen nicht ausgeschlossen blei­
ben. Die damlt für die sozialistischen Staaten aufgeworfenen Probleme
sind allerdings unverkennbar:

"Es Ist zunächst zu bedenken, da3 Religionsfrelhelt in einem
Gemeinwesen mit einer identltären Ideologie Ausstrahlungswl rkung
auf den Freiheitsstandard der Gesellschaft im ganzen haben wird:
Der Staat, der Religionsfreiheit zugesteht, kommt nicht zwingend,
aber fast unvermeidlicherweise dazu, ein Stück Gedankenfreltelt
zu geben. ... Religionsfreiheit wird für die innere Verfassung
des weltanschaulich totalitären Staates tiefgreifende Folgen
haben. uf Dauer wird dle Freihelt religiöser Versammlungen
zur allgemeinen Versammlungsfreiheit, dle Freiheit religiöser
Vereine zur allgemeinen Vereinsfrelhelt, dle Frelhelt religiöser
Presseerzeugnisse zur allgemeinen Pressefreiheit und die Freiheit
des religiösen Bekenntnisses zur allgemeinen Meinungsfreihelt
drängen. Damlt aber wird mlt dem Verlangen nach Religlonsfrelhelt
ein Stück Mit-Verantwortung für die Freiheit des Gemeinwesens
Im ganzen übernommen- es sei denn man wollte Religionsfreiheit
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2.

2.1

nur "schneisenartig" in eine im übrigen unfreiheitliche Gesell­
schaft hinein vortreiben oder sie lediglich für eine "Religion
als Privatsache" verlangen."
("Menschenrechte im ökumenischen Gespräch", Beiträge der Kammer
für öffentliche Verantwortung der EKD, 1979, Seite 44)

Religionsfreiheit Inder Bundesrepublik Deutschland

Freiheit des religiösen Bekenntnisses
Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland beruht auf dem Grundsatz
religiöser und weltanschaulicher Neutralität. Die Verfassung garantiert
Glaubensfreiheit und Religionsausübungsfreiheit nicht nur den Mitglie­
dern anerkannter und tradltlonell beheimateter christlicher Großkirchen,
sondern auch den Angehörigen anderer religiöser weltanschaulicher Ver­
einigungen. Die Religionsfreiheit des Grundgesetzes Ist nicht an den
Kreis christlich-abendländischer Religionen gebunden.

Artikel garantiert im einzelnen
Freiheit zu glauben oder nicht zu glauben,. .
diesen Glauben in Freiheit aussprechen und ungehindert dafür
werben zu können,
dle Freiheit des kultischen Handelns in Gemeinschaft,
die Beachtung religiöser Gebräuche,
das elterliche Erziehungsrecht in religiöser und weltanschaulicher
Hinsicht.

Vor allem garantiert Artikel 4 das öffentliche Wirken von Religions-
und Weltanschauungsgemeinschaft durch kollektive Äußerungen des rell­
glosen und weltanschaulichen Lebens. Garantiert ist die Werbung, öffentli­
che Sammlungen, Hilfeleistung und die Verbindung mlt anderen Gemein­
schaften auch über Staatsgrenzen hinweg.

2.3

1.

Teil 3:

Christen und Muslime

Folgerungen

t)
p

Dle Islamische Gemeinschaft, die nach den beiden groen Kirchen grölte
religiöse Gruppe in der Bundesrepublik Deutschland, erfüllt nach Zahl
und Gewähr der Dauer diese Voraussetzung. Problematisch ist die man­
gelnde Verfassthelt der Moslime. "Der Islam" ist so wenlg eine rechtlich
faßbare Gröe wle "das Christentum". Der Islam ist In zahlreiche Gruppen
zerteilt, die sich durch unterschiedliche Lehre oder durch staatliche
Grenzziehung ergeben. Der Islam kennt weder eine zentrale Organlsat lon
noch eine rellglöse Gliederung. Vielmehr sind die einzelnen Zentren
oder Gemeinden selbständig. Vor einer Verleihung der Körperschaftsrechte
wäre also zunächst ein anerkannter Sprecher der Moslime zu finden.
Dafür müßten sich die unterschiedlichen Moslem-Organlsat lonen oder
-Vereine untereinander elnlgen. Die Privilegierung einer unter zahl­
reichen moslemischen Organisationen würde dieser Hoheitsbefugnisse
über Personen mlt sich bringen, die dieser Organisation nicht angehören.

Religionsunterricht
Der Anspruch auf Erteilung von Religionsunterricht ist nicht abhängig
vom rechtlichen Status einer Religionsgemeinschaft. Das Grundgesetz
legt den Krels der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, In
deren Bekenntnis Religionsunterricht im Schulbereich erteilt wird,
nicht fest. Das würde dem Recht der Eltern auf religiöse Erzlehng
und dem Neutralitätsgebot an den Staat widersprechen.

Religionsunterricht stellt mlt seinen Bildungszielen einen Teilaspekt
des aus der Staatsgewalt abgeleiteten Bildungsauftrages dar. Der Staat
trägt die Verantwortung für die Ermöglichung der Erteilung auch dieses
Unterrichts als ordentliches Lehrfach, Daraus ergeben sich Anforderungen
an Unterrichtspersonen, Lehrpläne und Lehrmittel. Dles gilt insbesondere
für den moslemischen Kultus (vgl. unten, 3.2.1).

2.2 Rechts form
len Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften steht das verfas­

sungsmäßig garantierte Recht der inneren Autonomie und die Freiheit
von staatlicher Mitwirkung zu. Dlese Garantie Ist unabhängig von Ihrer
Gröle und sozialen Bedeutung und von der Rechtsform des Zusammenschlus­
ses.

Die Großkirchen haben den Status der Körperschaften des öffentlichen
Rechts. Das Ist mehr als ein verfassungsrechtlich legitimiertes histo­
risches Relikt: Dieser Status soll dle Eigenständigkelt und Unabhän­
gigkelt der Kirche von Staat und ihre originäre Kirchengewalt bekräftI­
gen, Mit dem Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkennt
die Verfassung, da die Kirchen eine das Gesellschaftsganze umgrelfende,
den ereich des Partikularen überschreitende Bedeutung für den Bestand
des Gemeinwesens haben. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts helfen
und gewährleisten dle Kirchen rechtlich, da0 die Gemeinschaft für
ufgaben funktionsfählg ist, dle Ihr Innerhalb eines freiheitlichen

Gemeinwesens zufallen. Andere Religionsgemeinschaften können diese
Körperschaftsrechte erwerben, wenn sie durch Ihre Verfassung und die
2ahl Ihrer Mitglieder dle Gewähr der Dauer bieten.
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I.1 Zeugnis und Dialog
Der Rat der EKD hat am 4.6.1983 in seiner Stellungatme "Zur Erzlehung
von moslemischen Kindern und Jugendlichen" ausgeführt:

"Mit dem Einsatz für die hier lebenden Menschen Islamischen Glau­
bens nehmen Christen und kirchliche Einrichtungen einen blblls«h
begründeten uftrag wahr. Er Ist ein Zeugnis für de L lebe Gottes,
die allen Menschen gllt und die die Kirche Im Evangelium von
Jesus Christus verkündet. Sie ist das Evangelium auch den Muslimen
schuldig. Das christliche Glaubenszeugnis ist u so qlautwiirtlqer,
Je eindeutiger das Evangelium In Wort und Tat, Hören und Marle l
den alltäglichen Umgang miteinander best lmmt. Dazu gehört es,
dle muslimischen Ausländer als Nächste anzueluen, sle das Leben
der christlichen Gemeinde miterleben zu lassen, für gerechte
Lebensbedingungen einzutreten und das soziale Gefälle zwischen
der christlichen Hehrheit und der muslimischen Minderhelt sowelt
wle möglich zu überbrücken. Durch dieses Angebot von Gemeinschaft
kann die Botschaft von der rettenden "Freudllctkelt u! Menschen­
liebe" Gottes, dle mlt Jesus Christus erschlen (dltus }, 4),
für sie vernehmbar werden, Das gllt auch für den Alltag der Kinder­
gärten und Schulen, in denen christliche und muslimische Kinder
und Pädagogen zusammen leben und arbeiten.

- 12 -
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Dabei sollten Christen und Kirche sehen, daß der christliche und
der islamische Glaube in einer besonderen Beziehung zueinander
stehen. Für Muslime steht es au@er Zweifel, da3 sie mit Juden
und Christen zu dem selben einzigen, wahren Gott beten. Sie sind
freilich überzeugt, daß sie mit dem Koran - im Gegensatz zur
Bibel - die unverfälschte Offenbarung Gottes besitzen, die ihrem
Leben Weisung und Rechtsleitung gibt und den Islam zur vollkommenen
Religion macht. Auch Christen erkennen alt- und neutestamentliche
Elemente im Islam heute deutlicher. Sie entdecken die vielen
Gemeinsamkeiten, die es zwischen Christen und Muslimen im Verständ­
nis der Verantwortung des Menschen vor seinem Schöpfer und Herrn
gibt. Gleichwohl steht und fällt der christliche Glaube mit dem
Evangelium von dem gekreuzigten, auferweckten und wiederkommenden
Jesus Christus (l. Korinther 15, 1 - 5; Römer l, l6; Phil. 2,
5 - ll; Matthäus 28, 18)); der Islam kann es nicht annehmen,
auch wenn er Jesus als einen großen Propheten Gottes ehrt."

Demgegenüber hat der Bruderrat der Arbeitsgemeinschaften missionarische
Dienste dazu ausgeführt:

"Der Islam macht in unserer Zelt eindrücklich von sich reden.
In Millionen von Mitbürgern hält er seinen Einzug in unserem
eigenen Land. Wir respektieren eine religiöse Glaubenshaltung,
die sich nicht scheut, auch den Alltag und das öffentliche Leben
prägend zu durchdringen. Aber was wir am heutigen Islam erleben,
macht uns deutlich, wie sehr wir gerade auch den Muslimen die
be freiende Botschaft von der Versöhnung in Jesus Christus in
unserem Reden und Verhalten schuldig sind."
(epd Nr. 8l vom 24.04.1980)

l.2 Erste Informationsmöglichkeiten
Schon 1979 hat die Konferenz Europäischer Kirchen auf die Herausforde­
rung der Kirche durch die ständige Anwesenheit von Millionen von Muslimen
in Europa hingewiesen. Sle hat eine Arbeitsgruppe initiiert, die in
den Mitgliedskirchen die Problematik der religiösen und sozialen Diskrimi­
nierung der Muslime auf unserem Kontinent verdeutlicht und die Frage
nach der angemessenen Gestalt des missionarischen Auftrags stellt
und wach hält. Dieser Arbeitsauftrag hat zu einer Konsultation vom
5.- l0. März 1984 unter dem Titel "Zeugnis van Gott in einem säkula­
rislerten Europa" geführt.

Der Rat der EKD hat 1982 unter dem Titel "Christen und Muslime im
Gespräch" eine Handreichung verabschiedet.

Die Theologische Kamisslon der ACK Baden-Württemberg hat im Februar 1983
eine Stellungnahme erarbeitet unter dem Titel "Christlicher Umgang
mit Muslimen".

1.3 Empfehlung
Die Landessynode empfiehlt den Gemeinden, diese Stellungnahmen mit
besonderer Aufmerksamkeit aufzunehmen.

- 13 -
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Religionsunterricht - Empfehlung
Der Rat der EKD hat am 4.6.1983 in seiner Stellungnahme "Zur Erziehung
von moslemischen Kindern und Jugendlichen" ausgeführt:

"Der Einführung islamischen Religionsunterrichts stehen Jedoch
groGe ScnwlerIgeIten entgegen. .
- Insbesondere fehlt bisher auf muslimischer Seite eine repräsen­

tative Vertretung oder OrganisatIon, äle Im SInne einer Reli­
gionsgemeinschaft der Partner des Staates bei der Einführung
eines Religionsunterrichts nach Art. 7 GG sein könnte.

- Es muß Lehrpläne geben, die einerseits In Übereinstimmung
mit dem Islam stehen - was wlederun nur eine repräsentative
Vertretung des Islams in Deutschland feststellen kann - und
andererseits mit der Wertordnung des Grundgesetzes vereinbar
sind.

- Lehrer für islamischen Religionsunterricht müssen fachlich
und pädagogisch qualifiziert sein. Dazu bedarf es entsprechen­
der Ausbildungsmöglichkeiten.

- Die staatliche Schulaufsicht ist auch für den islamischen
Religionsunterricht unabdingbar, in ihren Konsequenzen jedoch
bisher ungeklärt.
Grundsätzliche Bedenken kamen hinzu. Auch muslimische St Immen
fragen, ob ein Islamischer Religionsunterricht an der öffent­
lichen Schule, der dem Religionsverständnis des Grundgesetzes
entsprechen müßte, mit dem ganzheitlichen Selbstverständnis
des Islams vereinbar ist."

In dieser Stellungnahme heißt es weiter:
"Die Anwesenheit muslimischer Kinder in deutschen Schulen stellt
den christlichen Religionsunterricht vor besondere Anforderungen.
Der christliche Religionsunterricht bietet die Chance, dle 'Schüler
besser er den Islam zu Iforileren, und sollte hierbei auch
religionskundl iche Fragen Intensiv aufgreifen. Er kann die Schüler
befähigen, sich mit anderen religiösen Traditionen auseinanderzu­
setzen, auch um hierdurch ein vertieftes Verständnis der eigenen
Religion zu gewinnen. Der evangelische Religionsunterricht kann
aber nicht durch eine die Religion übergreifende Religionskunde
ersetzt werden."

leLandessynodebtttetden_Evangelischen_Oberklrchenrat, darauf hinzu­
Iren, da@ Ger staatITcfe Schulträger ruft, T welker weise geeignete
Räume kostenfrei für einen geregelten Koranunterricht zur Verfügung
gestellt werden können.

- l -
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2. Religionsfreiheft und KSZE

2.l Empfehlung an die EKD
Die Landessynode Ist dankbar für die Aufmerksamkeit, mit der das Kirchen­
amt der EK, Hauptabtellung III (Kirchliches Augenamt) die Verbindung
zu KSZE-Konferenzen gewahrt hat. Sie bittet mit Nachdruck um nicht
nachlassende Bemühungen, Im Rahmen kirchlicher Möglichkeiten die Frage
der Religionsfreihelt Im KSZE-Raun Immer wieder In Erinnerung zu rufen;
dabei sollten sowohl Einzelfälle als auch die gesetzlichen Voraus­
setzungen für die Wahrung der Religionsfreiheft Beachtung fInden.
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"Die Kirche mu lernen, Kontakt zu den KSZE-Konferenzen aufzu-.
, nehmen, auf denen die Menschenrechte behandelt werden. Im laufe
" des Programmes (Menschenrechtsprogramm der Kirche zur Helsinki­

Schlußakte) haben viele Kirchen dabei ihre ersten Erfahrungen
:" gemacht. Im ganzen hat man den Eindruck, daß3 die Kirchen ihren

Einfluß unterschätzen..." (Theo Tschuy, a.a.O.)

2.2 Empfehlung an die KEK
Die Landessynode bittet die Konferenz Europäischer Kirchen, bei ihrer
Arbeit und Planung Fragen der Religionsfreiheit in Ost und West beson­
deres Gewicht zu verleihen.

2.3 Verbindungen mit G2w
Die Landessynode ist dankbar für die Mitgliedschaft der Landeskirche
bei "Glauben in der Zweiten Welt, Deutsche Sektion"; sie begrüGt die
dort geleistete Informationsarbeit über Kirchen in sozialistischen
Ländern, die durch die monatliche Zeltschrift auch die Gemeinden er­
reichen kann. Sie bittet die Öffentlichkeitsarbeit der Landeskirche,
diese Information, mehr als bisher, zu verwenden; sie empfiehlt allen
Gemeinden, eine eigene Mitgliedschaft bei G2 zu prüfen und auch dadurch
ihrem Eintreten für die Wahrung und Erhaltung von Religionsfreiheit
in West und Ost Ausdruck zu geben.

2.4 Anregung an die Erwachsenenbildung
Die Landessynode regt an, daß im Bereich der Erwachsenenbildung und
der landeskirchlichen Öffentlichkeit die Informationen über die KSZE
mehr als bisher Berücksichtigung finden.

2.5 Verpflichtung zur Fürbitte
Die Landessynode ist dankbar für die während ihrer Tagungen regelmäßig
gehaltenen Fürbitt-Andacht für verfolgte Christen weltweit; sie bittet
alle Gemeinden, in ihren Gottesdiensten und bei allen Zusammenkünften
das Gebet um die Wahrung der Menschenrechte weltweit, insbesondere
um das der Religionsfreiheit, ernstlich zu bedenken,

"In ihrem Kampf für die Menschenrechte weiß3 die Kirche, da3
das Gebet der Christen für seinen Nächsten der wirksamste Beitrag
für ihre Arbeit ist." (äk-Konsultation, Croydon 1981)

D)
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Vorlage für den Finanzausschuss

LEDEN AUS GERECHTIGKEIT
GOTTES WANDELN• - MENSCHLICHES TUN LEBEN AUS GERECHTIGKEIT

GOTTES HANDELN MENSCHLICHES TUN

I n h a l t s an ga b e

VRnF ME RK(UN;IN

tel} l: Voraussetzungen
l. Grundordnung
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5.1 Herbsttagung 1984
3.2 Frihjahrstagung 1981
3.3 bikmenlsche Hintergründe

4. Haushaltsplan der Landeskirche

Tell 2: Offene Fragen
I. Aufstellung und Durchführung des Haushaltsplanes

2. Anfragen an dle Weltwährungsordnung

3. ökumenische Entwicklungsgenossenschaft (EDCS)

h.-Missionarische Kirche

5. Kirchliches Stiftungsvermögen

tel1 3: Folgerungen
l. Gespräche mit der Wirtschaft

2. Einzelplan 3 des Haushaltsplanes

3. EDCS

. Ökumenisch MIteinandertellen

5. Verwendung der Überschüsse des Unterländer
Evangelischen Kirchenfonds

Vorbemerkungen
Leben aus der Gerechtigkeit Ist In der biblischen Botschaft bestimmt vom
gegenseitigen ntel lgeben und ntel ]nehmen, vom Miteinandertellen.

Die Fragen des ökumenischen Tellens werden nicht nur als ein technisches
Spezialgebiet betrachtet, sondern als Grundlage der Gemeinsamkeit,
der Koinonla, In der ökumenischen Bewegung. Ökumenisches Teilen meint
nicht nur Geld, sondern auch Personen, Besuche, Begegnungen, Austausch
von Erfahrungen und Traditionen. Somit beanspruchen die personalen
Kategorien Vorrang vor den administrativen Kategorien. (In diesem Slne:
Weltkonsultation des Ökumenischen Rates der Kirchen (K) In EI Escorial,
Spanien, vom 24. - 31.10,1987)

In einem noch andauernden ProzeO wird In der Gemeinschaft der Kirchen im
K über das Miteinandertellen nachgedacht. Dabei wurde u.a. festgehalten:

Das ökumenische Teilen Ist weder ein zentral gesteuertes noch kontrol­
llerbares Vorhaben, sondern Ausdruck für ein partnerschaftliches Ver­
halten untereinander: Alle lernen sich zu öffnen, zu geben, zu empfangen,
miteinander schwierige Situationen zu gestalten und gemeinsam zu leben.
Dieses Verhalten soll sich auch unter den Widersprüchen und Spannungen
der gegenwärtigen Weltsituation bewähren. ökumenisches Teilen Ist ein
eigener Beitrag zu den Leitbegriffen Gerecht lgkelt, Frlede und Bewah­
rung der Schöpfung. (Quelle: wle oben)

Wenn über Leben aus Gerechtigkelt nachgedacht wird, Ist deshalb auch das
Tellen der finanziellen Mittel zu bedenken.

"Aus der Wahrnehmung des Haushaltsrechtes folgt einerseits dle Verpflich­
tung, Prioritäten für die Aufgaben der Kirche in dleser Welt zu setzen,
und zum zweiten, dle Finanzierung für diese Aufgabenerfüllung zu sichern."
(essel Nuyken, Kirchliches Finanzwesen, In "Ökumene-Lexikon", 2. verän­
derte Auflage, Frankfurt/Main 1987, Sp. 378)

Gerade auch angesichts begrenzter und langfristig knapper werdender landes­
kirchlicher Haushaltsmlttel Ist immer neu zu fragen, ob die für die gesamt­
kirchlichen Aufgaben, kkumene, Weltmission (Einzelplan 3 des LandeskIrchl ichen
Haushaltsplanes) vorgesehenen Finanzen dem biblischen Anspruch nach einem
gerechten Mitelnanderteilen entsprechen.

1.
Tell l: Voraussetzungen

Grundordnung
Für die Grundordnung der Badischen Landeskirche ist das Bekenntnis
zur kumene keine marginale Angelegenhelt. n mehreren Stellen der
Grundordnung wird auf die ökumenische Verbundenheit hingewiesen.
Gleich zu Beginn der Grundordhnung In S 2 Abs. 2 heist es: t)

l
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"Dle Landeskirche steht in der Gemeinschaft des ökumenischen
Rates der Kirche. Mit Ihn sucht sie die Zusammenarbelt mit allen
Kirchen und christlichen Gemeinschaften."

Daß3 dieses Bekenntnis zur Gemeinschaft des ökumenischen Rates der
Kirchen nicht nur verbalen Charakter hat, zeigt schon der Begriff
der Zusammenarbeit: Es handelt sich um eine Gemeinschaft, die in
der Welt wirksam und tätig wird, und nicht um eine lediglich geistliche
Gemeinschaft. Ebenfalls unter ökumenischem Aspekt ist die Bestimmung
In S 68 Abs. I GO einzuordnen, wonach

"die Landeskirche mlt ihren Kirchenbezirken und Gemeinden den
uftrag zur Weltmission"

hat. In ähnlicher Welse wird in S 70 GO festgehalten, daß8
"die Landeskirche mit ihren Kirchenbezirken und Gemeinden zur
ökumenischen Zusammenarbeit mit allen Kirchen und christlichen
Gemeinschaften verpflichtet und bereit ist.,"

Auch in S 71 GO wlrd angesprochen, daß8
"dle Landeskirche mit Ihren Kirchenbezirken und Gemeinden
zum Dienst in den evangelischen Minderheitskirchen und den evange­
lischen Christen in der Zerstreuung (Diaspora) verpflichtet
ist."

Das Problem der Entwicklungshilfe ist in S$ 72 G0 angesprochen. Danach
weiß sich die Landeskirche für Entwicklungsaufgaben mitverantwortlich.,
Dle Wahrnehmung dieser Entwicklungshilfe geschieht im Rahnen der
EKD und in ökumenlscher Zusammenarbeit.

Entscheidend für die Zweckbindung des gesamten landeskirchlichen
Vermögens ist S 135, Abs. I GO, In dem festgehalten Ist:

"Das gesamte Vermögen der Kirchengemeinden, der Kirchenbezirke
und der Landeskirche dient der Verkündigung des Hortes Gottes
und der Diakonie und darf nur zur rechten Ausrichtung des Auftra­
ges der Kirche verwendet werden."

Diese programmatische Vorschrift bedarf einer inhaltlichen Füllung.
Die Verwendung des Vermögens und der Finanzmlttel der Landeskirche
wird von der Synode für die jeweilige Haushaltsperiode festgelegt.
So wird auch durch die Verteilung der Gelder von der Synode mltbe-­
stimmt, was "zur rechten Ausrichtung des Auftrages der Kirche" gehört.

DJakonJegesetz
In dem im Oktober 1982 verabschiedeten Diakonlegesetz hat die Landes­
klrche ihre Aufgaben bestimmt, dle über den Bereich der eigenen Landes­
kirche hinausgehen.

"Dlakonle sieht den bedrängten Menschen in der Nähe und in der
Ferne, um ihn zu helfen." (S I Abs. I Diakoniegesetz)

Erklärungen der Landessynode

Herbsttagung 1984
Bel der Vorbereitung finanzieller Entscheidungen muß sich die Landes­
synode daran messen lassen, was sle auf ihrer Herbsttagung 1984 fest­
gestellt hat (vgl. Anlage 29, S. 257 des Protokolls):

» } •
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"I. Unsere Landeskirche befindet sich auf einem langen eg
zur ökumenischen Gemeinschaft mlt allen Kirchen und Christen.
Bisherige Stationen auf diesem Weg unserer Landeskirche waren
die Vereinigung der beiden evangelischen Kirchen im Groherzogtu
Baden im Jahre 1821, das In S$ 2 Abs. 2 der Grundordnung von
1972 enthaltene Bekenntnis zur Gemeinschaft mlt dem Ökumenischen
Rat der Kirchen, der Eintritt In die Arbeitsgemeinschaft ChristlI­
cher Kirchen In Baden-Württemberg (1973) und der Eintritt In
das Evangelische Missionswerk In Südwestdeutschland (EMS) (1972),
das uns mlt benachbarten Landeskirchen, Missionsgesellschaften,
Partnerkirchen In bbbersee verbindet, das Zusammenwirken mlt
den Evangelischen Minderheitskirchen über das Gustav-dol f-Werk
(GA) und die Mitgliedschaft In 'Glaube In der 2. elt' (G2)
seit 1984.
Zu einem weiteren Schritt auf diesem Weg fordern uns die Konver­
genzerklärungen des kkumenlschen Rates (Lima-Texte) auf durch
die Frage: Welche Konsequenzen ergeben sich aufgrund der llberein­
stimmungen in Taufe, Eucharistie und Amt für unsere Landeskirche?

2. Die Lima-Texte verstehen Glauben und tandeln als innere
Einheit, so da3 also ort und Dienst, Geist und Geld nicht aus­
einanderfallen können. Diese innere Einheit wird bedroht durch
ein auf die Landeskirche beschränktes Denken, Eigengesetzlichekel­
ten und Interessenkämpfe beim Teilen der Mlttel und Kräfte.
Es geht darun, daß wir eine neue Sicht und neue Kriterien für
verantwortete Haushalterschaft und dlakonisches Handeln gewinnen.
Die Konvergenzerklärungen versuchen, die theologischen, liturgl­
schen und ethischen Aspekte von Taufe, Eucharistie und mt auf­
einander zu beziehen. Dieser Ganzhelt des christlichen Glaubens
nachzugehen und sie in dle Ordnungen und das Leben unserer 1 an­
deskirche zu übersetzen, ist das Anliegen dieser Vorlage. 0abel
wird die ethische Implikation, dle mit den Sakramenten und dem
mt gegeben Ist, in für uns ungewohnter Welse aufgenunmen."

FrühJahrstagung 1981
Immer wieder wurde In Verhandlungen der Synode der Badischen Lanles­
kirche betont, da3 der Umgang mlt dem Geld nicht nur eine praktische
und wirtschaftliche Frage ist.

"Ir müssen vor Gott verantworten, in welcher Art wir dieses
Geld verwalten." (Verhandlungen der Landessynode, FrühJahr 1901,
s. 63).

Der Einsatz von Finanzmitteln für ökumenische ufgaben Ist eine zutiefst
theologische Entscheidung, an der sichtbar wird, welchen Stellenwert
unsere Kirche den Beziehungen zu anderen Kirchen beim!Ot. (Verhand­
lungen der Landessynode, Herbst 1984, S. Ill)

Ökumenische Hintergründe
Dle in der Synode immer wieder vorgebrachten E inschten spleqel
auch die Erkenntnisse wieder, wle sle vom ik festgehalten wurden:

"tiumenlsches Miteinandertellen Ist das Charakteristikum einer
in der Eucharistie wurzelnden Gemeinschaft, die Jesus Christus
als das Leben der elt bekennt. Kelne Kirche oder christliche
Gemeinschaft kann Eigentumsrechte an Irgendwelchen Ressourcen
beanspruchen, und es genügt nicht, vorhandene Ressourcen verfügbar
zu machen- vielmehr lst schon die Entscheidung darter, wle
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sie genutzt werden sollen, eine Phase des Miteinandertellens."
(Vgl. Protokoll der 36. Tagung des Zentralausschusses des öRK,
Genf 1984)

Haushaltsplan der Landeskirche
Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat bei
ihrer Tagung in Bad Salzuflen im November 1986 in Aufnahme und Weiter­
führung früherer Beschlüsse (Spandau 1968, Bremen 1973) dle Gliedkir­
chen, die Gemeinden und ihre Glieder gebeten:

"- Weiterhin dafür zu sorgen, da3 2 %, möglichst 5 % der Kirchen­
steuermittel jährlich für den Kirchlichen Entwicklungsdienst
zur Verfügung gestellt werden.

- Verstärkt für Brot für die Welt und andere Formen kirchlicher
Entwicklungshilfe und missionarische Dienste (mindestens
1 % des Einkommens) zu spenden.

- Darüber hinaus für pastorale Aufgaben in den Partnerkirchen
zwischenkirchliche Hilfe zu leisten und die weiterhin notwendi­
ge Aufgabe der Weltmission in Zusammenarbeit mit den Christen
vor Ort wahrzunehmen.

- Den Dialog mit den Regierungen, den Parteien und gesellschaft­
lich relevanten Gruppen im Interesse der Armen fortzuführen.

- In unserer eigenen Gesellschaft die Bildungs- und Informa-
tlonsarbeit über Entwicklungsfragen zu verstärken."

(Vgl. Kundgebung der Synode der EKD zum Schwerpunktthema "Ent­
wicklungsdienst als Herausforderung und Chance für die EKD und
ihre Werke", in:. EKD und Dritte elt, Referate und Beschlüsse,
Texte zu Kirchlichen Entwicklungsdienst, Nr. 37, Stuttgart 1986,
S. 10 und 11)- •

Schon bisher finanziert die Badische Landeskirche eine Reihe von
Vorhaben und Projekten in der Ökumene und besonders in den Partner­
kirchen. Für das Haushaltsjahr 1987 hatte die Landessynode 8,1 Mio.
DM für den Einzelplan 3 bereitgestellt (ohne die gemeindlichen KEO­
Mittel). Im Nachtragshaushalt wurde noch einmal der Betrag von 900.000 DM
für ein Projekt unserer Partnerkirche in Südafrika, der Moravian
Church, bewilligt. Im Doppelhaushalt 1988/89 sind für das Evangelische
Missionswerk in Südwestdeutschland e.V. (EMS) Jeweils 1,8 Mio. DM
vorgesehen. Für den Kirchlichen Entwicklungsdienst (KED) 7,48 Mio.
bzw. 7,76 Mio. DM (zuzüglich des kirchengemeindlichen Anteils von
3,34 Mio. DM) eingestellt; damit wird die Badische Landeskirche auch
in den Jahren 1988 und 1989 jeweils 2,5 % des Nettoaufkommens an
Kirchensteuern für den Kirchlichen Entwicklungsdienst zur Verfügung
stellen.

Insgesamt beträgt der nteil des Einzelplanes 3 (einschlieOlich der
kirchengemeindlichen Zuweisung zu KED), gemessen am Netto-Kirchen­
Steueraufkommen, im Jahr 1989 3,73 %. Im Jahr 1984 waren es noch
3,92 %. Das Netto-Kirchensteuer-Aufkommen wächst von 1984 bis 1989
um insgesamt 10,9 %, das Volumen des Einzelplans 3 (einschließlich
der kirchengemeindlichen KED-Mittel) nur um 5,7 %. Damit haben die
Mittel für "Mission und Ökumene" an der Steigerung des Netto-Kirchen­
steuer-Aufkommens In deutlich geringerer Weise partizipiert.

- 5 -
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Teil 2: Offene fragen

Aufstellung und Durchführung des Haushaltsplanes
Die "rechte Ausrichtung des Auftrages der Kirche" (G0 S 135 bs. 1)
bedarf immer wieder der Interpretation. Diese Interpretation geschieht
auch durch die Aufstellung und Durchführung eines Haushaltsplans.
Dabei ist die Entscheidung über die zur Verfügung stehenden Mittel
vom Gesamtvolumen dieser Mittel abhängig. Zugleich weist jede Ausgabe
hin auf die Prioritäten, die die Landeskirche für ihre Arbeit setzt
unter den Anforderungen sich ständig wandelnder Bedingungen in der
volkskirchlichen Situation. Es ist damit auch die Frage nach der
"gerechten" Verteilung der zur Verfügung stehenden kirchlichen Gelder
gestellt. Als Rahmenbedingungen für die Verteilung sollen einige
Gesichtspunkte festgehalten werden:
- Der weitaus gröte Tell kirchlicher Mittel stamnt aus den von Lohn

und Einkommen abgeführten Kirchensteuern der Kirchenmitglieder.
Es sIn@ dies freiwillig gezahlte Steuern. Sie sind der Kirche nur
anvertraut, um ihre Aufgabe im Sinne des S 135 GO erfüllen zu können.
Dle Kirche ist Ihren Mitgliedern gegenüber Rechenschaft schuldig
als "treuer Haushalter" über die Verteilung der Gelder. Dies schließt
eine willkürliche oder einseitige Verwendung aus.

- In ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber hat sich die Kirche in rechtli­
che Bindungen begeben, die weder leicht noch leichtfertig aufgegeben
werden können. Als Gliedkirche der EKD wird sich dle badische Lan­
deskirche auch bei finanziellen Entscheidungen in diese Zugehörig­
keit eingebunden wissen.

- Die badische Landeskirche versteht sich als Glied der ökumenischen
Gemeinschaft und will die sich daraus ergebenden Verpflichtungen
erfüllen. Der hohe Standard, den die GO darin vorgibt (vgl. Teil I,
l. Voraussetzungen) muß auch finanzielle Folgen haben.

- Gesamtgesellschaftliche Entwicklungen haben unmittelbare, aber
auch langfristige Auswirkungen auf die Gestaltung kirchlicher Haus­
haltspläne. So hängt die Höhe des Kirchensteueraufkommens durch
die Bindung an die Lohn- und Einkommenssteuer von der Entwicklung
des Bruttosozialproduktes ab und ist von Veränderungen im staatli­
chen Lohn- und Einkommenssteuerrecht unmittelbar betroffen. Aber,
auch die Perspektiven der Bevölkerungsentwicklung in unserem Land
machen eine ständige Überprüfung der EInnahmen und Ausgaben unungäng-
1ich.

Für die "rechte Ausrichtung des Auftrages der Kirche" muß8 auch der
Anteil des Einzelplans 3 (Mission und Ökumene) immer neu überprüft
werden. Eine Festschreibung der Höhe dieser Haushaltsmittel kann
nicht vorgenommen werden. Es ist jedoch eine theologische Entschei­
dung, in welchem Verhältnis die Mittel des Einzelplans 3 (Mission
und Ökumene) zum Gesamtvolumen des Haushalts stehen sollen. Die gegen­
wärtige prozentuale Abnahme darf nicht zu einer Tendenz im landes­
kirchlichen Haushalt werden.

- 6 -
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Anfragen an dle Weltwährungsordnung

In einem Beschluß der badJschen Landessynode vom Herbst 1972 heißt es:
"Als Kirche Jesu Christi weiß8 sich die Evangelische Landeskirche
in Baden verpflichtet, auf der Seite der Unterdrückten, Armen
und Leidenden in aller Welt zu stehen,"

Die weltwirtschaftlichen Zusammenhänge, die die Kluft zwischen armen
und reichen Ländern immer grer werden lassen, und die internationa­
le Schuldenkrise beschäftigen und bedrängen immer mehr Menschen und
auch die Kirchen. Deshalb beauftragte die Landessynode den usschuß3
für Mission und kumene, ein Gespräch über die "Auswirkung von elt­
wirtschaftssystemen auf die Dritte Welt einerseits und auf die mate­
rlelle Grundlage einer Volkskirche andererseits" vorzubereiten und
durchzuführen. Auf der Herbsttagung 1984 lie sich die Synode darüber
berichten (vgl. Protokoll S. 105 ff.). Dabei wurde deutlich, da
"die Sachfrage der Weltwirtschaftsordnung und der verantwortlichen
Haushalterschaft nur an der Oberfläche angekratzt" werden konnte.
Unwidersprochen bl leb, da3 diese Thematik uns weiter beschäftigen
werde.

In der Zwischenzelt Ist aus dem ökumenischen Rat der Kirchen (RK)
unter dem Titel "Das Internationale FIanzsysfein Tele zum Kirchii­
chen Entwicklungsdienst Nr. 38, 1987) eine kritische Stellungnahme
erschienen, die neue Wege und Lösungsmodelle aufzuzeigen versucht.

Auch viele kirchliche Initiativgruppen arbeiten mit leidenschaftlichem
Engagement an diesem Thema und weisen uns mit Recht darauf hin, da
wir die Probleme der gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung und der
internationalen Schuldenkrise nicht ausklammern können, wenn wir
über die gerechte Verteilung der finanziellen Mittel sprechen.

In einer gemeinsamen Entschließung des brasilianischen Kirchenrates
(CONIC) und der geme lnsamen Konferenz Kirche und Entwicklung (KKE)
vom6. April 1987 ("Brief aus St. Augustin") wird zur Verschuldungs­
problemmat lk ausgeführt:

"Es gehört nicht zu den Aufgaben der Kirchen, finanztechnische
Konzepte zur Lösung Internationaler Krisen vorzulegen. Dennoch
ist es nicht nur Ihr diakonischer, sondern auch prophetischer
Auftrag, für diejenigen einzutreten, deren Leben durch wirtschaft­
liche und politische Entscheidungen auf dem Spiel steht. Die
Kirchen müssen Anwälte der Menschlichkeit sein, d.h. das Leben
schiitzen. Deshalb muß das Wesen der Verschuldung neu verstanden
werden. Dle Industrieländer sind mltverantwortlich: Ihre Banken
haben die Polltlk des eichten Geldes betrieben und Ihre Haushalts­
defizite haben extreme Zinserhöhungen verursacht; die Industrle­
länder haben Marktzugänge versperrt und haben Geld verliehen
für Projekte, die dem Willen des Volkes widersprachen. Ein Tell
der Schulden muß8 gemeinsam von Gläubigern und Schuldnern verant­
wortet werden, so z.B. dle gemeinsame Investition von HIlltär­
bzw. Prestigeobjekten ohne Rentabilität.
Obwohl dle Kreditnehmer mltverantwortlich sind, Ist es nicht
zulässig, da@ die Schulden das llber leben gefährden. In Jedem
Fall müssen zur Lösung der Schuldenprobleme veränderte Wirt­
schaftsstrukturen und Bedingungen geschaffen werden, dle eine
Wiederholung der Krise ausschließen."

7 »
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Dle Verschuldungsproblemat ik wird seit einigen Jahren teilweise kontro­
vers diskutiert. Die gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung
(GKKE) hat In einer offiziellen Stellungnahme zur Anhörung des Bun­
destagsausschusses für wirtschaftliche ZusammenarbeIf am 5. ovem-
ber 1 folgende 5 grundsätiTTCfe esIcntspunkte vorgetragen:

l. Die IWF (Internationaler Währungsfonds)-Auflagen sind einsei-
tig schulderorlentiert und beseitigen deshalb nur einen Tell
der Ursachen der Schuldenkrise.
2. Die Anpassungslasten sind auf die sozialen Schichten unange­
messen verteilt, weil die Ärmsten zusätzliche Einkommensminderun­
gen nicht überleben.
3. Auch die Sparmaßnahmen müssen entwicklungspolitisch konzi­
piert sein. Wirtschaftswachstum darf nicht durch Kaufkraftentzug
abgewürgt werden, sondern es bedarf der ·Anregung.
4. Es gehört zur Politik des guten Glublgers, vor allem der
Privatbanken, nicht plötzlich von der Politik des leichten Geldes
früherer Jahre auf eine übervorsichtige Kreditvergabe umzuschalten
und damit eine Politik des "Rette-sich-wer-kann" zu betrelben.
5. Das Konzept der Hilfe zur Selbsthilfe ist nicht realisierbar,
wenn den Trägern von Entwicklungsprojekten, wle zu Bel spiel
den einheimischen Kirchen die Eigenleistung unmöglich gemacht
wird.

Es Ist zu erkennen, da8 manche Banken In einer Reihe von Punkten
in ähnlicher Richtung denken. Die Synode sollte entsprechende Inlt la­
tiven unterstützen und die In Politik,_Irtschaft und Bankwesen ver­
antwortlich tätigen Mitchristen BItten, dIese Grundsätze Im BITck
auf eine gerechtere wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ordnung In
praktisches Handeln umzusetzen. Angesichts der gegensätzlichen Beur­
tellungen der weltwirtschaftlichen Situation mu sich auch dle Kirche
auf allen Ihren Ebenen weiter mlt diesen Fragen befassen. Es Ist
von grundsätzlicher Bedeutung für unser Kircheseln, Inwiewelt wir
uns solchen Herausforderungen stellen, vorhandene Spannungen aushalten
und Konflikte austragen können, ohne die Gesprächsfählgkelt zu verlie­
ren,

Den politisch Verantwortlichen soll imer wleder neu deutlich gemacht
werden, daß langfristig elne perechte Ordnun der Rahmenbedinguten
des Internationalen Handels, Kapital .ransfers und Währungssystems
anzustreben ist.

"Das grundsätzliche Problem der von I geforderten npassuys-
pol ltik besteht darin, daß sie sich auf Maonatmen Im belstanls­
suchenden Land beschränkt. Der Grund dafür Ist unschwer einzusehen;
Nur gegenüber diesem Land besitzt der I ein Druckpotent lal.
Gegenüber Gläublgerändern, dle durch Ihre Konjunktur- und
Handelspolitik dle Lage eines Schuldner-Landes erschweren können,
besitzt der I keine vergleichbare Möglichkelt, auf wirtschafts­
politische Korrekturen zu drängen. Daraus erglbt slch elne tula-
mentale s ymmetr le. Scherzhafte npassutpunatal wen
werden von denjenigen Ländern gefordert, deren Pro-Kopf -E Ikonen+s­
nlveau vergleichswelse nledrlg und deren politischer Mlarllunys­
splelraum oft sehr gering ist. Gegeriiber wohlhabenden Industrie­
lindern, die nicht auf eine Unterstützung durch den I atqewlesen
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slnd, beschränkt slch dessen Politik auf vage Appelle. Mir sehen
In diesem asymmetrischen Vorgehen eine der gröGten Schwächen
In der Politik des IF. Korrekturen an dlesem Zustand halten
wir für dringend erforderlich. (Stellungnahme der GKKE, s.0.)

lWkumenlsche Entwicklungsgenossenschaft (EDCS)
lo iiamn Ische Entwicklungsgenossenschaft (EDCS) Ist ein Versuch
In «der lumne, ein Finanzinstrument zur Bekämpfung von Armut, Unge­
recht Iqkrit und usgeschlossensein zu schaffen. Die Evangelische
Landeskirche In Baden, aber auch einige Kirchenbezirke und Kirchen­
qrme Inden sind der EDCS (Ecumenlcal Development Cooperatlve Society)
beigetreten. Mas will die Ökumenische Entwicklungsgenossenschaft
(ED.S)?

"Kirchen und klrchennahe Organisationen können von der EOCS
kt ien kaufen. MIt dem so erworbenen Kapital vergibt dle EDCS
Kredite für Entwicklungsprojekte. Dle Konditionen sind günstig:
nledr lge Zinsen und lange Rückzahlungsfristen. Dle Projekte
müssen finanziell durchführbar sein und bestimmten sozialen
Kriterien genügen. Diese stammen direkt aus Überlegungen des
ink über menschliche Entwicklungen. Da dle Kreditbedingungen
günstig sind, Ist der fInanzlelle Ertrag Im Vergleich zu 'normalen'
Investitionen gering. Der sozlale Ertrag ist Jedoch viel höher
als bei 'normalen' Investitionen. Dle Beschlußfassungsstruturen
Innerhalb der EDCS sind so angelegt, da Jeder Aktionär ungeach­
tet der Zahl seiner ktlen nur eine Stimme hat. Aus diesem Grund
können dle in finanzieller Hinsicht armen Kirchen der Dritten
elt so vlele Stimmanteile haben wie die reichen Kirchen des
Nordens. ...
le EDCS Ist Ausdruck einer ökumenischen Barmherzigkeit, die
es wagt, über dle Kritik des herrschenden Systems und seiner
Akteure hinauszugehen und zu versuchen, ein Beispiel kluger,
von christlichen Herten gelelteter Haushalterschaft zu geben."
(Vgl. Das Internationale Finanzsystem, eine kritische Stellung­
nahme aus dem Ökumenischen Rat der Kirchen, Texte zu Kirchlichen
Entwicklungsdienst, Nr. 138, Stuttgart 1987, 5. 16 f.)

uf allen Ebenen unserer Landeskirche sollte die Möglichkeit ver-
stärkt genutzt werden, ökumenisches Tellen konkret über EDCS zu prakti-­
zieren.

Missionarische Kirche
Wo Kirche als die Gemeinschaft der Gläubigen In Gemeinden, Kirchen­
bez Irken und Landeskirchen sichtbar wird, da geht es darum, den
Menschen das Evangelium als das Hort des Lebens und der Hoffnung
zu bringen. Miteinanderteilen bedeutet deshalb mehr als Beteiligung
an der F Inanzlerung des Kirchlichen Entwicklungsdienstes. Zum Teilen
gehört die Tel lnahme an den fröhlichen und leidvollen Erfahrungen
und Situationen von Menschen und Kirchen weltweit. Es gehört dazu
die gegenseitige Information, die regelmä3ige Fürbitte, der Austausch
von Glaubenserfahrungen und Erkenntnissen, der Austausch von Mitarbel­
tern und der geschwisterliche Besuchsdienst. Es gehört auch dazu
elne vielfältige Inhaltliche Arbeit durch Projekte, Aktionen und

5.
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Partnerschaften von Gruppen und Kirchengemeinden. Gegenseltlg geben
sich die Christen und Kirchen an den Gaben und Aufgaben ntell, damlt
gemeinsam das Evangelium gelebt und bewährt wird. uch für dieses
umfassende MIteinandertellen sind finanzielle Mittel Immer neu nötig.
Miss lonarische Verantwortung hält dazu an, da0 Jede Geme lnde und
Jeder Kirchenbezirk Im Haushaltsplan besondere Delträge einsetzt,
die auf verschiedenste Welse als Opfer und Be!trag erlangt werden
und die über den Vorwegabzug der Mittel für den Kirchlichen Entwick­
lungsdlenst hinaus eln Bel trag zu "ökumenischen Lastenausgleich"
und zur Verstärkung des Lebens als missionarische Kirche sind.

Kirchliches Stiftungsvermögen
Im SInne von S 135 Abs. I GO gehört auch das kirchliche Stiftungs­
vermögen zum "gesamten Vermögen" der Landeskirche. Nach S$ 2 bs. 2
der Satzung des Unterländer Evangelischen Kirchenfonds (EKF ) kann
ein berschuO dieses Fonds auch für allgemeine Bedürfnisse der Landes-
kIrche verwendet werden. Dabei Ist unstrittig, da diese Uerschisse
nur Im Rahmen des Stiftungszweckes verwendet werden können. Deshalb
werden solche Dberschüsse blslang Innerhalb des landeskirchlichen
Haushaltsplanes nur In Einzelplan 8 eingestellt. In der Praxls werden
dle zu erwartenden Einnahmen aus bberschüssen des Unterländer KIr­
chenfonds bereits von vornherein Im landeskirchlichen Haushaltsplan
berücksichtigt.

Es ist In diesem Zusammenhang zu fragen, ob es nicht richtiger und
angemessener wäre, den landeskirchlichen Haushaltsplan zunächst ohne
diese berschüsse aufzustellen und auszugleichen. Im Fall des EIntre­
tens von bberschüssen könnten diese dann innerhalb des durch den
Stiftungszweck vorgegebenen Rahmens eingesetzt werden, Die dadurch
dort frel werdenden Haushaltsmittel wären dann über einen Nachtrags­
haushalt der Synode vorzulegen und könnten zumindest tel lweise Im
Sinne des ökumenischen Miteinandertel lens zur Verfügung gestellt
werden.

Tell 3: Folgerungen

Gespräche mit der Wirtschaft
Die Landessynode Ist sich bewuOt, da@ wir als einzelne und als Kirche
mltverstrickt sind in die wirtschaftlichen Ungerecht 1gkeiten, dle
sich auch in der internationalen Schuldenkrise auswirken. Dle Synode
erkennt darin auch eine Herausforderung für unsere Landeskirche,
sich auf allen Ebenen diesen Fragen zu stellen. Sle bggrüt die Vir­
schläge, wie sle die GKKE In der Anhörung des Bundestagsausschusses
für wirtschaftliche Zusammenarbeit (5.11.1986) vorgetragen hat und
bittet den Evangelischen Oberkirchenrat In Gesprächen mlt Verantwort­
lichen in Wirtschaft, Politik und Bankwesen darauf hinzuwirken, diese
Einsichten in praktisches Handeln umzusetzen.

Einzelplan3 des Haushaltsplanes
Die Landessynode betont, daß8 das ökumenische Miteinander teilen auch
die Finanzen mit einschlieGt. Deshalb Ist dafür Sorge zu tragen,
da3 der Einzelplan 3 des landeskirchlichen Haushaltes (Mission und
Ökumene) entsprechend seiner Bedeutung prozentual angemessen im Gesamt­
haushalt vertreten ist.

o
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3. ECS

Die Landessynode begrüß3t es, daß eine Reihe von Kirchenbezirken und
Gemeinden ebenso wie die Landeskirche der ökumenischen Entwicklungs­
genossenschaft (EDS) beigetreten sind. Sie empfiehlt Gemeindegliedern,
Gemeinden und Kirchenbezirken nachdrücklich, diese Möglichkeit zum
Einsatz finanzieller Mittel zu prüfen und bei EDCS Anteile zu erwerben.

4. ökumenisch Miteinanderteilen
Die Landessynode bittet darum, daß in der Gemeinschaft von Kirchen
und Missionen im Evangelischen Missionswerk in Südwestdeutschland
e.V. (EMS) und in der Zusammenarbeit mit den überseeischen Partnerkir­
chen die Fragen des ökumenischen Miteinanderteilens ausführlich behan­
delt und gemeinsame Erkenntnisse und Gesprächsergebnisse auch in
unserer Landeskirche berücksichtigt werden.

Verwendung der Überschisse des Unterländer Evangelischen
Kirchenfonds
Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchenrat, zu prüfen
und darüber zu berichten, ob künftig der landesklrchliche Haushaltsplan
ohne Berücksichtigung der Überschüsse des Unterländer Evangelischen.
Kirchenfonds (UKF ) aufgestellt werden kann.

Der Apostel Paulus vergleicht die Kirche in l. Kor. 12 mit einem Leib, "der
durch das Miteinanderteilen und die wechselseitige Hilfe seiner verschiedenen
Glieder existiert. Dieses Mlteinandertellen soll nicht nur für die Kirchen
und unter ihnen stattfinden, sondern für die Welt und in ihr. Es geht über
Geben und Empfangen hinaus und führt zu Gegenseitigkeit und Gleichberechti­
gung. Es ist beständiges und gemeinschaftliches Handeln in Liebe und Gerech­
tigkeit. ökumenisches Miteinanderteilen ist mithin Zeichen einer in der
Eucharistie wurzelnden Gemeinschaft, die Jesus Christus als das Leben der
Welt bekennt." (Vgl. Auf dem Weg zu einer ökumenischen Verpflichtung zum
Miteinanderteilen, herausgegeben vom ÜRK, Genf 1984.)

o
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LEBEN AUS GERECHTIGKEIT
GOTTES HANDELN MENSCHLICHES TUN LEBEN AUS GERECHTIGKEIT

GOTLES HANDELN MENSCHLICHES TUN

I n h a lt s a n gab e

VORBEMERKUNG

Teil l: Voraussetzungen
l. Die Aufgaben der Diakonie in der Definition der kirchlichen

Gesetzgebung
1.1 Stichwort: ... mit der Tat der Liebe zu dienen
1.2 Stichwort: Entfremdung von Gott als tiefste Not des Menschen
1.3 Stichwort: Konkrete Aufgabenbeschreibung
1,4 Stichwort: Glaube und Diakonie - eine untrennbare Einheit

2. Herausforderungen an die Diakonie
2.1 Allgemeine Formen der Not
2.2 Dle Entfremdung von Gott - als tiefste Not
2.3 Andere Formen der Not (gesellschftliche Dimension)

3. Gerechtigkeit - eine Zielangabe für die Diakonie
3.1 Die Vorläufigkeit alles Tuns
3.2 Die Zeichenhaftigkeit alles Tuns

Tell 2: Offene Fragen
l. Gerechtigkeit ist mehr als Barmherzigkeit

l.I Das Modell für diakonisches Handeln
1.2 Konkretion
1.3 Sind die in Einrichtungen angebotenen Lebensbedingungen gerecht?
l.4 Sind die angebotenen Hilfeformen gerecht?

2. Diakonie im Rahmen des freiheitlichen und sozialen Rechtsstaates
2.1 Die Position des Diakonischen Werkes im Sozialstaat
2.2 Die Einbindung des Diakonischen Handelns in gesetzliche und

tarifliche Regelungen

3. Herausforderungen
3.1 Der Wandel der Herausforderungen
3.2 Ein Beispiel: Arbeitslosigkeit und Dauerarbeitslosigkeit

4. Gerechtes Handeln braucht sachgerechte Orientierung
4.1 Orientierung der Gemeinde
4.2 Orientierung des Mitarbeiters
4.3 öffentliche Orientierung über Not

Teil 3: Folgerungen
l. "Strukturen bekehren, nicht nur Herzen"
2. Grenzen der Abhängigkeit
3. Preis der Abhängigkeit
4. Sachgerechte Orientierung

Vorbemerkung
l. "Dle christliche Liebe fordert mehr als Barmherzigkeit, sie fordert Gerech­

tigkeit"..
Diese provokative Aussage der Entwicklungsdenkschrift der EKD von 1973 lenkte
den Blick auf dle kirchliche Hilfe für die Dritte Welt. Danach genügt es
nicht, Hungernden Brot zu geben; die Hungernden müssen vielmehr befähigt
werden, selbst das zu erarbeiten, was sie zu Leben brauchen. Darum kann
auch nicht die Hilfe für den einzelnen genügen. Es müssen die Grundbedin­
gungen und -strukturen des Lebens verändert werden. Sie müssen gerecht
gemacht werden.

"Christliche Liebe ist nicht nur dem notleidenden einzelnen zugewandt.
Es genügt auch nicht Schäden und Mängel, die sich aus ungerechten ver­
hältnissen ergeben, nachträglich aus Gründen christlicher Barmherzigkeit
zu lindern. Vielmehr gehören Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, Dienst
am einzelnen und an der Gesellschaft, die Beseitigung der Ursachen
sozialer Ungerechtigkeit sowie die Fürsorge für deren Opfer gleichermaßen
unter die Botschaft des kommenden Gottesreiches."
(Entwicklungsdenkschrift 1973, Zff. 16)

2. "Die christliche Liebe fordert mehr als Barmherzigkelt, sie fordert Gerech­
tigkeit."
Unsere Väter Im 19. Jahrhundert hätten wohl gesagt: Genau dies wollten wir!
Sie wollten den verwahrlosten Kindern eine gerechte und ihnen angemessene
Lebenswelt ermöglichen. Darum schufen sie Heime und Anstalten als "Orte
zum Leben!".
Die Vorfahren sahen die ursprünglich gerechte Lebenswelt der Menschen des
19. Jahrhunderts durch die Industrialisierung zerstört und wollten Verlorenes
wieder aufbauen. So schreibt kichern in der Vorbereitung auf den Wittenberger
Kirchentag 1848 in "Notstände der protestantischen Kirchen und die Innere
Mission":.·

"... ir verstehen unter der Inneren Mission eine geordnete Arbeit
der gläubigen Gemeinde in freien Vereinen, und zwar diejenige Arbeit,
mit welcher der Wiederaufbau des Reiches Gottes an den von den Ämtern
des christlichen Staates und der christlichen Kirche unerreichbaren
inneren und äußeren Lebensgebieten innerhalb der Christenheit diesseits
und jenseits der Heere bezweckt wird. Die Innere Mission schliet ebenso
wesentlich in sich das Bekenntnis des Glaubens durch die Tat der retten­
den Liebe, als sie dem allgemein priesterlichen Charakter der in ihr
durch keine politischen Grenzen des Kirchspiels und des Landes geschie­
denen und zu scheidenden Gemeinde in eigentümlicher Welse beurkunde. "

"DIe christliche Liebe fordert mehr als Barmherzigkeit, sie fordert Gerech­
tigkelt." Der konziliare Prozeß3 "Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der
Schöpfung" regt uns an, unter dem Gesichtspunkt "Gerechtigkeit" auch das
diakonische Handeln zu bedenken. .
Dle theologische Erkenntnis stellt fest: Die In Christus gekommene Gerechtig­
kelt Gottes drängt zum diakonischen Handeln. Wir werden persönlich und als
Gemeinde gefragt:

Wer wird gerecht -
dem Christus, der uns ruft,
dem Nächsten der uns braucht?
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Teil l: Voraussetzungen

Die Aufgabe der Diakonie in_ der Definition_der kirchlichen_Gesetzgebung
Bel der vorgegebenen Fragestellung fällt auf, da8 gesetzliche und satzungs­
mä3ige Formulierungen der Aufgabenstellung der Diakonie nicht ausdrücklich
von "Gerechtigkeit" sprechen.

- 3 -
o
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1.1 Stichwort: ... mit der Tat c'er Liebe zu dienen
GRUNDORDNUNG DER EVANGELISCHEN LANOESKIRCHE IN BADEN

S l: Die Evang. Landeskirche in Baden ... bezeugt ... das Evangelium
allen Menschen dadurch, daß3 sie das Wort Gottes verkündigt, die Sakra­
mente verwaltet und mit der Tat der Liebe dient.
S 10 (l): ... Die Gemeinde... übt Liebe in tätiger Gemeinschaft und
im Dienst an allen Menschen.
S 73 (l): Dle Landeskirche, dle Kirchenbezirke und die Kirchengemeinden
sorgen dafür, daß8 das kirchliche Leben diakonisch bestimmt wird. ...
Daß3 die Gemeindeglieder zu d!akonischen Dienst gerufen werden und
die Menschen In Not Hilfe erfahren. Sie suchen auch, die Ursache der
Not zu beheben.

Die Zielangabe lautet: Menschen in Not sollen durch die Gemeinde Hilfe erfah-
ren. Aufgegeben wird der Gemeinde, z u suchen, die Ursachen der Not
zu beheben. Hier könnte man auch formulieren: gerechte Lebensbedingungen zu
schaffen. '

1.2 Stichwort: Entfremdung_von Gttals tiefste Not des Menschen
SATZUNG DES DIAKONISCHEN WEREES BADEN VOM 28.02.1980 - Präambel

"DIe Kirche hat den Auftrag, Gottes Liebe zur elt In Jesus Christus
allen Menschen zu bezeugen. Diakonie ist eine Gestalt dieses Zeugnisses
und nimmt sich besonders der Menschen in leiblicher Not, in seelischer
Bedrängnis und in sozial ungerechtfertigten Verhältnissen an. Sie sucht
auch die Ursachen dieser Nöte zu beheben., Sie richtet sich in ökumenischer
Weise an einzelne und Gruppen, an Nahe und Ferne, an Christen und Nicht­
christen.
Da die Entfremdung von Gott die tiefste Not des Menschen ist und sein
Heil und Wohl untrennbar zusammengehören, vollzieht sich Diakonie in
Wort und Tat als ganzheitlicher Dienst am Nächsten."

Der von Gott entfremdete Mensch is': nicht / noch nicht gerechtfertigt durch
den Glauben. Ganzheitliche Hilfe bedeutet, daß er auf Christus angesprochen
und zum Glauben an ihn eingeladen wird. Hier wird ganzheitliche Hilfe zu
einem missionarischen Dienst an Menschen.

1.3 Stichwort: Konkrete Aufgabenbeschreibung
DIAKONIEGESETZ DER EVANGELISCHEN LINOESKIRCHE IN BADEN VOM 26.10.1982

S 3 AUFGABEN
"... (2) Zu den diakonischen Aufgaben in der Gemeinde gehren insbesondere
a) die Förderung diakonischen BewuOtseins,
b) die Gewinnung von Mitarbeitern und Helfern,
c) dle Vertretung diakonischer Anliegen gegenüber der Öffentlichkeit,
d) die Durchführung von Sammlungen; Je nach der Situation können sich in

der Gemeinde folgende diakonischen Aufgaben stellen:
e) die ambulante Krankenpflege,
f) die Haus- und Familienpflege,
g) die Nachbarschaftshilfe,
h) die Kindertagesstätte,
1) die diakonische Arbeit mit Alten, Jugendlichen, Behinderten und

anderen Gruppen
k) die Beteiligung freier Grupen und Initiativen an der diakonischen rbelt,
l) die Hilfe für notleidende Kirchen (z.B. Partnergemeinden).
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Diese Formulierungen schreiben die historisch gewachsenen, heute üblichen
Hilfeformen und Strukturen fest. Das Zugehen der Gemeinde auf neue ungerechte
Lebensbedingungen und auf das Entstehen von ungerechten Situationen (wie
Arbeitslosigkeit, neue Armut u.ä.) sind bei der Abfassung nicht im Blick
gewesen und werden oft in der Gemeinde noch nicht wahrgenommen.

l.4 Stichwort: Glaube und Diakonie - eine untrennbare Einheit
MUSTER FR DEN VOM BEZIRKSKIRCHENRAT ZU BESCH.IESSENDEN DIENSTAUFTRAG DES
DIAKONIEPFARRERS (S 20 Diakoniegesetz, S 10 DVO zum Diakoniegesetz
I.0 AUFTRAG

"Die Kirche hat den Auftrag, der Welt Zeugnis von Jesus Christus zu
geben. Teil dieses Auftrags ist der Dienst tätiger Liebe am Nächsten.
Glaube und Diakonie bilden eine untrennbare Einheit. Die diakonische
Ausstrahlung des Glaubens J st zugleich seine missionarische Kraft.
Diakonie will deshalb nicht nur äu@ere Notstände lindern, sie behält
auch die eigentliche Not des Menschen vor Augen: seine Entfremdung
von Gott.
Zum besonderen Auftrag des Bezirksdiakoniepfarrers gehört es, diese
Dimension diakonischen Handelns in der Diakonie des Kirchenbezirks
und der Kirchengemeinden zu vertiefen, bei den Mitarbeitern bewuOt
zu machen und in ihrer praktischen diakonischen Arbeit wirksam werden
zu lassen."

Wichtig ist, daß3 in solcher Welse beschriebe diakonische Handeln vor Ort
nicht nur Helfen in der Not ist, sondern gleichzeitig Zeugnis von Gottes
Handeln in Jesus Christus.
Hier wird also nicht die Sorge um Gerechtigkeit, sondern die Sorge um die
Einheit von Glaube und Diakonie herausgestellt.
Damit wird auf eine grundsätzliche Spannung hingewiesen, in der diakonisches
Handeln ständig steht: Auf der einen Seite steht die Suche nach gerechten
Lebensbedingungen für Menschen in dieser Welt, auf der anderen Seite das
missionarische Zeugnis für den Herrn Jesus Christus.

2. Herausforderungen an_die Diakonie

2.1 Allgemeine Formen der Not (individuelle Not)
-- Krankheit
- Behinderung
-- Armut
- soziale Probleme
- Unfälle, Unglücke

2.2 Die Entfremdung von Gott - als tiefste Not
Leben ohne Evangelium und Sakramente

- Leben ohne Geborgenheit in der Liebe Gottes (Beten)
- Leben ohne Hoffnung auf die Auferstehung
- Leben ohne die Gemeinde Jesu Christi
n den hier beispielhaft ,genannten Formen der Not wird deutlich, da3 der
Gesichtspunkt "Gerechtigkelt" als Zielangabe für diakonisches Handeln
bisher wenig im Blickfeld gewesen ist. Durch die weltweite Verflechtung
von gesellschaftlichen Strukturen und durch die weltweite Verbundenheit
christlicher Kirchen ist die Dimension von Gerechtigkeit für diakonisches
Handeln neu entdeckt worden und hat sich in folgenden Formen der Herausfor­
derungen niedergeschlagen.
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2.3 Andere Formen der Not (gesellschaftliche Dimension)

- Hunger
- Armut eines Landstriches oder einer Zone
- Katastropheri
- Diktatur und Unfreiheit
:.. Rassismus
- Krieg

3. Gerechtigkeit - eine Zielangabe für die Diakonie

3.1 Die Vorläufigkeit alles Tuns
Alles Ringen um Gerechtigkeit und um gerechte Lebensbedingungen und -struktu­
ren steht unter dem Vorbehalt: Wir können die endgültige Gerechtigkeit
nicht erreichen. All unser Tun ist vorläufig. An jedem neuen Tag beginnt
das Ringen um Gerechtigkeit von neuem. Dies fordert Geduld und Hoffnung.

Vgl. Gal. 5, 5: "Wir warten im Geist durch den Glauben auf die Ge­
rechtigkeit, auf die man hoffen mu3. "
Vgl. 2. Petr. 3, 13: "Wir warten aber auf einen neuen Himmel und
auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit
wohnt," •

Weil die Herausforderungen sich ständig ändern, muß3 sich das Ringen um
Gerechtigkeit immer wieder neu anpassen. Dies verlangt Nüchternheit und
Ausdauer. Die Situation kann so aussehen: "Wir haben die Blumen auf unse-
rem sozial-ethischen Grundstück gerade in dem Augenblick zum Blühen gebracht,
als man begann, dle Umgehungsstraße durch den Garten zu legen."
(Ti1man Winkler, epd - Dokumentation 19/86)

3.2 Die Zeichenhaftigkeit alles Tuns
Das Ringen um Gerechtigkeit ist aber auch immer Hinweis (Zeichen) auf Jesus
Christus, wenn es aus der von Gott geschenkten Gerechtigkeit konvnt und
im Auftrag Jesu Christi geschieht.
Es soll und muß deutlich werden, daß wir uns mit den gegebenen Situationen
und Bedingungen der Reichen und der Armen, der Hungrigen und der Satten,
der Benachteiligten und der Begünstigten nicht zufrieden geben. Wir wollen
hinweisen darauf, daß Jesus Christus die Armen und Krariken nicht an der
Peripherie als Randgruppe stehen ließ3, sondern zu sich rief und in das
Zentrum seines Wirkens gestellt hat. Sie sind Gott lieb.
Man erinnere sich, daß man in der alten Kirche die Armen und Krariken die
"Schätze der Kirche" genannt hat. Vor bald 50 Jahren sprach man verachtend
von "lebensunwertem Leben". Heute hört man oft, sle seien Ballastexistenzen
der Gesellschaft,
Unser Ringen um Gerechtigkeit muß hinweisen auf den Herrn, der Arme und
Elende zu sich rief und wichtig nahm.

Teil 2: Offene fragen

l. Gerechtigkeltist mehr als Barmherzigkeit
l.l Das Modell für diakonisches Handeln

Zu den bekanntesten Gleichnissen Jesu gehört das vom barmherzigen Samariter.
In ihm könnte man ein Modell für diakonisches Handeln erkennen.
Wir sollten beachten, daß8 der Samariter barmherzig war, weil er sich des
Mannes annahm, der unter die Räuber fiel. "Gerechte Bedingungen" für diesen
Mann schuf der Wirt, der ihn in seiner Herberge (eine Urform des Hospitals)
aufnahm und pflegte. Freilich: Der Barmherzige kam für die Kosten auf.
Er zog aber weiter und ging seiner eigenen Sache und seinen Aufgaben nach,

r'\
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Man könnte folgern: Barmherzigkeit allein hilft nicht. Gerechte Bedingungen
aber kann man konkret erst schaffen, wenn ein Barmherziger die Not erkannt
und für deren Behebung Mittel bereitgestellt hat.

1.2 Die Konkretion
In der Geschichte der Kirche und der Diakonie gibt es viele Beispiele dafür,
daß3 Christen aus Barmherzigkeit Notsituationen erkannten, aber keine "Herber­
gen" fanden, die die notwendige gerechte Lebensbedingungen schaffen konnten.
So haben die "barmherzigen Väter" Ho s pi täl er gegründet und selbst
dafür gesorgt, daß gerechtere Bedingungen entstehen konnten. So entstand
die sog. Anstaltsdiakonie.
Diese "Hospitäler" bestehen größtenteils bis heute. Sie haben die gefundene
Hilfeform weitergeführt und verbessert. Aber diese Einrichtungen können
das eigentliche Ziel alles Helfens gerade nicht anstreben: Das Ziel ist,
den Hilfebedürftigen so weit zu bringen, daß er von der Hilfe unabhängig
werden kann. Wird eine Einrichtung dieses Ziel erreichen, so macht sie
sich selbst überflüssig. ·.--

1.3 Sind die in Einrichtungen angebotenen Lebensbedingungen gerecht?
Einrichtungen müssen sich Strukturen schaffen. Sie müssen Ordnungen und
Arbeitsbedingungen festlegen, die der Gesamtaufgabe gerecht werden: dem
Betreuten u n d dem Betreuer. Von daher sind die Lebensbedingungen ambi­
valent. Sie schwanken zwischen Hilfe und Benachteiligung. Denn die Strukturen
werden nicht uneingeschränkt dem gerecht, der die Hilfe braucht. Dies wird
beispielhaft deutlich an der Problematik einer evtl. weiteren Arbeitszeit­
verkürzung. Sie bedeutet eine menschliche Erleichterung für den Mitarbeiter.
Sie kann sich aber gleichzeitig negativ für den Betreuten auswirken, weil
die kontinuierliche Hilfeleistung und Zuwendung weiter eingeschränkt wird.

l.4 Sind die angebotenen Hilfeformen gerecht?
Daß3 heute im Bereich der Sozialhilfe den ambulanten Angeboten der Vorrang
eingeräumt wird, geschieht nicht nur aus Kostengründen. Man kann an Eltern­
initiativen (z.B. Lebenshilfe) und an Selbsthilfegruppen erkennen, da3
heute Hilfeformen gefunden und durchgehalten werden, bei denen der Hilfe­
bedürftige mindestens zunächst und auf längere Zeit weiterhin zu Hause
leben kann und nicht In eine Einrichtung aufgenommen werden muß3.
Wir sind verpflichtet, in jedem konkreten Fall die gerechte Hilfeform zu
suchen. Das kann in einem Fall eine Hilfe durch eine Einrichtung sein.
Das kann im anderen Fall eine Herausforderung an die Gemeinde werden, die
dazu beitragen mu3, daß3 der Hilfesuchende in seiner gewohnten Umgebung
bleiben kann.
Diese Herausforderung muß3 die Gemeinde erkennen. Institutionelle Hilfen
können kein Ersatz sein für das barmherzige Handeln der Gemeinde und ihr
Suchen nach gerechten Lebensbedingungen. Hier ist die konkrete Nachbar­
schaftshilfe, das Besuchen und Begleiten wichtig.

Für die Verantwortlichen diakonischer Einrichtungen fordert das Suchen
nach gerechten Hilfeformen eine große Beweglichkeit. Sie könnte u.U. auch
zur Verminderung vorhandener, ja traditionsreicher Einrichtungen führen.

2. Diakonie im Rahmen des freiheitlichen und sozialen Rechtsstaates

2.1 Die Position des Diakonischen Werkes im Sozialstaat
In der Satzung unseres Diakonischen Werkes vom 28.02.1980 heißt es unter oI

n
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S3 "(1) Das Diakonische Werk ist Spitzenverband der Freien_ Wohlfahrts­
pflege in Baden-Württemberg für den Berelcf der Evang. Landeskirche
InBaden
(2) Das Diakonische Werk Ist Mitglied des Dlakonischen Werkes

der Evangelischen Kirche In Deutschland."
Die Reihenfolge fällt auf. Die Zugehörigkeit zum Diakonischen erk
der EKD steht an zweiter Stelle, die zur Freien Wohlfahrtspflege zuerst.
Man möchte fragen: Ist die Gemeinschaft der sechs Verbände der Freien
wohl fahrt spflege wichtiger als die Gemeinschaft der gesamten Diakonie
der EKD?
Realistisch beurteilt mu3 man antworten: Ja, die Reihenfolge entspricht
den Tatsachen. Dle Abhängigkeit der Diakonle von Zuschüssen des Staates
und von Pflegesätzen der Kostenträger lät die Gemeinschaft der Verbände
der Freien Wohlfahrtspflege wichtiger werden. Hier können die Bedingun­
gen für die notwendigen.Ressourcen ausgehandelt und ggfs. gemeinsam
erstritten werden.
Gleichzeitig aber spielt die Konkurrenzsituation unter den Verbänden
der Freien Wohlfahrtspflege eine nicht zu unterschätzende Rolle. Man
kann nicht gerne sehen, wenn andere Verbände eine Aufgabe übernehmen
oder übertragen bekommen, die eine genuin diakonische Aufgabe ist.
Im Blick auf die Staatsform der Bundesrepublik als eines der Freiheit
verpflichteten Rechtsstaates muß man sehen, da8 das einmalige Modell
der Frelen Wohlfahrtspflege einen groen Frelraum schafft für einzelne
und demNot leidenden angemessene Lösungen sozialer Hilfe. Dieser Freiraun
schafft den Rahmen für einen Wettstreit der Verbände um die gerechteste
Lösung.
Dabei mu aber immer neu kritisch wahrgenommen werden: Das Diakonische
Werk der Evang. Landeskirche In Baden ist eine Lebens- und Wesens­
äuerung der Kirche, deren Dienst Gestalt des Zeugnisses von Gottes
Liebe In Jesus Christus Ist. Diesem Auftrag mu das Diakonische Merk
gerecht werden im Rahmen der Frelen Wohlfahrtspflege, ohne Ihre Glaub­
würdigk«elt und Ihre missionarische Ausrichtung einzubüen.

Die Einbindung des diakonischen Handelns ln gesetzliche
und tarifliche Regelungen
n drei Beispielen wird die Problematik verdeutlicht werden.

Eine sozlalpsychlatrlsche Beratung und Begleitung ist landesweit dringend
notwendlg, damilf öle psyiTatTTsfe Therapie erfolgrelch werden kann.
Das Diakonische Werk machte der Landesregierung die Notwendigkeit
dieser Dienste einsichtig und regte eine Aktion an.
Dle Durchführung wlrd aufgeteilt auf dle Verbände, die diesen Dienst
ton können. So kommt es, daß3 In der Stadt A dieser Dienst durch das
lakonische erk, In der Stadt B durch den Deutschen Caritasverband,
In der Stadt C durch den Deutschen Paritätischen Hohl fahr tsverband
getan wird.
Wir nehunen die uns gebotene Chance eines solchen Dienstes wahr. Das
ngebot wird vom Staat bezuschuot. Da wir dabei nur einen Part In
einem Gesamtorchester spielen, muß man hinnehmen, Kann es für die
Entscheidung über die Aufnahme eines solchen neuen Dienstes für das
lakonische Werk ein Kriterium sein, ob geeignete, diakonisch orien­
tlerte Mitarbeiter zur Verfügung stehen?
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2.2.2 Die Krankenhausfinanzierung schafft eine ungerechte Situation zulasten

der frelgemeInrüfzIgen Krankenhäuser. Sie sind allein auf die Zuschüsse
des Landes und auf dle Pflegesätze angewiesen, während dle Krankenhäuser
der öffentlichen Hand zusätzlich durch Steuermittel finanziert werden.
Damit haben die Krankenhäuser der öffentlichen Hand bessere Möglichkeiten,
sachgerechte und angemessene Hilfen anzubieten. Die Kirche kann aus Kir­
chensteuermitteln diesen Mangel bei unseren Krankenhäusern nicht ausglel­
chen. Dies bedeutet, daß unsere Krankenhäuser je länger desto mehr in
ein Abseits geraten und nicht mehr instande sein werden, gerechte Dedin­
gungen der Pflege und Therapie anzubieten.

2.2.3 Dle Arbeitsvertragsbedingungen innerhalb der Diakonie sind angepaßt an
die zwIschen den Tarifpartnern des öffentlichen Dienstes ausgehandelten
Bedingungen. Von selten der Gewerkschaft wurden Sätze wie dieser formuliert
und wiederholt: Dle Solidarität der Arbeitnehmer geht über die Bedürfnisse
der Betreuten. Der Not angemessene, dem Hilfebedür ft lgen gerecht werdende
Arbeitsbedingungen können wlr wohl ausdenken, auch anstreben, aber im
Rahmen der institutionellen Diakonie nicht oder kaum realisieren.
Der sogenannte dritte Weg wird an dieser Stelle wenige Verbesserungen
bringen können, will er nicht von dem Mitarbeiter mehr fordern als Im
vergleichbaren Dienst der öffentlichen Arbeitnehmer.

3. Neue Herausforderungen

In der Satzung des Diakonischen Werkes Baden vom 28.02.1980 helot es:
"Diakonie (als Gestalt des Zeugnisses von Gottes Liebe zur Welt in
Jesus Christus) nimmt sich besonders der Menschen In leiblicher Not,
in seelischer Bedrängnis und in sozlal ungerechtfertigten Verhältnisseri
an. Sie sucht auch die Ursachen dieser Nöte zu beheben. Sle richtet
in ökumenischer Weite an einzelne und Gruppen, an Nahe und ferne,
an Christen und Nichtchristen."

3.1 Der Wandel der Herausforderungen
Mit einem kurzen berbllck soll verdeutlicht werden, da3 die Herausforderun­
gen sich wandeln.
In den 70er Jahren ging es bei dem Bestreben um mehr Gerecht gkelt um die
gerechte Ausgestaltung unserer Lebenswelt. So wurden gefordert
- das Recht auf MItbest imnung
- das Recht auf Gleichstellung
- das Recht auf Beteiligung.
Es war das Ziel, die erreichten Bedingungen zu verbessern vor alle im
Blick auf dle Rechte des einzelnen gegeniher der Gesellschaft, den et rieten
und allgemein im Ratmen der Gesellschaft.

Heute steht unübersehbar die Erhaltung unserer Lebenswelt Im Vorderqtul.
ir fühlen uns bedroht und verlangen
- das Recht auf Leben (S 218, Pränatale Diagnostik u.a. Beisplele)
- das Recht auf Uber leben (Umweltschutz, Friedensbeingen u. ä. elsplele).
Kirche und Diakonie werden nicht nur aufmerksam sein missen, un dle sich
wandelnden Herausforderungen wahrzunehmen, Sie werden auch in Ihrer teson­
deren Verantwortung für den Menschen und für Gottes Schöpfung sensibel
anzeigen müssen, wo tot und wo Ungerechtigkeit herrschen oder slch analen.
Sie werden ständig unterwegs sein und das "Jesus Christus Nachfolgen" erst
nehmen und In konkrete Schritte usetzen müssen.
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.2 Ein elsplel: rbeltsloslgkelt und Dauerarbeitslosigkeit
"tunt r dn 2,1 Mio arbeltslosen Menschen leben etwa 750 000 (offizielle
7ahln: 65 0u0) langzeltarbeltslose Personen, deren Arbeltsloslgkelt länger
als eln .Jahr dunrt. Es wird dmlt gerechnet, da3 dies bis zu Beginn des
dritten .hhrtusend nnch Christus auch so blelben wird.
Mit «diesem Mitstand, vor allem mlt solchen Prognosen, darf dle Gemeinde
los thrIstI sich nlcht abfinden. Sie hat selbst zur Lösung beizutragen
uu! muß3 andere auffordern, das In Ihren Kräften stehende zu tun - allen
vorn die Repriisentanton In unserem Staat bzw. In den Kommunen und die
Vorantwort IItn In Wirtschaft und Industrie. Das der Kirche Jesu Christ!
ufqet raqeno Man«hat, "nwalt der Schwachen und Mund der Stummen" zu sein
(priiche 1}, 9), Ist nicht aufkündbar. Es kann nur durch Unterlassung,
durch t#gehorsam ud Irägelt verdorben und verfehlt werden." (Bericht
lr Artltsqtue II der lakonischen Konferenz 1987)

Die trmc Inden und wir alle müssen sehen, hier sind gesunde, zum groten
Irl nrbltsfählge Menschen "krank" und "arm" geworden. Die sozialen Leistun­
qn (a.n. Sozialhllfe, rbeltslosengeld, auch Rente) sichern zwar den Le­
brennt erhalt, nicht aber die Lebenserfüllung. Vor Isolierung und vor Abglel­
tn In Rands tuat Ionen kann die Unterstützung nicht bewahren. Hier hat
die trm lnde elne gerechte Antwort, einen eg zu gerechten Lebensbedingungen
zu twcln,

"Es geht nlcht an, dle Benachteiligten, Ausgegrenzten, Dauerarbeitslosen
einfach zu versorgen und zu "betreuen", weil man Ihnen damit nicht gerecht (1)
würde. renn wlr uns nicht als eine Gesellschaft begreifen, wenn wir nicht
sehen, da) Gerechtigkeit unteilbar ist, und wir deswegen auch den Benach­
telligten zu Ihrem Recht verhelfen müssen, dann haben wir den Begriff "Gerech­
lgk«et" nicht verstanden." (TI1man HInkler, s.o., Selte 8)
GrPlft dle Gemeinde In Ihrem dlakonischen Handeln diese hochaktuelle Frage­
stel lung hinreichend auf? (vgl. EKD Texte 19 "Gezielte HIlfen für Langzelt­
rbeltslose", Oktober 1987)

• Gerechtes Alandeln braucht sachgerechte Orientierung

•I Orientlerung der Gemeinde
Notsltuat lonen machen viele Menschen scheu, Sie haben Angst als HIlfsbe­
dürftige dargestellt zu werden. Sie fürchten, Objekt der Helfer zu werden.
Dle Gemeinde sollte ein Ort sein, an dem dle Not ohne Ängste zutage treten
kann, Sie mu3 der Empfangs- und Lebensraum der Benachteiligten und Rand­
sledler sein können, Ist sie genug darüber Informiert, wie sle diesen Be­
nachteiligten gerecht werden kann?
Entscheidend Ist, da der Gottesdienst als Mitte der Gemeinde dle Notsl­
tuat Ionen aufnimmt und vor Gott und vor dle Gemeinde bringt.

4.2 Orientierung des Mitarbeiters
Der Mitarbeiter braucht dringend und ständig die Orientierung über den
dlakonischen uftrag und über die Zielsetzung seines Handelns. Er muO Be­
scheid wissen darüber, was Kirche und Diakonle durch seinen Dienst an ge­
rechten Bedingungen und Lösungen erwarten und erreicht wissen wallen.
er MItarbelter muß geistlich zugerüstet werden, damit er der diakonischen
fusr ichtung im konkreten Dienst gerecht werden kann.
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Diese Orientierung des MItarbelters gehört zu seinen Dienstobliegenheiten,
wenn er Im Rahmen der Diakonie arbeltet. Ho dies nicht akzeptiert und ver­
wlrklicht wird, gerät dle gesamte rbelt In Gefahr. Von daher ist es richtla,
wenn bei der Aufgabenbeschreibung für Dlakonlepfarrer dle Wichtigkelt der
"Einheit von Glauben und DIakonle" betont wird, wenngleich dle Formulierung
fast euphorisch klingt: "Glaube und Diakonie bilden eIne untrennbare Einheit.
Die dlakonische Ausstrahlung des Glaubens ist zugleich seine missionarische
Kraft." Dle Dlakonle will deshalb nicht nur äuere Notstände lindern, sie
behält auch dle eigentliche Not des Menschen vor Augen: "Seine Entfremdung
von Gott..." (s.o.).

,3 jrfentllche Orientierung über Not
Kollektenaufrufe, Informat Ionen über den Dienst der Diakonle, Aufrufe für
dle ktlon BROT FU DIE ELI, Besuche In Einrichtungen der Dlakonle, Berichte
über deren Arbeit usw. sind Gelegenheiten, bel denen wir Menschen aufmerksam
machen können auf ihre Verantwortung für Barmherzigkelt und Gerechtigkelt.
Wie machen wir das? Erschrecken wir mlt Bildern der Not? Überzeichnen wir
dle Rolle des Helfers? Zeigen wlr nur gelungene Lösungen? Lassen wir auch
unser Scheltern erkennen?
Es Ist notwendig, nach angemessenen Wegen der Information zu suchen, die
einerseits Rücksicht nehmen auf den in Not geratenen Menschen und anderer­
selts ermutigen zum Einstehen für den Benachteiligten und zum Suchen nach
gerechten Lebensbedingungen.
Gleichzeltlg muß3 gefragt werden: Gibt es eine gemeinsame Orlentierung in
Diakonie und Kirche oder informiert jeder nur für seine Sache und zugunsten
seiner rbelt?

Tell 3: Folgerungen

l. "Strukturen bekehren,_nicht_nur Herzen! (Eberhard Müller)
In einer Zeit der kleiner werdenden Ressourcen und der wachsenden bhänglg­
kelt der Diakonie vom Staat sind alle ktivltäten und Einrichtungen der
Dlakonle kritisch zu überprüfen.
Wenn Barmherzigkeit und Gerechtigkeit un Jesu Christi willen In aller Vorläu­
flgkelt und Zeichenhaftlgkelt verwirklicht werden sollen, dann wird man
Immer wieder die Kriterien dlakonischen Handelns neu formulieren müssen:
- Hie lange sind gewachsene diakonische Dienste hHesens- und Lebensäuerug

der Kirche bzw. eine Gestalt des Zeugnisses von Gottes Llebe In Jesus
Christus?

- Wo sind wir dieses Zeugnis heute schuldig und können es nicht geben,
well nicht genug "Zeugen! zur Verfügung stehen?

- o gibt es dieses Zeugnis In der Tat, ohne da es formal als kt lon der
Diakonie erscheint?

Der lebendlge Herr Jesus Christus braucht bewegliche Zeugen In veränderba­
ren Strukturen, um der Jewelligen Not durch uns begegnen zu können.

2: Grenzen der bhänglgke lt
Bel aller Bejahung des sozialen Rechtsstaates und bei aller Bereltschaft
zur Mitarbeit in diesem Staat muO die Kirche definieren, wie eigenständig
dle Dlakonle sein mu3, um esens- und Lebensäußerung der Kirche und um
eine Gestalt des Zeugnisses von der Liebe Gottes In Jesus Christus sein
zu können.

v,I
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3. Der Preis der Abhängigkeit
Im Gleichnis vom.barmherzigen Samariter hat der Wirt die für den Hilfebedürf­
tigen gerechte (angemessene) Bedingung geschaffen. Der Barmherzige aber
kam für die Kosten dafür auf. •
Die Kirche muß sich fragen lassen, was ihr Beitrag für die Schaffung der
Gerechtigkeit ist und sein sollte.
Die Gemeinden und jeder Christ muß sich nach seinem Beitrag, nach seinem
"Opfer" fragen lassen.
Es gibt keine billige Gerechtigkeit. Der Preis für unsere Gerechtigkeit
vor Gott war der Tod Jesu für uns. Unser Preis für die Gerechtigkeit in
der Welt kann nicht nur die Höhe eines Trinkgeldes ausmachen.
Der Einsatz des einzelnen in der Diakonie ist auch an dem Preis Gottes
zu messen.

4. Orientierung
Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchenrat und das Diakonische
Werk, Anstöße zu neuen Wegen für die Orientierung der Gemeinden und der
Mitarbeiter über den diakonischen Auftrag zu geben. Dabei sollte es nicht
nur um Impulse zu barmherzigem Handeln, sondern um Lösungen durch gerechte
Strukturen und Bedingungen gehen.

Beispielhaft wird auf eine Herausforderung hingewiesen: Arbeitslosigkeit
und Langzeitarbeitslosigkeit.

"Es sollen Möglichkeiten eines eigenen (begrenzten) Arbeits- und Auf­
tragsmarktes von Kirche und Diakonie bedacht und überprüft werden.
(Hausmeisterdienste, Haustechnik, Reparatur, Transporte u.a.)
Die Kirchengemeinden sind zu bitten, die Auswirkungen von Arbeitslo­
sigkeit mit zu bedenken und geeignete Angebote für arbeitslose Menschen
und ihre Angehörigen zu entwickeln (Arbeitslosentreffs, Arbeitslosen­
frühstück, arbeitslose Personen zu gemeinsamem Urlaub einladen u.a.)
Den Auswirkungen von Arbeitslosigkeit und speziell Langzeitarbeitslo­
sigkeit soll künftig noch mehr Aufmerksamkeit zugewandt werden, z.B.
im Blick auf psychische wie physische Erkrankungen, entstehende Wohn­
raumprobleme, Gemeinschaftszerfall In Familien, Auswirkungen bei Kindern
und Jugendlichen, Verbindung zwischen Arbeitslosigkeit und Suchter­
krankungen, entstehende Nichtsehaftigkeit (auch Obdachlosigkeit) u.a."
(Vorschläge der Arbeitsgruppe II der Diakonischen Konferenz EKD 1987).

Der koniliare Prozeß3 "Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung" fordert
uns heraus:
"Die christliche Liebe fordert mehr als Barmherzigkeit, sie fordert Gerechtig­
keilt."
Die in Christus gekommene Gerechtigkeit Gottes drängt uns zu diakonischem Handeln.
Wir müssen uns fragen lassen:

Wer wird gerecht
dem Christus, der uns ruft,
dem Nächsten, der uns braucht?

UI
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LEBEN AUS GERECHTIGKEIT
GOTTES IIANDELN - MENSCHLICHES TUN

Antwort auf dle "Einladung zum Mitmachen"

(veröffentlicht in den "Mittellungen" 3/4 1987

Einladung zum Mitmachen
f tagen zu +I brn aus Gmrecttugkent -
Goll 1twtrln - menschliches Tun

Na«durch 1 amte.kuete atwortet auf die Einla.
dun «los Okurwvhn Hates der Kuchen zu dm
tywrmawn Wq llrr Kirrt?mn tun zu dr Weller.
nmuuluq lut

In CHGKFtT nFDEN -
FWAHING DE R CHOPT UNG

lt,rtr an

So hat hr laudesynote brchlossen, als einen
feituao t «hin Woge ich schwerpunktmäßig mit
dem Htmh ·Gvwttqkmit« zu blassen DOas soll im
f rtjatw 1/) pslohen
f dir vorbeitmte Po#kturuppe ist dabel wichtig.
tat Gotls Grchtiqkit als Voraussetzung fir das
Hndoln von Krhe und listen deutlich wird Des.
hntb wudde geplante agung der Landessynode sich
zusammrnttn tr der Fragestellung

-LEBEN AUS GERECHTIGKEIT­
GOTTES HANDELN - MENSCHLICHES TUN
Gemeinden, einzelne, Gruppen oder übergemeindli­
che Zusammenschlusse, die an der Frage nach ·Ge.
rechiigkeit- schon gearbeitet haben oder zu arbeiten
henabrichtigen, sind herzlich eingeladen, ihue Ergeb­
nisse oder Voruberlegungen mit der Landessynode zu
teilen
De Pojrktgruppe billet um die Nachwicht von Planun­
gen und die Übermittlung von Arbeitsergebnissen bis
zum t, Spiember 1907; so können die in denGemein­
den und Kirchenbezirken, bel einzelnen oder in Grup­
pen innerhalb unserer Landeskirche ,Maulenden oder
heginnenden Foesse in die Überlegungen der Lan­
dessynode einlließen - wir wären dankbar fur das
Miteinander
Darum antworten Sie auf unsere

EINLADUNG ZUM MITMACHEN!
Für die Projektgruppe: Dr. Karl-Christoph Epting, Dr.
Helga Gilbert, Plarrer Johannes Stockmeier

Dle Antworten sind nach dem Datum ihres Eingangs aufgeführt:

1. Ökumenisches_Netz_in_Baden

Kontaktadresse: Elisabeth Atsma, Vierheimer Weg 25,
6900 Heidelberg

2. Forschungs:_und_Aktionsberatungsgruppe_"ghrtsten_für_Arbeit
und_Gerechtigkeit_eltgit"_e.y.

Kontaktadresse: Klaus Heidel, Obere Seegasse 18, 6900 Heidelberg

3. Bezirkssynode_Mannhem

Kontaktadressen: Günter Scheurich, Sinsheimerstr. 24,
6800 Mannheim 61

Dr.Dieter Berger, Eichelbergstr. 29,
6800 Mannheim 1

4. Landesleitung_EAN_Baden

Kontaktadressen: Werner Schlegel, Heiligenstr. 30, 7630 Lahr

Dirk Deterting, Elsässer Str. 10, 7858 Weil/Rhein

5. Pfarrer_Dr_Ulrich_r!scher, Oberdorfstr. 1, 6900 Ieldelberg­
Kirchheim

6. Arbeitskreis_für_Friedensfragen_der_eyang. _Bezirkssynode
Kirchenbezirk_Müllhelm ---

Kontaktadresse: Dora Koelbing, liebelstr. 35, 7840 Müllheim

7."von_nun_an"__Gruppe_gyang. _Frauen_der_badischen_Landeskirche

Kontaktadressen: Ruth Stenzel, Mozartstr. 13, 7505 Ettlingen

Herta Strohm, Liebeckstr. 21, 7863 Zell i.w.

Joanne Dennig, llauptstr. 18, 7800 Freiburg

Gabriele Bender, Am Kohlbach 8, 7815 Kirchzarten

8. Ökumenische_in±tat!g_._KATAKQME

Kontaktadressen: Detlev Jobst, Kreuzstr. 6, 6900 Heidelberg

Vera Gast, Schröderstr. 42, 6900 Heidelberg

9. sghalgmkreis/Pa_ghrigtt_Lahr

Kontaktadressen: Albrecht Fitterer, Im Münchtal 23, 7630 Lahr

Brigitte Zeilinger, Im Münchtal 43, 7630 Lahr

10. Ökumenischer Arbeitskreis im Kirchenbezirk Bretten - E I N EHEL.T ---
Kontaktadressen: Grete Gundacker, Emanuel Geibel-Str. 4,

7518 Bretten

P. Schnelß, Kirchstr. 6, 7564 Weingarten

11. Der_Bezirksbeauftragte_für_ykuene_±m_Kirchenbezirk_yillingg

Helmut Strack, Träufleweg 5, 7730 VS-Marbach

12. Der_Beauftragte_für_Umweltfragen, Dr. Gerhard Liedke,
Vorholzstr. 5, 7500 Karlsruhe 1, und

der_Regionalbeauftragte_für_Mission_und_Ökumene_(Region_III]

Dr. Ulrich Duchrow, Hegenichstr. 22, 6900 Heidelberg

13. Bezirkssynode-Kirchenbezirk_Mannhg im_

Kontaktadresse: Hartmut Greiling, Vorsitzender der Bezirkssynode,
M 1,1, 6800 Mannheim i
(vgl. Antrag an die Landessynode, Frühjahr 1988,
02 8/2)

14. bkumenisches_Hearing_zum_Internationalen_Finanzsystem_und_der
Verantwortung_der_Kirchen__Berlin,August_21-23,_198

Kontaktadresse: Cornelia Füllkrug-Weitzel, Carmerstr. 11,
1000 Berlin 12

Der Gesamtwortlaut der Antworten liegt jedem Vorsitzenden der
vier Ständigen Ausschüsse vor.

o
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Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden
Karlsruhe, 13. April 1988

Biblische Besinnung zur Thema
Gerechtigkeit - Gottes tandeln, menschliches Tun

Dr Emilio Castro,
Generalsekretär des Oekumenischen Rates der Kirchen, Genf

Bibeltexte R&er l,16-17 3,21-26) 6,17-23

Jede Bibelauslegung unterliegt bestimmten exegetischen Regeln, die wir bewusst

oder unbewusst übernehmen. Ich möchte hier von folgenden Voraussetzungen

ausgehen s

l. Ich frage bei jedem Text nach den pastoralen und missionarischen Kontext,

auf den sich der Apostel bezieht. Bei den Texten aus den Rierbriet wird

dies allerdings schwierig, weil wir es hier mehr mit einer abstrakten

dogmatischen Abhandlung, einer Art Darstellung der paulinischen Orthodoxie

zu tun haben als mlt einen echten Hirtenbrief. Tatsächlich hatte Paulus

dle Kirche von Rom niemals besucht, als er in seinem Brief ua deren Traue

und Unterstützung für seine geplante Missionsreise nach Spanien eraucht,

Aber zweifellos splegelte sich in den Lehraussagen des Römerbriefes die

pastorale Erfahrung und die missionarische Praxis in Galatien, Korinth,

Athen usw. wider. enn lr in den anderen Briefen nach dem Thema der

Gerechtigkeit Gottes suchen, so wird uns dies verstehen helfen, dass

unsere ausschliessllche Fixierung auf das Thema der Sünde und der

Rechtfertigung des Sünders sowie auf die klassischen Erörterungen lber den

Juridischen Charakter dieser Rechtfertigung nicht der missionarlachen

Absicht des Apostels entsprechen. Sie als Lutheraner müssen zugeben, dass

Sie an den Paulusbrlef unvermeidlich so herangehen, wie Luther ihn gelesen

hat, während Ich als Methodist lhn so lese, wie John Wesley die Auslegung

Luthers gelesen hat. Wenn wir uns aber Mühe geben, die Botschaft des

Römerbriefes im Lichte des Paulus in konkreten missionarischen Situationen

zu hören, werden wir den dynamischen Charakter von Römer l,16-l7 erkennen,

der auch den komplizierteren lehrmassigen Erörterungen des Apostels noch

zugrunde liegt.

-- 2 -

2. Der Apostel Paulus ist ein jüdischer Lohnelster, der -- wie es das

Gleichnis Jesu verdeutlicht -- alte und neue Schätze aus der Fülle seiner

Weisheit hervorholt. Das Evangelium -- das Paulus auf die Person Jesu

Christi konzentriert -- gerät zwar in Konflikt mit Interpretationen des

alttestamentlichen Gesetzes, ist aber in keiner eise eine Negation der

Gnade und Weisheit Gottes, die durch die Geschichte des Volkes Israel

hindurch wirkt. Mir fillt besonders auf, dass das alttestamentliche

Paradigma, mit dem der Apostel das Thema der Gerechtigkeit Gottes und der

Rechtfertigung des Menschen behandelt, das Thema des Erlassjahres ist

(3. Mose 25), das auch in der Predigt Jesu in der Synagoge von Nazareth

vorkommt (Lukas 4,18-19) "das Gnadenjahr des Herrn". Die Landarbeiter­

familien, die ihr Land verloren hatten, bekamen' es zurückerstattet. Es

wird in keiner Welse darauf hingewiesen, aus welchen Grinden sie Ihr Land

verloren hatten einige vielleicht durch Krankheit, andere durch

Müssiggang -- das Wichtige war, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die

Folgen der Vergangenheit ausgelöscht wurden das Land wurde neu verteilt,

und an bekam die Möglichkeit zu einem Neuanfang. Die Rechtfertigung

durch den Glauben bekriftlgt genau dasselbe in seiner Barmherzigkeit

bringt Gott das Vergangene in Ordnung und ermöglicht eine neue Beziehung,

einen neuen Ausgangspunkt, eine neue Oeffnung in unserer persönlichen und

kollektiven Geschichte, dle Chance eines Neuanfangs. Dieser alttestamont­

liche Bezug ist für uns sehr wichtig, wenn wir später die Verbindung

herstellen zwischen der persönlichen Erfahrung der Rechtfertigung und der

kollektiven Erfahrung des Eintretens für Gerechtigkeit in den zwischen­

menschlichen Beziehungen.

3, Der biblische Text last nicht nur Frucht eines bestimmten geschichtlichon

Augenblicks, in dem ein Mensch einer bestimmten Situation begegnet,

sondern er lst gleichtzeltlq Gegenwart des heiligen Geistes, der dlese

Begegnung erleuchtet, und Wirklichkeit des helllqen Galstes, der das Lesen

dieses Textes begleitet und ihn flr uns vleder lebendig werden lisst, wenn

wir ihn heute hören. Folglich lst es vollkommen berechtigt und notwandly,

eine Neulektlre des Textes vorzunehmen, die uns dabei hilft, uns ln dlo

Dynamik der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu versetzen, wie sle der

heutigen Zelt entspricht. enn der Apostel damals bereits anklagend

84gte» "Denn Gottes Zorn wird vom Jllmmal her offenbart über alles gottlouo

Magen und alle Ungerechtigkeit der Manschen, die die Wahrheit durch

Ro
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Ungerechtigkeit niederhalten" (Ri 1,l8), wenn damals bereits dle

Ungerechtigkelt als ein grundlegendes Element der Entfremdung und als

Fe fnd der Verklindiqung der Wahrheit angeprangert wurde -- wieviel mehr

mlasen wir dann heute Anklage erheben gegen die Ungerechtigkeit und müssen

mit allem Nachdruck die Gerechtigkeit Gottes verkündigen, die die

Geschichte öffnet und zu Umkehr und Neuanfang aufruft!

Aber kommen wir zu den drei Texten, die wir ausgewählt haben und dle mir recht

gut zusammenzufassen scheinen, welche Lehre der Apostel in bezug auf die

Grecht lgkelt Gottes als göttliches Handeln und als an die Menschen

gerichteter Aufruf zum Handeln vertritt.

t. nle erste Aussage, dle auffllt, Ist, dass dle Gerechtlgkelt Gottes v611ig

bedingungslos ist (R6m 3,24). Sie ist reine Gnade und ist in keiner eise

an dle Verdienste des Menschen gebunden. Im Gegenteil, der Apostel will

erkliren, dass kein Mensch irgendwelche Verdienste vor Gott geltend machen

kann. Im Alten wie im Neuen Testament wird ja nachdrücklich darauf

hingowliegen, dass der Mensch stlindig daran scheitert, die Voraussetzungen

des undes mit Gott zu erillen. Das Vorbild flr die Bedingungslosigkeit

der göttlichen Gerechtigkeit ist im Alten Testament mit der Erfahrung des

Exodus gegeben Gott, der ein Volk von Sklaven auserwählt, um es zur

Freiheit zu rufen. Im Neuen Testament ist das Paradigma und das zentrale

Ereignis das Kreuz Jesu Christi, "an dem er für uns gestorben ist, als wir

noch SUnder waren" (Röm 5,6-8). Diese bedingungslose göttliche Liebe ist

grundlegend, weil sie auch in Situationen grsster Bedringnls noch

Hoffnung gewihrt und gleichzeitig jeden fehlgeleiteten Legalismus aus

unseren Ueberlequngen, wie die Probleme der Menschhelt gelöst werden

könnten, ausschaltet. Gnade, Liebe, Vertrauen auf die Zukunft, Schaffung

neuer Wirklichkeiten sind keine Werte, die Handelswert haben dort, o
menschliches Gesetz regiert, sondern sie sind der Einbruch Gottes in die

Geschichte, die Bekräftigung der Freiheit und der Zukunft als Verheissung

und Möglichkeit Gottes.

-
- d -

II. Die Gnade Gottes bezieht sich auf Situationen der menschlichen Not "sle

sind allesamt Sünder" (Röm 3,23), und wiederholt beschreibt der Apostel

die Situation der Sünde, des Bösen und der Auflehnung, in der das

Menschengeschlecht sich ohne Ausnahme befindet. In diese wesensmässlg

menschliche Situation hinein wird die Vergebung in Jesus Christus und die

neue Möglichkeit zu einem von der Gnade Gottes her bestimmten Leben

verkündigt. Achten wir aber darauf, dass im Korintherbrlet nicht die

Grundsituation des Menschen als Sünder angesprochen wird, sondern die

Ohnmacht und die Randstellung der Christen; "was töricht ist ..., was

schwach ist .., das Geringe .·. und das Verachtete, das, was nichts lst"

(1. Kor. 1,26-3l). Hier gilt die Gnade Gottes nicht der Sunde, die

zweifellos auch vorhanden ist, sondern konkreten Gruppen von Menschen, die

lr heute als "Lumpenproletariat" bezeichnen irden, als Aussenselter und

unbedeutende Randfiguren. Dies erinnert an das ursprüngliche Beisplel des

Exodus (Kap. 3, Verse 7-) "Und der Herr sprach Ich habe das Elend

meines Volks in Aegypten gesehen und ihr Geschrei lber Ihre Bedringer-gehört, ich habe Ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass

ich sle errette aus der Aegypter Hand und sie herausführe aus diesem

Lande,"

Im Evangelium wird klar und deutlich, dass Jesus sich auf die Seite der

Armen und der Kinder, der Aussitzigen, der Kranken und der von der

Gesellschaft seiner Zelt Ausgegtossenen stellt. Die bedingungslose Liebe

Gottes bezieht sich nicht auf eine allgemeine Kategorie "llndiger Mensch"

und auf eine dogmatische oder psychologische oder gar existentiell­

anthropologische Erörterung, die auf Vorginge in meinem persönlichen

Seelenleben beschränkt wwire, sondern auf Situationen konkreter Sünde, die

in der Unterdrückung des Nichten rum Ausdruck kommen. Die bedingungslose

Gnade Gottes richtet sich an geschichtliche Situationen, nicht nur an

psychisch-religiöse, sondern auch an objektiv wirkliche Situationen der

sozialen Sünde auf persönlicher wie auf kollektiver Ebene. Man könnte es

folgendermassen sagen Die Existenz der Armen in der Welt ist als solche

schon eine Anklage der zwischenmenschlichen Beziehungen und eine

Offenbarung menschlicher Sunde. Aber die Liebe Gottes zu den Armen

nicht um ihrer Heiligkeit willen, denn sie teilen die Sünde mit der ganzen

Menschheit, aber weil Gott sich für die Aren entschieden hat -- offenbart

mir paradoxerweise seine Liebe zu mir!
Dp
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offenbart worden. Die Liebe Gottes kann in der Vorsehung erkennbar

Für uns ist der gestorbene und auferstandene Christus die historische und

meta-historische Grundlage all dieser Möglichkeiten der Liebe und der

Gerechtigkeit bei den Menschen, Unser Auftrag ist es, Zeugnis abzulegen

von dem, was wir in Jesus Christus gesehen, erkannt und gespllrt haben.

le der Apostel im Römerbrief l,16-17 sagt "Denn ich schlime mich des

Evangeliums nichts denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle,

die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin

wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus

Glauben in Glauben." I Namen dieser Gerechtigkeit sind wir frei, jene

menschlichen Absichten oder Erfolge zu loben, zu unterstlltran, zu fördern

und anzuerkennen, die zur Verwirklichung des kommenden Reiches Gottes

beizutragen scheinen. bar gleichzeitig weisen wir auch auf Jesus

Christus als den Grund, der das Wunder der Liebe in der menschlichen

Existenz mglich macht, als denjenigen, der kommt, um all unser

Erreichtes zu erleuchten und zu korrigieren, und als denjenigen, dem

gegenüber uns unsere Bedeutungslosigkeit und Sindhaftigkeit bewusst

wird. Das christliche Zeugnis von Jesus Christus last letztlich der

einzige Beitrag, den wir zur Menschheitsgaschichte leisten können. Wir

haben Anteil an dieser Geschichte in all ihren Dimensionen, aber als

Menschen, die durch den Glauben erleuchtet und durch die Tat Gottes in

Christus in Staunen versetzt wurden, lagen wir Zeugnis ab in dem

Vertrauen, dass die Kratt, die sich in der Auferstehung offenbarte, sich

heute in der Verkündigung des Evangeliums und in der Erleuchtung zelgon

us, die es lber alle Lebenssituationen des Menschen ausstrahlt.

(In anderen Texten, die wir hier nicht niher betrachten wollen, können

ir in diesen menschlichen Taten der Gerechtigkeit elne wahre Erfahrung

der Gotteserkenntnis entdecken (Jerenla 22,15-26)). Jedenfalls ist es

der Kirche als Volk des Glaubens aufgetragen, auf Jesus Christus zu

eisen, dessen Leben, Tod und Auferstehung das Unterpfand dafür Ist, dass

alle Gerechtigkeit de Plan des Schöpfer- und Erlösergottos entspricht.

IV. Die Gerechtigkeit Gottes befreit und befiihigt. Dle Vergabung der Sunden,

der Aufruf zum Exodus, die Ankündigung, dass unser Leben in Gott einen

Sinn hat, das gewährte llell, die geschichtlichen Offenbarungen dar Gnade

Gottes befreien uns von eines lihenden Gestern und fordern uns auf, n

III. Indem die rechtfertigende Gnade Gottes sich an konkrete menschliche

Situationen richtet, bezieht sie sich auf Ihr Wirken in Jesus Christus»

..• durch dle Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat

Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seine Blut zum Erweis

seiner Gerechtigkeit" (Rä 3,24-25). In Christus hat Gott ein fUr

allemal in der Geschichte das Banner der Erlösung errichtet, Dies ist

das entscheidende Aergernis des christlichen Glaubens, Dle Liebe Gottes

war bereits in der Erfahrung der Auserwviihlung des Volkes Israel

werden, die über die ganze Schöpfung herrscht. Aber in seiner Weisheit

hielt Gott es für notwendig, ein endgültiges Zeichen zu setzen, das

zugleich konkret in seiner Art und weltweit in seiner Bedeutung war, In

einem Leben, einer Geschichte, einem Kreuz geschah ein flr allemil das

Drama unserer Befreiung. Dia Gerechtigkeit Gottes, die Aufruhr und

Ungerechtigkeit, wie sie unter den Menschen herrschen, nicht

herunterspielt die Gerechtigkeit Gottes, die im Leiden des Kreuzes das

Elend, die Sünde und das Ausgestossensein des Menschen auf sich nimmt, um

für immer Vergebung, das Leben in seiner Fülle und den wesentlichen Sinn

Jedes menschlichen Lebens im Blick auf das kommende Reich Gottes zu

erwirken. Das Kreuz als Mittelpunkt des christlichen Denkens und der

christlichen Frömmigkelt erinnert uns daran, was Gott seine befreiende

Gerechtigkeit tatsäichlich kostete. Der christliche Glaube wird sich

niemals auf eine Geschichtsphilosophie reduzieren noch An Ideologien

psychologischer oder soziologischer Art verwandeln lassen, Er vird immer

auf ein konkretes historisches Geschehen verweisen, das heute wie daals

ein Aergernis für unsere Vernunft, darstellt der Gott des Himmels und der

Erde, der eingreift, um auf dramatische Weise seine Solidaritit mit den

Menschen in iusserster Not und Ohnmacht zu beweisen und zusammen mit der

ganzen Menschheit auf ein kommendes Reich zuzugehen

Aber diese Konzentrierung auf das Kreuz ln Jesus Christus als Grundlage

des geschichtlichen Wandels, den die Gerechtigkeit Gotte bewirkt, darf

nlch&e "klerikal!giert erden. Wir dlrfen die Gaben Gottes nicht auf das

Wirken aeines heiligen Geistes durch die Kirche boschrlinken. Es gibt

eine schöpferische und erlösende Freiheit Gottes, dl in der Welt wirksam

lst und für die lr dankbar sein lssen, ir sollen uns freuen, wenn vlr

ln Erfahrungen menschlicher Liebe, Versöhnung, Vergebung und Gerechttg­

kelt Zeichen des Gnadenvirkans Gottee Mn der Welt erkennen.
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Richtung auf das kommende Reich Gottes zu gehen. Das Volk Israel hat nach

dem Aufruf des Mose zur Freiheit mehr zu leiden als iihrend der vorher­

gehenden 7Zelt unter der lierrschaft des Pharao. Seine geschichtliche

Situation findet keine unmittelbare Lösung. Als Folge der Möglichkeit- •ntner Befreiung des Volkes kommt es zu einer verstärkten Unterdrückung

durch den Pharao. Aber die neue Wirklichkeit des Moses und seine

prophetische Botschaft bringen einen neuen Bezugspunkt, ein geschicht­

liches Element der Freiheit, der tUeberraschung und der Initiative mit

tch, das dle Lebenssituation des Volkes verindert. Dle Befreiung beginnt

sich darin zu zeigen, dass sich am llorizont neue und unvorhersehbare

Mallchkelten eröffnen. Dle Gerechtigkeit Gottes als bedingungsloses

Eintreten flr den an den Rand gedrängten Menschen, der zum Sklaven der

SiUnde, des Anonymats und des Elends wurde, ist das Hereinbrachen einer

neuen Tozugsveit. Die Gegebenheiten der persönlichen und sozialen

wirklichkelt können weiterhin gegen uns stehen, doch "Ist Gott für uns,

wer kann wider uns sein?", Der neue Bezug last befreiend und ruft zu einer

neuen Möglichkeit des Lebens auf,

soeben habe lch das Erlassjahr erwähnt. Dort wird dieser Neuanfang

deutlich als Frucht der Befreiung von der Last der Vergangenheit

dargestellt und als Ausdruck der Befähigung durch die bewegende Kraft

Gottes, Dynamis, sich einer neuen Situation zu stellen. Wenn die Gnade

eine Gabe Gottes ist, dürfen wir den Geber nicht von der Gabe trennen.

Die lterrschaft Christi ist ein wesentlicher Bestandteil der Gerechtigkeit

Gottes. Der Apostel spricht dies Im Römerbrief 6,22 aus "Nun aber, da

Ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte qeworden seid, habt ihr darin

eure Frucht, dass Ihr heilig werdet, das Ende aber ist das ewige Leben,"

ple befreiende Gerechtigkeit stellt eine neue Beziehung her, einen neuen

Bezugspunkt, einen neuen Horizont im Leben -- den Horizont des Gottes­

reichs. In diesem Sinne ist der Satz aus meinem kleinen Buch zu

verstehen, der auf der Seite 3 im Vorwort Ihres Vorbereitungsmaterials

erwähnt wird. "Gerechtigkeit im biblischen Sinne meint nicht, jeden zu

geben, was er verdient» es geht vielmehr darum, jedermann zu geben, was er

braucht, um in die Dynamik des Reiches Gottes einzutreten." Das ziel der

Gerechtigkeit Gottes ist nicht meine Erlösung als Selbstzweck, sondern

meine Erlösung ist meine Eingliederung in den Plan des Gottesreichs.

"penn Mndem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte

geworden der Gerechtigkeit (Rö 6,10),

<
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Karl Barth erinnert uns daran, dass in der Bibel jede Erfahrung der

Bekehrung eine Erfahrung der Berufung last. Jede Offenbarung der

Gerechtigkeit Gottes Ist eine Anwerbung für die Sache des Gottesreich4,

Dle Frage, die Luther aus dem katholischen Bereich übernahm "was muss

ich tun, um die Vergebung der Stünden zu erlangen? oder "wie bekomme Ich

einen gndigen Gott7 ird in seiner Theologie und logischerweise Ln

deren Quelle, dem paulinischen Denken, richtig beantwortet. Aber

wahrscheinlich hitte sich noch eine andere, gleichermassen berechtigte

Dynamik der theologischen Ueberlegung ergeben, wenn Luther sich eine

andere Frage gestellt hätte, nicht die Frage nach seinem flell oder nach

der Vergebung seiner Sunden, sondern die Frage nach dem Reich Gottes und

seiner Gerechtigkeit; "Was kann ich tun, um ins Reich.Gottes zu kommen?

Wie kann ich dieses Relch und seine Gerechtigkeit finden?" In diesem Fall

würden wir in den Antworten der Evangelien Hinweise auf die Vergebung der

Sünden, die Rechtfertigung durch den Glauben und die bedingungslose

Gerechtigkeit Gottes finden, aber jeweils direkter einbezogen in eine

Dynamlk des existentiellen Gehorsams "so geh hin, verkaufe, was du hast,

und gib's den Armen" (Matthäus 19,2l). Damit will ich sagen, dass die

klassische paulinische Theologie, wie wir sie in den Texten des

Römerbriefes vorfinden, einer evangeliumstreuen Wahrheit entspricht, die

sich nicht in Aussagen über Sündenvergebung und Rechtfertigung durch den

Glauben erschöpft. In der theologischen Zusammenfassung, die Paulus für

die Römer gibt, nehmen diese Dimensionen einen wesentlichen Platz ein,

schliessan aber auch dle Aufforderung an den christlichen Jünger ein,

Jesus in dem Ausgestossenen zu begegnen, sich an die Disziplin des

Gottesreichs zu halten, in einer neuen Treue und Heiligung gegenüber dem

llerrn der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit einsatzbereit zu leben. So

schliesst sich nun der Kreiss die Gnade, die Liebe Gottes, die in ihrer

ganzen Fülle in Jesus Christus offenbart und als Kraft zur Erlsung

verklindet wird, schafft in der Geschichte die Fihlgkelt zu lieben und

schlleast den Menschen in den Heilsplan Gottes für die ganze Menschhelt

ein. Die Gnade hört nicht mit meiner Rechtfertigung oder meiner Erlösung

auf, sondern durch sie werde ich in Gottes heiligenden und befreienden

Plan einbezogen.

R>
ul
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Somit sind wir in der Lage, ganz konkret den grossen Widersprüchen zum Reich

Gottes gegenüberzutreten, wie wir sie in der Gegenwart antreffen, und jene

Ausdrucksformen der Sünde anzuprangern, die "durch Ungerechtigkeit"

verhindern, dass "die Wahrheit" des Evangeliums bekräftigt und erkannt wird

jene götzenhaften Aspekte von Wirtschaftssystemen, die nicht von der Gnade

Gottes leben, sondern von der Ueberheblichkelt der Menschen oder jene

ideologischen Systeme, die den Menschen zum Ding machen und dabei vergessen,

dass Gott sich in Christus die Sache der Menschen zu eigen gemacht hat; sowie

auch jene rassistischen Systeme, die den Gott verleugnen, der sich für die

Schwachen, die Armen und die an den Rand Gedrängten einsetzt. Als Menschen,

die von Gott aus aller eigenen Sicherheit befreit und in Christus gerecht­

fertigt worden sind, ohne uns auf unsere nationalen oder ideologischen

Standorte beziehen zu missen, sind wir nun als Soldaten des Kreuzes und als

Nachfolger Jesu Christi zu einer Solidarität ·aufgerufen, die die Risiken und

Opfer der Befreiung in der leidenschaftlichen Hoffnung auf das kommende Reich

Gottes auf sich nimmt. Dieses konkrete Bemühen um die Verknüpfung der

befreienden Gerechtigkeit Gottes mit der Gerechtigkeit zwischen den Menschen

ist ja gerade das zentrale Thema dieser Synode! Also an die Arbeit:

Uebersetzt aus dem Spanischen

Sprachendienst des OeRK

#

R
R
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Durchführung der Schwerpunkttagung mit dem Thema
„Leben aus Gerechtigkeit
Gottes Handeln - menschliches Tun"
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht aus der Projektgruppe
3. Einführungsreferat von

Professor Dr. Eberhard Jüngel, Tübingen:
„Leben aus Gerechtigkeit
Gottes Handeln - menschliches Tun"

4. Abendandacht im Plenarsaal
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5. Morgenandacht im Plenarsaal
Dr. Emilia Castro, Genf:
Bibelarbeit zum Thema der Schwerpunkttagung

6. Beratung in den ständigen Ausschüssen
7. Berichterstattung aus den Ausschüssen

und Aussprache
8. Abschluß der Schwerpunkttagung

II

Verschiedenes

Durchführung der Schwerpunkttagung mit dem Thema:
,,Leben aus Gerechtigkeit, Gottes Handeln- menschliches Tun"

1.1
Eröffnung und Begrüßung
Präsident Bayer: Ich eröffne die dritte öffentliche Sitzung
und damit auch die Schwerpunkttagung „Leben aus
Gerechtigkeit, Gottes Handeln - menschliches Tun".

Ich bitte unseren Konsynodalen Harr um das Eingangsgebet.

(Das Eingangsgebet spricht der Synodale Harr)
Präsident Bayer: Lassen Sie uns die Schwerpunkttagung
mit Singen beginnen, mit Herrn Kirchenmusikdirektor
Professor Rolf Schweizer. - Herr Schweizer, bitte.

(Die Synode singt aus dem vorliegenden
Liederheft das Lied Nummer 2)

(,.Glauben heißt: Christus mit Worten zu nennen.... ")

Präsident Bayer: Ich begrüße in unserer Mitte den Gene­
ralsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, Herrn
Dr. Emilio Castro.

(Beifall)

Emilia Castro ist seit dem 1. Januar 1985 .gewählter
Generalsekretär des Ökumenischen Rats der Kirchen. Er
ist Methodisten-Pastor aus Uruguay. Er war bis zum
31. Dezember 1983 elf Jahre Direktor der Kommission für
Weltmission und Evangelisation desÖkumenischen Rates
der Kirchen. Er spricht mehrere Sprachen, unter anderem
portugiesisch, italienisch, englisch, französisch und
deutsch.

(Beifall)

Herr Generalsekretär Castro, es ist für uns eine große
Ehre, daß Sie zur Behandlung unserer Schwerpunktta­
gung „Leben aus Gerechtigkeit, Gottes Handeln -
menschliches Tun" von Genf hierher gekommen sind. Wir
sind dafür sehr dankbar.

Sie haben am 20. Februar 1986 die über dreihundert Mit­
gliedskirchen des Ökumenischen Rates der Kirchen ange­
schrieben und dabei ausgeführt:

Nun ist es an der Zeit, in den konziliaren Prozeß gegenseitiger Ver­
pflichtung für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung derSchöp­
fung einzutreten. Alle diejenigen, die sich der Dringlichkeit des Auft­
rufs der Vollversammlung bewußt sind, seien hiermit zurMitwirkung
in diesem Prozeß eingeladen, der das gemeinsame Engagement für
den Kampf um Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der
Schöpfung, um der Kirche und um der Welt willen festigen wird.

Sie haben in dem angeführten Schreiben angefragt: Was
geschieht in Ihrer Kirche bei der Auseinandersetzung mit
dieser Thematik? In unserer Landeskirche hat sich die
Landessynode am 15. November 1985 dafür entschie­
den, ihren Beitrag innerhalb dieses Weges zu suchen. Wir
haben bereits im Herbst 1981 und im Frühjahr 1982 eine
Schwerpunkttagung über Frieden und im Frühjahr 1986
eine Schwerpunkttagung über die Bewahrung der Schöp­
fung durchgeführt. Wir greifen jetzt auf Antrag unseres
Ausschusses „Mission und Ökumene" den Teilbereich
Gerechtigkeit auf und treten damit in ein Nachdenken ein,
das uns lange beschäftigen wird. Die Arbeit, die vor uns
liegt. ist uns besonders wichtig, und sie stellt, wie Sie
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geschrieben haben, eine neue Etappe unserer ökumeni­
schen Pilgerfahrt dar.

Ich begrüße weiter in unserer Mitte Herrn Professor
Dr. Jüngel von der Theologischen Fakultät der Universität
Tübingen, (Beifall)

den Referenten des heutigen Abends.

Ich begrüße Herrn Oberkirchenrat Dr. Hermann Barth
vom Kirchenamt der EKD,

(Beifall)

Herrn Dr. Ulrich Ruh vom Erzbistum Freiburg,

(Beifall)

Herrn Gerhard Dilschneider, Mitglied des Vorstands der
Ökumenischen Entwicklungsgenossenschaft - (EDCS).

(Beifall)

Als Vertreter der Konferenz Europäischer Kirchen ist Herr
Pastor Jose Leite erschienen.

(Beifall)

Des weiteren begrüße ich Herrn Pfarrer Eugen Voss aus
Zürich, Pfarrer und Leiter des Instituts „Glaube in der
2. Welt".

(Beifall)

Ich grüße auch die nichtsynodalen Mitgiieder der Projekt­
gruppe aus der badischen Landeskirche:

Herrn Dr. Michael Muster, Leiter der Evangelischen
Pflege Schönau.

(Beifall)

Herrn Assessor und wissenschaftlichen Referent am Max­
Planck-Institut Heidelberg, Stefan Oeter,

(Beifall)

und Herrn Dekan Johannes Stockmeier
(Beifall)

vom Kirchenbezirk Konstanz. Die Älteren unter Ihnen wer­
den sich daran erinnern, daß er früher in der Synode war.

(Heiterkeit)
Ich begrüße auch Herrn Kirchenmusikdirektor
Rolf Schweizer, der schon mit uns gesungen hat,

(Beifall)
und ebenso die ökumenischen Mitarbeiter bei der badi­
schen Landeskirche: Herrn Pfarrer Harano,

(Beifall)

Herrn Pfarrer Matten
(Beifall)

und Herrn Pfarrer Martin Ngoubandjum aus Kamerun.

(Beifall)
Lassen Sie mich nicht zuletzt sehr herzlich Herrn Prälat im
Ruhestand Würthwein begrüßen.

(Beifall)
Er sitzt auf der richtigen Bank,

(Heiterkeit - Prälat i. R. Würthwein:
Da hat man nichts zu sagen! - Heiterkeit)

Ich rufe Ihnen allen ein herzliches Willkommen zu und
danke Ihnen für Ihr Erscheinen und für Ihre Mitarbeit. Ich
bitte jetzt Frau Dr. Gilbert aus der Projektgruppe um ihren
einführenden Bericht.

1.2
Bericht aus der Projektgruppe
Synodale Dr. Gilbert: Herr Präsident! Verehrte und liebe
Gäste! Liebe Konsynodale! Seit dem Bericht über die
sechste Vollversammlung des Ökumenischen Rats der
Kirchen (ÖRK) in Vancouver erinnert uns hier am Redner­
pult dieses, weltweit für den ÖRK stehende Emblem bei
jeder Tagung der, Synode unserer Landeskirche an eine
grundlegende Aussage der Grundordnung:.

Die Landeskirche steht in der Gemeinschaft des Ökumenischen
Rates der Kirchen. Mit ihm sucht sie die Zusammenarbeit mit allen
Kirchen und christlichen Gemeinschaften.

Unsere Landeskirche ist - so drückte es die Unionsur­
kunde von 1821 noch ein bißchen unbefangener aus -
„mit allen Christen in der Welt befreundet". Diese Verbun­
denheit mit der weltweiten Kirche Jesu Christi ist Aus­
gangspunkt auch für die vor uns liegende Arbeit heute
abend und morgen den Tag über „auf demWeg zur Welt­
konferenz des ÖRK: Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung
der Schöpfung".

Die Synode unserer Landeskirche hat sich in jener Ent­
scheidung vor zweieinhalb Jahren nach schwerem Ringen
dazu entschlossen, den Aufruf in dem so bezeichneten
konziliaren Prozeß auch selbst aufzunehmen; damit steht
sie, soweit wir sehen, bisher allein in der EKD. Die Landes­
synode war und ist sich dabei dessen bewußt, daß sie mit
ihrer Arbeit nur einen Beitrag - neben vielen anderen - lei­
sten kann. Für die vor uns liegende Schwerpunkttagung
hat die Synode den Teilbereich Gerechtigkeit aufzugreifen
beschlossen.
Lassen Sie mich bei dem Bericht aus der diese Schwer­
punkttagung vorbereitenden Arbeit der Projektgruppe mit
einem für uns alle gemeinsamen Blick auf das Deckblatt
der Ihnen allen vorliegenden Arbeitsmappe :s al a 1 ; Hl
beginnen. Wir haben dafür nicht das uns ·seit Vancouver
begleitende Zeichen des ÖRK gewählt, sondern haben
uns zu dem - auch nicht unbekannten - skizzenhaft und
eher zerbrechlich anmutenden Emblem vom Schiff der
Kirche auf bewegter See entschlossen - dies nicht so
sehr, weil der ökumenischen Bewegung der Sturm der
Weltereignisse stark entgegenstünde, auch nicht so sehr,
um die Geschichte einer bewegten, zum Teil in der EKD
und auch in unserer Landeskirche heftigen Diskussion bei
der Vorbereitung dieser Weltkonferenz sichtbar werden zu
lassen.
Vielmehr macht uns dieses Emblem deutlich, was mit dem
Thema Gerechtigkeit an biblischer Aussage und aus der
Tradition unserer Kirche angesprochen ist: die Gerechtig­
keit Gottes in der Vertikalen. die nach Gerechtigkeit
suchenden und für Gerechtigkeit eintretenden Menschen
in der Horizontalen des Kreuzes: diese Deutung ist nicht
neu. Entscheidend bei diesem Emblem auf Ihren Mappen:
Beide Richtungen sind nicht unverbunden miteinander.
Erst aus der starken Verdichtung des vertikalen Strichs
nach unten - Gottes Handeln nämlich zur Basis des Schif­
fes hin - wächst und entfaltet sich der horizontale Strich
der Grafik; aus ihm gewinnt das menschliche Tun
Ursprung und Schwungkraft. So versinnbildlicht uns das
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Deckblatt für unser Thema Gerechtigkeit das seltsame
Verhältnis von Verbundenheit und Gegensatz zwischen
dem Werke Gottes und den Werken der Menschen.

Die Projektgruppe hat- das haben Sie im Vorwort gelesen -
für die vier ständigen Ausschüsse der Synode das Thema
an Arbeitsgebieten zu entfalten gesucht. die diesen durch
Geschäftsordnung und Geschichte unserer Landeskirche
seit langem vertraut sind. Dabei ist uns dreierlei deutlich
geworden:
1. Diese Teilgebiete von Gerechtigkeit können im Rah­

men einer, zudem zeitlich sehr begrenzten, synodalen
Arbeit nur Teilaspekte sein. In der Mächtigkeit des
Themas selbst liegt die kritische Anfrage, die die
Arbeit der Projektgruppe von außen her stets begleitet
hat; eine Anfrage, der sich die Projektgruppe aber
natürlich auch selbst bei dem Versuch der Bewälti­
gung dieses Themas ständig ausgesetzt sah. Von
daher kommt unsere Bitte: Fragen Sie die Vorlage
nicht zuerst nach dem Teilaspekt von Gerechtigkeit,
den Sie selbst aus eigenem Nachdenken, eigener
Erfahrung darin zu finden hoffen; nehmen Sie in die­
sen Tagen das auf, was die Projektgruppe als Frage
aus synodaler Arbeit und an synodale Möglichkeit zu
finden gesucht hat. Dem sind natürlich die der Synode
zur Schwerpunkttagung eingegangenen Anträge
0Z 2,7, 19, 20 zuzufügen.

2. Wir stellen uns diesem Vorhaben in dem Prozeß, der
die Geschichte und das Zeugnis der Kirche seit ihrem
ersten Glaubensbekenntnis bewegt, sich aber in
unserer Zeit ganz sicherlich besonders drängend
stellt. Es ist gewiß nicht die viel berufene prophetische
Stimme, die Ihnen aus der Vorlage entgegenkommt;
die Projektgruppe hat versucht, den Fragen nach
Gerechtigkeit mit der Geduld für das Detail nachzuge­
hen.

3. Und schließlich kann jedes Nachdenken von Christen
und erst recht das Umsetzen von gedanklich erarbei­
teten Ergebnissen in die Gestalt von verfaßter Kirche
immer nur ein Anfang sein. Die Projektgruppehat Per­
spektiven zu entwickeln versucht, trotz der Einsicht in
die notvolle Schwerfälligkeit einer Institution Perspek­
tiven zu entwickeln versucht, aber mit der noch immer
verheißungsvollen Zielrichtung, möglichst viele
Gemeinden und Christen - Basis im weitesten Sinne
- ZU erreichen.

Wir sind in der Projektgruppe, wenn wir es nicht schon im
Zeitpunkt des Arbeitsauftrags durch die Synode längst
gewesen waren, sehr bescheiden geworden vor dem
Anspruch dieses Themas - und nur dieses Teilthemas -
der Weltkonferenz. Aber: Wir haben bei den sieben, zum
Teil ganztägigen Sitzungen - und vor allem bei den vielen
Entwurfsarbeiten an den häuslichen Schreibtischen -
nicht aufgegeben. Wir haben - so ist es aus Dresden zu
uns allen herübergeklungen - den Weg zwischen Utopie
und Resignation zu finden gesucht.

Das Ergebnis dieses Tastens legen wir in aller Unvollkom­
menheit in die Mitte der Synode zurück. Vor uns liegt aber
auch unser aller gemeinsame Weiterarbeit daran in diesen
eineinhalb Tagen hier und, so hoffen wir, darüber hinaus in
unserer Landeskirche. Der Aufruf des ACK-Forums
(Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen), das morgen für die
Bundesrepublik beginnt, hat uns die Möglichkeit der
Beteiligung eröffnet. Sie werden nachher in Ihren Kästen
eine Information finden, die zu Eingaben an die zweite

Phase dieses Forums ermutigt und sie zugleich begrenzt
(siehe Aussprache - Redebetrag Stockmeer. Diese Information
wird unsere Beratungsarbeit morgen bestimmen und ihr
Zielpunkt geben.

Die Projektgruppe dankt allen. die an dieser Schwerpunkt­
tagung schon im Vorfeld beteiligt waren. Sie dankt allen
Gästen dieser Tagung für ihre Bereitschaft. mit uns
gemeinsam nachzudenken, den sachverständigen Bera­
tern dieser Vorlage für die Last und die Bereicherung
gemeinsamer Arbeit. der Diakonie in Kork für die umfang­
reiche Schreibarbeit und der Diakonie in Mosbach für die
Fertigung des Liedheftes. Dieses Liedheft will uns unter
der bewährten und vertrauten Motivation unseres Landes­
kantors Wort und Weisung Gottes im gemeinsamen Sin­
gen erfahrbar machen. Schließlich Dank der stets ver­
ständnisvollen Geduld des Synodalbüros und nicht zuletzt
dem Spender des Deckblattes.

Gott schenke uns, daß wir in diesen Tagen die Spannung
halten zwischen Händen, die gefaltet sind im Danken für
und in der Bitte um Gottes Gerechtigkeit, Hände, die sich
aber auch dann im Tun öffnen - und sei es zu einem Tun in
der Form der uns zugeordneten. geduldigen Arbeit in der
Landessynode. - Vielen Dank.

(Beifall)

Präsident Bayer: Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Gilbert.
- Herr Schweizer, bitte.

(Die Synode singt aus dem vorliegenden
Liederheft das Lied Nummer 10)

(.Tu deinen Mund auf für die Stummen...")

1.3
Einführungsreferat
,,Leben aus Gerechtigkeit,
Gottes Handeln - menschliches Tun"

Präsident Bayer: Wir hören jetzt das Einführungreferat
zum Schwerpunktthema - Herr Professor Dr. Jüngel, darf
ich Sie bitten.

Professor Dr. Jüngel: Herr Präsident! Hohe Synode! Liebe
Schwestern und Brüder! Mit einigem Zögern und Zaudern
stehe ich hier heute abend vor Ihnen. Ich bewundere, daß
Sie sich zur späten Abendstunde einem solch anspruchs­
vollen Thema aussetzen wollen. Als ich zum ersten Mal vor
dieser hohen Synode reden durfte - das ist jetzt genau
20 Jahre her, und Peter Brunner war·damals der von mir
hochverehrte Widersacher-, tagte die Synode noch
nachmittags, wenn es um Dogmatik ging.

(Heiterkeit)
Aber nach Hegels berühmten Wort beginnt die Eule der
Minerva ja bei Einbrechen der Dämmerung ihren Flug; ich
hoffe, daß sie das auch jetzt tut. Ich zögere aber nicht nur
wegen der späten Stunde, sondern auch deshalb, weil ich
Ihnen jetzt auftragsgemäß strenge theologische Arbeit
zumute, strenge dogmatische Arbeit, keine Bibelarbeit im
guten und erbaulichen Sinne des Wortes, sondern wirklich
dogmatische Reflexion. Ich hoffe, daß wir jetzt gemeinsam
einen Denkweg begehen können.
Zur Erleichterung habe ich mir erlaubt, Thesen anzuferti­
gen, die das Referat zusammenfassen und die Ihnen,
glaube ich, jetzt ausgeteilt werden. Später werden Sie
dann das Referat in die Hand bekommen.
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Leben aus Gerechtigkeit
Göttliches Handeln - menschliches Tun

Thesen

1. Der Glaube an den sich in Jesus Christus offenbarenden Gott ist in
seinem Zentrum Glaube an die im Evangelium - das heißt im Wort von
der den Sünder rettenden Kraft des Kreuzestodes Jesu - offenbar
gewordenen Gerechtigkeit Gottes (Röm. 1,17). Wer nach der Gerech­
tigkeit Gottes fragt, fragt nach der Gottheit Gottes.
1.1 Daß Gottes Gerechtigkeit im Evangelium - und nicht im Gesetz-
offenbar geworden ist, bedeutet, daß Gott mit seiner Gnade im Recht
ist. Gottes Gerechtigkeit darf deshalb nicht als jedem das Seine
gebende (iustitia distributiva suum cuique tribuens) und also den Sün­
der verurteilende und strafende Gerechtigkeit, sondern sie muß als die
den Sünder gerechtsprechende und gerechtrnachende Gerechtigkeit
(iustitia, qua deus impios iustos facit) verstanden werden. Gott ist
gerecht, indem er den ungerechten Menschen gerecht macht.
1.2 Das wohl begründete Interesse der reformatorischen Theologie
an dem, was der gerechte Gott für uns getan hat und tut, darf nicht
dazu führen, daß Gott instrumentalisiert wird. Gott ist um seiner selbst
willen interessant. Dementsprechend darf die treffende reformato­
rische Erkenntnis, daß Gott gerecht ist, indem er uns aus Gnade
gerecht spricht, nicht dazu führen, daß das Interesse an Gottes eige­
nem Gerechtsein erlahmt.

2. „Gott ist gerecht" besagt: „Gott ist in sich selber richtig" (K. Barth).
Gerechtigkeit ist dabei ein Verhältnisbegriff, der eine beziehungsreiche
Wahlordnung aufeinander bezogener Personen so konstituiert, daß
diese einander Recht geben, mithin keine Person sich ihr Recht neh­
men muß. In diesem Sinn gibt Jesus Christus seinem himmlischen
Vater Recht, indem er ihm gehorsam ist - bis zur Konsequenz des
Todes. In diesem Sinne gibt Gott der Vater Jesus Christus Recht.
indem er sich zu ihmals seinem geliebten Sohn bekennt - bis zur Kon­
sequenz seiner Auferweckung. In diesem Sinn gibt der Heilige Geist
dem Vater und dem Sohn Recht, indemer von ihnen Zeugnis gibt. Got­
tes Gerechtigkeit besteht zuerst darin, daß Vater, Sohn und Geist sich
als Gemeinschaft gegenseitigen Andersseins bejahen, indem sie ein­
ander Recht geben. Gott ist in sich richtig, indem er das Anderssein
nicht aus sich ausschließt, sondern selber als trinitarische Gemein­
schaft gegenseitigen Andersseins existiert.

3. Was Gott in sich selber ist, betätigt er auch nach außen, indem er
sich in Israel sein Geschöpf zum Bundespartner erwählt und in die
Rechtsgemeinschaft gegenseitigen Andersseins einbezieht. Gott ist
gerecht, indem er dem ganz anderen Geschöpf an seinerGerechtigkeit
teilgibt und ihm so die Treue hält. •
3.1 Es ist der äußerste Erweis der Gerechtigkeit Gottes, daß er auch
dem Sünder dieTreue hält, indem er allein aus Gnade im stellvertreten­
den Sterben Jesu Christi die Sünde und den Tod als der Sünde Sold
zum Vergehen verurteilt und zum Vergehen bringt und so den Sünder
gerecht spricht und gerecht macht.
3.2 Gott läßt nicht GnadevorRecht ergehen, sondern er ist, indem er
ganz und gar barmherzig ist, ganz und gar gerecht. Gottes Gnade
erweist sich auch und gerade im Akt seines Richtens, mit dem er das
Unrecht der Sünde zum Vergehen verurteilt und zum Vergehen bringt.
3.3 Indem Gott das Unrecht der Sünde zum Vergehen verurteilt und
den Sünder gerecht spricht, offenbart er dasWesen der Sünde als den
tödlichen Drang des rücksichtslos auf sich selbst bezogenen Men­
schen in die Beziehungslosigkeit.

4. In der Person Jesu Christi hat Gott die Beziehungslosigkeit unse­
resTodes auf sich genommen, „damit wir Gottes Gerechtigkeit werden
in ihm" (2. Kor. 5,21). Die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade
ist insofern dessen Wechsel vom Tod zum Leben und deshalb seine
Rechtfertigung allein ausGlauben ohne irgendeineeigene Mitwirkung.
4.1 Im Glauben an Gottes den Sünder gerechtmachende Gerechtig­
keit empfängt der Mensch sich neu und wird so zu einer von Gott ein­
fürallemal akzeptierten Person, diemehr ist als die Summe ihrerTaten.
4.2 Das Evangelium von der Rechtfertigung des Sünders verwehrt es
uns. unser Dasein als Person mit unseremTun gleichzusetzen und den
.Wert" eines Menschen nach seinen Leistungen zu bemessen. Der von
Gott gerechtfertigte Menscn hat keinen .Wert". den man auf- und
abwerten kann. sondern er hat Würde: dieWürde einer von Gott defini­
tiv anerkannten Person.

4.3 Der unbedingte Vorrang der Person vor ihren Werken läßt all
unser Tun aus einem Nicht-Tun hervorgehen und in ein Nicht-Tun

zurückkehren, in welchem wir aus Handelnden und Habenden weder
Seiende werden, die ihrerseits der durch unserTun behandelten Krea­
tur das Recht gibt, zu sein. Sein und Sein-lassen ist der Ursprung und
das Ziel aller tätigen Bemühung um Gerechtigkeit, Frieden und Bewah­
rung der Schöpfung.

' 4.4 Der den Sabbat Gottes und die Rechtfertigung Jesu Christi
feiernde sonntägliche Gottesdienst ist die Institution, die uns aus Han­
delnden zu Empfangenden und aus Habenden zu Seienden zu machen
vermag, insofem wir im Gottesdienst als Person angesprochen wer­
den, die mehr sind als die Summe ihrer Taten, und deren erste Hand­
lung gerade keine Leistung, sondern Lob und Dank ist.

5. Der dieGemeinschaft der gerechtfertigten Sünder konstituierende
Gottesdienst will die den Sünder gerecht machende Gerechtigkeit
Gottes ausstrahlen in den Alltag der Welt, um so das ganze Leben in
einen „vernünftigen Gottesdienst" (Röm. 12,2) zu verwandeln. Es gilt,
auch im Alltag aus der Gerechtigkeit Gottes zu leben.
5.1 Wer aus der Gerechtigkeit Gottes lebt, wird in jeder Person mehr
sehen als die Summe ihrer Leistungen und Fehlleistungen. Sie ist trotz
und wegen ihrer Taten und Untaten eine erbarmungswürdige Person.
Es ist gotteslästerlich, die unmenschliche Tat kategorial so auszuwei­
ten, daß ihr Subjekt mit ihr identifiziert und derart zum Unmenschen
erklärt wird. Die Kategorie des Unmenschen ist selber eine unmensch­
licheKategorie.
5.2 Wer aus der Gerechtigkeit Gottes lebt, wird- um nur einige Bei­
spiele zu nennen - den unbedingten Vorrang der Person vor ihren
Taten
5.2.1 zum Kriteriumdes Verhältnisses derGesellschaft zu ihren Straf­
gefangenen machen und dieWürde ihrer Person auch unter extremen
Umständen nicht zur Disposition stellen;
5.2.2 in Kindern und Alten auf natürliche Weise repräsentiert sehen
und die Menschlichkeit unserer Leistungsgesellschaft an deren
Umgang mit denen messen, die für ihr Dasein noch nichts oder nichts
mehr - oder zur Zeit nichts (Kranke, Arbeitslose) - tun können;
5.2.3 auch den verantwortlichen Trägern politischer und wirtschaftli­
cher Macht gegenüber dadurch zurGeltung bringen, daß er diese auch
dann nicht auf die Funktion, die sie ausüben, reduziert, wenn sie sich
selber darauf zu reduzieren scheinen; auch „die daoben" habenWürde
undsind erbarmungswürdig.

6. Wer aus der Gerechtigkeit des Mensch gewordenen Gottes lebt,
wird die weltliche Gerechtigkeit in eine menschliche Gerechtigkeit zu
verbessern trachten, indemer das geltende Recht, ohne esschlecht zu
machen, besser macht. Das Kriterium einer der göttlichen Gerechtig­
keit entsprechenden - nicht sie prolongierenden! - menschlichen
Gerechtigkeit besteht darin, daß einer des anderen Recht sucht und so
dafür sorgt, daß die den Beziehungsreichtum der miteinander leben­
den Personen konstituierenden Lebensbeziehungen untereinander in
der Beziehung größtmöglicher gegenseitiger Begünstigung stehen.
Indem der eine des anderen Recht sucht, nähert sich die Hechtsge­
meinschaft einer das Ganzsein des Lebens ermöglichenden Friedens­
gemeinschaft.
6.1 Wer aus der Gerechtigkeit Gottes lebt, wird der Devise fiat iustitia
et pereat mundus (homo!) die Einsicht entgegensetzen, daß die
menschliche Gerechtigkeit ihren Namen nur dann verdient, wenn man
auch aus ihr leben kann.
6.2 Wer aus der Gerechtigkeit Gottes lebt, wird den Fremden in die
eigene Rechtsgemeinschaft einbeziehen und ihm an der eigenen sozi­
alen Gerechtigkeit teilgeben.
6.3 Wer aus der Gerechtigkeit Gottes lebt. wird durch sein eigenes
politisches und wirtschaftliches Handeln der Welt bezeugen, daß
Unrecht und Ungerechtigkeit im Tode Jesu Christi von Gott selbst
bereits definitiv zum Vergehen verurteilt sind. Er wird dies aber als
Zeuge Christi und nicht zur Demonstration moralistischer Selbstge­
rechtigkeit tun.
6.4 Wer aus der Gerechtigkeit Gottes lebt. wird das Recht des ande­
ren auch dadurch suchen. daßer zukünftige Generationen in die eigene
Rechtsgemeinschaft einbezieht und selbst der nichtmenschlichen
Kreatur das Recht gibt, mehr als nur menschliches Materal zu sein.

7. Wer aus der Gerechtigkeit Gottes lebt, vollzieht als Urakt eines
dem göttlichen Handeln entsprechenden menschlichen Tuns die Bitte:
Vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
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1.

Am Evangelium von der Rechtfertigung des Sünders
scheiden sich die Geister: von Anfang an, immer wieder
aufs neue und vermutlich auch am heutigen Tag. Daß der·
Mensch allein durch Gottes Gnade und deshalb allein aus
Glauben - ohne des Gesetzes Werke und das heißt ohne
jede moralische Anstrengung - eine anerkannte Person,
eine vor Gott und also unwiderruflich anerkannte Person
wird, das war nicht nur zur Zeit des entstehenden Chri­
stentum den Griechen eine Torheit und den Juden ein
Skandal. Daß wir ohne jede moralische Anstrengung,
ohne jede eigene Mitwirkung, allein durch unser Vertrauen
auf Gottes Gnade von Gott akzeptiert werden und
dadurch ein für allemal akzeptabel geworden sind, das
mutet auch in einer Zeit, in der der Fortbestand der
Menschheit doch gerade nach außerordentlichen morali­
schen Anstrengungen verlangt, töricht, ja skandalös an.
Und es sind keineswegs nur Nichtchristen, sondern
durchaus auch Menschen, die mit Ernst, mit enormem
Ernst Christen sein wollen, denen der Rechtfertigungs­
artikel als Torheit und Skandal in einem erscheint: als eine
unüberbietbare Absurdität, über die man am besten mit
Stillschweigen hinweggeht.
Als Johann Gottlieb Fichte 1804/05 die „Grundzüge des
gegenwärtigen Zeitalters" beschrieb, hatte er über den
neutestamentlichen Grundsatz, daß der Mensch allein aus
Glauben ohne des Gesetzes Werke gerecht wird -
Römer 3,28 -, bemerkt: „Fast hat es die Kirche schon auf­
gegeben, jenen Satz zu predigen; und wo sie es noch thut,
thut sie es ohne Frucht, denn niemand nimmt es zu Herzen."

Ist das auch ein Grundzug unseres gegenwärtigen Zeital­
ters? Hat es die Kirche nicht tatsächlich fast schon aufge­
geben, das Evangelium von der Rechtfertigung zu predi­
gen? Und wenn sie es noch predigt, tut sie es mit Frucht,
so daß man es sich zu Herzen nehmen und von Herzen
bejahen kann? Wagen wir es denn überhaupt noch, von
Sünde zu reden, von der Beleidigung Gottes durch unse­
ren in Gedanken, Worten und Werken sich manifestieren­
den Unglauben? Oder haben wir den Begriff der Sünde
längst durch moralische und politische Schuldvorwürfe
ersetzt? Leben wir nicht längst, etsi peccatum non
daretur, als ob es keine Sünde gäbe? Sünde, das klingt
nach religiösem Muff, nach dem Muff von fast zweitau­
send Jahren unter pfäffischen Talaren. Und in der Tat: Es
gab und es gibt noch immer eine künstliche Fixierung auf
menschliche Schuld, an der Menschen zerbrechen kön­
nen. Es gab und es gibtnoch immer die pfäffische Kunst,
Schuld zu erzeugen, statt die wirkliche Schuld aufzu­
decken und beim Namen zu nennen. Es gab und es gibt
noch immer die Versuche, uns künstlich ein schlechtes
Gewissen zu machen. Es ist nicht zuletzt der falsche
Umgang mit Begriffen wie Schuld und Sünde, der die Ver­
kündigung des Evangeliums von der Rechtfertigung des
Sünders so oft leerlaufen läßt. Behält Fichtes Diagnose
also recht? Dann freilich wäre die Kirche nur noch ein gro­
es Selbstmißverständnis. Aber auch die Weft wäre darin
- das war jedenfalls Luthers Meinung - ihrem sicheren
Untergang geweiht. Denn - so Luther - „ohne diesen Arti­
kel" von der Rechtfertigung des Gottlosen „ist die Welt
nichts als Tod und Finsternis". Es ist demnach nicht so, als
ob der Rechtfertigungsartikel nur das geistliche Leben
oder den sogenannten inneren Menschen beträfe. Die
Rechtfertigungsbotschaft betrifft das Leben des ganzen
Menschen. Sie betrifft sein Leben vor Gott und vor der
Welt. Und sie deckt allererst auf, was die Ganzheit dieses

Lebens zerstört. Sie führt allererst zu rechter Sündener­
kenntnis, denn Sünden werden da erkannt, wo sie verge­
ben werden. Das ganze Gewicht menschlicher Sünde und
menschlicher Schuld wird erst da erkannt. wo Sünde und
Schuld in das Licht der Vergebung rücken. Indem Gott uns
ganz macht. zeigt er uns, was zerstört.

Im folgenden soll deshalb versucht werden, darzulegen,
inwiefern die Rechtfertigungsbotschaft Licht und Leben
nicht nur in unsere Herzen und in unsere Kirche, sondern
damit zugleich in unsere Welt bringt. Die Synode hat ihre
Arbeit wohl aus diesem Grunde unter die Überschrift
gestellt: „Leben aus Gerechtigkeit. Gottes Handeln -
menschliches Tun". Doch hier stocke ich schon. Der
Untertitel dieses Themas ist geeignet, eine entscheidende
Pointe der Rechtfertigungsbotschaft zum vornhinein aus­
zublenden. Denn er suggeriert, daß dem göttlichen Han­
deln unmittelbar und ausschließlich das menschliche Tun
entspricht. Damit wird der Anschein erweckt, als ob das
göttliche Handeln aufseiten des Menschen ethische und
nur ethische Relevanz habe. Eben damit aber wärebereits
Entscheidendes von dem verkannt, was das Evangelium
von der Rechtfertigung des Sünders zu sagen hat. Setzt
die Gerechtigkeit Gottes Leben. neues menschliches
Leben aus sich heraus, dann hat die Frage nach unserem
Sein Vorrang vor der Frage nach unserem Tun. Seiden
Fragen voraus liegt jedoch die Frage nach Gott selbst. Ihr
wenden wir uns deshalb zuerst zu, indem wir danach fra­
gen, was eigentlich gemeint. ist, wenn die Heilige Schrift
von Gottes Gerechtigkeit redet.

2.

Daß Gott gerecht ist, das ist eine die alttestamentlichen
und neutestamentlichen Glaubenszeugnisse so beherr­
schende Gewißheit, daß man im Bekenntnis zur Gerech­
tigkeit Gottes geradezu das Bekenntnis zur Gottheit Got­
tes erblicken muß. Daß Gott gerecht ist, das heißt nicht
weniger als dies: daß Gott Gott ist. Mit Gottes Gerechtig­
keit steht Gott selbst auf dem Spiel.

Gott selbst! Wir würden von vornherein - schulmeisterlich
ausgedrückt - unser Thema verfehlen, wir würden an der
Sache vorbeireden, vorbeidenken und vorbeigehen, wir
würden also in die Irre gehen, wenn wir uns Gedanken
machten über ein „Leben aus Gerechtigkeit", ohne dabei
an Gott selbst zu denken. Ein Leben aus Gerechtigkeit,
wenn es denn ein solches gibt, ist ein Leben aus Gott. Das
aber heißt, daß die biblische Rede von Gottes Gerechtig­
keit mißbraucht wird, wenn sie instrumentalisiert wird zu
einer regulativen Idee für unser menschliches Tun. So
wenig ein Mensch jemals zu einem bloßen Mittel zum
Zweck herabgewürdigt werden darf, so wenig darf Gott -
und sei es zu den besten Zwecken - instrumentalisiert
werden. Man würde dann nämlich nicht mehr um Gottes
willen von Gott reden. Genau damit aber beginnt auch
schon der Aberglaube und der Götzendienst: daß uns Gott
nicht um seiner selbst willen, sondern um irgendeines
anderen - und sei es noch so hehren - Zweckes willen
interessant ist. Wer einen anderen Menschen wirklich
liebt, dem ist die geliebte Person um ihrer selbst willen
interessant. Wer an Gott wirklich glaubt, dem ist Gott um
seiner selbst willen interessant. Alles andere ist Aberglau­
ben - ganz egal, ob er in der respektablen Gestalt pietisti­
scher Frömmigkeit oder in der nicht weniger respektablen
Gestalt des politischen Moralismus auftritt. Aberglaube
tritt fast immer in respektabler Gestalt auf. Das macht es ja
so schwer, ihn zu identifizieren und vom Glauben zu unter-
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scheiden. An der Frage, ob wir um Gottes willen von Gott
und seiner Gerechtigkeit reden oder ob uns die Rede von
Gott und von Gottes Gerechtigkeit nur ein Mittel zum
Zweck ist, dürfte es sich entscheiden, ob in unserer Kirche
der Glaube oder aber derAberglaube regiert.

Protestantische Theologie und Frömmigkeit muß in dieser
Hinsicht besonders wachsam sein, um nicht falschen
Alternativen das Wort zu reden, falschen Alternativen, die
von den Anfängen der Reformation an die spezifische
Gefährdung der evangelischen Christenheit ausmachen.
Gerade das Verständnis der Gerechtigkeit Gottes ist ein
signifikantes Beispiel dafür. Ich erinnere im folgenden an
das Wichtigste.
Als der alt gewordene Martin Luther auf seine entschei­
dende reformatorische Entdeckung zurückblickte,
beschrieb er sie als Entdeckung der wahren Bedeutung
der biblischen Rede von Gottes Gerechtigkeit. Luther
schreibt:
Ich haßte nämlich diesen Ausdruck „Gerechtigkeit Gottes", den ich
nach Brauch und Gewohnheit aller Doktoren philosophisch zu ver­
stehen gelehrt worden war im Sinne der sogenannten formalen oder
aktiven Gerechtigkeit, gemäß welcherGott selbst gerecht ist unddie
Sünder und Ungerechten straft ... Dennoch klopfte ich rücksichtslos
anjenerStelle (im Brief) des Paulus (an die Römer 1,17: Gottes
Gerechtigkeit wird in ihm, sc. dem Evangelium, offenbar)
an und dürstete brennend danach, was Paulusmeinte. Bis Gott sich
meiner, der ich Tag und Nacht grübelte, erbarmte und ich den
Zusammenhang der Wörter beachtete ... Da begann ich Gottes
Gerechtigkeit zu verstehen ... als passive (Gerechtigkeit), mit der
uns Gott gerecht macht durch Glauben, wie geschrieben steht: der
aus Glauben Gerechte wird leben. Da kam ich mir vor, als sei ich
ganz und gar neu geboren und durch die offenen Tore ins Paradies
selber eingegangen ... So groß nun der Haßgewesen war, mit dem
ich denAusdruck„Gottes Gerechtigkeit" zuvorgehaßthatte, so groß
war nun die Liebe, mit der ich dieses Wort als das mir allerliebste

1 hochhielt, so daß mirjene Stelle des Paulus wahrhaftigzurPforte des
Paradieses geworden ist.

Luthers Entdeckung war zweifellos eine Wiederent­
deckung biblischer Wahrheit. Sie bestand schlicht darin,
den Ort der Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes ernst zu
nehmen - den Ort der Offenbarung der Gerechtigkeit Got­
tes. Nicht im Gesetz, sondern im Evangelium wird Gottes
Gerechtigkeit offenbar. Darauf legt er den Finger. Damit
exegisierte er Paulus richtig. Aber was ist in der Sache
damit gemeint?

Das Gesetz ist dasjenige Wort Gottes, mit dem uns Gott
fordert und, wenn wir seiner Forderung nicht gerecht wer­
den, anklagt und verurteilt. Würde Gottes Gerechtigkeit im
Gesetz offenbar werden, dann wäre der gerechte Gott ein
Gott, der- den geforderten, aber die göttliche Forderung
nicht erfüllenden Menschen anklagt, verurteilt und
bestraft. Gottes Gerechtigkeit wäre dann - wie es im
Anschluß an Aristoteles der römische Jurist Ulpian formu­
liert hatte - der beständige und feste Wille, jedem sein
Recht zuzuteilen. Würde Gottes Gerechtigkeit also im
Gesetz offenbar, dann wäre sie angesichts des unbestreit­
baren Tatbestandes, daß alle Menschen Sünder sind,
nichts anderes als der unbeirrbare Wille Gottes, der
Menschheit die ihr zustehende Verdammnis zuzuteilen.
Gott wäre dann gerecht, indem er die Ungerechten, sagen
wir getrost, indem er uns Ungerechte verdammt.

Doch die Entdeckung, daß Gottes Gerechtigkeit eben
nicht im Gesetz, sondern vielmehr im Evangelium offenbar
wird, gibt dem Ausdruck „Gottes Gerechtigkeit" eine ganz

neue Bedeutung. Das Evangelium nämlich ist dasjenige
Wort Gottes. mit dem Gott uns beschenkt. und zwar nicht
nur mit irgend etwas, sondern indem er uns mit sich selbst
beschenkt. Im Evangelium kommt der Gott, der mir im
Gesetz fordernd gegenübertritt, nahe, im Evangelium
kommt er mir näher, als ich mir selber nahe zu sein ver­
mag. Und nun erkenne ich, was es heißt, ein Sünder zu
sein. Der Sünder ist sich selbst der Nächste. Kommt Gott
im Evangelium mir jedoch näher, als ich mir selber nahe tu
sein vermag, dann bin ich mir gerade nicht mehr selber der
Nächste. Und es ist die Gerechtigkeit Gottes, die mir im
Evangelium derart offenbar wird, daß sie mir näher kommt,
als ich mir selber nahe zu sein vermag. Ist es die Gerech­
tigkeit Gottes. dann ist Gottes Gerechtigkeit offenbar nicht
die den Ungerechten verdammende, sondern die den
Ungerechten gerecht sprechende und gerecht machende
Gerechtigkeit. Im Evangelium ereignet sich also die Recht­
fertigung des Sünders.

So weit Luther. So weit, so gut. Die protestantische Theo­
logie hat jedoch diese wichtige Wiederentdeckung des
biblischen Sinnes der Gerechtigkeit Gottes dadurch pro­
blematisiert, daß sie oft genug nun nur noch von der göttli­
chen Gabe der dem Ungerechten zuteil werdenden göttli­
chen Gerechtigkeit, nicht aber mehr vom Gerechtsein
Gottes selber reden wollte. In Aufnahme einer Auslegung
Augustins definierte man: Gottes Gerechtigkeit ist nicht
diejenige Gerechtigkeit, mit der Gott selbst gerecht ist,
sondern sie ist diejenige Gerechtigkeit, mit der uns Gott
gerecht macht. Das entsprach der programmatischen
Erklärung des jungen Melanchthon in seinen Loci von
1521, dergemäß Christus erkennen nichts anderes sei als
seine Wohltaten erkennen, Gottes Erkenntnis dement­
sprechend nichts anderes sei als die Erkenntnis derWerke
und nur der Werke Gottes. Damit drohte nun aber Gott
selbst von seinem Wirken so unterschieden zu werden,
daß hinter dem uns mit seiner Gerechtigkeit beschenken­
den Gott auch noch ein ganz anderer Gott denkbar wird,
der dann, wie Ludwig Feuerbach später formulieren wird,
als ein liebloses göttliches Ungeheuer im Hintergrund des
Evangeliums lauert. Und damit sind wir einer unmöglichen
Alternative ausgeliefert, die jedenfalls Luther selber nicht
gewollt hat. Wir werden, wenn wir dieser falschen Alterna­
tive entgehen wollen, folglich nach Gott selbst in seinen
Taten, wir werden nach dem Gerechtsein Gottes in seinem
rechtfertigenden Handeln fragen müssen, um so die
wahre Tiefe der Behauptung zu erfassen, daß Gottes
Gerechtigkeit den Ungerechten gerecht macht.

3.

Für die philosophische Ethik gilt seit Aristoteles bis zum
heutigen Tag der Grundsatz, daß man gerecht ist, weil
man das Gerechte tut, bzw. daß man gerecht wird, indem
man gerecht handelt. Das ist ein aristotelischer Grund­
satz. Ein Habitus wird dadurch erzeugt, daß man immer
wieder dasselbe tut. Aristoteles kennt noch andere Bei­
spiele: Ein Zitherspieler wird man dadurch, daß man
immer wieder Zither spielt, und ein Säufer wird man
dadurch, daß man immer wieder trinkt. Und genauso wird
man ein Gerechter dadurch, daß man gerecht handelt.
Luther hat diesem Grundsatz, der ja im Blick auf die Welt
seine gewisse Plausibilität hat, scharf widersprochen und
hat unter Berufung auf Paulus das Gegenteil behauptet:
Nicht dadurch, daß wir das Gerechte tun, werden wir
gerecht, sondern dadurch, daß wir gerecht gemacht wer­
den und sind, tun wir dann auch das .Gerechte. Luther hat
daraus die weitergehende Folgerung gezogen, daß unser
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Personsein nicht durch unser Handeln konstituiert wird.
Nicht das Werk, das ich tue, nicht die Tat. die ich tue.
macht mich zu der Person, die ich bin, sondern die Person.
die ich durch den Glauben an den mich gerechtsprechen­
den Gott werde, tut dann auch das die Forderung Gottes
erfüllende Werk. Die Bedeutung dieser These Luthers wird
uns noch zu beschäftigen haben. Zuvor ist jedoch heraus­
zustellen. daß das nicht nur für uns Menschen. sondern
daß das auch für Gott gilt: Weil Gott gerecht ist. deshalb
handelt er gerecht. Damit stellt sich nun aber unsere Frage
nach der Gerechtigkeit Gottes unabweislich als Frage
nach dem Sein Gottes, als Frage also nach Gott selbst.
Wer ist Gott, wenn er gerade darin, daß er den Sünder
gerecht macht, selber gerecht ist? Was verrät uns die
Gerechtigkeit Gottes über Gott selbst? Das ist die Frage.

Die Beantwortung dieser Frage hat davon auszugehen,
daß Gerechtigkeit ein Verhältnisbegriff ist. Sowohl in sei­
nem philosophisch-juristischen Gebrauch wie auch in sei­
ner biblisch-theologischen Bedeutung bezeichnet
Gerechtigkeit ein Verhältnis der Wohlordnung, durch das
eine - in der Regel komplexe - Menge von Beziehungen
so geordnet ist oder wird, daß alle in diese Beziehungen
einbezogenen Personen zu ihrem Recht kommen, ohne es
sich oder gar anderen nehmen zu müssen. Da diese Defi­
nition die entscheidende ist und da sie einigermaßen
kompliziert ist, erlaube ich mir, sie zu wiederholen:
Gerechtigkeit bezeichnet ein Verhältnis der Wohlordnung,
durch das eine - in der Regel komplexe - Menge von
Beziehungen so geordnet ist oder wird, daß alle in diese
Beziehungen einbezogenen Personen zu ihrem Recht
kommen, ohne es sich oder gar anderen nehmen zu müs­
sen. Gerechtigkeit ist insofern diejenige Steuerung des
Beziehungsreichtums voneinander unterschiedener. aber
miteinander existierender und also aufeinander angewie­
sener personaler Wesen, die dem anarchischen Mißver­
ständnis der Freiheit durch die Ausrichtung der jeweils
eigenen Freiheit auf das Recht des anderen zuvorkom­
mend entgegenwirkt. Man hat die Gerechtigkeit deshalb
auch - wenig glücklich, wie ich finde - negativ als gegen­
seitige Freiheitseinschränkung bestimmt; wenig glücklich,
weil damit vorausgesetzt wird, daß Freiheit eigentlich ein
„Recht auf alles" impliziere, das - weil alle unmöglich ihr
Recht auf alles" durchsetzen können, ohne sich gegen­
seitig umzubringen - eben durch eine gegenseitige Frei­
heitseinschränkung so begrenzt wird, daß die miteinander
existierenden Personen im Frieden miteinander existieren
können. Hobbes vor allem hat diese Theorie ausgeführt.
Problematisch ist das hier vorausgesetzte Verständnis
von Freiheit, die „nach der eigentlichen Bedeutung des
Wortes die Abwesenheit äußerer Hindernisse" sein soll.
Richtig ist jedoch der Hinweis, daß die Gerechtigkeit aufs
engste mit dem Frieden verbunden ist. Das gilt auch für
das biblische Verständnis beider Begriffe. Die Konnexion
von Frieden und Gerechtigkeit ist nach biblischem Ver­
ständnis so eng, daß sie sich gegenseitig geradezu bedin­
gen. Die Gerechtigkeit ist - um eine Redewendung von
Karl Barth aufzunehmen - der äußere Grund des Friedens,
der Friede der innere Grund der Gerechtigkeit. Eines ist
ohne das andere nicht zu haben.
Wird nun von Gott gesagt, er sei gerecht, dann bedeutet
das für den christlichen Glauben zuerst und grundlegend,
daß Gott nicht erst gegenüber seinem Geschöpf, sondern
schon in seinem Selbstverhältnis als Vater, Sohn und Hei­
liger Geist das beziehungsreiche und in seinem Bezie­
hungsreichtum wohlgeordnete Wesen ist, daß also die
voneinander unterschiedenen trinitarischen Personen ein-

6

ander Recht geben. Man erfaßt die Geschichte Jesu
Christi. wie sie uns die Texte des Neuen Testaments
erzählen., in ihrer theologischen Tiefendimension nur
dann, wenn man in ihr genau dies sich ereignen sieht. daß
der Mensch gewordene Gottessohn dem himmlischen
Vater Recht gibt. bis hin zu der Zumutung. den Kelch des
Todes zu trinken - ....aber nicht wie ich, sondern wie du
willst" (Markus 14,36). Und man erfaßt die Geschichte
Jesu Christi. wie sie uns die Texte des Neuen Testaments
erzählen. in ihrer theologischen Tiefendimension nur
dann, wenn man in ihr genau dies sich ereignen seht. daß
der himmlische Vater dem gekreuzigten Jesus Christus.
indem er ihn von den Toten auferweckt. Recht gibt. Es ist
wiederum offensichtlich der Heilige Geist. in dem sich
Vater und Sohn gegenseitig Recht geben und dem sie
beide. indem sie sich so im Geist aufeinander beziehen.
Recht geben. Derselbe Geist gibt wiederum Gott dem
Vater und Jesus Christus Recht. indem er von ihnen Zeug­
nis ablegt. Indem dieses geschieht, wird - darauf lege ich
allergrößten Wert, auch für die Konsequenzen. die daraus
zu ziehen sind - in Gott selbst Andersheit bejaht. Der Vater
und der Sohn und der Geist bejahen sich in ihrem gegen­
seitigen personalen Anderssein und bilden gerade so die
intimste Gemeinschaft, nämlich die trinitarische Gemein­
schaft . gegenseitigen Andersseins. Man bedenke: Der
himmlische Vater ist dem Mensch gewordenen Sohn
gegenüber der andere, indem er der ewige Ursprung und
Schöpfer des Lebens ist und bleibt, der den Sohn in die
Welt der Sünder sendet und dort in der durch Vergänglich­
keit und Tod qualifizierten Tiefe als seinen geliebten Sohn
bejaht. Und der Sohn ist dem Vater gegenüber der andere, .
indem er sich gehorsam in diese Sendung schickt und so
den Vater bejaht: gehorsam bis zum Tode am Kreuz.
Ursprung ewigen Lebens, Erleiden eines menschlichen
Todes - größer kann Anderssein nicht gedacht werden.
Das personale Anderssein von Vater und Sohn impliziert
den Gegensatz von Leben und Tod. Und doch ist es, statt
sich zerstörerisch gegeneinander zu wenden, in der Kraft
des Heiligen Geistes zur Gemeinschaft gegenseitigen
Andersseins schöpferisch verbunden. So, das Anderssein
nicht aus sich ausschließend. sondern in sich selber be­
jahend, ist Gott in Übereinstimmung mit sich selbst. So ist
er gerecht. Denn das ist das Zentrum und der Kern der
Gerechtigkeit Gottes. daß Gott mit sich selber überein­
stimmt, daß Gott. wie Karl Barth es formuliert hat, „in sich
richtig" ist. Ich zitiere Barth nun wörtlich:

Diese Übereinstimmung mit sich selbst ist Gottes Recht ... Das ist
das Rückgrat des Rechtfertigungsgeschehens ... Daß Gott gerecht
ist und Gerechtigkeit lieb hat. das ist ... ein ontologischer undalso ...
unveränderlich gültiger Satz. Gott ist in sich richtig.

4.

Erst von dieser Voraussetzung aus wird die entschei­
dende Aussage der Rechtfertigungsbotschaft verständ­
lich, daß Gott den Sünder allein aus Gnade gerecht spricht
und gerecht macht. Die Rechtfertigungsbotschaft besagt
ja nicht etwa, wie es oft dargestellt wird, daß Gott Gnade
vor Recht ergehen läßt. Davon ist an keiner Stelle, an der
die Bibel auf Gottes Gnade oder Barmherzigkeit zu spre­
chen kommt, die Rede. Es kann also keine Rede davon
sein, daß Gott zwar da, wo er den Sünder richtet, gerecht
ist, daß er aber da, wo er den Sünder rechtfertigt, also
allein aus Gnade gerecht spricht, an seinem Recht und an
seiner Gerechtigkeit irgendwelche Abstriche mache,
indem er etwa Milde walten und so Gnade vor Recht erge­
hen ließe. Das Gegenteil ist der Fall. „Gott braucht seiner
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Gerechtigkeit nichts zu vergeben, indem er barmherzig ist.
Gerade indem er barmherzig ist, ist er gerecht." Oder
knapp: Gott ist mit seiner Gnade im Recht.

Denn darin ist Gott der gnädige Gott, das ist seine Gnade,
daß er nicht nur für sich selbst da sein will, sondern die
Gemeinschaft gegenseitigen Andersseins, die er als der
dreieinige Gott ist, auch nach außen betätigt, indem er
sich ein geschöpfliches Gegenüber schafft und diesem
seinem Geschöpf unverbrüchlich die Treue hält. Schon
die Erschaffung der Kreatur ist also ein Akt göttlicher
Gnade. Und erst recht ist die Erwählung Israels und mit
Israel die Erwählung des Menschen zum Bundespartner
Gottes ein Akt göttlicher Gnade, mit dem Gott seine
Gerechtigkeit betätigt. Ein Akt der Gnade ist dann aber
auch das Gericht, mit dem Gott seine Gerechtigkeit durch­
setzt. Theologie und Kirche haben es sich fälschlicher­
weise angewöhnt, Gericht und Gnade als Alternative
anzusehen. Doch wir müssen es lernen, daß Gott sich
auch und gerade im Akt des Richtens als der gnädige Gott
erweist. Es wäre nämlich ein gnadenloser Gott. der dem
Unrecht seinen Lauf ließe. Gott wäre gerade nicht gnädig,
wenn er nicht der Richter wäre. Wenn am Ende kein
Gericht die Welt erwartet, dann hätte Schiller recht, dann
wäre die Weltgeschichte das Weltgericht. Das heißt, dann
würden am Ende die stärkeren Panzer Recht behalten,
dann würden am Ende die Mörder über ihre Opfer trium­
phieren und den Anspruch erheben, Recht zu haben. Gibt
es eine Rechtfertigung des Sünders, dann also nicht an
Gottes Gericht vorbei, sondern durch die Gnade seines
Richtens hindurch. Dieser Aspekt ist nicht zuletzt deshalb
von erheblicher Bedeutung, weil er in das Zentrum des
Evangeliums von der Rechtfertigung des Sünders führt. In
seinem Zentrum ist das Evangelium ja das Wort vom
Kreuz. Das heißt, daß Gottes Gerechtigkeit mit der Unge­
rechtigkeit dieser Welt keine Kompromisse macht, son­
dern daß Gottes Gerechtigkeit die Ungerechtigkeit dieser
Welt in der Person Jesu Christi zum Vergehen verurteilt hat
und zum Vergehen bringt. Christi Tod ist eben deshalb der
Tod des Sünders. In ihm, der selber von keiner Sünde
wußte, sind wir mitgekreuzigt worden als die Sünder, die
wir sind. Das ist die eine Seite der neutestamentlichen
Behauptung, daß Christus für uns, nämlich an unserer
Stelle, den Tod des Sünders gestorben ist. Gottes
'Gerechtigkeit geht über die Sünde der Welt nicht wie über
eine quantite negligeable hinweg, sondern sie setzt sich
gegen die Ungerechtigkeit durch, indem sie im Tode Jesu
Christi die Ungerechtigkeit zum Vergehen verurteilt und
zum Vergehen bringt. Der Gekreuzigte steht dafür gut, daß
die Ungerechtigkeit aus der Welt geschafft werden wird.
Am Kreuz ergeht über sie das definitive Gericht. Und
schon das ist Gnade.

Doch nun ist dieses Ende menschlicher Ungerechtigkeit
und Schuld final auf einen neuen Anfang gerichtet. Gottes
Gerechtigkeit ist ja, wiewir sahen, der Inbegriff eines wohl­
geordneten Beziehungsreichtums, den Gott nicht sich sel­
ber vorbehält, sondern an dem er seinem Volk teilgibt,
indem er es zum Bundespartner erwählt. Die außerbibli­
sche Idee der Gerechtigkeit hat die Aufgabe, Gleichheit
unter Gleichen zu garantieren - so schon Aristoteles. Got­
tes Gerechtigkeit hingegen teilt sich den ihm ganz und gar
Ungleichen mit. Gottes Gerechtigkeit ist keine für Gott
reservierte metaphysische göttliche Eigenschaft, sondern
ein, wie wir Dogmatiker sagen, kommunikables Attribut.
Das heißt, Gott ist gerecht, indem er gerecht macht, indem
er andere, ihm Ungleiche gerecht macht.

Was die Heilige Schrift Sünde nennt. ist hingegen das
genaue Gegenteil, nämlich der Drang, sein eigenes Recht
auf Kosten anderer durchzusetzen und so sich selbst der
Nächste zu sein. Wir hatten die Gerechtigkeit dahin ver­
standen, daß sie den Beziehungsreichtum miteinander
existierender Personen so regelt, daß. alle in ihn einbezo­
genen Personen zu ihrem Recht kommen. ohne daß sie es
sich nehmen müssen. Der Sünder ist hingegen dadurch
charakterisiert, daß er sich sein Recht nehmen zu müssen
und nehmen zu können meint, auf Kosten anderer. Wer
sich sein eigenes Recht zu nehmen versucht, nimmt ande­
ren ihr Recht. Und er bricht gerade damit aus dem wohlge­
ordneten Beziehungsreichtum aus, in den Gott ihn einbe­
zogen hat. Sünde ist also der gottlose Drang aus dem von
Gott gewährten Beziehungsreichtum geschöpflichen
Lebens in die Beziehungslosigkeit. Die Sünde macht alles
beziehungslos und verhältnislos. Gerade so aber zerstört
sie die Wahlordnung des Lebens und damit das Leben
selbst. Der Tod ist also in einem sehr präzisen Sinne der
Sünde Sold - Römer 6,23. Denn der Tod ist das definitive
Ende aller Beziehungen. Im Tod vollendet sich der sündige
Drang in die Verhältnis- und Beziehungslosigkeit: Der
Sünder erntet, was er gesät hat, nämlich den Fluch rück­
sichtsloser Selbstbezogenheit, daß sie fortzeugend
Beziehungslosigkeit gebären muß und am Ende auch das
Verhältnis zu sich selbst zerstört. Anders formuliert: Wer
sich selber der Nächste sein will, wird sich nicht finden,
sondern verfehlen. Wer rücksichtslos sich selbst verwirkli­
chen will, wird sich selbst verwirken- Markus 8,35.

Und nun ist es das tiefste Geheimnis der Gerechtigkeit
Gottes, daß Gott diesen Fluch auf sich genommen hat. In
der Person des gekreuzigten Christus hat er sich selber an
unserer Stelle der tödlichen Beziehungslosigkeit ausge­
setzt, um genau eben da, wo das sündige Leben endet,
einen neuen Anfang zu machen. Denn indem er unsere
Beziehungslosigkeit, indem er den tödlichen Fluch der
Sünde an sich selber erträgt, setzt er seine Gerechtigkeit,
setzt er also den Beziehungsreichtum seines eigenen
Lebens und Seins bei uns so durch, daß er ihn uns zuwen­
det und uns eben dadurch zu gerechtfertigten Sündern
macht. Deshalb hat, wie Paulus in aller Schärfe formuliert,
„Gott den, der von keiner Sünde wußte, an unserer Stelle
zur Sünde gemacht: damit wir Gottes Gerechtigkeit
werden in ihm" -2. Korinther 5, 21.

Luther hat - die Theologen unter Ihnen werden sich erin­
nern - dieses Geschehen einen „fröhlichen Wechsel"
genannt. Der Ausdruck ist treffend, darf aber nicht verges­
sen lassen, daß er einen Wechsel vom Tod zum Leben
beschreibt. Der neue Anfang, der in Jesus Christus Wirk­
lichkeit wird, ist also ein Anfang, der nur mit einer neuen
Geburt oder mit einerTotenauferweckung verglichen wer­
den kann. Ja, in ihm ereignet sich tatsächlich ein Von-neu­
em-geboren-Werden, in ihm ereignet sich tatsächlich
bereits der Anfang des neuen Lebens der von den Toten
Auferweckten: „Die Liebe Christi nötigt uns zu dem Urteil,
daß einer für alle gestorben ist; also sind alle gestorben.
Und er ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht
mehr beziehungslos für sich selbst leben, sondern in der
Beziehung zu dem, der für sie gestorben ist und aufer­
weckt wurde" (2. Korinther 5,14f.).

Was es bedeutet, nicht für sich selbst, sondern aus der
Gerechtigkeit Gottes in der Beziehung zu dem für uns
gestorbenen und auferstandenen Christus zu leben, das,
meine Damen und Herren. soll nun in einer Reihe von Fol­
gerungen aus dem bisher Gesagten erörtert werden.
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5.

Wenn unsere Rechtfertigung ein Geschehen ist, in dem
sich ein Wechsel vom Tod zum Leben ereignet, dann ist
der neue Anfang, um den es hier geht. von uns nicht mach­
bar. Geboren werden ist ebenso wie von den Toten aufer­
weckt werden ein Vorgang, an dem der Mensch selber nur
unter Ausschluß aller eigenen Aktivität beteiligt ist. Denn
wer einmal tot daliegt. heißt es ja treffend im Studenten­
lied, der wird nicht mehr lebendig, von sich aus nicht. Man
kann sich nicht selbst ins Leben rufen. Man kann sich nicht
selber erzeugen. Und genauso wenig kann ein Sünder
irgend etwas dafür tun, daß er vor Gott ein Gerechter wird
und damit am Beziehungsreichtum des göttlichen Lebens
Anteil gewinnt. Den neuen Anfang, der mit dem fröhlichen
Wechsel vom Tod zum Leben gesetzt ist, den kann nur
Gott selber machen. Wir können ihn nur empfangen. Und
das heißt, daß wir uns selbst nur empfangen können.
Genau das war gemeint, als Luther sagte: ,,Fides facit per­
sonam."Der Glaube konstituiert die Person, er macht die
Person, die ich bin, zu der Person, die ich bin.

Aus der Gerechtigkeit Gottes leben ist folglich zunächst
einmal nichts anderes als in neuer Weise da zu sein und
sich dessen zu freuen. Das ist der Sinn der paulinischen
Behauptung, daß der Mensch allein durch Glauben
gerecht wird. Der Glaube ist der präziseste Ausschluß
jeder Art menschlicher Selbstverwirklichung. Denn der
Glaubende vertraut auf Gottes Wirken. Und dieses Gott­
vertrauen besteht im Blick auf uns selbst sehr elementar
darin, sich über das eigene Dasein wie über ein Geschenk
zu freuen. Ob wir abendländischen Christen, die wir unser
Dasein mit unserem Tun gleichzusetzen und den „Wert"
eines Menschen nach seinen Leistungen zu bemessen
pflegen, das wohl noch einmal begreifen werden und
möglichst noch hier und nicht erst in Indien? Ob wir noch
einmal anfangen werden, nicht nur mit Ernst, sondern mit
Freuden Christen zu sein - und also überhaupt Christen zu
sein? Denn ein Mensch ohne Freude an seinem ihm
geschenkten Dasein ist per definitionem kein Christ,
wobei erst die Freude es möglich macht, daß man klagen,
daß man Gott klagen, die Wahrheit sagen kann. Ob wir aus
Handelnden und Habenden noch einmal Seiende werden,
die staunend ihrer selbst ansichtig werden? Ob wir uns
selber noch einmal als Gottes Kinder entdecken werden,
als neugeborene Kinder, die für ihr eigenes Sein noch
nichts, aber auch gar nichts tun können? Ob wir endlich
entdecken, daß all unser Tun, unser notwendiges Tun aus
einem Nicht-Tun hervorgehen muß, wenn es ein hilfrei­
ches und nicht ein gerade auch durch seine Erfolge zer­
störerisches Tun sein soll? Die Arbeitswoche lebt in einem
unauslotbartiefen Sinn von der Sabbatruhe, die der christ­
liche Glaube nicht zufällig mit dem die Auferstehung Jesu
Christi feiernden Sonntag identifiziert und an den Anfang
der Woche gerückt hat, um deutlich zu machen, daß Sein
und Sein-Lassen der Ursprung aller Tätigkeiten ist.
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
wird es nur geben, wenn unser Handeln aus solchem Sein
und Sein-Lassen hervorgeht und auch immer wieder
dahin zurückkehrt - so wie die Arbeitswoche vom Sonn­
tag herkommt und auch wieder zu ihm zurückkehrt.

Es gibt also, verehrte Schwestern und Brüder, eine Institu­
tion, die uns unentwegt tätige, die Welt bearbeitende und
die Welt immer mehr zum bloßen Material herabsetzende
Menschen in unserem Tätigsein, Arbeiten, Leisten und
auch in unserer moralischen Selbstverwirklichung ele­
mentar zu unterbrechen und ins Staunen zu versetzen ver-

mag. Es gibt eine Institution, in der wir uns selbst als Emp­
fangende und Gott als den Gebenden entdecken können.
Diese Institution ist der Tag des Herrn und genauerhin
der Gottesdienst. In ihm wird die Wirklichkeit des Sünders
so elementar unterbrochen, daß Neues möglich wird.
Denn im Gottesdienst wird uns Gott um seiner selbst wil­
len interessant - oder es ist kein Gottesdienst - als der
ewig schöpferische Vater, als der für uns den Tod erlei­
dende und überwindende Sohn, als der Vater und Sohn
mit dem Band der Liebe und des Friedens aufeinander
beziehende und uns in die göttliche Gemeinschaft gegen­
seitigen Andersseins einbeziehende Heilige Geist. Und
indem uns Gott derart um seiner selbst willen interessant
wird, lernen wir zugleich die Welt als seine Schöpfung und
uns selbst als seine Kinder entdecken. Im Gottesdienst
erfahren wir, daß die Welt nicht unserer Hände, sondern
seiner Hände Werk ist. das wir zu schonen, mit dem wir
pfleglich umzugehen haben, auch wenn wir nicht darauf
verzichten können, fortzuschreiten in der Beherrschung
der Welt. Wir werden deshalb über die Erde nur dann herr­
schen dürfen, wenn wir auch das Herrschen beherrschen,
so daß unsere Herrschaft aus einem Imperium wieder zu
einem Dominium wird. Im Gottesdienst werden wir auf uns
selbst als Personen angesprochen, die mehr sind als die
Summe ihrer Taten. Im Gottesdienst entdecken wir uns als
Gemeinde gerechtfertigter Sünder, deren erste Handlung
gerade keine Leistung, sondern Lob und Dank ist. Deshalb
ist ein ganz elementarer Teil des Gottesdienstes - für
einen Theologieprofessor manchmal der einzig tröstliche
- der gemeinsame Gesang.

(Heiterkeit)

Im Gottesdienst entdecken wir uns als von unserer eige­
nen Vergangenheit Befreite, die sich ihres Befreiers und
ihrer eigenen Freiheit gar nicht genug freuen können.

Der Gottesdienst will und muß allerdings nun auch aus­
strahlen in den Alltag der Welt. Die Rechtfertigung des
Sünders kann nicht liturgisch limitiert werden. Sie will auch
im alltäglichen Leben gelebt werden, um so das ganze
Leben in einen „vernünftigen Gottesdienst", wie Paulus
das nennt - Römer 12,1 -, zu verwandeln. Wer aus der
Gerechtigkeit Gottes lebt, wird sich im Alltag entspre­
chend verhalten. Das möchte ich nun noch etwas ausfüh­
ren.

6.

Zu solchem Verhalten gehört vor allem, daß wir den unbe­
dingten Vorrang der Person vor ihren Werken nicht nur in
geistlicher, sondern in jeder Hinsicht bejahen und zur Gel­
tung bringen. Wer aus der Gerechtigkeit Gottes lebt, der
weiß, daß wir unsere eigene Anerkennung nicht selber ins
Werk setzen müssen, übrigens auch als Kirche nicht.
Gerechtfertigt sein heißt, eine unwiderruflich anerkannte
Person sein. Wer aus der Gerechtigkeit Gottes lebt, der
wird aber auch im anderen Menschen von Gott unwider­
ruflich anerkannte Personen respektieren - allen ihren
möglichen Leistungen und Erfolgen zuvorkommend, allen
ihren faktischen Fehlleistungen und Mißerfolgen zum
Trotz. Nicht was ein Mensch aus sich macht, entscheidet
über ihn, sondern daß Gott aus Sündern Gerechte
gemacht hat, entscheidet über unser ewiges und deshalb
auch über unser zeitliches Leben. Wer aus der Gerechtig­
keit Gottes lebt, der wird in jeder menschlichen Person
mehr sehen als nur einen Täter oder Untäter. Die Rechtfer­
tigung des Sünders verbietet es, die beste Tat, aber auch
die schlimmste Untat mit dem Ich zu identifizieren, das sie
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tat. Man kann es diesem Ich zurechnen. Die weltliche
Gerechtigkeit muß es diesem Ich zurechnen, aber die
weltliche Gerechtigkeit hat auch nicht das Recht, eine sol­
che Person, ein solches Ich mit der Tat zu identifizieren,
die sie tat. Sie ist mehr als ihre Tat. Die Rechtfertigung des
Sünders entmythologisiert also den Mythos vom sich
durch seine Erfolge selber übertreffenden Übermenschen
und läßt uns hinter der Fassade des sich mit seinem
Lebenswerk verwechseln den Selbstgerechten einen
erbarmungswürdigen Menschen erkennen. Sie entmytho­
logisiert aber genauso den Mythos vom sich durch seine
Untaten zur Unperson machenden Unmenschen und läßt
uns auch im schlimmsten Fali hinter einer trostlosen
Lebensgeschichte die Person entdecken, derer sich Gott
selber erbarmt hat. Wer aus der Gerechtigkeit Gottes lebt,
kennt keine hoffnungslosen Fälle. Er erkennt in jedem Fall
eine Person, der göttliche Erbarmung widerfahren ist,
auch wenn sie nicht darum weiß, eine Person, die eben
deshalb auch unter Menschen erbarmungswürdig ist -
wie jeder von uns. Es gibt unmenschliche Taten; die Nach­
richten des heutigen Tages melden sie wieder an erster
Stelle. Es gibt unheimlich viele unmenschliche Taten.
Doch Gottes Gerechtigkeit verbietet es uns, die un­
menschliche Tat kategorial so auszuweiten, daß ihr Sub­
jekt mit ihr identifiziert und derart zum Unmenschen erklärt
wird. Die Kategorie des Unmenschen ist selber eine
unmenschliche Kategorie.

7.

Es liegt auf der Hand, daß der derart begriffene unbe­
dingte Vorrang der Person vor ihren Werken in vielfältiger
Hinsicht zur Geltung zu bringen wäre. Ich beschränke
mich auf einige wenige Beispiele und tue das auch nur um
der Anschaulichkeit willen. Die Synode muß selber wis­
sen, mit welchen Beispielen sie arbeiten will.

a) Der Strafvollzug sprach nicht nur im einstigen christli­
chen Abendland dem Rechtfertigungsartikel Hohn. Er
wartet auch heute noch aufeine Reform, die den unbe­
streitbaren Zusammenhang von Person und Werk ele­
mentar unterbricht, indem sie den Gefangenen als eine
von ihren Taten unterscheidbare Person anspricht. Ich
weiß wohl, daß es nicht wenige wegen ihrer Untaten verur­
teilte und inhaftierte Personen gibt, die für diese Unter­
scheidung von Person und Werk unansprechbar gewor­
den sind. Insbesondere bei politisch motivierten Verbre­
chen ist das nicht selten der Fall. Kurt Scharf hat mir
Bewegendes davon erzählt. Aber, so wage ich zu fragen:
Was tun wir, die wir außerhalb der Gefängnisse leben - zu
leben das weltliche Recht und das Glück haben! -, was tut·
unsere Gesellschaft, was tun Kirche und Staat, um solche
Menschen wieder darauf ansprechbar zu machen, daß sie
mehr sind als die Summe ihrer Taten, daß sie auch als
Strafgefangene ihre Würde haben, die weltlich oft kaum
noch wahrnehmbare und dennoch unzerstörbare Würde
einer von Gott gerechtfertigten menschlichen Person?
Gehärt dazu nicht ein menschlicher Handschlag, der
Anfang eines menschlichen Brückenschlags von draußen
in diese gespenstisch andere Welt hinein, ein Handschlag
und ein Brückenschlag, der unsere Gesellschaft mit jenen
Täterinnen und Tätern - die eben nicht nur Täterinnen und
Täter, sondern zuerst und vor allem menschliche Perso­
nen sind - versöhnt und diese mit uns versöhnt, ein Hand­
schlag und ein Brückenschlag, der aus jener gespensti-
schen anderen Welt einen Weg zurück in unsere Gesell­
schaft bahnt? •

Einige Bürgerinnen - Antje Vollmer ist mutig vorangegan­
gen - und Bürger versuchen solche Hand- und Brücken­
schläge, ohne sich von der Schwierigkeit der Aufgabe ent­
mutigen zu lassen; die Schwierigkeit ist enorm. Werden
die Kirchen, werden wir gerechtfertigte Sünder sie bei die­
sem Versuch eines Hand- und Brückenschlages unter­
stützen? Oder geben wir unsere Hand dafür nicht her?
Haben wir Angst, sie uns schmutzig zu machen? Man wird
das mit Sicherheit behaupten, daß sie dabei schmutzig
geworden ist. Wollen wir lieber, daß das verurteilende und
bestrafende Gesetz, das sein Recht hat, das letzte Wort
behält und der Ungerechte ungerecht bleibt? Dann freilich
leben wir selbst weder weltlich noch geistlich aus der
Gerechtigkeit Gottes, die den Ungerechten eben dadurch
gerecht macht, daß der gerechte Gott „mich verlorenen
und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und
gewonnen ...".

b) Aber auch für den Stellenwert, den wir in unserer Lei­
stungsgesellschaft den Personen geben, die für ihr Dasein
wenig oder gar nichts tun können, ist das Dargelegte
unmittelbar relevant. Kinder und Alte repräsentieren auf
natürlichste Weise den unbedingten Vorrang der Person
vor ihren Taten. Sie sind ja primär Nehmende und können
für ihr Dasein noch nichts oder nichts mehr tun. Nur wenn
wir sie als solche, die für ihr Dasein noch nichts oder nichts
mehr tun können, als eine Wohltat empfinden, nur wenn
wir, statt nach ihrem auf- oder abwertbaren Wert zu fra­
gen, ihre Würde respektieren, strahlen unsere Gottesdien­
ste das Evangelium so in den Alltag der Welt aus, daß
unsere Leistungsgesellschaft eine menschliche Gesell­
schaft genannt zu werden verdient. Entsprechendes gilt
für unseren Umgang mit Kranken und Arbeitslosen, und
zwar nicht für unseren privaten Umgang mit ihnen, son­
dern auch für den sich in der Sozialgesetzgebung auswei­
senden gesellschaftlichen Umgang mit ihnen.

c) Ein letztes Beispiel, ein heutzutage etwas ungewöhnli­
ches Beispiel. Unsere bisherige Aufmerksamkeit galt dem
Menschen am Rande der Gesellschaft, dem Menschen,
der sich unten vorfindet. Kinder schauen auf zu den
Erwachsenen. Ich gehe manchmal mit dem Sohn eines
Assistenten spazieren. Der Sohn ist gerade drei Jahre alt
und hat große Mühe, sich mit mir zu unterhalten. Pas ist
noch unten. Alte liegen und müssen wieder hochschauen,
wenn sie mit uns reden. Wir haben also bisher von denen
am Rande und von denen unten gesprochen. Das ist sach­
gemäß. Der Blick derer, die aus der Rechtfertigung Gottes
leben, folgt der unaufhaltsamen Bewegung Gottes nach
unten, der sich unsere Rechtfertigung verdankt. Aber das
ist heute zumindest in der Theorie unbestritten. Doch ich
wage es nun, unsere Aufmerksamkeit auch einmal in die
umgekehrte Richtung zu lenken. Wie leicht machen
gerade wir Christen es uns mit „denen da oben"! Nachdem
die evangelische Christenheit jahrhundertelang nur zu oft
allzu obrigkeitshörig gewesen ist, scheinen wir heute nur
allzu leicht die - immerhin von uns selbst gewählten - Trä­
ger der politischen Macht für Unpersonen zu halten, die
hinter der politischen Maske, die sie nicht selten selber zur
Schau tragen, als Personen verschwinden. Und wenn; wie
im Falle des Uwe Barsehei. der schändliche Machtmiß-
brauch, zu dem Machtbesitz in der Tat zu verführen ver­
mag, offen zu Tage liegt, dann sind wir geneigt, darin nicht
die Ausnahme, sondern die Regel zu sehen. Wir haben als
evangelische Christen ein zutiefst gestörtes Verhältnis zur
Macht und sagen doch ständig: ,.Ich glaube an Gott, den
Allmächtigen." Wir haben als Christen ein zutiefst gestör-
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tes Verhältnis·zur Macht und lassen das die Mächtigen
büßen, indem wir sie unbarmherzig darauf reduzieren,
nichts anderes als „die da oben" zu sein, die man am lieb­
sten so tief wie möglich fallen sähe. Es ist wahr: Gott stößt
die Gewaltigen vom Stuhl - Lukas 1,52. Aber er verstößt
sie nicht als die Sünder, die sie genauso sind wie wir. Ihre
Würde als von Gott anerkannte Personen steht nicht zur
Disposition, auch da nicht, wo wir sie bis aufs äußerste
bekämpfen müssen. Wer aus der Gerechtigkeit Gottes
lebt. wird soviel politische Kultur entwickeln, daß er auch
in den verantwortlichen Trägern politischer und wirt­
schaftlicher Macht von ihren Tateri und Untaten zu unter­
scheidende Personen entdeckt, die wie jeder von uns ihre
unzerstörbare Würde haben.

8.

Wir wenden unsere Aufmerksamkeit zum Schluß noch ein­
mal dem Begriff der Gerechtigkeit Gottes selber zu und
fragen nun, was das den Sünder rechtfertigende Handeln
Gottes für unser eigenes Bemühen um weltliche Gerech­
tigkeit bedeutet. Daß das göttliche Handeln nicht unmittel­
bar in unser weltliches Handeln übergehen kann, daß
unser menschliches Tun also auf keinen Fall und in keiner
Weise irgendeine Fortsetzung des göttlichen Handelns
sein kann, das dürfte nach dem bisher Gesagten klar sein.
Dem göttlichen Handeln entspricht unmittelbar nur das
von ihm selbst geschaffene menschliche Sein. für das wir
gar nichts tun können. Unser menschliches Bemühen um
weltliche Gerechtigkeit kann dem göttlichen Handeln
immer nur mittelbar entsprechen: das aber kann es. Unser
Sein verdanken wir Gott allein. Zu unserem Tun hingegen
bestimmen wir uns selbst, und zwar auch dann, wenn wir
im Gehorsam gegen Gottes Gebot handeln wollen. Unser
Sein, unser Dasein als Person ist ein Geschenk, das wir
empfangen. Es ist Gabe des Evangeliums. Unser Tun aber
wird von uns gefordert. Es unterliegt der Forderung des
Gesetzes. Wollte· man unser menschliches Handeln als
eine Art Prolongatur des göttlichen Handelns ansehen,
dann würde man damit das Evangelium in ein neues
Gesetz verkehren. Das aber wäre die Bestreitung- der
Rechtfertigung des Sünders.

Wenn wir dennoch nach der Bedeutung des rechtfertigen­
den Handelns Gottes für unser eigenes Tun, für unsere
Sorge um und für unser eigenes Trachten nach weltlicher
Gerechtigkeit fragen, dann deshalb, weil weltliche
Gerechtigkeit nichts anderes als menschliche Gerechtig­
keit ist oder doch sein sollte, Gottes Gerechtigkeit aber
eben darin unter uns Ereignis wurde, daß Gott Mensch
wurde und als Mensch für uns gelitten hat und für uns
gestorben ist. Es ist die Menschlichkeit Gottes, die es uns
nicht nur erlaubt, sondern die es uns geradezu zur Pflicht
macht, von der Gerechtigkeit Gottes herkommend nicht
nur menschliche Gerechtigkeit zu fordern, sondern auch
Kriterien dafür anzugeben, was in Wahrheit menschliche
Gerechtigkeit genannt zu werden verdient, um dann die
bestehende weltliche Gerechtigkeit dadurch gerechter zu
machen, daß sie menschlicher gemacht wird. Menschli­
cher wird sie allerdings nicht schon dadurch, meine
Damen und Herren, daß man das geltende Recht schlecht
macht, sondern allein dadurch, daß man - unter weitest­
gehender Vermeidung von Rechtsunsicherheit - das gel­
tende Recht besser macht.

Ich nenne hier nur das entscheidende Kriterium, indem ich
noch einmal auf die Einsicht zurückkomme, daß Gott der

dreieinige Gott ist, der in der trunitarischen Gemeinschaft
gegenseitigen Andersseins so existiert. daß Vater. Sohn
und Heiliger Geist sich gegenseitig Recht geben. Die gott­
liche Gerechtigkeit hat ihr Kriterium darin. daß sie Recht
gewährt, Recht gibt. Recht setzt. Recht schafft. und dies
so, daß jeder an der Rechtsgemeinschaft Beteiligte nicht
das seine, sondern das Recht des anderen sucht. Nicht
,,Ich will mein Recht" und nicht „Ich nehme mir mein
Recht" gilt hier, sondern „Ich gebe Dir Recht" und „Ich
suche Dein Recht". Die so verstandene Gerechtigkeit
wahrt nicht nur den Beziehungsreichtum der miteinander
Lebenden. sondern sie organisiert die konstitutiven
Lebensbeziehungen so, daß sie untereinander in der
Beziehung größtmöglicher gegenseitiger Begünstigung
stehen. Genau das aber nennt die Bibel Frieden, Schalem.
Die göttliche Gerechtigkeit ist auf Frieden aus. Und das
heißt, sie intendiert das Ganzsein der Rechtsgemeinschaft
auf die Ganzheit jeder zu dieser Gemeinschaft gehören­
den Person. Denn das heißt nach biblischem Verständnis
Frieden: Ganzsein, und zwar nicht die totalitäre Ganzheit
eines nur durch äußere Gewalt zusammengehaltenen
Totum, das ohne diese Zwangsgewalt sofort in seine Teile
zerfiele oder völlig zerbräche, sondern die friedliche Ganz­
heit einer Wohlordnung, in der ein jeder des anderen Recht
sucht. Wo das geschieht, da werden Gerechtigkeit und
Friede sich küssen.
Eia, wär'n wir da? Gewiß, wir werden das Reich Gottesauf
Erden nicht errichten. Wir bleiben gerechtfertigte Sünder.
Aber als gerechtfertigte Sünderleben wir schon jetzt aus
der Gerechtigkeit Gottes und können und sollen in diesem
Leben irdische Gleichnisse des Himmelreiches wagen,
nicht mehr als Gleichnisse, aber Gleichnisse des Himmel­
reichs, und das auch in politischer Hinsicht. Nicht zufällig
wird das ewige Leben in der Bibel als polis oder als
(politeuma) bezeichnet.
Man wird dabei besonderen Nachdruck auf die Tatsache
legen dürfen, daß Gottes Gerechtigkeit immer über die
ursprüngliche Rechtsgemeinschaft hinausgreift und den
anderen, den Fremden, in sie einbezieht. Gott existiert
auch in der trinitarischen Gemeinschaft gegenseitigen
Andersseins nicht nur so. daß der Vater, der Sohn und der
Geist auf das Recht der jeweils anderen göttlichen Person
bedacht sind, sondern als der erwählende Gott läßt er das
erwählte Volk, läßt er Israel an seiner eigenen Gerechtig­
keit partizipieren, indem er einen Bund, also eine Rechts­
gemeinschaft zwischen sich und diesem Volk errichtet.
Und als der rechtfertigende Gott bezieht er die gesamte
Menschheit in diese Rechtsgemeinschaft mit Israel ein,
indem er als Begründer des neuen Bundes der ganzen
Welt Sünde auf sichnimmt, um ihr an seiner Gerechtigkeit
teilzugeben. Indem sie sich derart als kommunikables
göttliches Attribut, indem sie sich als an sich teilgebende
und gerechtmachende Gerechtigkeit erweist. steht Gottes
Gerechtigkeit in einem pointierten Gegensatz zu aller
Selbstgerechtigkeit. Eben deshalb kann man aber auch
aus ihr leben, während das Leben an der Selbstgerechtig­
keit zugrunde geht.
Soll nun unsere menschliche Gerechtigkeit, ohne sich als
Prolongatur der göttlichen mißzuverstehen, dieser den­
noch entsprechen, dann wird sie sich an dem dargelegten
Kriterium orientieren und also auch auf ihre menschliche
Weise darauf aus sein, das Recht des anderen zu suchen,
um so jene Ganzheit zu schaffen, in der die dazugehörigen
Personen und die konstitutiven Lebensverhältnisse zuein­
ander im Verhältnis größtmöglicher Begünstigung stehen.
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Sie wird sich darin als Gerechtigkeit erweisen, daß sie
einen Frieden schafft, der nicht mehr nur: aus dem Gegen­
satz zum Krieg zu begreifen ist. Sie wird als der Gerechtig­
keit Gottes entsprechende menschliche Gerechtigkeit
nicht maßlos und verhältnislos sein und also gerade nicht
der alten lateinischen Devise folgen: ,,fiat iustitia et pereat
mundus" oder gar „fiat iustitia et pereat homo". Nein, die
Gerechtigkeit muß so geschehen, daß kein Mensch
zugrunde geht, daß auch der im weltlichen Sinne unge­
rechte Mensch menschlich leben kann: „fiat iustitia et vivat
homo et vivat mundus". Menschliche Gerechtigkeit, die
diesen Namen verdient, wird dessen eingedenk sein, daß
der gerechte Gott mit seiner Gnade im Recht ist. Dann und
nur dann wird das summum ius nicht summa iniuria
bedeuten. Auch die menschliche Gerechtigkeit verdient
ihren Namen nur dann, wenn man aus ihr leben kann.

Dazu gehört die praktizierte Erinnerung an die Kommuni­
kabilität nicht nur der göttlichen, sondern eben auch der
menschlichen Gerechtigkeit, die den außerhalb unserer
Rechtsgemeinschaft Existierenden eben nicht draußen
läßt, sondern ihn in sie einbezieht und so zum Beispiel dem
Fremden an der eigenen sozialen Gerechtigkeit teilgibt.
Wer aus der uns gegenüber fremden Gerechtigkeit Gottes
lebt, wird die eigene irdische Gerechtigkeit auf keinen Fall
für sich reserviert wissen wollen. Was das zum Beispiel für
unseren Umgang mit Ausländern bedeutet, liegt auf der
Hand. Und ebenso ist evident, daß wir selber gerade nicht
gerecht wären, wenn wir uns mit der Ungerechtigkeit in
anderen Teilen der Welt abfinden oder gar arrangieren
würden. Wir haben der Welt auch durch unser politisches
und wirtschaftliches Handeln zu bezeugen, daß Unrecht
und Ungerechtigkeit im Tod Jesu Christi von Gott definitiv
zum Vergehen verurteilt sind. Wir haben das, wohlge­
merkt, zu bezeugen, haben also als Zeugen Jesu Christi zu
handeln und nicht etwa, liebe Deutsche, zur Demonstra­
tion moralistischer Selbstgerechtigkeit.

Aber auch dies dürfte deutlich sein, daß es zu unserer
Gerechtigkeit gehören muß, das Recht zukünftiger Gene­
rationen zu wahren bzw. zu suchen, wenn denn der
Gerechte das Recht des anderen sucht. Nach biblischem
Verständnis bezieht die Gerechtigkeit Gottes sogar die
ganze Kreatur ein, indem sie am Sabbat den ursprüngli­
chen Schöpfungsfrieden wenigstens für einen Tag in der
Woche wieder herstellt und jeden Eingriff in die uns umge­
bende Lebenswelt an diesem Tag verwehrt. Das ist der
eigentliche Sinn der Sabbatruhe: Schonung der ganzen
Schöpfung. Wir werden demgemäß zu prüfen haben, ob
der Mensch wirklich nur Menschen gegenüber zur
Gerechtigkeit verpflichtet ist. Wenn Gerechtigkeit und
Frieden sich küssen sollen, wird die menschliche Gerech­
tigkeit wohl auch in dieser Hinsicht über die eigene
Rechtsgemeinschaft hinaus so wirksam werden müssen,
daß die nichtmenschliche Kreatur nicht unter unseren
Händen zu bloßem Material verkommt.

Doch, hohe Synode, ich rede vor einer Synode, nicht vor
einem Parlament. Die Kirche hat selber keine politischen
Gesetze zu machen, sondern sie hat das Evangelium zu
verkündigen. Sie wird deshalb im Blick auf die weltliche
Gerechtigkeit nicht mehr tun können. als aus dem Evange­
lium gewonnene Zumutungen an den Gesetzgeber zu for­
mulieren und sie wird zugleich daran erinnern, daß es ein
Zeichen unserer angemaßten Gottähnlichkeit ist, wenn wir.
Gesetze machen, um herrschen zu können, und wenn wir
Recht sprechen, um nicht zugrunde zu gehen. Und sie
wird auch daran erinnern, daß der Mensch, nachdem er

einmal nach diesem göttlichen Amt des Gesetzgebers und
Richters gegriffen hat. es nach Gottes eigenem Willen nun
auch ausüben muß bis zum lieben jüngsten Tag. Aber die
Christen hoffen dabei auf den Tag. an dem dieses Amt
wieder ausschließlich Gottes Amt sein wird und wir von
dem· Zwang, herrschen und richten zu müssen. befreit
werden, weil dann Gottes Gerechtigkeit alles in allem sein
wird. Diese Hoffnung gibt der menschlichen Sorge um irdi­
sche Gerechtigkeit eine den Zwang, herrschen und richten
zu müssen, erträglich machende Verheißung. Und des­
halb kehrt eine sich selbst recht verstehende Sorge um
weltliche, ja menschliche Gerechtigkeit immer wieder in
den Gottesdienst zurück, der Gottes Gerechtigkeit als die
Rechtfertigung des Sünders proklamiert. Wer aus dieser
Gerechtigkeit lebt, wird gerade im Blick auf die irdischen
Belange nicht aufhören zu beten: Vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn
in dieser Bitte endet das dem göttlichen Handeln entspre-

• chende menschliche Tun. Und aus dieser Bitte gewinnen
die gerechtfertigten Sünder die Freiheit. aller Enttäu­
schung end Resignation zum Trotz mit solchem menschli­
chen Tun immer wieder anzufangen.

(Anhaltender Beifall)

Präsident Bayer: Wir danken Ihnen, Herr Professor
Jüngel, für das Einführungsreferat zum Thema der
Schwerpunkttagung, das Sie mit groer Klarheit, Über­
zeugungskraft und mit großer Lebendigkeit vorgetragen
haben. Wir haben es mit äußerster Aufmerksamkeit, mit
gespannter Aufmerksamkeit aufgenommen. Sie haben
das gespürt und auch am starken Beifall gemerkt. wie gut
Sie angekommen sind. Unter uns sind ein Drittel Theolo­
gen und zwei Drittel Laien. Wir alle haben Ihre, wie Sie
gesagt haben, strenge theologische Arbeit dankbar auf­
genommen. Ihre Thesen sind uns unter die Haut gegangen
und tief eingedrungen. Sie werden uns die gesamte Dauer
dieser Tagung und darüber hinaus noch lange beschäfti­
gen. Haben Sie herzlichen Dank.

(Beifall)

Wir wollen jetzt mit Rolf Schweizer singen.
(Die Synodalen singen aus dem vorliegenden

Liederheft das Lied Nummer 11)
(Herr, deine Güte reicht so wert der Himmel ist...')

Liebe Schwestern und Brüder! Wir wollen die heutige Sit­
zung unserer Schwerpunkttagung mit der Abendandacht
beschließen,

1.4
Abendandacht
(Synodaler Leichte hält die Abendandacht im Plenarsaal)

(Unterbrechung der Sitzung von 21.35 Uhr
bis Mittwoch, 13. April 1988, 15.30 Uhr)

'1
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1.5
Morgenandacht
(Generalsekretär Dr. Emilio Castro hält eine Bibelarbeit
zum Thema der Schwerpunkttagung- sw ye)

1.6
Beratung in den ständigen Ausschüssen

1.7
Berichterstattung aus den Ausschüssen
und Aussprache

Präsident Bayer: Wir setzen die unterbrochene Schwer­
punkttagung im Plenum fort.

Zu Beginn der Plenardebatte spricht Herr Schuler ein Ein­
gangsgebet.

(Synodaler Schuler spricht ein Eingangsgebet)

Wie sich aus der Tagesordnung ergibt, beginnen wir mit
der Berichterstattung aus den Ausschüssen.

Wir beginnen mit dem Bericht des Hauptausschusses,
den Herr Pfarrer Punge abgibt.

Synodaler Punge, Berichterstatter: Herr Präsident, ver­
ehrte Gäste, liebe Schwestern und Brüder! Ich denke,
ganz am Anfang dieses Berichtes ist den Autoren der Vor­
lage für die gründliche und hilfreiche Arbeit herzlich zu
danken.

(Beifall)

Mit eindeutiger Konsequenz wurde die Gerechtsprechung
des Menschen durch den lebendigen Gott, der für und an
uns gehandelt hat und handelt, in den Mittelpunkt der
Überlegungen gerückt. Die geschenkte Gerechtigkeit
durch Gott ist somit Ausgangs- und Orientierungspunkt
im Fragen nach innerweltlicher Gerechtigkeit in der Nähe,
freilich auch in der Feme. Die geschenkte Gerechtigkeit Ist
aber noch mehr. Sie ist auch der Ermöglichungsgrund für
menschliches Tun. Wir werden damit aufmerksam
gemacht, daß das Empfangen immer vor dem Handeln
steht - Leben und Tod und Liebe auf dem Lebensweg, das
sind die grundlegenden Dinge, die wir empfangen und
nicht selber darstellen.

Die Autoren verbinden nun mit der Vorlage die Hoffnung,
daß wir das Therna als Herausforderung für unser eigenes
Kirchesein begreifen und uns jeweils in den unterschiedli­
chen Positionen herausfordern lassen. Offenbar ist es
nötig, daß dabei die einen mehr den Anspruch des Evan­
geliums zur Kenntnis nehmen und die anderen sich mehr
den Zuspruch des Evangeliums in der geschenkten
Gerechtigkeit gefallen lassen.
Es ist weiterhin zu hoffen und zu wünschen, daß die Entfal­
tung des Themas Gerechtigkeit von der Gerechtigkeit
Gottes her im konziliaren Prozeß auch von anderen Kir­
chen, die mit uns unterwegs sind, gehört und aufgenom-

men wird. Wenn wir freilich an die Wirklichkeit in unserem
eigenen Christsein in unserer eigenen Kirche im Blick auf
das Leben aus der Rechtfertigung heraus denken, dann
sind- wir wohl zur Bescheidenheit gemahnt. Denn es ist
auch in einer reformatorischen Kirche nicht selbstver­
ständlich, aus dieser Quelle zu leben. Es sind noch ganz
andere Quellen, aus denen menschliche Aktivität gespeist
werden kann. Und so sind die Selbstgerechtigkeit vorGott
und Menschen, aber auch die Selbstbehauptung gegen­
über Gott, auch für uns bestimmende Größen, die uns
manchmal stärker bestimmen als der Freispruch durch
Gott selbst.

In der Diskussion im Hauptausschuß ist uns deutlich
geworden, daß wir in unserer Zeit als Personen und als Kir­
che wieder befreiter atmen können, wenn wir aus dem
geschenkten Sein Gottes leben und somit ein ständiger
Legitimationszwang zerbrochen wird.

Daß wir mit dem Aufzeigen der vertikalen auf der einen
Seite und der horizontalen Dimension der Gerechtigkeit
auf der anderen Seite nicht einfach eine Gleichsetzung
meinen, macht schon die Vorlage deutlich. Dies ist auch in
dem Referat von Professor Jüngel unüberhörbar ange­
mahnt worden. Wenn Sie in der Vorlage des Hauptaus­
schusses auf Seite 2 nachschauen, dann ist die Verhält­
nisbestimmung dort eindeutig gegeben. Es heißt dort
unter 1.2 Die horizontale Dimension der Rechtfertigung:

Diese 'fremide' durch Gottes Gnade geschenkte Gerech­
tigkeit wird zugleich als eine wirksame, von innen her
erneuernde Gerechtigkeit erfahren, die sich in der Liebe
erfüllt. Diese Liebe wirkt nicht aus eigener Gerechtigkeit,
sondern in der Kraft der Gerechtigkeit Gottes. 'Der Glaube
bringt den Menschen zu Gott, die Liebe bringt ihn zu den
Menschen'. Diese horizontale Dimension ist also nicht
etwas, das der Mensch gleichsam im Alleingang zu schaf­
fen hätte, sondern sie wird von der vertikalen Dimension
getragen und umschlossen."
Für diese Eindeutigkeit in der Vorlage ist herzlich zu dan­
ken. •

Freilich kommt in diesen Sätzen, wie auch in der gesamten
biblischen Botschaft, wie wir sie beispielsweise heute
morgen in der Bibelarbeit des Generalsekretärs Emilia
Castro gehört haben, auch Gottes kräftiger Anspruch an
unser Leben sehr klar zu Gehör und zum Ausdruck. Das
neue geschenkte Sein ermöglicht somit auch das neue
Sollen. Aber dieses neue Handeln wird eindeutig von Gott
gefordert. Und wir sind an diesem Punkt bei der Frage
nach Gerechtigkeit, nach unserem schlichten Gehorsam
gefragt. Es ist uns verwehrt, in eine bequeme Unentschie­
denheit auszuweichen und die Rechtfertigungslehre mög­
licherweise als Ruhekissen für eigene Bequemlichkeit zu
benutzen.
In einem Zitat von Karl Barth wird die Unmöglichkeit unse­
res Tuns im Blick auf die Darstellung unserer eigenen
Gerechtigkeit vor Gott, aber auch die Notwendigkeit unse­
res Tuns im Blick auf die Weltverhältnisse sehr schön und
klar zum Ausdruck gebracht. In der kirchlichen Dogmatik
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IV,1, Seite 700 lesen wir: „Wo Rechtfertigung ist, da ist
auch Heiligung. Wo Glaube ist, da ist auch Liebe. Da sind
auch Werke.

Hat einer durch den Glauben gerechtfertigt Frieden mit
Gott, dann auch mit dem Nächsten und mit sich selbst.
Daß er als Gerechter seines Glaubens unter Ausschluß
aller Werke lebt, das wird er gerade in seinen Werken
bewähren und bezeugen. Ist ihm, wenn es um seine
Rechtfertigung geht, kein menschliches Werk wichtig,
jedes gleichgültig- so wird ihm, wenn es um diese
Bewährung geht, jedes wichtig, keines gleichgültig sein."

Wir im Hauptausschuß haben es geradezu als Klammer
erfahren, daß auf der einen Seite sehr eindeutig von der
schenkenden Gerechtigkeit Gottes in der Vorlage gespro­
chen wird, auf der anderen Seite aber auch von dem
Anspruch dieser Gerechtigkeit. Unter diesem Gesichts­
punkt werden Christen in der unmittelbaren Umgebung
die Ungerechtigkeit und Sünde auch in der sozialen
Dimension und die Unterdrückung weltweit, wie sie sich
auch in ungerechten Strukturen ausspricht, nicht überse­
hen dürfen und aussprechen müssen.
Zwischen dieser Klammer, zwischen Gerechtigkeit Gottes
als Zuspruch und Gerechtigkeitsverwirklichung in dieser
Welt als Anspruch, sind wir auf einen weiteren konkreten
Punkt gestoßen. Auf Seite 10 der Vorlage wird auf den
Gottesdienst hingewiesen. Dort heißt es: „Dennoch sei
hier - wiederum für das Ganze der Vorlage - als abschlie­
ßende und eröffnende Perspektive zugleich erinnert an die
Feier des Gottesdienstes als die Mitte, in der das Zeugnis
vom Leben aus Gerechtigkeit befreiend und verpflichtend
gehört und vor aller Welt bekannt wird."
Bedenklich wurde im Hauptausschuß zur Sprache
gebracht, daß unsere Gottesdienste in den Sog der Ver­
zweckung geraten können. Das geschieht dann, wenn zu
allen möglichen Anlässen besondere Gottesdienste
durchgeführt werden sollen, beispielsweise zu den Ereig­
nissen im Nahen Osten oder aufgrund der Unruhen in Ost­
berlin. Unser Herr Landesbischof hat hingegen das Wesen
des Gottesdienstes dargelegt. Diesem Wesen entspricht
es gerade, „daß der Gottesdienst zweckfrei gefeiert wer­
den kann und darin seine Kraft für Zeugnis und Dienst in
derWelt entfaltet." Gerade im zweckfreien Feiern des Got­
tesdienstes entfaltet sich die Kraft für das Zeugnis und den
Dienst in unserer Welt.
Daß freilich in Predigten auch das schlechte Gewissen
verstärkt und durch Leistungsforderung neuer Streß ver­
mehrtwerden kann, läßt sich auch nicht leugnen. Trotz­
dem bleibt der Gottesdienst der Ort, wo wir die befreiende
Kraft der Gerechtsprechung durch Gott immer wieder neu
erfahren können und mit der Wirklichkeit des Segens Got­
tes zu Zeugnis und Dienst gesandt sind. Beim Handeln auf
diesem Hintergrund - in solchem Handeln - bleiben wir
auch vor der schlimmen Resignation bewahrt, die manch­
mal nach erfolglosem Bemühen um Gerechtigkeit eintre­
ten kann.

Die Mitglieder des Hauptausschusses halten den Prozeß
der Rückbesinnung auf unser reformatorisches Erbe und
die sich daraus ergebenden Impulse für so wichtig, daß
einige Ergebnisse unserer synodalen Arbeit in die zweite
Phase des ACK-Forums eingebracht werden sollen. Der
Hauptausschuß wird daher ein kurzes Papier erarbeiten, in
dem in der Klammer zwischen Gottes Zuspruch und
Anspruch im Blick auf Gerechtigkeit die Bedeutung des
Gottesdienstes für unser Leben zur Sprache kommen soll.

Weiterhin wünschen wir, daß die Bibelarbeiten, Referate
und Protokollauszüge zu diesem Thema interessierten
Gemeindegliedern zugänglich gemacht werden.

Jetzt lese ich Ihnen noch den genauen Auszug vor:
Die Synode möge beschließen:

1. Das vom Hauptausschuß noch zu erarbeitende Papiermit dem
Inhalt Gerechtigkeit als Zuspruch und Anspruch und der
Bedeutung des Gottesdienstes" wird in die zweite Phase des
Forums der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen einge­
bracht.

2. Die zum Thema gehaltenen Referate, Bibelarbeiten und die
Protokollauszüge werden interessierten Gemeindegliedem auf
den üblichen Wegen zugänglich gemacht.

Ich danke für die Aufmerksamkeit.
(Beifall)

Präsident Bayer: Danke sehr, Herr Punge. Es folgt der
Bericht des Rechtsausschusses. Berichterstatter ist
Herr Harr. '

Synodaler Harr, Berichterstatter: Herr Präsident, liebe
Schwestern und Brüder! Dem Rechtsausschuß wurde
innerhalb der Schwerpunkttagung die Thematik der Men­
schenrechte, insbesondere der Religionsfreiheit zugewie-
sen. •

Ich darf am Anfang ebenfalls ein herzliches Vergelt's Gott
und Dankeschön der Projektgruppe zurufen für die hervor­
ragende Materialsammlung und ihre Anregungen, unsere
Informationsdefizite auffüllen zu lassen, auch etwa im
Blick auf die verbotene lutherische Kirche in der Ukraine,
die lutherische Kirchensituation in den baltischen Staaten.

In der Zusammenschau des Vortrags von Herrn Professor
Dr. Jüngel und der Bibelarbeit von Herrn Dr. Castro wurde
besonders unterstrichen, daß Gerechtigkeit als.ein Bezie­
hungsgefüge verstanden werden muß. Man könnte auch
sagen, alles ist eine Verhältrisfrage: Gottes Verhältnis zu
uns, unser Verhältnis zu Gott, unser Verhältnis zueinander,
zu unseren Mitmenschen, zur Umwelt und Wett, in der wir
leben. Alles ist auch eine Energiefrage. Was setzt sich in
unserem Denken und Tun letztlich durch? Gottes Gerech­
tigkeit und gnadenvolle Zuwendung in der Rechtferti­
gung? Haben wir Gottes Erbarmen empfangen, begegnen
wir unseren Nächsten ais erbarmungswürdige Menschen:
Gottes Gerechtigkeit und Gnade wirkt auch im Gericht.
Gott will herrichten, nicht hinrichten. Gott will gleichnis­
haft, zeugnishaft und vorbildhaft in uns und durch uns
seine Gerechtigkeit konkret werden lassen. Das heißt, daß
das Reich Gottes jetzt schon angebrochen ist, wenn auch
seine volle Verwirklichung und Entfaltung noch nicht sicht­
bar ist.

Mühe machte uns die Spannung zwischen zwei Gerech­
tigkeitsbegriffen.
1. Die Gerechtigkeit Gottes und Gott als Gerechtigkeit.

2. Die Gerechtigkeit, mit der wir Menschen in innerweltli-
chen Bezügen leben und umgehen.

Da wir in beiden Dimensionen leben, gehört diese Span­
nung zur Existenz und zum Wagnis des Christusglaubens.
Pfarrer Voss wies auf die Vernetzung von Menschen­
rechtsarbeit und Religionsfreiheit hin, Möglichkeiten der
Kirchen in diesem gesamteuropäischen Prozeß. Die
KSZE-Folgekonferenzen wollen und sollen von den Kir­
chen mitgetragen werden. Die Religionsfreiheit ist dabei
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zu einem Schlüsselwort, ja zu einem Schlüsselrecht
geworden, denn es stellt sich dabei etwa auch die Frage
nach der Versammlungsfreiheit, der Pressefreiheit. der
Reisefreiheit. Da derzeit in der UdSSR an einer neuen Ord­
nung der Kultgesetze gearbeitet wird, könnte die Beschäf­
tigung der Kirchen mit der Religionsfreiheit diesen Prozeß
positiv fördern.

Wir stehen als Kirchen, die vom biblichen Denken her
agieren und reagieren, auf einer soliden Basis. Die
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist uns als gnadenvolles
Geschenk in Jesus Christus zuteil geworden. Dies befreit
von Schuldverstrickungen und Menschenfurcht und löst
die Autoritätsfrage durch Bindung an Gott. So befreit, pfle­
gen wir liebe zur Wahrheit und vertreten das Recht im
Vorläufigen, in der Hoffnung aufGottes Endziel, ohne nach
rechts und links zu schielen, im Vertrauen auf Gottes
Zusagen, die für uns jetzt schon gelten. Für die Verwirkli­
chung im kommenden Reich Gottes, in dem Gerechtigkeit
wohnt, ist Christus uns Garantie, auch wenn wir derzeit in
bescheidenen Teilschritten unseren begrenzten Beitrag
leisten zum Wohl und Heil vieler. Wir wissen uns in unserer
geschichtlichen Situationherausgefordert, aber wir resig­
nieren nicht, weil wir Im Glaubensgehorsam und Gottver­
trauen begründet zuversichtlich sein können.

Es ist dankbar festzustellen. daß im weltweiten Span­
nungsfeld von Gerechtigkeit und Frieden 1975 die Teil­
nehmerstaaten aus Ost und West in der KSZE-Schlußakte
einen Minimalkonsens gefunden haben. Gorbatschow,
der Generalsekretär der UdSSR, hat durch sein Programm
„Glasnost und Perestroika" inzwischen den Erwartungs­
horizont erweitert und Hoffnungen geweckt.

Wir warten gespannt und aktiv beteiligt, was da heraus­
wächst und sich dabei für Gerechtigkeit und Religionsfrei­
heit entwickeln läßt Hierbei möchte ich dankbar an das
Institut „Glaube in der 2. Welt" (G2W) in Zürich erinnern,
das mit Sachkompetenz und für uns alle informativ arbei­
tet und berät!

(Beifall)

Die Griechen sagten: Schon das Gute wollen, ist gut! Als
Christen können wir diesen Satz bejahen, fügen aber
hinzu: Das ist zu wenig!

Sicher klaffen zwischen einer Absichtserklärung und
deren Verwirklichung - wie bei uns zwischen Glauben und
Glaubensleben - noch manche Gräben, die überbrückt
werden müssen. Hier sind wir als Kirche Jesu Christi auf­
gerufen, Brückenbauer Gottes zu sein. Wir haben dabei
als Kirche weder das Recht noch die Macht, die Verwirkli­
chung der Menschenrechte und der Religionsfreiheit ein­
zuklagen. Ich meine das natürlich rein juristisch und inner­
weltlich, nicht theologisch. Aber, wir können sie in unseren
Lebensräumen - etwa gegenüber Andersdenkenden und
Andersglaubenden, gegenüber Juden und Muslim und
Atheisten - vorbildlich und zeugnishaft praktizieren. Chri­
sten können ja nicht Nationionalisten, Rassisten, Antise­
miten sein, sofern sie biblisch denken!
Die Verwirklichung der Menschenrechte und der Religi­
onsfreiheit hängt ursächlich zusammen mit dem Weltbild,
dem Gottesbild und Menschenbild. Wo die Machtfrage
der Rechtsfrage übergeordnet wird, kommt es logischer­
weise immer wieder, trotz edler Absichtserklärungen, zu
Konflikten und zu Erfahrungen von Unrecht und Unfreiheit.
Ob dabei die Machtfrage durch einen Gott Mammon oder
durch eine atheistische Ideologie abgedeckt wird, ist nicht
von prinzipieller Bedeutung, sondern nur von pragmati-

scher Natur. Beides ist nach unserem Verständnis Got­
zendienst, also außerhalb der biblisch verstandenen
Gerechtigkeit. die alttestamentlich an die Bundestheolo­
gie und neutestamentlich an die Person Jesu Christ
gekoppelt ist.

Ehrlich., offen und konsequent entfaltet Konstantin Charcev
- ich kann nicht russisch, weiß deshalb nicht, ob ich den
Namen richtig ausgesprochen habe - der Vorsitzende der
Sowjets für religiöse Angelegenheiten beim Ministerrat der
UdSSR in seinem Isvestja-Artikel, Moskau. 26. Januar 1988.
das Verhältnis von Gewissensfreiheit. Religionsfreiheit,
Trennung von Staat und Kirche und Schule. Unserem Ruf
nach Gewissensfreiheit wird gegenübergestellt - ich
zitiere: „Das leninsche Dekret - und darin liegt seine prin­
zipielle Besonderheit - bestätige das marxistisch­
leninistische Verständnis von Gewissensfreiheit als dia­
lektische Einheit der Freiheit auf ein Glaubensbekenntnis
und auf atheistische Überzeugungen." ..Fehler in der Reli­
gionspolitik" - .. negative Erscheinungen in den dreißiger
Jahren" werden zugegeben. Dennoch. auch für die
„neuen Ansätze für eine Religionspolitik" führt Konstantin
Charcev aus - ich zitiere: .Die im April 1985 eingeschla­
gene Richtung auf eine alle Bereiche der Gesellschaft
umfassende Erneuerung macht es nötig, sich erneut dem
Sinn des Dekrets (von Lenin) zuzuwenden."

Es gehört meines Erachtens zum biblischen Realismus,
hier andere Voraussetzungen und Zielsetzungen wahrzu­
nehmen. Dies gilt m.E. auch für den Islam. der sich doch
nicht zur Toleranz gegenüber Juden und Christen in isla­
misch regierten Staaten hergeben kann, zum Beispiel im
Blick auf die christlichen Türken.

Zwölf Mitarbeiter einer christlichen Mission wurden in die­
sen Tagen wegen Ihrer missionarischen Tätigkeit in der
Türkei verhaftet. Angesichts dieser Fakten Ist es unver­
ständlich, um nicht zu sagen unmöglich, christlichen Tür­
ken in der Bundesrepublik nicht Asyl zu gewähren, ja sie in
lebensbedrohliche Situationen abzuschieben.

(Beifall)

Wir verweisen im Blick auf die Einstellung der Kirche, die
Verständnis. Brücken bauen und Versöhnung praktizieren
will, auf die EKD-Verlautbarung 1982 .Christen und Muslime
im Gespräch" und aufdie Veröffentlichung der ACK 1983
„Christlicher Umgang mit Muslimen".

Das Leben aus der Gnade Gottes will Liebe Gottes zu allen
Menschen anwenden. Dadurch lassen sich auch Men­
schenrechte und Religionsfreiheit verwirklichen. Versöh­
nung durch Jesus Christus wollen wir mit dem dafür nöti­
gen Beharrungsvermögen bezeugen und damit die Würde
des Menschen als Ebenbild Gottes pflegen, Religionsfrei­
heit ohne oberflächlichen Synkretismus verwirklichen.

Religionsfreiheit heißt nicht einfach ein Nebeneinander
oder gar Verzicht auf Evangelisation. sondern auch ein
gemeinsames Ringen um die Wahrheit im Respekt vorein­
ander.

Nun bitte ich Sie, unseren Beschlußvorschlag des Rechts­
ausschusses vorzunehmen.

Die Synode möge beschließen:
1. Die Synode empfiehlt den Gemeinden, zurProblematik der reli­

giösen und sozialen Diskriminierung der Muslime auf unserem
Kontinent und zur Frage nach der angemessenen Gestalt des
missionarischen Auftrags die nachfolgenden Stellungnahmen
mit besondererAufmerksamkeit aufzunehmen:
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a) Konferenz Europäischer Kirchen 1984 „Zeugnis von Gott
in einem säkularisierten Europa",

b) Rat der EKD 1982 .Christen und Muslime im Gespräch",
c) Theologische Kommission derACK Baden-Württemberg,

Februar 1983 .Christlicher Umgang mit Muslimen",

2. Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchenrat,
unter Berücksichtigung der Stellungnahme der EKD - ich ver­
weise dabei aufdie Vorlage des Rechtsausschusses, Seite 13-
darauf hinzuwirken, daß der staatliche Schulträger prüft, unter
welchen Voraussetzungen ein geregelter Koreanuntericht
stattfinden kann.

(Mehrere Zurufe: Koran!)

Koranunterricht - Entschuldigung. Da ging einiges durch­
einander. Aber bei einer so intelligenten Landessynode
wird so etwas sofort bemerkt.

(Heiterkeit)

3. Die Landessynode ist dankbar für die Aufmerksamkeit, mit der
das KirchenamtderEKDHauptabteilung lll (Ökumene undAus­
landsarbeit) die Verbindung zu KSZE-Konferenzengewahrthat.
Sie bittet mit Nachdruck um nicht nachlassende Bemühungen,
im Rahmen kirchlicher Möglichkeiten die Frage der Religions­
freiheit im KSZE-Raum - ich verweise darauf, daß dies ein
gesamteuropäischer Prozeß ist - immer wieder in Erinnerung
zu rufen; dabei sollten sowohl Einzelfälle als auch die gesetzli­
chen Voraussetzungen für die Wahrung der Religionsfreiheit
Beachtung finden. Aufdie Diskussion im Bundesrat überReligi­
onstreiheit (am 12.11.1987) und im Bundestag (am 04.02.1988)
wird hingewiesen.

4. Die Landessynode bittet die Konferenz Europäischer Kirchen,
bei ihrer Arbeit und Planung Fragen der Religionsfreiheit in Ost
und West besonderes Gewicht zu verleihen.

5. Die Landessynode ist dankbar für die Mitgliedschaft unserer
Landeskirche beiGlauben in der 2. Welt - Deutsche Sektion".
Sie begrüßt die dort geleistete Informationsarbeit über Kirchen
in sozialistischen Ländern, die durch die monatliche Zeitschrift
auch die Gemeinden erreichen kann. Sie bittet die Öffentlich­
keitsarbeit der Landeskirche, diese Information mehr als bisher
zu verwenden. Sie empfiehlt allen Gemeinden, eine eigene
Mitgliedschaft bei G2W zu prüfen, um dadurch ihrem Eintreten
für die Wahrung und Erhaltung von Religionsfreiheit in Ost und
WestAusdruck zu geben und so die Menschenrechtsarbeit von
G2Wzu fördern.

Die Adresse, wo man Näheres erfahren und auch bestellen
kann, ist beigefügt: Glaube in der 2. Welt - Deutsche Sektion,
Lisztstraße 2, 7890 Waldshut- Tiengen.

6. Die Landessynode ist dankbar für die während ihrer Tagungen'
regelmäßig gehaltene Fürbittandacht für verfolgte Christen
weltweit. Sie bittet alle Gemeinden um ihr Gebet. Hilfen dafür
sind in der G2W erhältlich.

Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall)

Präsident Bayer: Danke sehr für Ihren Bericht. -- Herr Ehe­
mann, sind Sie schon bereit? - Sie sind allzeit bereit. Dann
berichtet für den Finanzausschuß Herr Ehemann.
Synodaler Ehemann, Berichterstatter. Herr Präsident,
liebe Mitsynodale, insbesondere verehrte Gäste! Im
Finanzausschuß wurde die theologische Grundlegung
des Schwerpunktthemas im Referat von Professor Jüngel
und in der Bibelarbeit von Herrn Generalsekretär Dr. Castro

besonders gewürdigt. Es hat der Synode gut getan, sich
auf das Fundament unseres Kircheseins im Wort Gottes­
auch dogmatisch entfaltet - zu besinnen. Besonders in
der Anwesenheit und in den Beiträgen der Gäste haben
wir den weltweiten Horizont unserer Kirche bis hinein ins
Leibliche wahrnehmen dürfen. Wir sind dafür außeror­
dentlich dankbar.
Der Finanzausschuß hat sich sehr rasch in seiner Diskus­
sion den grundlegenden Fragestellungen zugewendet, die
sich bei diesem Schwerpunktthema stellen. Vorab hat er
konkrete Informationen erhalten zu der besonderen öku­
menischen Einrichtung des EDCS, der Ökumenischen
Entwicklungsbank; zu diesem Thema haben sowohl der
Herr Generalsekretär wie Herr Direktor Dilschneider das
Wort ergriffen: Ich darf Sie in aller Kürze etwas über EDCS
informieren. In Ihren Fächern lag überdies ein gelbes Infor­
mationsblatt. Bei dieser kurzgefaßten Information darf ich
dankenswerterweise aufeine Vorlage unseres Mitsynoda­
len Hahn zurückgreifen.

EDCS - „Ecumenical Development Cooperative Society"
- englisch kann ich weniger - zu deutsch: Ökumenische
Entwicklungsgenossenschaft - wurde 1975 vom Okume­
nischen Rat der Kirchen gegründet.
Zweck dieser Einrichtung ist, daß Kirchen, Kirchenge­
meinden und Einzelpersonen in den reichen Ländern nicht
nur Gelder aus ihrem Überfluß als Spenden für Entwick­
lungsaufgaben zur Verfügung stellen, sondern auch Teile
ihrer augenblicklich nicht benötigten Rücklagen zur Darle­
hensvergabe an förderungswürdige Projekte, die einer­
seits zwar nicht in der Lage wären, Geld auf dem freien
Kapitalmarkt aufzunehmen, andererseits aber Darlehen zu
angemessenen Bedingungen zurückzahlen können.
EDCS ist damit nicht als unnötige Paralleleinrichtung zu
den kirchlichen Hilfswerken (z.B. Brot für die Welt) zu ver­
stehen, sondern als eine nötige Ergänzung zu deren Hilfs­
möglichkeiten.

Theologisches Leitbild für EDCS ist das Bild vom einen
Leib Christi. Gute Haushalterschaft (1. Petrus 4,10)
besteht dann darin, daß die verschiedenen Teile des einen
Leibes mit ihren verschiedenen materiellen und geistli­
chen Gaben einander dienen.
Derzeit sind weltweit etwa zweihundert Kirchen und kirch­
liche Organisationen Mitglieder bei EDCS. Um auch Ein­
zelpersonen Einlagen bei EDCS zu ermöglichen. haben
sich verschiedene regionale Förderkreise gebildet, unter
anderem der südwestdeutsche Förderkreis, dem auch die
badische Landeskirche beigetreten ist, mit einer Einlage
von 20.000 DM.

EDCS ist also ein ergänzendes Instrument, das Darlehen
ausgibt, also durchaus eine risikobeladene, aber auch ver­
trauensfordernde Anlage. Gefordert, ist beim Darlehens­
nehmer wirtschaftliches Handeln und Rechenschaftsab­
lage.
Wegen der hohen Inflationsraten in manchen Drittländern
ist dort das Institut der Darlehensvergabe mitunter weni­
ger sinnvoll als ein verlorener Zuschuß. - Soweit zu dieser
ökumenischen Entwicklungsbank. Für weitere Informatio­
nen ist Herr Direktor Dilschneider auch in unserer Mitte.
Der Finanzausschuß hat sich in der nachfolgenden Dis­
kussion zu den offenen Fragen der Vorlage des Projekt­
ausschusses - vergleichen Sie bitte die Vorlage für den
Finanzausschuß, Teil 2, Seiten 5 bis 9- rasch zentralen
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Problemen zugewandt. Das Gespräch hat die Spannun­
gen aufgezeigt, die sich ergeben aus der Verpflichtung
unserer Kirche gegenüber ihren Mitarbeitern und unserer
Verpflichtung gegenüber dem Nächsten in der Dritten
Welt. Seide Verpflichtungen stehen als Herausforderung
gleichrangig vor uns. Ich darf aus der Diskussion einige
Passagen zitieren: „Wir haben nicht nur theologisch
begründete Entscheidungen zu fällen, obgleich der
Finanzausschuß gerade dies immer wieder tut." „Wir
haben uns selbst zum partnerschaftlichen Teilen ver­
pflichtet." „Wir haben juristische Verpflichtungen, muß
das heißen, daß wir die theologischen zurückstellen?"
„Theologische Verpflichtungen müssen die juristischen
hinterfragen." Unsere Kirche, das stellt der Finanzaus­
schuß einvernehmlich fest, muß ein verläßlicher Arbeitge­
ber sein und bleiben. Gefragt wurde auch: „Gelingt es, die
Mitarbeiterschaft zu gewinnen, freiwillig den Lebensstan­
dard zurückzunehmen, in einer Mitarbeitergesellschaft,
die brüderlichen Geist braucht, ihn aber nicht vorausset­
zen kann?" „Weltverwandlung setzt nach der Heiligen
Schrift Menschenverwandlung voraus." „Die Kirche -
auch dies wurde gesagt - ist Institution, von ihr gefordert
sind immer wieder personalhafte Entscheidungen. Aber
kann sie als Person entscheiden?" Die Bedingungen,
unter denen unsere Kirche in der Zukunft sich herausge­
fordert sehen wird, sind bekanntlich die: deutlich weniger
Mitglieder und geringere Finanzressourcen. Die Alterna­
tive, so wurde gesagt, ist nicht: gleich viel Mitarbeiter mit
weniger Geld oderweniger Mitarbeiter mit gleich viel Geld,
sondern was vor uns steht, heißt eindeutig: weniger Mitar­
beiter mit weniger Geld.

In durchaus persönlich geprägten und sehr betroffenen
Beiträgen kamen die Spannungen auch ganz konkret zum
Ausdruck. Etwa darin, wenn geschildert wurde, wie ein
alleinverdienender Vater, der mit seinem Gehalt für drei
erwachsene und in Ausbildung stehende Kinder sich in die
Pflicht genommen sieht, wo jede Einschränkung konkre­
ten Verzicht erfordert, und zwar nicht nur bei den Eltern,
sondern auch bei den Kindern. Auch Einsicht ist hierbei
erforderlich. Ein anderes Beispiel aus unserer Landeskir­
che berichtet von einer Gemeinde, die umfangreiche Bau­
maßnahmen mit hohen Anforderungen an Eigenleistun­
gen übernommen hat, sich selbst aber auch in die Pflicht
genommen hat, im Bereich Ökumene und Mission die frei­
willigen Gaben und Spenden eben nicht zu reduzieren und
dies auch durchhalten und realisieren konnte.
Der Bereich freiwilliger Gaben an EMS und seine Glied­
werke, aber auch an andere, auch evangelikale Missions­
gesellschaften, Spenden 'und Kollekten für den Bereich
Mission und Ökumene, wurde in der Diskussion auch als
ein Arbeitsfeld und ein Bereich des Engagements unserer
Gemeinden und vieler einzelner gesehen, gewürdigt,
konnte aber in Zahlen nicht ausgedrückt werden.

Miteinander teilen ist sicherlich - so wurde deutlich fest­
gestellt - nicht nur eine Frage des Geldes, sondern umfas­
send zu verstehen. Hingewiesen wurde auf die menschli­
chen, partnerschaftlichen Begegnungen, wenn Mitarbei­
ter unserer Kirche Partnerkirchen und Partnergemeinden
besuchen, dort das Leben mitleben und mit ganz neuen
Lebenserfahrungen zurückkehren. Hingewiesen wurde
aber auch auf die Mitarbeiter aus den Partnerkirchen in
unserer Landeskirche und ihren Gemeinden. Schließlich
wurde auf die in der Vorlage des Finanzausschusses auf
Seite 8 genannten weiteren Möglichkeiten und Bereiche
verwiesen.

Ich darf nun zu Teil 3 derselben Vorlage. den Folgerungen
kommen, und Sie vielleicht bitten, die Seiten 9 ff. aufzu­
schlagen. Gleichzeitig bitte ich Sie, die gerade ausgeteil­
ten Beschlußvorschläge des Finanzausschusses zur
Hand zu nehmen. Folgerungen:

Gespräche mit der Wirtschaft.

Eine Vorbemerkung dazu. „Es gehört" - ein Zitat aus der
Vorlage - „nicht zu den Aufgaben der Kirchen, finanztech­
nische Konzepte zur Lösung internationaler Krisen vorzu­
legen. - Schluß des Zitats von Seite 6 Ziffer 2.3. Dennoch
soll den politisch Verantwortlichen immer wieder deutlich
gemacht werden, daß langfristig eine gerechtere Ordnung
der Rahmenbedingungen des internationalen Handels,
Kapitaltransfers und Währungssystems anzustreben ist.
Wir machen daher der Synode folgenden Beschlußvor­
schlag:

1. Gespräche mit der Wirtschaft

Die Landessynode ist sich bewußt. daß wir als einzelne undals Kirche
mitverstrickt sind in die wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten, die sich
auch in der internationalen Schuldenkrise auswirken. Die Synode
erkennt darin auch eine Herausforderung für unsere Landeskirche,
sich auf allen Ebenen diesen Fragen zu stellen. Sie begrüßt Vor­
schläge, wie sie dieGemeinsame Konferenz Kirche und Entwick­
lung" (GKKE) in der Anhörung des Bundesausschusses für wirt­
schaftliche Zusammenarbeit (05.11.1986) vorgetragen hat und bittet
den Evangelischen Oberkirchenrat, in den weiteren Gesprächen mit
Verantwortlichen in Wirtschaft, Politik und Bankwesen daraufhinzu­
wirken, diese Einsichten in praktisches Handeln umzusetzen.

Zu Ziffer 2. Die Qualität unserer Verpflichtungen gegen­
über den Schwestern und Brüdern in der Dritten Welt soll
den Verpflichtungen den eigenen Mitarbeitern gegenüber
entsprechen. Der Finanzausschuß macht den Vorschlag
und präzisiert die Vorlage - ich lese den Beschlußvor-
schlag vor: '

2. Einzelplan 3 des Haushalts

Die Landessynode betont, daß das ökumenische Miteinanderteilen
auch die Finanzen mit einschließt. Deshalb ist dafürSorge zu tragen,
er der Einzelplan 3 des landeskirchlichen Haushalts (Mission und
Ökumene) entsprechend seiner Bedeutungprozentual angemessen
am Netto-Kirchensteueraufkommen vertreten ist.

Wir habenanschließend die Ziffern verändert und als Zit­
fer 3 „Ökumenisch miteinander teilen" gesetzt.

Das Stichwort „angemessen" ist in Verbindung mit dem
Beschlußvorschlag 3 in den Gesprächen mit dem Evange­
lischen Missionswerk Südwestdeutschland für dessen
kommende Ausgaben und Haushaltsplangestaltung und
insbesondere bei den Vorbereitungen des Haushaltsplans
für 1990 und 1991 unserer Landeskirche aufzunehmen.
Ich trage den Beschlußvorschlag vor:

3. Ökumenisch miteinander teilen

Die Landessynode bittet darum, daß in der Gemeinschaft von Kirchen
und Missionen imn Evangelischen Missionswerk in Südwest­
deutschland e.V. (EMS) und in der Zusammenarbeit mit den über­
seeischen Partnerkirchen die Fragen des ökumenischen Miteinan­
derteilens ausführlich behandelt und gemeinsame Erkenntnisse und
Gesprächsergebnisse auch in unserer Landeskirche berücksichtigt
werden.

Zu Ziffer 4 „Ökumenische Entwicklungsgenossenschaft
(EDCS)" erinnere ich an die Ausführungen am Anfang mei­
nes Berichts. Unser eschlußvorschlag:
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4. Ökumenische Entwicklungsgenossenschaft (EDCS)

Die Landessynode begrüßt es, daß eine Reihe von Kirchenbezirken
und Kirchengemeinden ebenso wie die Landeskirchen der ökumeni­
schen Entwicklungsgenossenschaft beigetreten sind. Sie empfiehlt
Gemeindegliedern, Gemeinden und Kirchenbezirken, diese Mög­
lichkeitzum Einsatz nichtzweckbestimmter finanziellerMittelzuprü­
fen und bei EDCS Anteile zu erwerben.

Zu Ziffer 5„Verwendung der Überschüsse des Unterlän­
der Evangelischen Kirchenfonds". Der Finanzausschuß
hatte leider nicht ausreichend Zeit, die haushaltsrechtli­
chen und stiftungsrechtlichen Bestimmungen zu behan­
deln und schlägt der Synode mehrheitlich folgendes vor:

5. Verwendung der Überschüsse des Unterländer Evangelischen
Kirchenfonds

Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchenrat zu prü­
fen und bis Herbst 1988 zu berichten, ob künftig der landeskirchliche
Haushaltsplan ohne Berücksichtigung der Überschüsse des Unter­
länder Evangelischen Kirchenfonds aufgestellt werden kann.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall)

Präsident Bayer: Herzlichen Dank, Herr Ehemann. Der
letzte Bericht kommt vom Bildungsausschuß. Es berich­
tet Herr Weiland.

Synodaler Weiland, Berichterstatter: Liebe Schwestern
und Brüder! Lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen.
„Da die Entfremdung von Gott die tiefste Not des Men­
schen ist und sein Heil und Wohl untrennbar zusammen­
gehören, vollzieht sich Diakonie in Wort und Tat als ganz­
heitlicher Dienst am Menschen." So formuliert es die Sat­
zung des Diakonischen Werks in Baden. Die Projekt­
gruppe ergänzt in der Vorlage für den Bildungsausschuß
auf Seite 2 unten: „Ganzheitliche Hilfe bedeutet, daß er"
- nämlich der von Gott entfremdete Mensch - „auf Christus
angesprochen und zum Glauben an ihn eingeladen wird."
Wenn Diakonie so ihren Auftrag versteht, dann ist es ange­
messen, daß auch das Reden über Diakonie theologi­
sches Denken und praktisches Überlegen zusammen­
schließt. Diese Aufgabe hat sich der Bildungsausschuß
vorgenommen und damit das theologische Referat von
gestern abend und die Bibelarbeit von heute morgen
intensiv mit hineingenommen.

Erstes Stichwort: Gerechtigkeit

Während 1973, als die in dem Bericht zitierte Entwick­
lungsdenkschrift entstand - sie ist auf Seite 2 zitiert-, die
Gerechtigkeit ein notwendig zentraler Begriff war, der im
diakonischen Handeln Barmherzigkeit fortzusetzen hatte,
ist heute Gerechtigkeit mit einer gewaltigen moralischen
Komponente angefüllt und überfrachtet. Demgegenüber
wird die biblische Rechtfertigungslehre allein aus Gnaden
im Blick auf die Gerechtigkeitsdiskussion als befreiend
erfahren.

Aus der Rechtfertigung aus Gnaden ergibt sich ein Raum
der Freiheit. Fruchtbar gemacht für die Diakonie, aber
selbstverständlich auch für andere Zweige der christli­
chen Existenz, heißt dies: Als Beteiligter selbst aufatmen
zu dürfen, frei werden zu dürfen von dem Druck, absolute
Gerechtigkeit herstellen zu müssen oder zu können. In
diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, wie proble­
matisch es ist, von gerechten Lebensbedingungen zu
sprechen, wie dies das Projektpapier auf Seite 5 tut. Für

besser halten wir es, den Begriff „angemessen" zu ver­
wenden. Denn das, was gerecht ist, definiert jedes Jahr­
hundert anders. Diakonie muß deshalb einen Weg zwi­
schen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gehen. Einer
Abwertung von Barmherzigkeit ist zu wehren. Denn letz­
tere ist - richtig verstanden - mehr als nur das Geben von
Almosen. Sie ist das Geben der Person selbst, bis hin zum
Tod . „Barmherzig und gnädig ist der Herr", sagt der Psal­
mist über Gott. Wir hörten gestern abend „Gottes Gerech­
tigkeit ist Barmherzigkeit".

Zweites Stichwort: Rechtfertigung des Sünders

Die Unterscheidung zwischen dem Menschen als Person
und seinen Taten erleichtert diakonische Arbeit und
schenkt Freiheit zur Liebe. Der straffällig gewordene
Jugendliche, der aus dem Gefängnis Entlassene, der
Mensch, der keine Arbeit hat, um sich durch Leistung zu
beweisen, zählen trotz vollbrachter oder nicht gelungener
Leistungen und Taten. An dieser Stelle ein hilfreicher Hin­
weis unseres Bruders aus Kamerun, der uns riet, von
Begriffen zum Begreifen zu kommen: In Kamerun reden
Menschen offen und unbefangen über ihre Arbeitslosig­
keit. Dort feiern Strafentlassene mit Fremden, ihren Freun­
den und Familien. Ob unsere Verkündigung nicht solche
Konkretionen in die Gemeinde hineinbringen sollte? Damit
bin ich beim

dritten Stichwort: Konkretionen

Das Papier der Projektgruppe führt in Teil 3 vier Punkte
auf, die gegenwärtig brennende Fragen in der Diakonie
artikulieren. Der Bildungsausschuß bittet den Diakonie­
ausschuß in seiner künftigen Arbeit, die ersten drei dieser
vier Punkte mitzubedenken.

Viertes Stichwort: Arbeitslosigkeit
Punkt 4 auf Seite 10 greift exemplarisch das Problem der
Arbeitslosigkeit, dem sich auch die Diakonie gegenwärtig
schwerpunktmäßig widmet, auf. In diesem Zusammen­
hang befürwortet der Bildungsausschuß die Vorlage des
Ausschusses „Beruf - Arbeitswelt - Wirtschaft" vom
19.10.1987 (OZ 7/60). Dort wird eine Planstelle für die
Arbeit der in Baden vorhandenen Arbeitslosentreffs, ihre
Koordinierung und Begleitung gefordert.

Freilich ist Arbeitslosigkeit nur ein Beispiel gegenwärtiger
diakonischer Schwerpunktbildung. Müßte nicht stärker
noch als bisher etwa das Problem von Schwangerschafts­
abbruch in das Blickfeld genommen werden? Hier muß
sich Diakonie zum Anwalt der Schwachen und Stummen
machen, auch zum Anwalt ungeborenen Lebens, diesen
Menschen helfen und entsprechend für die Bekehrung
von Denk- und Lebensstrukturen arbeiten. Ich zitiere aus
These 6,4 von Professor Jüngel: „Wer aus der Gerechtig­
keit Gottes lebt, wird das Recht des anderen auch
dadurch suchen, daß er zukünftige Generationen in die
eigene Rechtsgemeinschaft einbezieht ...." Dabei käme
der örtlichen Gemeinde besondere Bedeutung zu. Damit
bin ich bei einem

letzten Stichwort: Professionalisierung
Im Bildungsausschuß wurde die starke Gewichtung der
sogenannten Heimdiakonie im vorgelegten Arbeitspapier
kritisiert. Wo übt denn die Gemeinde Diakonie aus, und
zwar so, daß sie nicht nur zahlt, sondern darüber hinaus
etwas tut? Ein Stichwort sind beispielsweise Selbsthilfe­
gruppen. Wo werden etwa diakonische Laien ausgebildet,
die jenseits staatlicher Genehmigungen und der dort
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geförderten Überqualifikation tätig werden können? Oft
sind es doch gerade solche Menschen, die in besonderer
Weise im anderen nicht ein Betreuungsobjekt sehen, son­
dern den Bruder und die Schwester. Insofern kann das
Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das auf Seite 4
gegen den Strich ausgelegt worden ist, wieder .zurückge­
bürstet" werden. Der Wirt tut doch dort gegen gutes Geld
das, was seines Berufes ist. Der Samariter dagegen tut in
seiner Spontaneität das, was andere versäumen. Es ist
gut, daß im Gleichnis beide Gestalten vorhanden sind und
wohl auch als Vorbilder dienen können. In der Diakonie
brauchen sich beide gegenseitig: der Wirt den barmherzi­
gen Samariter, weil dieser die Not überhaupt erst entdeckt
und spontan hilft, der Samariter den Wirt, weil dieser
Strukturen und Bedingungen bietet, die gesund und heil
machen können.

(Beifall)

Präsident Bayer: Danke sehr. Vor Beginn der Aussprache
sammeln wir uns durch Singen mit Rolf Schweizer.

(Die Synodalen singen aus dem vorliegenden
Liederheft die Lieder Nummer 16 und 10)

(Was ihr dem geringsten Menschen tut..."
und „Tu deinen Mund auf ...")

Vielen Dank. Ich eröffne die Aussprache und weise darauf
hin, daß sich auch unsere ökumenischen Gäste an der
Diskussion beteiligen können, wie auch die Mitglieder der
Projektgruppe.

Synodaler Wegmann: In Absprache mit dem Berichter­
statter des Finanzausschusses darf ich zu Ziffer 1 der Vor­
lage bezüglich Gespräche mit Banken noch eine kurze
Ergänzung abgeben. Diese lautet wie folgt: „Im Beschluß­
vorschlag des Finanzausschusses ist unter Ziffer 1 vorge­
sehen, daß der Oberkirchenrat auch in den weiter folgen­
den Gesprächen mit Verantwortlichen in Wirtschaft, Poli­
tik und Banken hinwirken sollte, daß die Vorschläge, wie
sie in der Anhörung des Bundestagsausschusses am
05.11.1986 vorgetragen wurden, in praktisches Handeln
umgesetzt werden. Über die bisherigen Besuche, an
denen auch der. Herr Landesbischof teilnahm, wurde die
Synode jeweils informiert. Gerade das Ergebnis der Ge­
spräche mit den Vorständen der Hauptanstalten der Ban­
ken waren für uns als Synode gerade wegen ihres Ver­
ständnisses sehr beeindruckend.
Im Finanzausschuß bestand daher einmütig die Auffas­
sung, daß die Gesprächsführung mit den Banken allein
beim Oberkirchenrat liegen sollte. Daher sollten Gesprä­
che auf Gemeinde- oder Bezirksebene allein schon aus
Gründen der Nichtzuständigkeit dieser Filialinstitute nicht
geführt werden. Ich beantrage die Ergänzung der Ziffer 1:

Die Gesprächsführung mit den Banken liegt allein beim
Evangelischen Oberkirchenrat.

Synodaler Viebig: Ich möchte gerade zu dem, was Herr
Wegmann sagte, einen Vorschlag machen, und zwar: den
Punkt 1 etwas anders zu formulieren. Es ist hierbei von
Vorschlägen die Rede, wo es dann heißt „diese Einsichten
in praktisches Handeln umzusetzen". Es ist aber noch
nicht gesagt, daß die Vertreter von Wirtschaft, Politik und
Bankwesen sich diese Vorschläge auch zu eigen machen
und das einsehen. Man müßte also formulieren, wenn man
erreichen möchte, was der Finanzausschuß will:„... in den
weiteren Gesprächen mit Verantwortlichen in Wirtschaft,
Politik und Bankwesen darauf hinzuwirken, daß diese

Gesichtspunkte anerkannt und in praktisches Handeln
umgesetzt werden." Dann ist eigentlich die Formulierung
erst richtig, denn die Vorschläge als solche sind noch
keine Einsichten für die Verantwortlichen.

Präsident Bayer: Ich bitte, diese Zusatzantrage schriftlich
hereinzugeben. Ich verspreche Ihnen, daß ich sie gut auf­
hebe, daß ich sie auch wiederfinde.

(Heiterkeit)

Synodaler Hahn: Ich melde mich auch zum Beschlußvor­
schlag des Finanzausschusses. Dazu hätte ich zwei
Zusatzanträge.
Der erste Antrag bezieht sich auf Ziffer 4. Dazu heißt es:
Die Landessynode ... empfiehlt Gemeindegliedern,
Gemeinden und Kirchenbezirken ...". Das möchte ich
gerne erweitern: ... Gemeindegliedern, Gemeinden, Kir­
chenbezirken, der Evangelischen Zentralpfarrkasse, der
Evangelisch-Kirchlichen Kapitalienverwaltungsanstalt
und dem Unterländer Evangelischen Kirchenfonds diese
Möglichkeit zum Einsatz zu prüfen ..."

Der zweite Antrag auf Ergänzung der Ziffer 4 lautet:

Die Evangelische Landeskirche in Baden erhöht ihre Ein­
lage beim Südwestdeutschen Förderkreis von EDCS aus
den vorhandenen Rücklagen um 80.000 DM auf
100.000 DM.

Begründung: Auch bei 100.000 DM ist dies nur ein Bruch­
teil der Rücklagen, die wir als Landeskirche haben. Dieser
Betrag berührt nicht unmittelbar den Haushaltsplan, allen­
falls insoweit, als die·Zinserwartungen geringer sind. Ich
empfände die Empfehlung an die Gemeinden und Kir­
chenbezirke ohne ein solches Zeichen der Landeskirche
selber als zu billig.
Präsident Bayer: Auch das bekomme ich schriftlich. Vie­
len Dank.
Synodale Dr. Gilbert: Ich melde mich ein wenig zögernd
und zaudernd. Ich tue es auch nicht als Vorsitzende der
Projektgruppe und auch nicht als Vorsitzende des Aus­
schusses Mission und Ökumene; mit beiden Gremien
habe ich mich vorher nicht absprechen können. Ich melde
mich vielmehr als ein Mitglied der EMS-Synode. Ich habe
dem Bericht des Finanzausschusses entnommen, daß
das Wörtchen „angemessen" in Ziffer 2 Ihres Beschluß­
vorschlages mit der Ziffer 3 verknüpft worden ist, nämlich
mit unserer Zugehörigkeit zum EMS. Wenn ich das richtig
verstanden habe, sollten wohl die „gemeinsamen
Erkenntnisse und Gesprächsergebnisse", die in Ziffer 3
genannt sind, in eine „angemessene Beziehung" zu den
Finanzen gesetzt werden. Das bedeutet in unserem Ver­
hältnis zum EMS, Berücksichtigung auch von finanzrele­
vanten gemeinsamen Erkenntnissen und Gesprächser­
gebnissen.
Ich frage mich aber, weshalb diese Absicht so verschlüs­
selt dargestelltwird. Könnten wir das gleiche nicht errei­
chen, nur etwas klarer, durch eine Vorgabe, die sich die
Landessynode für diese Angemessenheit in Ziffer 2 im
Blick auf Ziffer 3 geben will? Eine Vorgabe gezielt auf das
EMS und „Kirchen helfen Kirchen", also in der von uns
geübten Weise, an Nord-Süd und Ost-West in gleicher
Weise zu denken. Solche Vorgabe wäre natürlich unter
dem Gesichtspunkt zu sehen, unter dem wir alle stehen,
nämlich dem des Sparens. Denn nur dann, wenn wir spa­
ren, können wir auch ausgeben. Die Ausgaben betreffen
hier den Einzelplan 3; diese stehen zur Debatte.
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Salzuflen hat einmal 5%, damals bezogen auf KED (Kirchli­
cher Entwicklungsdienst), als Zielrichtung für die Brü­
der und Schwestern weltweit vorgegeben. Das haben wir,
dies entnehmen Sie den Zahlen in der Vorlage für den
Finanzausschuß, noch nicht erreicht. Der hier immer wie­
der diskutierte Blick auf andere Gliedkirchen innerhalb der
EKD entlastet uns nicht, jedenfalls innerlich nicht. Deshalb
meine Frage, ob sich die Synode, wenn sie schon im
Finanzausschuß in dieser verschlüsselten Verknüpfung
von Antrag Ziffer 2 und 3 votieren will, sich nicht erneut zu
der Tendenz des bekannten EKD-Synodenbeschlusses
erklären könnte. Etwa in folgendem Sinne mein Antrag -
Zusatz zu Ziffer 2:

Dabei soll das deutliche Bemühen um eine kontinuierliche
Steigerung von 2 bis 3% des derzeitigen Ansatzes des
Einzelplanes 3 für die nächsten Jahre erkennbar werden.

Nach Auskunft des zuständigen Finanzreferenten wäre
das etwa die Größenordnung von 80.000 DM. Diese Stei­
gerung sollte innerhalb des Einzelplanes 3 für Positionen
wie das EMS oder „Kirchen helfen Kirchen" verwendet
werden.
Die großen Worte von dem „ökumenischen Teilen"
möchte ich nicht weiter strapazieren. Ich möchte Sie nur
alle daran erinnern, daß wir in der Begegnung mit unseren
Partnerkirchen im EMS und auch beim Gustav-Adolf­
Werk erfahren und lernen, was ökumenisches Teilen ist.
Dem sollten wir meines Erachtens wenigstens durch eine
Tendenzerklärunj Ausdruck geben.

(Beifall)

Präsident Bayer: Auch das ist ein Zusatzantrag, den ich
schriftlich erbitte.

Dekan Stockmeier: Im Schreiben an die Pfarrämter vom
5. April 1988, das auch den Mitgliedern der Landes­
synode zugänglich gemacht wurde, hat uns Herr Ober­
kirchenrat Schneider darüber informiert, daß für das ACK­
Forum Eingaben gemacht werden können, die - von den
Möglichkeiten her - begrenzt sind, aber doch genutzt
werden sollten.

Der Hauptausschuß hatte in seinem Beschluß8vorschlag
diesen Weg mit dem von Ihnen bearbeiteten Teil aufge­
nommen und wird versuchen, noch ein Papier zu erarbei­
ten. Ich möchte auch die anderen Ausschüsse darum bit­
ten, zumindest zu überlegen, ob nicht auch von ihrer Seite
aus auf dem zur Verfügung stehenden Raum von einer
Seite etwas von den Ergebnissen der Beratungen in den
Ausschüssen auch als Eingabe und Kenntnisgabe an das
Forum weitergegeben werden könnte. Möglicherweise ist
es denkbar, daß ein solches Papier koordiniert wird und
damit auch das Forum Kenntnis von dem erhält, was die
Landessynode bei der Schwerpunkttagung beschäftigt
hat, zu welchen Ergebnissen sie kam und in welcherWeise
sie sich als von sich aus auf dem Weg zur Weltkonferenz
versteht.

Prälat Schmoll: Ich möchte zu dem, was Herr Stockmeier
eben sagte, ergänzend als meine persönliche Auffassung
hinzufügen, daß nur dann, wenn alle Ausschüsse in dieser
Weise verfahren, eine Eingabe an das Forum sinnvoll ist,
da ansonsten ein völlig falsches Bild der Beratungen unse­
rer Synode entstehen würde.

Präsident Bayer: Zur Zeit habe ich keine weiteren Wort­
meldungen.

Synodaler Renner: Ich habe mich noch zurückgehalten,
da mein Wortbeitrag nicht auf einen der Beschlußvor­
schläge Bezug nimmt, sondern einen Wunsch allgemeine­
rer Art darstellt. Ich habe in mehreren begleitenden Ge­
sprächen bei der Arbeit der Projektgruppe erlebt, daß das
Gespräch zwischen sogenannten Netzgruppen und den
Vertretern der verfaßten kirchenleitenden Gremien - also
Landessynode und andere - doch schwieriger ist, als ich
das für möglich gehalten hätte. Das kann ein sehr persön­
licher Eindruck sein, und dann bin ich für alle Widerlegun­
gen dankbar. Aber selbst wenn dies nur mein persönlicher
Eindruck ist, würde ich eigentlich jeden von uns bitten, daß
jeder Landessynodale und jede Landessynodale in ihrem
Bezirk aktiv das Gespräch zu Vertretern von solchen
Gruppen sucht, die oft schon auch seit Jahren mit Fragen
der Gerechtigkeit beschäftigt sind.

Landesbischof Dr. Engelhardt: Im Anschluß an das, was
eben Herr Renner sagte, möchte ich die zuletzt geäußerte
Bitte aufnehmen und unterstreichen. Hier liegt unser aller
Aufgabe für das weitere Gespräch. Das Ganze findet ja in
dem sogenannten konziliaren Prozeß statt. Dieser Prozeß
ist manchmal ein mühsames Unternehmen, das aber wei­
tergehen muß. Dazu möchte ich aber gerne etwas sagen,
Herr Renner.

Es war vorhin auch in der Pressekonferenz davon die
Rede, als dies angesprochen wurde. Unsere Landeskir­
che hat sich als eine der ganz wenigen Landeskirchen ent­
schlossen, den Impuls, der damals mit dem Aufruf von
Carl Friedrich von Weizsäcker gesetzt war - Konzil des
Friedens, konziliarer Prozeß -, verbindlich dadurch aufzu­
nehmen, daß wir sagten: Eines der entscheidenden
Organe unserer Landeskirche soll sich das Anliegen von
Weizsäckerzu eigen machen. Daher erfolgte die Befas­
sung der Landessynode mit dieser Sache. Dies bedeutet
im Unterschied zu anderen Landeskirchen, daß die Grup­
pen - die Initiativgruppen, die Friedensgruppen, die öku­
menischen Gruppen, wie immer sie sich auch in ihrem
Anliegen präsentieren und darstellen - nicht so intensiv in
das Geschehen einbezogen sind und jetzt hier nicht so
präsent sind. Sie waren eingeladen und im Vorfeld aufge­
fordert worden. Diese Gruppen haben darauf auch ent­
sprechend reagiert. Anders zum Beispiel ist es in der west­
fälischen Landeskirche, wo die Synode nichts Derartiges
unternimmt, aber ein Forum der Gruppen in größerem Stil
stattfindet. Beide Weisen, sich auf diesen Prozeß einzu­
lassen, haben ihre Besonderheiten und zahlen auch ihren
Preis. Ich möchte daher uns allen noch einmal unseren
Beschluß vor Augen halten, daß wir in diesen Prozeß ein­
gestiegen sind mit einer synodalen Schwerpunkttagung
und daß sich die Synode sehr stark in die Pflicht genom­
men fühlen muß.

Auf der anderen Seite ist es die Bitte, die Sie ausgespro­
chen haben: das Gespräch mit den Schwestern und Brü­
dern in unseren Gemeinden, mit den Gruppen an dieser
Stelle zu suchen. Was es nicht geben darf, ist ein Ausein­
anderdriften der verschiedenen Verbindlichkeiten, diese
Frage aufzugreifen und sich zu eigen zu machen. Das zu
verhindern ist nicht einfach. Das wird auch nächstes Jahr,
wenn die KEK in Basel die Konvokation durchführt, eine
Rolle spielen. Wir werden es sehen.
Darauf also kommt es an: Höchstmögliche Verbindlichkeit
durch die Kirche, wie sie verfaßt ist und wie sie sich in ihren
Organen ernst zu nehmen hat und gleichzeitig keine - da
kann ich an einer Stelle aufgreifen, was wir heute morgen
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in Ihrer Bibelarbeit gesehen haben, Herr Generalsekretär -
klerikale Vereinnahmung, wie das gerade Vertreter von
Gruppen dann immer wieder befürchten. •
Das wird auch die Spannung sein, die ab heute mittag
beim ACK-Forum in Königstein zu spüren sein wird. Es ist
gut, daß die Synode sich den Aufruf in einer verbindlichen
Weise zu eigen gemacht hat. indem sie sagte: Das wollen
wir als Synode mit unserem Auftrag und der damit gege­
benen Verpflichtung und Selbstverpflichtung tun. Das
bedeutet aber jetzt für Sie alle, die Bitte von Herrn Renner
aufzunehmen und das Gespräch mit den Gruppen in den
Gemeinden weiter zu suchen.
Synodaler Ziegler: Zu vier Dingen möchte ich kurz etwas
sagen.
1. Der Hauptausschuß hat in seinem ersten Beschluß­
vorschlag davon gesprochen, daß da noch ein Papier
erarbeitet wird, welches dann für die zweite Phase des
Forums der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen ein­
gebracht wird, und Herr Prälat Schmoll hat darauf hinge­
wiesen, daß um der Vollständigkeit willen es schon sinn­
voll und notwendig wäre, daß von den anderen Ausschüs­
sen ebenfalls ein solches Papier eingebracht wird. Ich
kann im Moment nicht genau damit umgehen, weil ich
nicht weiß, ob dieses Papier hinsichtlich der Abfassung
begrenzt ist. Es war da von einer Seite nur die Rede. Des­
halb stelle ich die Anfrage, ob es nicht möglich wäre, daß
der Vorbereitungsausschuß, der uns mit dieser ausge­
zeichneten Vorlage bedacht hat, als Nachbearbeitungs­
ausschuß dieses gewünschte vierseitige Papier dann
zusammenstellen und erarbeiten könnte. Oder wird jetzt
erwartet, daß von den einzelnen Ausschüssen das zusam­
mengetragen wird? Dafür bräuchten wir dann freilich noch
einige Kriterien, was da hineingehört. Deshalb ist meine
Bitte, ob das dann nicht durch diese Vorbereitungskom­
mission übernommen werden könnte.
2. Wäre es vielleicht möglich, Herr Präsident - um sach­
lich darüber auch reden zu können -, daß der von Frau
Dr. Gilbert Ihnen vorgelegte Antrag durch das Büro abge­
zogen und uns ausgehändigt werden kann, damit wir über
ihn abstimmen können?

(Präsident Bayer: Das erfolgt!)

3. Ich bitte um eine kleine Korrektur:
Auf dem Beschlußvorschlag von seiten des Finanzaus­
schusses unter Position 4 heißt es in der zweiten Zeile:
,. ... wie die Landeskirchen ..." Wir sprechen ja nur von der
unsrigen. Deshalb sollte das „n" gestrichen werden.

4. In diesem Zusammenhang bitte ich um eine Rechts­
auskunft von seiten des Oberkirchenrats zu dem Antrag
von Herrn Hahn. Ist es satzungsgemäß möglich, daß etwa
die KZVK oder der Unterländer Kirchenfonds von sich aus
Anteilscheine hier zeichnen kann? Das weiß ich nicht, das
bitte ich zu klären, bevor wir darüber abstimmen.

Oberkirchenrat Ostmann: Die Frage von Herrn Ziegler
kann ich ganz kurz damit beantworten - und damit ist
auch schon eine Stellungnahme zu dem Vorschlag von
Herrn Hahn, zu einem Punkt wenigstens, abgegeben -:
Der Unterländer Kirchenfonds hat bereits mit Wissen der
Landessynode vor Jahren Anteile bei der EDCS gezeichnet.
Synodaler Dr. Gessner: Ich möchte auch noch etwas zu
dem Antrag von Herrn Stockmeier sagen, daß noch ein
weiteres Papier erarbeitet werden soll. Ich sehe in dem
Papier des Hauptausschusses keinen Beschlußvor-

schlag. Er hat nur eine Ausarbeitung in Aussicht gestellt,
die ja dann der Extrakt dessen. was im Hauptausschuß
besprochen wurde. sein kann. Beim Rechtsausschuß bil­
det der Extrakt dessen. was besprochen worden ist. den
Antrag. Das sind eineinhalb Seiten. Das ist mehr, als der
Hauptausschuß sich vorgenommen hat, als sein Ergebnis
der Beratungen darzustellen. Ich sehe deshalb nicht, was
Herr Stockmeier meint, daß die Ausschüsse dann über
diese Anträge hinaus noch erarbeiten sollen. Das ist mir
nicht ganz klar. Ich bitte da um Aufklärung.

Synodale Dr. Gilbert: Ich habe eben versucht. mit Herrn
Schmoll Verbindung darüber aufzunehmen; mit Herrn
Stockmeier habe ich noch nicht darüber gesprochen. Ich
würde dem gern folgen, was eben Herr Dr. Gessner als
Vorschlag gebracht hat, und zwar mit einer kleinen Ergän­
zung. Vielleicht könnte der jeweilige Berichterstatter dem
Extrakt - nämlich den vorliegenden Beschlußvorschlägen
- eine kurze, vielleicht in zwei, drei Sätzen gehaltene Vor­
gabe anfügen. Darin sollte enthalten sein. womit sich der
jeweilige Ausschuß beschäftigt hat also dem jeweiligen
Teilaspekt von „Leben aus Gerechtigkeit".
Dann wären doch diese Beschlußvorschläge in sich infor­
mativ genug. Ich meine, das müßte doch der Berichter­
statter jeweils leisten können. Ich darf Sie bitten: geben
Sie nicht zuviel Nacharbeit an die Projektgruppe.

(Zurufe)

Unsere Vorarbeit ist in die Mitte der Synode zurückgege­
ben, und dort sollte das Verfahren jetzt auch bleiben.

(Vereinzelt Beifall, Zurufe)

Oberkirchenrat. Baschang: Ich möchte auf einen kleinen
Punkt bei Ziffer 4 des Beschlußvorschlages des Finanz­
ausschusses aufmerksam machen. Da besteht eine Diffe­
renz zwischen dem Entwurfstext in der Mappe und dem
jetzt vorgelegten Beschlußtext. Im Entwurfstext empfiehlt
die Landessynode den Gemeindegliedern, Gemeinden
und Kirchenbezirken „nachdrücklich" ... - jetzt empfiehlt
sie nur noch. Es mag sein, daß es ein Versäumnis ist, das
Wort wegzunehmen, es mag sein, daß das bewußt so
gemacht ist.

(Zuruf: Bewußt, ja!)

Gut, die Reaktion ist für mich eindeutig.
Synodaler Manfred Wenz: Ich möchte noch einmal einige
Gedanken wiedergeben, die während der Beratungen im
Finanzausschuß geäußert wurden. Wir machen uns ja
immer wieder Gedanken, was denn angemessen sei, wie­
viel Prozent usw. Dabei gibt es eindeutige Anweisungen,
was helfen würde und was zumutbar wäre- einerseits wie
andererseits-, nämlich der Zehnte; den wir ja in Gottes
Wort an manchen Stellen finden. Er wird wohl nicht von
ungefähr so gesetzt gewesen sein, und wir sollten uns
überlegen, wie wir zu Geld kommen können, das dann
weitergegeben werden kann. Da hat uns Herr Gustrau auf
etwas aufmerksam gemacht, was vielleicht den wenigsten
so bewußt war. Wir sollten beachten, daß Personen für
sich bestimmen können, wieviel sie opfern und weiterge­
ben wollen, daß es aber sehr, sehr schwierig, wenn nicht
gar unmöglich ist, daß Personen für andere bestimmen,
was sie opfern oder weitergeben sollen. Das ist ja unsere
Situation im Finanzausschuß oder als Synode, wenn wir
darüber abstimmen, wieviel Prozent wir vom Gesamt­
haushalt abführen wollen. Wir leisten uns heute diese 2%
- oder etwas darüber - und stellen fest, daß es erst die
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Hälfte ist von dem, was einmal gewünscht wurde, oder nur
ein Viertel von dem, was Gott angesetzt hat, und erleben
ständig, daß es manchmal zu viel erscheint für die Arbeit
und die Dinge, die wir zu erledigen haben.
Es wird also meines Erachtens in Zukunft unmöglich sein,
daß wir auf diesem Weg wesentlich weiterkommen. Denn
es läßt sich jetzt mit ziemlicher Sicherheit schon sagen,
daß sich nicht mehr Gelder anhäufen werden, daß wir mit
weniger Mitgliedern zu rechnen haben, daß die Steuerein­
nahmen nicht unbedingt steigen werden und daß die Mit­
arbeiterzahl nicht so schnell absinken kann, wie die Mit­
gliederzahl und die zufließenden Gelder absinken. Ich
möchte das nur einmal aufzeigen, wie die Spannungen
sich da eben verstärken können und in welcher Spannung
wir da auch stehen, wenn wir scheinbar immer wieder nur
nach der Kirche schielen oder nach unserer Sicherheit. Es
nimmt mich selbst oft sehr mit, wenn wir erleben, wie Per­
sonenkreise darauf drängen oder auch per Antrag uns
klarmachen, wie schlimm das wieder gewesen sei - was
es ja auch ist, wenn man an den einzelnen denkt -, daß wir
wieder nicht alle Kandidaten aufnehmen konnten, alle, die
da draußen stehen und herein wollen als Mitarbeiter in
unsere Arbeit. Und im nächsten Antrag - wenn man
umblättert - wird dann angefordert bzw. einem ans Herz
gelegt, daß man doch mehr von dem abgeben sollte. von
dem wir gerade diese Leute bezahlen sollten, die wir fast
nicht einstellen konnten. Ich weiß nicht, ob das immer
allen so bewußt ist, was da von uns im Finanzausschuß
verlangt wird. Wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft­
die wundersame Vermehrung des Geldes. Das ist unser
Hauptproblem.

(Heiterkeit)

Aber wie es nun einmal so ist in so einer Debatte oder in so
einem Gespräch, es kommen dann immer doch auch
Dinge, bei denen man vielleicht weiterbohren könnte oder
wo mar weiterdenken sollte. Eines unserer Finanzaus­
schußmitglieder hat erwähnt - und ich glaube, das ist ja
fast in allen Gemeinden draußen so -, daß rund 20% der
Gemeindemitglieder 100% der Spenden erbringen, und
die anderen 80% kommen ja eigentlich auch nicht in die
Kirche, bringen keine Kollekte und keine Opfer. Also rund
20% der Gemeindemitglieder bringen das, was sonst
außerhalb dessen läuft, was man in die Kirche geben muß.
Wir sollten diese Tagung hier eigentlich auch einmal zum
Anlaß nehmen, darüber nachzudenken, wie wir draußen in
den Gemeinden aktiver werden können, was wir versäu­
men oder was für: ein Bild wir da draußen abgeben, daß
diese 80% sich überhaupt nicht darum kümmern, was da
eigentlich läuft und was sie tun könnten bzw. was nötig
wäre. Ich denke, das liegt doch an uns und nicht an den
80%, denn wir sind ja dafür verantwortlich, daß da ein biß­
chen mehr von hier nach dort transformiert wird. Daß das
mit den 10% beispielsweise klappt, das weiß ich von mei­
nen Reisen ins Ausland - in Mennonitenkolonien usw.-;
da ist das nun einmal so Usus, die denken sich überhaupt
nichts dabei, 10% von ihrem Einkommen abzugeben. Gut,
sie bezahlen keine Kirchensteuern. Das könnten wir dann
hier noch mit einberechnen. Aber es passiert ihnen in ihren
persönlichen Haushalten nichts, wenn 10% fehlen, und es
ist unglaublich, was man mit 10% vom Gesamteinkom­
men alles durchziehen und veranstalten kann, ob das jetzt
Gemeindeleben oder auch die Arbeit bei den Nachbarn -
dort sind es die Indianer - ist. Ich denke, wir sollten uns da
ein bißchen mehr Gedanken machen. Wir schielen auf den
Unterländer Kirchenfonds und was weiß ich, worauf wir

sonst noch schielen. Das sind alles Dinge, die nur
begrenzt etwas hergeben. Die echten Reserven liegen bei
den einzelnen Kirchenmitgliedern, die draußen in den
Gemeinden leben. Dort müßten wir einmal drankommen;
wenn da nur jeder 1% - stellen Sie sich das einmal vor,
jeder gäbe 1% - stiften würde, das gäbe große, große
Summen, wenn nicht gar Riesensummen im Vergleich zu
jetzt. '

Synodaler Ploigt: Ich danke Ihnen für Ihre scharfen Augen,
Herr Baschang. Mir ist das entgangen. Ich bin zwar nicht
der Berichterstatter, ich erinnere mich aus dem Finanz­
ausschuß aber nicht, daß wir dieses Wort „nachdrücklich"
gestrichen oder weggelassen haben.

(Zurufe: Doch!)

Falls ich mich darin täusche, so erhebe ich es zum Antrag,
daß das Wort wieder aufgenommen wird.

Synodaler Ehemann, Berichterstatter: In der Hektik des
Niederschreibens ist offenbar dieses angemahnte Wort
herausgefallen.

Präsident Bayer: Dann können wir es einfügen. Damit ist
der Antrag von Herrn Ploigt erledigt.

Synodaler Steyer: Ich habe mit einem Beschlußvorschlag
des Rechtsausschusses meine Probleme, und zwar mit
der Nummer 2. Ich wollte gerne dazu eine Frage stellen.
Ob sie öffentlich sinnvoll gestellt ist ... nun gut, ich stelle
sie. Ist bekannt, inwieweit in islamischen Ländern der
christliche Religionsunterricht an öffentlichen Schulen
gesichert bzw. geduldet ist? Mehr wollte ich gar nicht fra­
gen. Nur dieses eine.

Präsident Bayer: Gut, ist angekommen.

Synodaler Rieder: Ich wollte zum Votum von Frau Dr. Gilbert
kurz etwas sagen. Ich meine, daß eine prozentuale Vor­
gabe für den Einzelplan 3 unseres Haushaltes in die von
uns erhoffte Prioritätenliste gehört und nicht vorab festge­
legt werden kann.

Synodale Altner: Für mich ist nicht die wundersame Geld­
vermehrung das Problem, sondern daß wir eigentlich viel
zu wenig Vertrauen haben, und daß wir viel zu sehr darauf
aus sind, uns rundum abzusichern, und daß wir noch zu
wenig danach fragen und suchen, wie wir die Prioritäten
setzen. Ich denke, es könnte uns auch neues Geld zuflie­
ßen, weil Gott das so will und weil er den Geber seligpreist
und nicht den, der sich ständig Sorgen macht um sein
Geld. Es könnte uns Geld zufließen, nämlich vonseiten der
Menschen, die darüber froh und beglückt sind, wenn Kir­
che ein Zeichen setzt durch Geben und nicht durch ständi­
ges Zögern und Zaudern und Geizig-sein.

(Beifall)

Dekan Stockmeier: Weil ich mich vorhin vielleicht ver­
kürzt und dadurch mißverständlich ausgedrückt habe,
bitte ich noch einmal präzise sagen zu dürfen, was vorhin
mein Anliegen war. Dazu möchte ich noch einmal aus der
Übersicht des Planungsstandes für das Forum der ACK
Ziffer 6 - Eingaben - zitieren, damit klar wird, worum es
eigentlich da ging. Es heißt hier in dem vorgelegten Papier:

Weil das Forum die Erkenntnisse und Einsichten, die in den Kirchen,
aber auch in vielen während des Jahres stattfindenden regionalen
Versammlungen in derArbeit der Gruppen erwachsen sind, berück­
sichtigen und aufnehmen so//, ist die Möglichkeit von Eingaben
geschaffen worden, undzwar sowohl bereits vorder ersten Zusam-
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menkunft des Forums als auch nach dieser währendderEntwürfe für
eine Erklärung. Sie sind auf eine Textseite begrenzt und sollen
jeweils bestimmte Punkte von einem der drei Themen, möglicher­
weise eine Erläuterung dazu enthalten. Längere Texte können nicht
berücksichtigt werden.

Mein Vorschlag zielte nur darauf. daß wir diese Möglich­
keit nutzen. Am liebsten würde ich natürlich an das Forum
die ganze Mappe schicken. aber das ist doch nicht mög­
lich. Deshalb wäre nur zu klären, ob etwa ein kleiner
Redaktionsausschuß im Anschluß an die Beschlüsse, die
gefaßt worden sind. das noch einmal zusammenfaßt und
weiterführt und Sie darauf vertrauen, daß das also auch
dem Stand der Verhandlungen dann entspricht. oder ob
Sie darüber noch eine gesonderte Beschlußfassung für
morgen wünschen. Das müssen Sie klären, und dann
kann die Arbeit getan werden - vielleicht auch noch im
Lauf des heutigen Abends. Der Speisesaal läßt sich ja
auch zu stiller Arbeit nutzen.

Oberkirchenrat Dr. Fischer: Verehrte Synodale, in der
Diskussion im Finanzausschuß hat die Frage einer prozen­
tualen, wie auch immer gearteten Bindung eine wesentli­
che Rolle gespielt und einen guten Teil eingenommen. Ich
will das nicht wiederholen. Die Schwierigkeit, in der wir
uns befinden, ist, daß wir natürlich eine automatisch vor­
gegebene Verpflichtung gegenüber den derzeit beschäf­
tigten Mitarbeitern haben. Die Hauptschwierigkeit besteht
darin, wie ernst die Verpflichtungen genommen werden.
die sonst an uns durch Dritte gestellt werden und wie ernst
wir sie nehmen dürfen - vor dem Hintergrund der Ver­
pflichtung gegenüber denjenigen, die darauf vertrauen,
daß wir mit der einmaligen Zusage vernünftig umgehen -
einerseits. Andererseits zeigt die Praxis der Haushalts­
plangestaltung, daß Vorläufe erforderlich sind, die jetzt für
das Jahr-1990 beginnen. Die Bindung an das Kirchensteu­
ernettoaufkommen hat zur Folge, daß beim Rückgang des
Kirchensteueraufkommens. womit wir ja 1990 rechnen
müssen, automatisch natürlich auch der prozentuale
Anteil bei denjenigen Positionen zurückgeht, deren Dota­
tion, deren Zuwendung von der Höhe des Kirchensteuer­
aufkommens abhängt. Insofern gibt es zwei unterschiedli­
che Verpflichtungen: den einen gegenüber, bei denen wir
durch Tarifverträge gebunden sind, auf die wir kaum Ein­
fluß haben; den anderen gegenüber, wo wir die Höhe der
Zuweisungen vom Kirchensteueraufkommen abhängig
machen.
Wie kann man einem solchen Dilemma begegnen? Man
kann es nur, indem man rechtzeitig dort spart, wo es mög­
lich ist, das heißt, nicht bei eingegangenen Rechtsver­
pflichtungen, wenn man nicht wort- oder vertragsbrüchig
werden will. Aber es geht bei der großen Dispositions­
masse eines solchen Haushalts mit über 400 Millionen
DM, indem man rechtzeitig verzichtet, das heißt, man
kann Bindungen eingehen, wenn man andere löst oder gar
nicht erst eingeht: Das bedeutet, daß wir beispielsweise
darüber nachdenken sollten, ob wir nicht bestimmte
Personalstellen entweder gar nicht erst errichten und
damit langfristige Verpflichtungen eingehen, oder - wenn
das möglich ist - diese Stellen nicht wieder besetzen. Die
Summe, die Frau Dr. Gilbert genannt hat (80.000 DM -
das wären 1% pro Haushaltsjahr oder 2% pro Periode)
würde in etwa bedeuten, eine Pfarrstelle oder beispiels­
weise zwei Hausmeisterstellen nicht zu besetzen und
dafür selbst Arbeit mitzuübernehmen. Es gibt Möglichkei­
ten, sich zu binden, wenn man andere Bindungen fallen
läßt, und darüber müssen Sie entscheiden.

7

Oberkirchenrat Dr. Walther: Herr Steyer, ich wollte Ihre
Frage doch so nun nicht einfach stehenlassen und sie auf­
nehmen. Es ist uns allen ja schmerzlich bewußt. daß in
islamischen Ländern christlicher Religionsunterricht so
gut wie nicht möglich ist, um es einmal etwas pauschal
auszudrücken. Das entbindet uns natürlich nicht der Auf­
gaben. die wir im Blick auf Erziehung und Bildung muslimi­
scher Kinder bei uns haben, und ich freue mich darüber,
daß dieses Problem auch in dem Vorbereitungspapier für
den Rechtsausschuß angesprochen wurde. Wir haben in
Baden-Württemberg schon sehr viele Gespräche mit dem
zuständigen Ministerium geführt. wie diesem berechtigten
Anliegen islamischer Eltern im Blick auf die Erziehung ihrer
Kinder Rechnung getragen werden kann. Alle Bemühun­
gen sind bisher praktisch an einem Punkt gescheitert, daß
wir keinen Ansprechpartner haben, der voll verantwortlich
auch in Anspruch genommen werden kann für die Beauf­
sichtigung eines islamischen Religionsunterrichts. daß wir
keine Lehrpläne und keine Lehrerqualifikationen haben,
auf die wir dann auch diesen Unterricht gründen könnten.
Ein weiteres Problem war immer die Frage nach der Ver­
fassungskonformität dieses Unterrichts, aber auch die
Frage des Status der christlichen Gemeinschaftsschulen
ist anzusprechen. Zur Zeit ist ein Modell In der Diskussion,
das mir jedenfalls diskussionswürdig erscheint, ob nicht -
jedenfalls in Baden-Württemberg- ein Ethikunterricht ein­
gerichtet werden könnte, der ganz speziell für muslimi­
sche Kinder angeboten werden würde. Denn der allge­
meine Ethikunterricht kommt den Wünschen und dem
Begehren islamischer Eltern nicht unbedingt entgegen,
und Sie wissen ja auch um die Probleme, die es mit sich
bringt, wenn islamische Kinder am evangelischen oder
katholischen Religionsunterricht teilnehmen. In dieser
Richtung scheint mir also eine mögliche Lösung zu liegen.
Ich sage das aber in aller Zurückhaltung.

Synodaler Klauß: Gerade im Anschluß an das, was Herr
Walther eben gesagt hat, möchte ich darauf hinweisen.
daß auch ich es als ganz deutlichen Bruch empfunden
habe, daß in dem Bericht, der da gegeben worden ist, auf
der einen Seite mitgeteilt wurde. daß Christen in der Türkei
verhaftet wurden, und dann - wenige Sätze später - soll
sich die Kirche darum bemühen. den Kranunterricht in
geeigneten Räumen durchzuführen. Zwischen Tolerieren
und Bemühen ist - glaube ich - ein großer Schritt. Die
betreffenden Christen, die hier bei uns leben, werden
wenig Verständnis dafür haben, daß sich ihre Kirche, die
Kirche, zu der sie gehören. hier auch noch um diesen Reli­
gionsunterricht bemühen soll.
Zu dem. was Herr Wenz gesagt hat, möchte ich fragen, ob
der Finanzreferent nicht jetzt eine Möglichkeit sähe, ange­
sichts der vermehrten Aufgaben, die auf die Kirche
zukommen. sich darum zu bemühen, in der gesamten
Bundesrepublik den Satz von 5% für die Gelder, die den
Kirchen als Spenden zufließen. zu erhöhen, also eine Ver­
änderung zu erzielen. Denn das, was die Kirchen mehr
bekommen könnten, wäre sicherlich wesentlich mehr als
das, was der Staat an Steuern verlieren würde. Da müßte
es doch möglich sein, ein Einkommen zu finden, daß die­
ser Satz von 5%, der für viele ärgerlich ist, gerade für gut
verdienende Leute erhöht werden könnte.
Oberkirchenrat Dr. Dr. Stein: Ich möchte aus den Bera­
tungen im Rechtsausschuß zu Nummer 2 des Beschluß­
vorschlages kurz Stellung nehmen. Wenn Sie den
Beschlußvorschlag mit dem ursprünglichen Text in dem
Heft der Projektgruppe vergleichen, wird Ihnen schon klar
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werden, daß wir in einer sehr zurückhaltenden Form uns
darauf beschränkt haben, der staatlichen Schulbehörde
ein „Prüfen" nahezulegen. Wir haben dabei noch einge­
fügt, dieses „Prüfen" solle sich nach unseren Vorstellun­
gen auch mit den Rahmenerklärungen der evangelischen
Kirche in Deutschland beschäftigen. Was aber das Grund­
problem angeht, so darf ich vielleicht an § 68 unserer
Grundordnung erinnern. Dieser spricht die Missionsver­
pflichtung unserer Kirche aus und sagt am Schluß in
Absatz 5, unsere Kirche sei „offen für das Gespräch mit
den Anhängern anderer Religionen". Damit ist gerade
auch als Gegenüber für unsere Missionsaufgabe der mün­
dige und der wohlunterrichtete Mitmensch aus anderen
religiösen Kulturkreisen vorausgesetzt. Wenn Gott uns
den Auftrag zur Mission gibt, dann erwartet er nicht, daß
wir christliche Erkenntnisse den Nichtchristen überstülpen
oder uns die Missionsarbeit dadurch erleichtern, daß wir
die Eigenunterrichtung anderer Religionen weniger ernst
nehmen als der Staat in seinem Neutralitätsprinzip die
Gleichberechtigung der Religionsgemeinschaften. Die
Toleranz des Staates sollte für unsere christlichen Glau­
bensgespräche eine Atmosphäre der Freiheit und Offen­
heit ermöglichen; dann können auch die Glaubensge­
spräche so stattfinden, wie das der von Gott geschaffenen
Beziehung der Gerechtigkeit der Menschen untereinander
auf dieser Erde entspricht.

Synodaler Dr. Schneider: Leben aus Gerechtigkeit - ich
freue mich, daß inzwischen deutlich geworden ist, daß es
hier nicht nur um haushaltstechnische Probleme geht,
sondern um Grundsatzfragen unseres Lebens. Ich finde,
daß die Frage der Religionsfreiheit noch viel stärker von
uns Christen als wichtigste Frage im Rahmen der Men­
schenrechte hervorgehoben werden muß. Das wurde
auch in den Beratungen des Rechtsausschusses von
Herrn Pfarrer Voss sehr deutlich gemacht, daß dies ein
Prozeß ist, der sich in den letzten Jahren überhaupt erst
langsam, aber nun doch stark bemerkbar machte. Man
merkt insgesamt, daß die Frage der Religionsfreiheit einen
ganz hohen Stellenwert im Rahmen der gesamten Men­
schenrechtsproblematik bekommt, wenn-wir uns da ent­
sprechend engagieren.

Diese Frage der Religionsfreiheit ist für uns auch deshalb
so brennend wichtig, weil wir dankbar sagen dürfen, daß
wir die Möglichkeit haben, in unserem Land das Evange­
lium frei zu verkündigen und daß uns niemand daran hin­
dert. Um so mehr sind wir verpflichtet, dafür zu sorgen,
daß dies auch in anderen Bereichen dieser Welt möglich
sein wird, wobei die Religionsfreiheit für uns Christen nicht
eine Frage der bloßen Toleranz ist, sondern eine der
Grundvoraussetzungen für unseren Missionsauftrag.

Dazu gehört nun auch die Frage, wie wir mit den Angehöri­
gen anderer Religionsgemeinschaften in unserem Land
umgehen. Ich halte es für keinen Widerspruch, wenn
gesagt wird, auf der einen Seite werden in derTürkei Leute
verhaftet, die christliche Mission betreiben, und wir wollen
nun hier noch islamischen Religionsunterricht ermögli­
chen. Ich glaube, daß das schon irgendwie zusammenge­
hört, wobei man genau hinhören muß. Es geht hier um
einen geregelten Koranunterricht. Das würde bedeuten,
daß vielleicht der Koranunterricht aus dem Bereich, in dem
er jetzt stattfindet - auch zum Teil bei radikalen religiösen
Gruppen -, herausfinden könnte. Wie das aber möglich
ist, das ist jetzt. im Augenblick noch nicht abzusehen. Hier
sollte man wirklich prüfen, und das war auch der Sinn die­
ser Empfehlung des Rechtsausschusses.

Synodaler Renner: Ich nehme die Voten als Appell ernst,
sich mit der Religionsfreiheit in islamischen Ländern -
auch im KSZE-Bereich - auseinanderzusetzen. Ich nehme
es auch ernst als Appell. sich mit dem Missionsverständ­
nis wieder zu beschäftigen, über das wir vielleicht lange
nicht mehr in einer großen Breite und Tiefe gesprochen
haben. Aber ich möchte doch sagen, daß einige Argu­
mente mir persönlich sehr unerträglich erscheinen. Ich
kann doch nicht die hiesigen muslimischen Gäste oder
Mitbürger für das verantwortlich machen, was woanders
geschieht. Wo kommen wir hin, wenn wir das nun wirklich
ernst meinen würden.

Gerade, wenn wir als Christen wissen, daß der Mensch
nicht allein vom Brot und Fernsehen lebt, sondern daß zur
Identitätsfindung die Eingliederung in die eigene religiöse
Tradition wichtig ist, dann muß ich den muslimischen Kin­
dern diese Möglichkeit geben. Wer die Familien zum Teil
kennt, weiß, welche Spannungen da zwischen Eltern und
Kindern auftreten und daß die Kinder oft überhaupt nicht
mehr wissen, wo sie hingehören.

Vielleicht noch als letztes: Das ist ja nicht einfach so im
freien Fall im Rechtsausschuß jetzt entstanden, sondern
das hat ja ein langes und - soweit ich es beurteilen kann -
wohlüberlegtes Nachdenken im Bereich der EKD zur Vor­
aussetzung.

Oberkirchenrat Dr. Walther: Herr Renner, erlauben Sie
mir noch einen Nachsatz zu bringen. Eingliederung musli­
mischer Kinder in unsere Gesellschaft ist ein Prozeß, der
über eine Generation hinausgeht. Aber das, was Sie inten­
dieren, das sehe ich ganz genauso wie Sie. Diese Kinder
haben aus unserer Sicht - gerade auch unter dem Stich­
wort „Religionsfreiheit" - einen Anspruch darauf, im Rah­
men unserer Gesellschaft auch eine religiöse Unterwei­
sung zu bekommen, die freilich auf der Grundlage unserer
Verfassung und unseres Grundgesetzes zu geschehen
hat. Was hier im Augenblick in dem frei erteilten Koranun­
terricht geschieht, das kann und darf uns nicht gefallen,
und deshalb - wie gesagt - die Bemühungen, diesen isla­
mischen Kindern in unseren Schulen - möglicherweise
unter dem Oberbegriff „Ersatzfach Ethik" - einen Unter­
richt anbieten zu können, der dann auch unter der staatli­
chen Schulaufsicht stehen würde.

Darf ich zum Stichwort „Religionsfreiheit im Rahmen der
Menschenrechtsproblematik" noch einen Satz anfügen?
Sie wissen, ich bin Vorsitzender der Deutschen Sektion
von „Glaube in der 2. Welt", und ich möchte hier einfach
einmal in aller Schlichtheit und Bescheidenheit den Dank
abstatten an Herrn Pfarrer Voss und seine elf Mitarbeiter in
Zürich für das, was ari Informationen zu uns kommt, und
nicht nur zu uns, sondern zu vielen staatlichen Institutio­
nen, wie zum Beispiel dem Bundestag, von der KSZE in
Wien ganz zu schweigen. Ich glaube, wir haben Grund und
Anlaß, für diese so überaus wichtige Arbeit, in die ich jetzt
guten Einblick habe, einfach einmal ein Dankeschön zu
sagen.

(Beifall)

Synodaler Harr, Berichterstatter: Nach den Beiträgen
von Herrn Oberkirchenrat Dr. Walther und Herrn Ober­
kirchenrat Dr. Dr. Stein möchte ich mich kurz fassen:

1. Herr Klauß, Sie sind nach dem Text im Materialheft
und nicht nach unserer Beschlußvorlage gegangen.

2. In der Beschlußvorlage sprechen wir nur von„prüfen".
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3. Herr Steyer, ich schätze Sie, aber ich bin nicht mit
Ihnen einig.

(Heiterkeit)

Wenn wir als Christen - wie ich es im Bericht gemacht •
habe - von „Zeugnishaft" - „Vorbildhaft" sprechen,
können wir nicht von Nichtchristen und ihren Staaten
Dinge erwarten oder gar verlangen, die wir an uns
stellen müssen. um unsere eigene Glaubenseinstel­
lung und unsere Wahrheit uns selber gegenüber zu
finden. Das geht nicht, und aufrechnen auf diesem
Gebiet, das ist nach meiner Meinung unchristlich und
unmöglich.

(Vereinzelt Beifall)

Synodaler Manfred Wenz: Frau Altner, ich muß Ihnen
doch noch einmal kurz antworten, und zwar zu den Ein­
sparungsmöglichkeiten und den Ängsten und dem Ver­
trauen, das wir haben sollen.

Ich habe in den letzten 18 Jahren da eigene Erfahrungen
gesammelt, wenn man eine Sache durchzieht auf das
Prinzip Hoffnung hin, das auf den Geldbeutel drückt. Ich
bin davongekommen, kann ich jetzt sagen, aber das sah
letztes Jahr noch nicht so aus, und auf Grund dieser Erfah­
rungen - es ging da um eine gute Sache - würde ich ein
erbitterter Gegner von Maßnahmen sein, die in dieser Kir­
che an Einsparungen und so weiter beschlossen werden,
wenn sie nicht abgesichert sind. Ich möchte Ihnen nur ein­
mal bewußt machen, daß es ja für uns vom Finanzaus­
schuß eine schöne Sache wäre, wenn wir ins Plenum
kämen und sagen könnten. wlr haben jetzt im Finanzaus­
schuß beschlossen, daß wir 5% oder gar 10% an die
Mitchristen draußen weitergeben. Wir wären die Größten,
und wir kämen bestimmt auch in den Medien sehr gut
weg. Wir müßten natürlich nur zugleich die Bitte an Sie
richten, uns dabei behilflich zu sein, diese Gelder durch
Einsparungen wieder hereinzuholen. Wir haben es eben
noch nicht geschafft, aus 1,00 DM1,50 DM oder 2,00 DM
zu machen. Ich möchte einmal kurz auflisten, was für
Möglichkeiten wir hätten, Einsparungen vorzunehmen:
Wir könnten Tagungshäuser verkaufen. Wir sollten dann
keine Neubauten mehr genehmigen, auch nicht in neu ent­
stehenden Gemeinden. Wir könnten die Unterhaltung der
bestehenden Gebäude reduzieren oder ganz aufgeben.
Wir könnten die Kürzung der Gehälter vorschlagen. Wir
könnten Mitarbeiter entlassen, wenn das rechtlich mög­
lich wäre. Wir könnten dazu übergehen, keine neuen Mit­
arbeiter mehr einzustellen, und wir könnten - wenn das
rechtlich irgendwie regelbar wäre - unser Grund- und
Immobilienvermögen verkaufen. Ich möchte dabei aber
daran erinnern, daß das nur einmal möglich wäre.

Das sind - soweit ich informiert bin - die Möglichkeiten,
die wir hätten, Geld locker zu machen oder Geld zu spa­
ren. Vielleicht weiß noch jemand eine oder zwei Möglich­
keiten; aber egal, welche wir da auch nehmen, wir stoßen
immer auf scheinbar unüberwindliche Hindernisse. Das

. möchte ich Ihnen einfach einmal zu bedenken geben,
damit wir uns hier ein wenig dran halten, daß wir nur Vor­
schläge machen, die auch wenigstens die Chance einer
Verwirklichung haben, oder - wenn wir Vorschläge
machen - daß wir diese dann auch gleich mit dem Hinweis
absichern, wie wir sie verwirklichen könnten. Das wäre
mein Anliegen.

Synodaler Ziegler: Im Augenblick werden die Beschluß­
vorschläge - die ergänzenden - ausgeteilt. Ich möchte zu
dem Zusatzantrag des Synodalen Hahn - Antrag Num-

mer 2-noch etwas sagen. Ich habe dabei noch sehr deut­
lich ihr Votum, Frau Altner, im Ohr und kann Ihnen versl­
chern, daß wir heute morgen im Finanzausschuß den
größten Teil unserer Zeit darauf verwandt haben. uns
bewußt zu machen. was es heißt. zu teilen und daß Teilen
Opfer verlangt und Opfer im Unterschied zu Almosen auch
immer weh tun müssen.

In dem Antrag von Herrn Hahn wird eine Erhöhung um
80.000 DM auf 100.000 DM vorgeschlagen. Das ist ein
Vorschlag, der zweifelsfrei in das derzeitige Haushaltsge­
füge eingreift. Im Finanzausschuß konnten wir darüber
nicht diskutieren, und insofern kann der Finanzausschuß
jetzt auch keinen Vorschlag unterbreiten, aus welchen
Rücklagen oder aus welchem Topf dieses Geld genom­
men werden kann. Deshalb möchte ich folgende Alterna­
tive vorschlagen: Entweder Beratung im Finanzausschuß
auf der Herbstsynode - das wäre eine Möglichkeit -, oder
diese Erhöhung wird gegebenenfalls in einen Nachtrag
aufgenommen, oder aber erst bei den Haushaltsberatun­
gen für 1990/91 beraten. Jetzt aus dem Stand heraus den
Betrag irgendwo unterzubringen. dafür sehe ich keine
Möglichkeit.

Synodaler Dittes: Ich möchte zu Punkt 2 des Beschluß­
vorschlages des Hauptausschusses einen weiteren
Ergänzungsantrag einbringen, und zwar hinter „Proto­
kollauszüge" soll eingefügt werden:

... und Vorbereitungsmappe zum Thema „Leben aus
Gerechtigkeit, Gottes Handeln - menschliches Tun" ...

Zweitens möchte ich einen neuen Punkt 3 als Beschluß­
vorschlag einbringen:
Ebenfalls wird die synodale Vorbereitungsmappe zum
Schwerpunktthema als Stellungnahme und Beitrag für
das Konzil „Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der
Schöpfung" dem ÖRK-Vorbereitungsausschu zugeleitet.

Als Ziffer 4 soll folgender Antrag eingefügt werden:

Die Beauftragten der badischen Landeskirche für Oku­
mene und Mission werden gebeten, die Stellungnahmen
und Arbeitsergebnisse der Synode bei ihrerArbeit als ver­
bindliche Leitlinien zu beachten.

Herr Dilschneider: Herr Präsident, meine Damen und
Herren, es ist nicht meine Sache, zu den Einzelanträgen zu,
sprechen, sondern ich möchte einfach noch einmal etwas
sagen, worauf ich auch im Finanzausschuß schon hinge­
wiesen hatte. Ich hatte ja Gelegenheit dort zu sprechen.
Einmal möchte ich Ihnen allen sehr herzlich die Grüße vom
Vorsitzenden des Vorstandes der Ökumenischen Ent­
wicklungsgenossenschaft und vom Generalsekretär aus
Holland überbringen. Sie haben mich gebeten, diese
Grüße Ihnen hier zu übermitteln, insbesondere auch im
Bewußtsein, daß die badische Landeskirche die erste
Gliedkirche innerhalb der EKD war, die sich bereits 1982
zu einer Mitgliedschaft bei der EDCS entschlossen hat
und auch die Kirchengemeinden dazu aufgerufen hat. Mit
dieser Entscheidung wurde damals ein unüberhörbares
Signal gegeben, und diesem Signal sind ja glücklicher­
weise sieben weitere Gliedkirchen gefolgt. Ich möchte für
diese mutige Bereitschaft hier einen herzlichen Dank
sagen, diese Bereitschaft, die ja zu einer Zeit passiert ist,
wo dieses ergänzende Instrument der ökumenischen Ent­
wicklungsförderung ja keineswegs sehr bekannt und auch
sehr beliebt war und überhaupt nicht in die kirchliche
Landschaft der EKD hineingepaßt hat. Aber ich möchte



84 Dritte Sitzung

.1

auch als Mitglied des Direktoriums Ihnen hierfür einen
herzlichen Dank sagen.

Die Tatsache, daß in Vorbereitung und Durchführung die­
ser Schwerpunkttagung im Finanzausschuß die EDCS als
ein Beispiel im Prozeß des ökumenischen Miteinandertei-
lens zur Diskussion gestellt worden ist, weist auch darauf
hin, daß die badische Landeskirche und ihre Synode nach
wie vor bereit sind, sich den Anfragen und auch den
Herausforderungen dieses - ja, man kann es nennen: -
Lernortes einer ökumenischen Ökonomie, wie sie mit
EDCS gegeben ist, zu stellen. Dieses Stichwort.„EDCS als
Lernort einer ökumenischen Ökonomie" stammt von Prä­
sident Dr. Held, dem Vorsitzenden des Zentralausschus­
ses des Ökumenischen Rates der Kirchen. Dieser Lernort
lädt die Kirche, ihre Gemeinden und ihre einzelnen Mit­
glieder natürlich zu einem weiteren finanziellen Engage­
ment ein. Das muß ich nicht extra betonen. Aber ich
möchte insbesondere unterstreichen, daß uns das kritische,
das sachkundige und das loyale Engagement und die
Begleitung der EDCS, insbesondere aufgrund der Richt­
linien des Miteinanderteilens, welche auf der Konferenz in
Escorial im letzten Jahr entstanden sind, wichtig sind.

Auch wir haben oft mehr Fragen als Antworten auf diesen
oftmals unbegangenen Wegen. Ich bitte Sie deshalb herz­
lich auch in Zukunft um diese Begleitung und bedanke
mich für alle bisher erfahrenen solidarischen Bemühungen.
Das ernsthafte und von Betroffenheit gekennzeichnete
Gespräch während dieser Tagung, an der ich dankend
teilnehmen konnte, ist für mich ein sichtbares Zeichen
dieser Haltung.

(Beifall)

Synodaler Steyer: Es ist jetzt natürlich sehr spät, nach
dem, was Frau Altner vorher gesagt hat, dazu noch etwas
sagen zu sollen oder sagen zu wollen. Auf der anderen
Seite aber, glaube ich, hat unser Berichterstatter sehr
deutlich zum Ausdruck gebracht, daß ein großer Unter­
schied besteht zwischen einem persönlichen Sparen und
einem institutionellen Sparen. Oder ich könnte auch
sagen: zwischen einem Zaudern oder Geizig-sein - um
Ihre Begriffe aufzunehmen - von jemandem, der nur für
seine Angehörigen zu sorgen hat, und einer Institution,
die, wie Sie - denke ich - wissen, mehr als 80% allen Gel­
des für tariflich festgelegte Löhne aufzuwenden hat. Ich
denke, wir sollten gerade auch als Landessynode bei
möglichst vielen Gelegenheiten deutlich machen, daß wir
ein verläßlicher Arbeitgeber sind und bleiben wollen und
infolgedessen auch als Institution dadurch glaubwürdig
bleiben, daß wir nicht bei jeder zweiten oder dritten Ple­
nartagung wieder mit einem Antrag aus der eigenen Mitte
kommen, der zum wiederholten Male versucht, etwas in
die Wege zu leiten, wo bereits mehrfach dargelegt worden
ist, daß es aus rechtlichen Gründen nicht geht.

Wir haben zwar ein Notlagengesetz verabschiedet, es ist
mir aber sehr die Frage, ob die Dinge, die mit dem Geld
zusammenhängen, die heute besprochen. worden sind,
bereits im Zusammenhang mit diesem Notlagengesetz
überhaupt diskutiert werden können oder dürfen. Meiner
Meinung nach müßte eben auch einmal zur Kenntnis
genommen werden, daß bestimmte eingegangene Ver­
pflichtungen nicht einfach deswegen zurückgenommen
werden können, weil wir inzwischen denken, es sei auch
wichtig, finanzielle Unterstützung aus der Hand zu geben
- in Richtung „ferne Brüder und Schwestern". Jedenfalls
fällt es mir ganz furchtbar schwer - persönlich furchtbar

schwer -, Worte wie „eine geizige Institution zu sein" über­
haupt zu ertragen, weil ich nämlich auch in der Spannung
stehe, wie viele Mitglieder des Finanzausschusses mit mir,
daß wir auf der einen Seite gerne weitergeben möchten,
dies auf der anderen Seite aber deswegen nicht können,
weil die weitaus größte Menge des eingenommenen Gel­
des bereits durch frühere Beschlüsse dieser Synode fest­
gelegt sind.

Synodaler Beile: Ich komme noch einmal auf das Problem
„Toleranz oder Intoleranz in islamischen Ländern und hier"
zurück. Bei jedem Vortrag über den Islam, den ich hielt,
kam hinterher dieselbe Frage - nicht in dieser vornehmen
kurzen Form, sondern oft sehr massiv, etwa in dem Sinn:
„Wenn die so sind, warum sollten wir eigentlich ...?" Es ist
schon darauf hingewiesen worden - von Herrn Harr,
glaube ich -, daß das niemals unser Vorbild sein kann und
daß wir so nicht handeln dürften. - Aber man muß auch
sagen: Der islam lebt tatsächlich in der Gegenwart in der
Regel nicht seinen eigenen Grundlagen entsprechend!
Aber es gab Zeiten, in denen der Islam tolerant war, und es
gab Zeiten, in denen das Christentum seinen eigenen .
Grundlagen auch nicht entsprechend lebte, die auch noch
nicht so lange her sind; das müßten wir eigentlich wissen.

Tolerieren oder Mühen ist natürlich ein Unterschied, und
ich meine, uns steht das Mühen sogar besser an, denn
dem Fremdling, der zum Teil sogar schon unser Mitbürger
geworden ist, zu seinem Recht zu verhelfen, hat seine
Grundlage in den Schriften des Alten und des Neuen
Testamentes.

Es gibt in Nordrhein-Westfalen bereits ausgearbeitete
Lehrpläne - seit Anfang vorigen Jahres.
Ich möchte noch das Bekenntnis eines deutschen Mos­
lems zitieren, mit dem ich auf einer Konferenz zusammen­
gekommen bin. Dieser junge Mann sagte, den wahren
Islam, den könne man natürlich nicht in arabischen Län­
dern etwa· leben, sondern den könne man nur hier in
Europa und besonders hier in Deutschland leben. Das hat
mich berührt und bewegt. Wenn er das vielleicht noch
mehr spüren könnte, daß wir ihn ernst nehmen und ihm
helfen, würde das sogar vielleicht irgendwann wieder ein­
mal seine Öffnung bedeuten für unsere Missionsbot­
schaft.
Landesbischof Dr. Engelhardt: Ich möchte zu zwei Din­
gen etwas sagen:
1. Zum Bericht des Finanzausschusses bzw. den
Beschlußvorschlägen: Ich habe mir bei dem Bericht des
Berichterstatters, Herrn Ehemann, einen Satz gemerkt
und mitgeschrieben - ich hoffe, einigermaßen richtig: Die
Qualität unserer Verpflichtungen gegenüber den ökume­
nischen Partnern soll der Qualität der Verpflichtungen
gegenüber den eigenen Mitarbeitern entsprechen. Das ist
ein ganz wichtiger Satz, verehrte Schwestern und Brüder.
Wir werden die Zauberformel nicht finden, wo wir die Qua­
lität unserer Verpflichtungen optimal, ohne irgendwelche
Abstriche auf der einen und anderen Seite, erfüllen kön­
nen. Aber ich möchte doch an die Verpflichtungen uns
wirklich verbindlich erinnern, die wir unseren ökumeni­
schen Partnern gegenüber in zunehmendem Maße haben.
Wir sind Mitglied des Ökumenischen Rates der Kirchen,
und von daher kann ich auch dem Zusatzantrag von Frau
Dr. Gilbert zustimmen. Ich finde es gut, wenn wir uns
dabei einfach vor Augen halten, daß ja keine unzumutbare
Höhe an zusätzlicher Belastung hier in Aussicht genom­
men ist. - Das war das eine.
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2. Das andere ist nur eine kurze Frage zu dem Beschluß­
vorschlag des Rechtsausschusses, und zwar zu dem letz­
ten Punkt (Nummer 6). Wir empfinden ja alle, daß der
Brauch seit einiger Zeit, einmal während der Synodalta­
gung eine Fürbittandacht im besonderen zu halten. für die
verfolgten Christen weltweit sehr wichtig ist. ebenso. daß
dieGemeinden um solche Fürbitten gebeten werden. Nun
ist hier gegenüber der Vorlage ein kurzer Zusatz hinzuge­
kommen: „Hilfen dafür sind in der G2W erhältlich." Ich
finde das nicht so gut, wenn jetzt nur diese eine Quelle als
Gebetsmaterial benannt wird. Die Ergänzung, die wir aus
diesem Bereich haben - gegenüber dem Material, was es
sonst gibt-, ist erweiternd. Das haben wir in den Synodal­
andachten bisher auch so erlebt. Ich möchte daher vor­
schlagen: „Hilfen dafür können angefordert werden." Ich
würde keine einzelne Hilfe expressis verbis benennen.

Synodaler Werner Schneider: Ich möchte in der gebote­
nen Kürze noch einmal die Aufmerksamkeit des Plenums
auf die Ziffer 2 des Beschlußantrages des Rechtsaus­
schusses lenken. Da der Staat nach schulrechtlicher Defi­
nition nur relativ selten die Rolle des Schulträgers über­
nimmt, schlage ich eine Formulierung vor, die nach meiner
Meinung im letzten Halbsatz schulrechtlich korrekt lauten
müßte: „... daß von seiten des gemäß Artikel 7 Grundge­
setz für die Aufsicht über das gesamte Schulwesen
zuständigen Staates geprüft wird, ..." So müßte es korrek­
terweise heißen. So, wie es da steht, liest der Schulrechtler
heraus, daß das nur wenige Schulen angehe, wie bei­
spielsweise staatliche Heimsonderschulen, Aufbaugym­
nasien und ähnliches. Die Mehrzahl der Schulen ist nicht in
staatlicher Trägerschaft.

Herr Ngoubandjum: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe
Brüder und Schwestern, es fällt mir ein wenig schwer, als
Gast hier das Wort zu ergreifen. Aber ich habe gedacht,
nachdem dieser Punkt über die Schulen in Verbindung mit
Moslems so lange debattiert wird, kann ich vielleicht einen
kleinen Beitrag dazu leisten. Ich möchte eine konkrete
Erfahrung Ihnen mitteilen. Ich komme aus Kamerun, und
von den 10 Millionen Einwohnern in Kamerun sind knapp
23% Moslems, 34% sind Christen, und mehr als 45% sind
Anhängerverschiedener anderer afrikanischer Religionen.

Ich hatte Gelegenheit, verschiedene Schulen zu besu­
chen. Ich war auch in Nordkamerun, wo mehr als 90%der
Bevölkerung Moslems sind. Dort durfte ich ein Zimmer mit
einem Moslem teilen, und ich habe festgestellt, daß ich
damals mein Gesangbuch und meine Bibel hatte und
meine Gebete sprach, während der Moslem seine Matte
auf den Boden legte und im Koran gelesen hat. Wir haben
aber harmonisch miteinander gelebt - in einer geistig akti­
ven Toleranz. Wir sind auch in Kamerun heute so weit, daß
wir mit den Moslems eine Schicksalsgemeinschaft bilden.
Wir sind darauf angewiesen, in dieser pluralistischen reli­
giösen Konstellation zu leben - wie gesagt, in diesem Gei­
ste der Toleranz. Das ist nicht in allen afrikanischen Län­
dern der Fall. Es gibt Länder, in denen die Moslems in der
Minderheit sind, aber auch Länder, wo sie die Hälfte der
Bevölkerung stellen. Bemerkenswert ist - und das ist die
Beobachtung der letzten Zeit -, daß in verschiedenen
Städten Afrikas die Christen, Moslems und die Anhänger
anderer Religionen aufeinander zugehen. In solchen
Begegnungen kann lebenswichtiger Erfahrungsaus­
tausch vorgenommen werden, den ich persönlich verhei­
ßungsvoll finde. Vereinzelt kann man aber auch tatsäch­
lich sagen, es gibt radikale Gruppen, aber diese Gruppen
können wir nicht verallgemeinern und daraus die Konse­
quenzen ziehen, daß keine Berührungen stattfinden sollten.

Ich blicke nun auf die Situation in der Bundesrepublik. Sie
haben vorhin erwähnt, daß In Nordrhemn-Westfalen einige
Dinge erarbeitet wurden im Blick auf den Schulunterricht.
Wir sehen aber auch, daß beispielsweise auch in Frank­
reich und Belgien solche Dinge schon erarbeitet sind. Ich
finde es einfach gut, daß die Synode durch de Behand­
lung dieses Punktes Zeichen setzt, die Gerechtigkeit
gegenüber unseren Mitmenschen in anderen Religionen
erfahrbar zu machen. Das können wir nur tun. indem wir
neben diesen Bemühungen im Blick auf die Schule die
verschiedenen Gemeinden ermutigen. Begegnungen mit
Menschen anderer Religionen zu ermöglichen und tat­
sächlich vorzunehmen. Wir wissen. daß eine große
Abwehr in unseren Gemeinden vorhanden ist, und wenn
die Synode und somit auch die Kirche in diesem Punkt
vorrangige Zeichen setzt. denke ich, wird das sehr ermuti­
gend sein.

(Beifall)

Präsident Bayer: Es ist 18.00 Uhr vorbei. Ich habe noch
sieben Wortmeldungen, und dann kämen noch die vier
Berichterstatter. Das schaffen wir heute nicht mehr. Es
gäbe die Möglichkeit, die Rednerliste zu schließen und
morgen mit diesen Wortmeldungen weiterzumachen oder
die Sitzung insgesamt zu vertagen. Heute kommen wir
nicht mehr zurecht mit diesen Wortmeldungen. Wir müs­
sen um 19.00 Uhr mit dem Bus nach Karlsruhe starten.

Wenn ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt wird, kann
darüber abgestimmt werden.
Synodaler Wegmann (Zur Geschäftsordnung): Ich stelle
Antrag auf Schließung derRednerliste.

(Unruhe)

Präsident Bayer: Dieser Antrag ist gestellt. Darüber muß
abgestimmt werden.

(Zurufe: Weitergehender Antrag!)

Synodaler Dr. Rögler (Zur Geschäftsordnung): Ich bean­
trage sofortigen Abbruch der Sitzung und Fortsetzung
morgen früh.
Präsident Bayer: Morgen früh kann nicht fortgesetzt wer­
den, weil Bischof, Oberkirchenräte, Prälaten und ichnicht
zur Verfügung stehen.

Synodaler Dr. Gessner (Zur Geschäftsordnung): Ich stelle
den Antrag auf Schluß der Debatte.

Präsident Bayer: Das ist der weitestgehende Antrag. Wir
stimmen über den Antrag von Herrn Dr. Gessner „Schluß
der Debatte" ab.
Wer ist für diesen Antrag? - Das ist die Mehrheit. Ich frage
nach Gegenstimmen? - 10. Enthaltungen? - 7.

Somit ist Schluß der Debatte beschlossen.
Synodaler, Jung (Zur Geschäftsordnung): Ich hoffe, daß
unter diesem Geschäftsordnungsteil zugelassen wird, daß
das Votum von Herrn Landesbischof Dr. Engelhardt zu
Punkt 6 zum Antrag erhoben wird, nämlich die Worte „in
der G2W" zu streichen.
Präsident Bayer: Das ist eine ganz andere Frage. Zur .
Abstimmung kommen wir heute sicher nicht mehr. Es ist
aus Synodenmitte schon beantragt worden, eine
Formulierungskommission- einen Redaktionsaus­
schuß - zu bilden. Es gibt hierzu bereits auch einen Vor­
schlag, der mir schriftlich gegeben wurde, und zwar von
Frau Dr. Gilbert. Sie beantragt, in diese Formulierungs-
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Kommission die Berichterstatter, Herrn Prälat Schmoll,
Herrn Stockmeier und Frau Dr. Gilbert zu delegieren.

(Beifall)

Gibt es nach diesem Beifall Gegenstimmen? - Enthaltun­
gen? - Dann ist diese Formulierungskommission so
beschlossen. Sie wird gebeten, morgen - auch in Abspra­
ehe mit den Ausschußvorsitzenden - die zur Abstimmung
gestellten Formulierungen vorzulegen.

1.8
Abschluß der Schwerpunkttagung
Präsident Bayer: Liebe Schwestern und Brüder, damit ist
die Schwerpunkttagung - jedenfalls die Aussprache -
abgeschlossen. DieAbstimmung wird morgen erfolgen.
Es bleibt mir am Ende dieser Schwerpunkttagung „Leben
aus Gerechtigkeit, Gottes Handeln - menschliches Tun",
allen Mitwirkenden meinen herzlichen und aufrichtigen
Dank auszusprechen. Unsere Landessynode hat am
15. November 1985 beschlossen, eine solche Schwer­
punkttagung durchzuführen. In diesem Beschluß heißt es:
Die Landessynode nimmt den Impuls wahr, der von dem
Aufruf des Kirchentags zu einem Konzil des Friedens aus­
geht und nimmt den Ruf des Ökumenischen Rates zu einer
Weltversammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewah­
rung der Schöpfung auf. Sie stellt sich selbst für diesen
konziliaren Prozeß die Aufgabe, die drei Themenkomplexe
im Rahmen ihrer Synodalarbeit in geeigneter Weise zu
behandeln. Die von der Landessynode eingesetzte Pro­
jektgruppe hat den Arbeitsauftrag durch die Landes­
synode gut umgesetzt, so daß wir diesen Beitrag auf dem
Weg zur Weltkonferenz des ÖRK leisten konnten.

Mein Dank gilt den Referenten, Herrn Professor Dr. Jüngel
und Herrn Generalsekretär Dr. Emilio Castro, die uns zu
unserem Schwerpunktthema wertvolle Beiträge geleistet
haben. Mein Dank gilt aber auch den Mitgliedern unserer
Vorbereitungsgruppe unter der bewährten Leitung unse-

• rer Konsynodalen Dr. Gilbert. Frau Dr. Gilbert hat nun in
den achtziger Jahren schon die dritte Projektgruppe gelei­
tet - zusammen mit Herrn Stockmeier -, und ich habe ihr
schon 1981 als Mitglied der ersten Projektgruppe hier in
diesem Hause gesagt, daß ich für ihren Einsatz in dieser
Sache uneingeschränkt Bewunderung hege. Das halte ich
ohne jeden Abstrich aufrecht.

(Heiterkeit)

Alle Mitglieder der Projektgruppe, es sind die Herren
Dr. Dreisbach, Dr. Epting, Geiger, Professor Gensichen,
Leichle, Dr. Muster, Oeter, Ploigt, Renner und Stockmeier
haben hier wirklich gute Arbeit geleistet. Die erste Sitzung
der Gruppe war am 21.02.1987, die letzte von sieben Sit­
zungen am 20.01.1988. Hier ist das alles entstanden, was
wir gestern und heute erleben durften. Ohne die ausge­
zeichnete Vorbereitung hätten wir diese Schwerpunktta­
gung unter keinen Umständen in dieser gestrafften Weise
durchführen können. Ich danke an dieser Stelle auch dem
jetzt bereits abgereisten Herrn Professor Rolf Schweizer
für den musikalischen Rahmen.
Allen, die mitgewirkt haben - Landessynodalen, vor allem
den Berichterstattern mit ihren enormen Leistungen, Lan­
desbischof. Oberkirchenräten und Mitarbeitern, Prälaten
und auch den ökumenischen Gästen -, möchte ich mei­
nen herzlichen Dank aussprechen. Wir hoffen und wün­
schen, daß die Arbeit der zurückliegenden Tage und der

vielen Vorbereitungstage die Früchte trägt, die wir erwar­
tet haben. Lassen Sie mich die Schwerpunkttagung vor­
läufig· mit der Feststellung schließen: Möge der Beitrag der
badischen Landessynode auf dem Weg zur Weltkonfe­
renz des ÖRK aufgenommen werden und zum gemeinsa-
men Nachdenken in der weltweiten Christenheit über
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
Impulse geben. Möge er als eine wichtige Etappe unserer
ökumenischen Pilgerfahrt in die Synodalarbeit eingehen.

(Beifall)

II
Verschiedenes

Präsident Bayer: Ich rufe den Punkt „Verschiedenes" auf
und habe zwei Bekanntgaben:

Der Gottesdienst beginnt um 19.30 Uhr. Die Busse fahren
am Haupteingang vor dem Haus der Kirche um 19.00 Uhr
ab.
Dann finde ich hier eine Mitteilung von Frau Dr. Hetzei: Die
Mitglieder des Bildungsausschusses treffen sich im Sit­
zungszimmer nach der Morgenandacht am Donnerstag,
soweit sie nicht an besonderen Ausschüssen beteiligt
sind.

Ich frage die Synode, ob es noch Anträge zum Punkt „Ver­
schiedenes" gibt. • •

Synodaler Dr. Schäfer: Ich möchte anregen, daß dieser
Bus, der hier oben fährt, unten im Ort hält und uns nicht
zwingt, den Weg hierherauf wieder zu machen.

Präsident Bayer: Gut, Herr Meinders hat genickt, das geht
in Ordnung.
Dann unterbreche ich die dritte öffentliche Sitzung und
bitte Herrn Ploigt um ein Gebet.

(Synodaler Ploigt spricht das Schlußgebet)

(Unterbrechung der Sitzung von 18.15 Uhr
bis Donnerstag, 14. April 1988, 15.30 Uhr)

13
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Präsident Bayer: Wir setzen die unterbrochene dritte
Sitzung und Schwerpunkttagung fort.

Zu Beginn der Plenarsitzung spricht Synodaler Ritsert das
Eingangsgebet.

(Synodaler Ritsert spricht das Eingangsgebet)

Präsident Bayer: Ich habe zunächst noch eine Bekannt­
gabe. Der Präsident der Provinzial-Kirchenleitung der
Moravian-Church in Südafrika, Martin Wessels, der
Gast unserer Synode im Frühjahr 1987 in Meersburg war,
hat angerufen. Er grüßt die Landessynode und dankt für
alle Zeichen der Solidarität. Ein Schreiben des Evangeli­
schen Oberkirchenrats über den gegenwärtigen Stand
des Projekts „Zeichen der Gemeinschaft" der badi­
schen Landeskirche ist vor einigen Tagen in Ihre Fächer
gelegtworden (siehe Anlage 27). Im Juni wird an den ersten
Orten mit dem Projekt begonnen.

Er hat außerdem einen Hirtenbrief der Herrnhuter
Gemeinde im südlichen Afrika geschickt. Die Überset­
zung dieses Hirtenbriefes ist Ihnen heute in Ihre Fächer
gelegt worden.

Wir befinden uns noch in der dritten öffentlichen Sitzung
und kommen zur Fortsetzung derSchwerpunkttagung.
Ein Berichterstatter hat gebeten, noch etwas sagen zu
dürfen. Die Debatte ist gestern durch Beschluß der Syn­
ode geschlossen worden. Die Berichterstatter haben
aber noch Gelegenheit zu einem Schlußwort. Darum hat
Herr Ehemann gebeten.
Synodaler Ehemann, Berichterstatter: Ich möchte noch
einmal an die Grundaussage in dem Bericht des Finanz­
ausschusses erinnern. Der Herr Landesbischof hat sie
aufgenommen. Die Qualität unserer Verpflichtungen
gegenüber den Schwestern und Brüdern in der Dritten
Welt soll der Qualität der Verpflichtungen den eigenen Mit­
arbeitern gegenüber entsprechen.
Zu den Beschlußvorschlägen des Finanzausschusses
kamen ein paar Zusatzanträge, die vorliegen oder noch
ergänzt werden.

Zu der Bitte um weitere Gespräche: Die Erkenntnisse die­
ser Schwerpunkttagung umzusetzen, dazu liegt ein
Antrag des Synodalen Wegmann vor, der präzisiert, daß
der EOK zuständig ist für die Gespräche, insbesondere
mit den Banken. Auch der Zusatzantrag des Synodalen
Viebig verbessert diese Einsichten in diese Gesichts­
punkte, indem er bittet, die Formulierung durch das Wort
„anerkannt" zu ergänzen.

Zum Beschlußvorschlag zu Ziffer 2 kann ich mich dem
Zusatzantrag von Frau Gilbert anschließen.
In Ziffer 4 ist in der Beschlußvorlage das Wort „nachträg­
lich" ausgefallen. Ich bin Herrn Oberkirchenrat Baschang

für den Hinweis sehr dankbar. Generalsekretär Castro hat
darauf hingewiesen. daß es sich bei dieser Anlage um ein
Zeichen besonderen Vertrauens handelt. Andererseits
handelt es sich auch um eine rlsikobehaftete Anlage. und
zwar unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten:

Verwiesen wurde im Bericht des Finanzausschusses auf
die hohen Inflationsraten in Dritte-Welt-Ländern.

Unsere Empfehlung kann nicht bedeuten - das muß man
klar sagen -, daß seitens der Landeskirche eine Gewähr­
leistung für die Zinsen und Rückzahlung der Einlagen
übernommen werden kann, falls Darlehensnehmer einmal
zahlungsunfähig sein sollten.
Im Finanzausschuß wurde auch die Anregung an den
Oberkirchenrat. Finanzreferat, gegeben, in einem Erlaß an
die Kirchengemeinden die nachdrückliche Empfehlung
der Synode weiterzugeben, dabei aber auch das wirt­
schaftliche Risiko aufzuzeigen. Ich möchte deshalb bitten,
daß das Wort „nachdrücklich" im Text aufgenommen
wird.
Was den Zusatzantrag des Mitsynodalen Hahn angeht,
hat das Mitglied des Finanzausschusses, Herr Ziegler.
darauf hingewiesen. daß es vielleicht wünschenswert
wäre, die Erhöhung der Einlage um 80.000 DM so zu for­
mulieren: „Die Evangelische Landeskirche in Baden soll
ihre Einlage beim Südwestdeutschen Förderkreis von
EDCS aus den vorhandenen Rücklagen um 80.000 DM
auf 100.000 DM erhöhen." Es geht also um die Einfügung
des Wortes „soll".
Synodaler Punge, Berichterstatter: Es war zu erwarten,
daß In der gestrigen Aussprache die theologischen
Aspekte des Themas „Gerechtigkeit" zurücktreten wür­
den. Aber die intensiven Gespräche insgesamt während
dieser Synode geben doch Anlaß zur Hoffnung, daß die
Rückbesinnung auf die Fundamente unserer evangeli­
schen Kirche auch In unseren Gemeinden weitergehen
wird. Daher scheint es mir höchst wünschenswert und
dringlich geboten, daß vielen Gemeindegliedern die Mate­
rialien und die Überlegungen zugänglich gemacht werden.
Uns allen Ist wahrscheinlich erneut deutlich geworden,
daß die reformatorische Aechtfertigungslehre eben nicht
die Aneinanderreihung einiger Sätze ist, sondern Lehre im
Sinne von Lebensmacht sein möchte, die unsere Existenz
bestimmt. Daher kann ich dem Antrag des Synodalen Dit­
tes, die Ziffer 2 des Beschlußvorschlages des Hauptaus­
schusses betreffend, zustimmen, zumal im Hauptaus­
schuß bereits beschlossen worden ist, die Vorbereitungs­
mappe den Gemeinden zugänglich zu machen. Das ist in
der Eile der Abfassung nur übersehen worden.
Präsident Bayer: Vielen Dank. Wünscht ein weiterer
Berichterstatter das Wort? Bitte sehr, Herr Harr.
Synodaler Harr, Berichterstatter: Wir haben die Anre­
gung unseres Herrn Landesbischofs bei Punkt 6 aufge-
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nommen und den Hinweis auf G2W gestrichen, so daß es
im letzten Satz heißt: „Hilfen dafür können angefordert
werden." Wir haben dann aus der Mappe den Schlußsatz
eingefügt: „In ihrem Kampf für die Menschenrechte weiß
die Kirche, daß das Gebet der Christen für seinen Näch­
sten der wirksamste Beitrag für ihre Arbeit ist." (ÖRK­
Konsultion, 1981)

Dann haben wir die Anregung des Konsynodalen Werner
Schneider bei Punkt 2 aufgenommen und präzisiert, „...
daß von seiten des über das gesamte Schulwesen zustän­
digen Staates gemäß Artikel 7 des Grundgesetzes geprüft
wird..." usw. Es geht somit um den Hinweis auf Artikel 7
Grundgesetz.

Oberkirchenrat Dr. Dr. Stein: Ich darf an den letzten Bei­
trag anschließen. Ich vermute, daß im Text eine kleine
Auslassung geschehen ist. Es ist sehr richtig, daß jetzt die
Verwechslung von Schulträger und Schulaufsichtsbe­
hörde nicht mehr im Text steht. Artikel 7 des Grundgeset­
zes in Absatz 1 spricht aber davon, daß das gesamte
Schulwesen unter der Aufsicht des Staates steht. Der
Staat ist nicht für alle Schulen schlichtweg zuständig, son­
dern hat nur Aufsichtsrechte. Das ist das Palladium unse­
rer evangelischen freien Schulen und des Privatschulwe­
sens. Deshalb nehme ich an, daß im Text die Worte „von
seiten des ... für die Aufsicht über das Schulwesen zustän­
digen" weggefallen waren. Ich wäre dankbar, wenn sie
eingefügt werden könnten.

Präsident Bayer: Es gibt keine Wortmeldung des vierten
Berichterstatters.
Wir haben gestern eine Formulierungsgruppe gebildet. Es
wurden die Vorschläge gemacht, die Ihnen nun auf dem
Tisch liegen, die anschließend zur Abstimmung gestellt
werden sollen. Zuvor erhalten wir eine kurze Erläuterung
von der Vorsitzenden der Projektgruppe, Frau Dr. Gilbert.

Synodale Dr. Gilbert: Ich habe Ihnen lediglich zu sagen,
daß wir uns bemüht haben, unseren Auftrag zu erfüllen,
wie Sie ihn uns gestellt haben.
Zum Umfang: Sie sehen, es ist mehr als eine Seite. In
Absprache mit Herrn Oberkirchenrat Barth von der EKD

- und Herrn Oberkirchenrat Schneider - die beide an dem
ACK-Forum stark beteiligt sind - haben wir diese vier Sei­
ten wählen können. Wenn Sie es so wollen, kommen wir -
rechnerisch ein kleiner Trick - pro Ausschuß auf eine
Seite. Wenn man die Ausführungen, die etwas länger sind,
eng tippt, gibt es pro Ausschuß wirklich eine Seite.

Lassen Sie mich noch etwas zum Redaktionellen sagen.
Herr Konsynodaler Harr, eines tut mir leid: Ihr Antrag zu
Ziffer 6 des Ergebnisses aus dem Rechtsausschuß, der
den Satz zum Inhalt hat, den Sie eben vorgetragen haben
„Hilfen werden zur Verfügung gestellt", ist nicht enthalten.
Offenbar ist im Synodalbüro die falsche Diskette genom­
men worden.

Lassen Sie mich ganz zum Schluß noch einen Satz anfü­
gen. Ob diese Schwerpunkttagung, die für uns Last und
Lust zugleich gewesen ist, Wirkung haben wird, das wird
an uns liegen: Wirkung in Dogmatik und Ethik oder in Ethik
und Dogmatik. Die Anlage der Tagung sah vor, beides
zusammenzuhalten. Wenn diese Verklammerung in den
Gemeinden über diese paar Blätter hinaus ankommen
soll, dann liegt das nur an uns. Diesen Transfer haben wir
zu leisten. Wir sollten uns alle mühen, alle Aspekte, mög­
lichst umfassend, weiterzugeben.

Ergebnis der Beratungen der Formulierungskommission
- Beschluß}vorschlag -

SYNODE DER EVANGELISCHEN LANDESKIRCHE IN BADEN

Auf dem Weg zur Weltkonferenz des ORK
Gerechtigkeit - Frieden - Bewahrung der Schopfung

LEBEN AUS GERECHTIGKEIT
GOTTES HANDELN - MENSCHLICHES TUN

Schwerpunktthema Frühjahr 1988

Die Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden hat sich
am 12./13. April 1988 mit demThema .Leben aus Gerechtigkeit - Got­
tes Handeln, menschliches Tun" befaßt. um mit einemTeilbeitrag deut­
lich zu machen, daß unsere Kirche den Weg zur Weltkonferenz des
Ökumenischen Rates der Kirchen über Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung mitgehen möchte.
Im folgenden sind die Ergebnisse unseres Nachdenkens und der Bera­
tungen, wie sie mit unterschiedlicher Fragestellungin den vier ständi­
gen Ausschüssen der Synode erfolgten, zusammengefaßt.
Die Landessynode legt Ergebnisse und Beschlüsse dem Forum der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen mit der Absicht vor, die
beteiligten Kirchen zu informieren und deren Beratungen über den
gemeinsamen Weg zur Weltkonferenz zu fördern.

Hauptausschuß: Theologische Grundlegung

Dem Hauptausschuß war die Beratung der theologischen Grundle­
gung aufgetragen. Die Überlegungen lassen sich folgendermaßen
zusammenfasen:
Leben aus Gerechtigkeit gründet nach dem Zeugnis unserer Kirche in
der Rechtfertigung des Sünders allein durch den Glauben, wie sie die
Reformation im Evangeliumwiederentdeckt hat. Durch das Kreuz Christ
hat Gott seine rettende und befreiende Gerechtigkeit erwiesen. Dabei
verschränken sich im Kreuz Christi die vertikale und horizontaleDimen­
sion der Gerechtigkeit, die unaufgebbar zusammengehören. Die durch
Gottes Gnade geschenkte Gerechtigkeit wirkt, erneuert und erfüllt sich
in der Liebe. Die Liebe lebt also aus der Kratt der Gerechtigkeit Gottes
und verpflichtet Christen und Gemeinden zum öffentlichen Zeugnis
und zum Eintreten für Gerechtigkeit.
Dieses Verstandnis des Lebens aus Gerechtigkeit ist im Zeugnis unse­
rer Kirche grundlegend und bestimmend für alle Aspekte. unter denen
nach Gerechtigkeit gefragt wird.
Die Gerechtigkeit wird Zuspruch und Anspruch für unser Leben als
Christen, als Gemeinde und als Kirche in der Verkündigung des Wortes
Gottes. Die Feier des Gottesdienstes ist darum immer wieder der Ort,
an dem die befreiende Kraft derGerechtigkeit Gottes erfahren wird und
an dem sich die Sendung zum Leben aus Gerechtigkeit ereignet. Die
Sakramente sind Vergewisserung der Gerechtigkeit Gottes und Stär­
kung zum Tun des Gerechten. In Anbetung und Lob, in Bitte und Für­
bitte bleibt die Gemeinde dem Herrn der Gerechtigkeit verbunden. Sie
bezeugt ihre Hoffnung auf die erschienene und kommende Gerechtig­
keit in der Bitte des Vaterunsers: Dein Reich komme.

Rechtsausschuß: Menschenrechte - Religionsfreiheit

Die Beratungen des Rechtsausschusses über die Frage nach Gerech­
tigkeit gingen aus von den Menschenrechten und beschränkten sich
auf Religionsfreiheit· im KSZE- Raum. Beispielhaft wurden die Reli­
gionsgesetzgebung in der UdSSR und die Situation der Moslems unter
uns behandelt.
Die Beratungen führten zu folgenden Beschlüssen derLandessynode:
1. Die Landessynode empfiehlt den Gemeinden. zur Problematik

der religiosen und sozialen Diskriminierung der Muslimeauf unse­
rem Kontinent und zur Frage nach der angemessenen Gestalt des
missionarischen Auftrags die nachfolgenden Stellungnahmenmit
besonderer Aufmerksamkeit aufzunehmen:
a) Konferenz Europäischer Kirchen 1984 .Zeugnis von Gott in

einem säkularisierten Europa",
b) Rat der EKD 1982 .Christen und Muslime im Gespräch",
c) Theologische Kommission der ACK Baden-Württemberg

Februar 1983 .Christlicher Umgang mit Muslimen".
2. Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchenrat.

unter Berücksichtigung der Stellungnahme der EKDdarauf hinzu­
wirken, daß von seiten des über das gesamte Schulwesen
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zustandgen Staates, gemäß Artukel 7 des Grundgesetzes.
geprüft wird, unter welchen Voraussetzungen ein geregelter
Kranunterricht stattfinden kann.

3, Die Landessynode ist dankbar für die Aufmerksamkeit. mit der
das Kirchenamt der EKD Hauptabteilung III (Okumene und Aus­
landsarbeit) die Verbindung zu KSZE-Konferenzen gewahr hat.
Sie bittet mit Nachdruck ummcht nachlassende Bemühungen. im
Rahmen kirchlicher Möglichkeiten de Frage der Religionstreihent
im KSZE-Raum immerweder in Ennnerung zu rufen; dabei sollten
sowohl Einzelfälle als auch die gesetzlichen Voraussetzungen tur
die Wahrung der Religionsfreiheit Beachtung finden. Auf die Dis­
kussion im Bundesrat über Religionsfreiheit (am 12.11.1987) und
im Bundestag (am 4.2.1988) wird hingewiesen.

4. Die Landessynode bittet die Konferenz Europäischer Kirchen
(KEK), bei ihrer Arbeit und Planung Fragen der Religionsfreiheit in
Ost und West besonderes Gewicht zu verleihen.

5. Die Landessynode ist dankbar für die Mitgliedschaft unserer Lan­
deskrche bei „Glauben in der 2. Welt - Deutsche Sektion". Sie
begrüßt die dort geleistete Informationsarbeit uber Kirchen mn
sozialistischen Landern., die durch diemonatliche Zeitschritt auch
dieGemeinden erreichen kann. Sie bittet die Ottentlicnkentsarbent
der Landeskirche, diese Information, mehr als bisher. zu verwen­
den. Sie empfiehlt allen Gemeinden, eine eigene Mitgliedschaft
bei G2W zu prüfen und dadurch ihrem Eintreten für die Wahrung
und Erhaltung von Religionsfreiheit in Ost und West Ausdruck zu
geben und so die Menschenrechtsarbeit von G2W zu fördern.
Adresse: Glaube in der 2. Welt - Deutsche Sektion. Lisztstr.2.
7890 Waldshut-Tiengen.

6. Die Landessynode ist dankbar für die wahrend ihrer Tagungen
regelmäßig gehaltene Fürbittandacht für verfolgte Christen welt­
weit Sie bittet alle Gemeinden um ihr Gebet.

„In Ihrem Kampf für die Menschenrechte weiß die Kirche, daß das
Gebet der Christen für seinen Nächsten derwirksamste Beitrag für ihre
Arbeit ist." (ÖRK- Konsultation, Croydon 1981)

Finanzausschuß: Ökumenisches Miteinanderteilen

Die Beratungen des Finanzausschusses zur Frage der Gerechtigkeit
gingen aus von der Behandlung folgender Fragen:
1. Aufstellung und Durchführung des Haushaltsplans
2. Anfragen an dieWeltwährungsordnung
3. EDCS
4. Kirchliches Stiftungsvermögen
Die Beratungen führten zu folgenden Beschlüssen der Landessynode:
1. Gespräche mit der Wirtschaft

Die Landessynode ist sich bewußt. daß wir als einzelne und als
Kirche mitverstrickt sind in die wirtschaftlichen Ungerechtigker­
ten, die sich auch in der internationalen Schuldenkrise auswirken.
Die Synode erkennt darin auch eine Herausforderung für unsere
Landeskirche. sich auf allen Ebenen diese Fragen zu stellen. Sie
begrüßt Vorschläge, wie sie die Gemeinsame Konferenz Kirche
und Entwicklung" (GKKE) in derAnhörung des Bundesausschus­
ses fürwirtschaftlicheZusammenarbeit (05.11.1986) vorgetragen
hat und bittet den Evangelischen Oberkirchenrat, in den weiteren
Gesprächen mit Verantwortlichen in Wirtschaft, Politik und Bank­
wesen darauf hinzuwirken, diese Einsichten in praktisches Han­
deln umzusetzen.

2. Einzelplan 3 des Haushalts
Die Landessynode betont, daß das ökumenische Miteinandertei­
len auch die Finanzen miteinschließt. Deshalb ist dafür Sorge zu
tragen, daßder Einzelplan 3 des landeskirchlichen Haushalts
(Mission und Ökumene) entsprechend seiner Bedeutung prozen­
tual angemessen am Netto-Kirchensteueraufkommen vertreten
ist.

3. Ökumenisch miteinander teilen
Die Landessynode bittet darum, daß in derGemeinschaft von Kir­
chen und Missionen im Evangelischen Missionswerk in Südwest­
deutschland e.V. (EMS) und in derZusammenarbeit mit den über­
seeischen Partnerkirchen die Fragen des ökumenischen Mitein­
andertellens ausführlich behandelt und gemeinsame Erkennt­
nisse und Gesprächsergebnisse auch in unserer Landeskirche
berücksichtigt werden.

4. Okumenische Entwicklungsgenossenschaft IEDCS)
Die Landessynode begrußt es. Jaß eine Reine von Krcnenbezr­
ken und Kirchengemeinden ebenso we die Landeskirchen der
okumeniscnen Entwicklungsgenossenschaft beigetreten sind.
Sie emptenit Gemeindeghedern. Gemeinden und Krcnenbezur­
k«en diese Moghuchket zum Einsatz nicht zweckbestimmter tinan­
Zeller Mitte zu pruten und be EDCS Antele zu erwerben

5. Verwendung der Uberscnusse des Unterlander Evangelischen
Kirchenfonds
Die Landessynode bittet den Evangeliscnen Oberkirchenrat. zu
prufen und bis Herbst 1988 zu berichten. ob unttg der andes­
kirchliche Haushaltsplan ohne Berucksicntigung der Uber­
schusse des Unterlander Evangelischen Kirchenfonds autgesteilt
werden kann.

Der Apostel Paulus vergleicht de Kirche in 1. Korinther 12 mnt einem
Leib. .der durch das Miteinanderteten und die wechselseitige Hilfe ser­
ner verschiedenen Glieder existiert. Dieses Miteinandertenlen soll micht
nur für de Kirchen und unter Ihnen stattfinden, sondern tur deWelt und
in ihr. Es geht uber Geben und Empfangen hinaus und fuhrt zur Gegen­
seitigkeit und Gleichberechtigung. Es ist bestandges und gemein­
schattliches Handeln mn Lebe und Gerechtigkeit". (vgl.: Aut dem Weg
zu einer ökumenischen Verpflichtung zum Miteinandertelen. heraus­
gegeben vom ORK. Genf 1984.)

Bildungsausschuß: Gerechtigkeit - Barmherzigkeit

Der Bildungsausschuß behandelte die Frage der Gerechtigkeit als
Orientierung und Herausforderung für das diakonische Handeln der Kirche.
Die Überlegungen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
1. .Da die Enttremdung von Gott die tiefste Not des Menschen ist

und sein Heil und Wohl untrennbar zusammengehoren, vollzieht
sich Diakone in Wort und Tat als ganzheitlicher Dienst am Nach­
sten." (aus derSatzung des DiakonischenWerkes Baden). Hilfe in
den sozialen Bezügen, in den physisch-psychischen Begeben­
herten darf deshalb von der Einladung zum Glauben mcht
getrennt werden, wenn sie ganzheitlich sein will.

2. Gerechtigkeit in diesem Kontext versteht sich deshalb zuerst als
Gerechtigkeit Gottes. Gottes Gerechtigkeit ist nach der Schritt
Geschenk: Er rechttertigt den Sünder aus Gnade. Aus der Recht­
fertigung aus Gnade ergibt sich ein Raum der Freiheit. Diese Fre­
heit entbindet den Gerechtfertigten von dem Zwang. Gerechtg­
keit herstellen zu müssen, ermöglicht aber ein Leben aus Gerech­
tigkeit.

3. Gerechte Lebensbedingungen sind dem Menschen angemes­
sene Lebensbedingungen. Insofern ist es Aufgabe der Diakonie,
auf gerechte Strukturen hinzuwirken. Barmherzigkeit ist nach
christlichem Verstandnis de personale Dimension derGerechtig­
keit. Sie ist Hingabe bis zum Tod.

4. Das Leben aus Gerechtigkeit fordert die Diakonie unserer Kirche
heraus, sich z.B. dem Problem der Arbeitslosigkeit zu stellen.
Aber auch die Tötung ungeborenen Lebens ist zur bedrangenden
Antrage geworden. Hier muß such Diakonie zum Anwalt der
Schwachen und Stummen machen. Sie hat nicht nur konkret zu
helfen, sondern auch eine Bekehrung" der Denk- und Lebens­
strukturen anzustreben.

5. Besondere Bedeutung hat die diakonische Gemeinde, die durch
professionelle Diakonie, z.B. Heimdiakonie, nicht ersetzt werden
kann.

Die in Christus gekommene Gerechtigkeit Gottes drängt uns zu diako­
nischem Handeln. Wir müssen uns fragen lassen:

Wer wird gerecht -
dem Christus, der uns ruft,
dem Nächsten. der uns braucht?

Präsident Bayer: Danke sehr. Dann kommen wir zur
Abstimmung über die Vorschläge der vier ständigen Aus­
schüsse. Ich schlage vor, daß wir bei dem Deckblatt
beginnen.
Wer ist mit der Formulierung des Deckblattes nicht einver­
standen? -- Wer enthält sich? - Das Deckblatt ist einstim­
mig in der vorliegenden Form angenommen.
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Wir kommen zum Beschlußvorschlag des Hauptaus-
schusses: Theologische Grundlegung. Hierzu gibt es
keine zusätzlichen Anträge. Deshalb frage ich Sie: Wer ist
mit dieser Formulierung des Hauptausschusses nicht ein­
verstanden?

Oberkirchenrat Baschang: Ich habe die Frage, ob in
dem vierten Absatz nicht ein Wort ausgefallen ist. In der
ersten Zeile des vierten Abschnittes heißt es „Die Gerech­
tigkeit wird Zuspruch und Anspruch für unser Leben als
Christen ...". Meines Erachtens kann dieser Satz nicht so
unspezifisch stehen. Es muß meines Erachtens heißen
„Die Gerechtigkeit Gottes ... ".

Präsident Bayer: Möchte sich dazu der Berichterstatter
des Hauptausschusses äußern? - Dieser stimmt der For­
mulierung zu.

Dann fügen Sie bitte im ersten Satz des vierten Abschnit­
tes nach Gerechtigkeit als drittes Wort „Gottes" ein.

Bitte bleiben Sie konzentriert, wir stimmen über dieses
Blatt ab. Hauptausschuß: Theologische Grundlegung:
Wer kann dem nicht zustimmen? - Enthaltungen? - Ein­
stimmig angenommen.

Nun kommen die Beschlußvorschläge des Rechtsaus­
schusses: Menschenrechte - Religionsfreiheit. Hierzu
gibt es wohl keine Zusatzanträge?

Synodaler Dr. Schneider: Im letzten Satz muß noch eine
grammatikalische Richtigstellung erfolgen. „In Ihrem
Kampf für die Menschenrechte weiß die Kirche, daß das
Gebet der Christen für" - und jetzt muß es wohl heißen -
„den Nächsten der wirksamste Beitrag für ihre Arbeit ist."
Dabei muß das Wort „Ihrem" in der ersten Zeile dieses
letzten Satzes kleingeschrieben werden. Ich kenne das
Originalzitat nicht. Keinesfalls kann es aber heißen „daß
das Gebet der Christen für seinen Nächsten ..."

Präsident Bayer: Darüber besteht meines Erachtens Ein­
heitlichkeit. „Ihrem" wird klein geschrieben und streichen
Sie bitte im letzten Satz das Wort „seinen" und fügen das
Wort „den" ein.

Zum Antrag des Rechtsausschusses gibt es keine weite­
ren Zusatzanträge?

Synodaler Harr, Berichterstatter: Wie vorhin bereits aus­
geführt, muß in Ziffer 6 nach dem Satz „Sie bittet alle
Gemeinden um ihr Gebet." der Satz aufgenommen wer­
den: „Hilfen dafür können angefordert werden." Es wurde
lediglich der Hinweis auf G2W aufgrund der Anregung des
Herrn Landesbischofs gestrichen.

Präsident Bayer: Fügen Sie bitte den Satz: „Hilfen dafür
könn_en angefordert werden." nach der Ziffer 6 ein.

Wird abschnittsweise Abstimmung beantragt? - Debatte
haben wir keine mehr.

Synodaler Ploigt: Herr Oberkirchenrat Dr. Stein hat noch
einen Vorschlag gemacht, bei Ziffer 2 des Vorschlags des
Rechtsausschusses nach den Worten „vonseiten des" die
Worte „für die Aufsicht" einzufügen.

Präsident Bayer: Das ist auch eine Richtigstellung. Fügen
Sie die Worte „für die Aufsicht" bitte ein.

Jetzt stimmen wir über das gesamte Papier des Rechts­
ausschusses ab. Wer kann diesen Beschlußvorschlägen
seine Stimme nicht geben? - Enthaltungen? - 2. Bei
2 Enthaltungen ohne Gegenstimmen angenommen.

Es folgt der Beschlußvorschlag des Finanzaus­
schusses: Ökumenisches Miteinanderteilen.

Hierzu gibt es Zusatzanträge.

Ich beabsichtige, zunächst eine Abstimmung über Ziffer 1
durchzuführen und im unmittelbaren Anschluß daran über
den Zusatzantrag des Synodalen Viebig. Sie haben das
Papier vor sich liegen. Ich stelle den Vorschlag des Finanz­
ausschusses bis einschließlich Ziffer 1 zur Abstimmung.

Wer kann diesem Abschnitt seine Stimme nicht geben? -
Enthaltungen? - Ohne Gegenstimmen und Enthaltungen
angenommen.

Nun hat Herr Wegmann beantragt, Ziffer 1 um folgenden
Satz zu ergänzen:

Die Gesprächsführung mit den Banken liegt allein beim
Evangelischen Oberkirchenrat.

Sie haben die Formulierung gehört. Wer kann diesem
Zusatzantrag nicht zustimmen? - 13. Enthaltungen? - 1:
Der Zusatzantrag Wegmann ist damit angenommen.

Es folgt der Antrag des Synodalen Viebig, den letzten
Halbsatz neu zu formulieren: •

... daß diese Gesichtspunkte anerkannt und in praktisches
Handeln umgesetzt werden. .

Ich lasse darüber abstimmen. Wer kann diesem Antrag
seine Stimme nicht geben? - 1 Gegenstimme. Enthaltun­
gen? - keine. Damit ist auch dieser Zusatzantrag ange­
nommen.

Es folgt der Vorschlag des Finanzausschusses in Ziffer 2.
Wir stimmen zunächst über das ab, was der Ausschuß
vorschlägt.

Wer kann diesem Vorschlag seine Stimme nicht geben? -
Enthaltungen? - Einstimmig angenommen.

An dieser Stelle hat Frau Dr. Gilbert einen Zusatzantrag
gestellt. Sie haben diesen vor sich liegen. Er lautet: Die Zit­
fer 2 soll um folgenden Satz ergänzt werden:

Dabei soll das deutliche Bemühen um eine kontinuierliche
Steigerung von 2 bis 3% des derzeitigen Ansatzes des
Einzelplans 3 für die nächsten Jahre erkennbar werden.

Wer kann diesem Zusatzantrag nicht zustimmen? -
14 Gegenstimmen. Enthaltungen? - 7: Damit ist der
Zusatzantrag der Frau Dr. Gilbert angenommen. -

Es folgt der Vorschlag des Finanzausschusses
Abschnitt 3. Hierzu liegen keine Gegen- und Zusatzan­
träge vor. Wer kann diesem Abschnitt seine Stimme nicht
geben? - Enthaltungen? - Einstimmig angenommen.

Es folgt die Ziffer 4. In Ziffer 4 bitte ich Sie zunächst, im
zweiten Satz nach „sie empfiehlt" das Wort „nachdrück­
lich" einzufügen. Darüber waren wir uns gestern schon
einig. Dann wird Ziffer 4 mit dem eingefügten Wort
„nachdrücklich" zur Abstimmung gestellt.

Synodaler Ziegler: Ich bitte, im ersten Satz aus dem Wort
„die Landeskirchen" die Einzahl zu machen.

Präsident Bayer: Ja, ich bitte den Buchstaben „n" zu strei­
chen. Es heißt „die Landeskirche".

Weitergehend ist der Zusatzantrag Hahn. Zunächst muß
über den Antrag Hahn abgestimmt werden. Sie haben den
Zusatzantrag vor sich liegen. Er lautet: Ziffer 4 soll im zwei­
ten Satz nach „Kirchenbezirken" wie folgt lauten:
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... der Evangelischen Zentralpfarrkasse, der Evangelisch­
Kirchlichen Kapitalienverwaltungsanstalt und dem Unter­
länder Evangelischen Kirchenfonds ...

Wer kann diesem Zusatzantrag seine Stimme nicht
geben? - 19. Enthaltungen? - 17. Jetzt brauchen wir die
Zahl der Anwesenden. Anwesend sind 62 Mitglieder:
Damit ist der Antrag abgelehnt.

Es folgt der Antrag des Finanzausschusses. Wer kann
dem Antrag Ziffer 4 nicht zustimmen? - 1. Enthaltungen?
- 1: Der Antrag Ziffer 4 ist angenommen.

Es folgt der zweite Zusatzantrag des Synodalen Hahn. Er
lautet: Ziffer 4 soll um folgenden Satz ergänzt werden:

Die Evangelische Landeskirche in Baden erhöht ihre Ein­
lage beim Südwestdeutschen Förderkreis von EDCS aus
den vorhandenen Rücklagen um 80.000 DM auf
100.000 DM.
Synodaler Ziegler: Darf ich fragen, ob nun aus dem Indi­
kativ „erhöht" der Potentialis „soll erhöht werden"
gemacht worden ist? Das ist maßgeblich für die Abstim­
mung, denn eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der
Zustimmung der Synode.

Präsident Bayer: Diese Frage kann nur Herr Hahn beant­
worten.

Synodaler Hahn: Ich bin damit einverstanden, die Formu­
lierung „soll erhöhen" aufzunehmen.

Synodaler Sehellenberg: Ich habe eine Frage zum
Sprachlichen: Um 80.000 DM auf 100.000 DM, das wären
somit 80.000 DM mehr. Geht es nicht um 20.0000 DM?

(Verneinende Zurufe)

Bisher waren es nur 20.000 Deutsche Mark? - Ah, so.

Präsident Bayer: Das ist schon richtig. Haben es alle ver­
standen oder versteht noch jemand „Bahnhof"?

Es wird über diesen Zusatzantrag abgestimmt. Wer kann
diesem Zusatzantrag nicht zustimmen? - 19. Wer enthält
sich? - 15: Bei 62 Synodalen reicht das nicht, damit ist
dieser Antrag abgelehnt.

Wir fahren fort im Papier des Finanzausschusses mit Zit­
fer 5 und dem Schlußabsatz. Diese beiden. Abschnitte
können wir zusammen behandeln.

Wer kann diesem Vorschlag nicht zustimmen? - 2. Enthal­
tungen? - Keine: Damit ist das Papier des Finanzaus­
schusses behandelt.
Wir kommen zum Beschlußvorschlag des Bildungsaus­
schusses: Gerechtigkeit - Barmherzigkeit.

Synodaler Dr. Heinzmann: Da uns dieser Text erst jetzt
vorliegt und gestern keine Beschlußvorlage formuliert war,
müßte es meines Erachtens möglich sein, eine Ergänzung
einzubringen.

Ich habe die Diskussion im Bildungsausschuß so in Erin­
nerung, daß man bei Ziffer 4 in der zweiten Zeile nach dem
Wort „zu stellen" folgende Konkretion ergänzen müßte,
um der Diskussion gerecht zu werden:

... dieArbeit derArbeitslosentreffs in Baden kontinuierlich
zu fördern und nach Wegen eines lohnsubventionierten
Arbeitsmarktes zu suchen.
Ich möchte das zum Antrag erheben.

Präsident Bayer: Geben Sie mir das bitte schriftlich. Herr
Dr. Heinzmann.
Herr Dr. König, zur Geschäftsordnung.

Synodaler König: Danke schön für den Doktortitel. Aber
ich verzichte auch gerne darauf.

Herr Präsident. ich bitte Sie zu prüfen. ob ein solcher
Zusatzantrag im gegebenen Moment überhaupt zulässig
ist. Meiner Ansicht nach müßte darüber debattiert werden.

(Zuruf: Ja, er ist sehr weitgehend!)

Präsident Bayer: Dann können wir dennoch zunächst
über das Papier des Bildungsausschusses abstimmen,
danach über den Zusatzantrag die Aussprache zulassen
und über den Zusatzantrag abstimmen.

Sie haben das unveränderte Papier des Bildungsaus­
schusses vor sich liegen. Wer kann diesem nicht zustim­
men? - Wer enthält sich? - 1. Bei einer Enthaltung ange­
nommen.
Nun haben Sie den Zusatzantrag über die Arbeit der
Arbeitslosentreffs gehört. Hierzu gibt es Gelegenheit zu
Wortmeldungen.
Synodaler Friedrich: Die Ausführungen von Herrn
Dr. Heinzmann stellen aus dem Bildungsausschuß heraus
meines Erachtens keinen Zusatzantrag dar. Das war der
einzige Punkt, über den wir im Bildungsausschuß konkret
abgestimmt haben und einen einstimmigen Beschluß her­
stellten. Meiner Meinung nach hat unser Berichterstatter
dies auch vorgetragen. Dies scheint beim Schreiben oder
wie auch immer verloren gegangen zu sein. Insofern ist
dies nur ein Wiederherstellen der ursprünglichen
Beschlußlage des Bildungsausschusses.
Synodaler Weiland, Berichterstatter: Der Berichterstat­
ter will dazu bemerken, daß der Bildungsausschuß auf
ausdrückliches Befragen hin keinen Beschlußvorschlag
beschlossen hat.
Präsident Bayer: Ich lese den Vorschlag nochmals vor.
Bei Ziffer 4 ist nach zu stellen" einzufügen: die Arbeit der
Arbeitslosentreffs in Baden kontinuierlich zu fördern und
nach Wegen eines lohnsubventionierten Arbeitsmarktes
zu suchen.
Synodaler Dr. Göttsching: Da dies zwei verschiedene
Gesichtspunkte völlig verschiedener Wertungen sind,
müßte man über die zwei Bereiche auch einzeln abstim­
men.
Präsident Bayer: Das kann erfolgen. Ich sehe keine weite­
ren Wortmeldungen mehr. Es ist Einzelabstimmung bean­
tragt.

Der erste Teil heißt: ... die Arbeit der Arbeitslosentreffs in
Baden kontinuierlich zu fördern.
Wer stimmt für diesen Zusatzantrag des Herrn Dr. Heinzmann?
- Das ist die Mehrheit. Wer stimmt gegen den Antrag? -
Enthaltungen? - Bei 9 Stimmenthaltungen angenommen.

Jetzt kommt der zweite Teil zur Abstimmung: ... und nach
Wegen eines /ohnsubventionierten Arbeitsmarktes zu
suchen.
Wer stimmt für diesen Zusatzantrag? - 19. Wer enthält
sich? - 19: Der Antrag ist abgelehnt.
Wir haben noch weitere Zusatzanträge. Es handelt sich
um die Zusatzanträge des Synodalen Dittes. Sie lauten:
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Antrag 1:

Ziffer 2 des Beschlußvorschlages des Hauptausschusses
soll wie folgt ergänzt werden:

... und Vorbereitungsmappe zum Thema Leben aus
Gerechtigkeit, Gottes Handeln - menschliches Tun

Antrag 2:
Der Beschlußvorschlag des Hauptausschusses soll um
folgende Ziffern 3 und 4 ergänzt werden:

3. Ebenfalls wird die synodale Vorbereitungsmappe zum
Schwerpunktthema als Stellungnahme und Beitrag
für das Konzil „Gerechtigkeit, Frieden und die Bewah­
rung der Schöpfung" dem ÖRK - Vorbereitungsaus­
schuß zugeleitet.

4. Die Beauftragten der badischen Landeskirche für
Ökumene und Mission werden gebeten, die Stellung­
nahmen und Arbeitsergebnisse der Synode bei ihrer
Arbeit als verbindliche Leitlinien zu beachten.

Oberkirchenrat Dr. Dr. Stein: Ich habe nur eine Bitte. Ist
es richtig, daß das Wort „verbindliche Leitlinie" im
Antrag 2, Ziffer 4 ein besonderes Gewicht haben soll?
Dann wird damit ein interessantes Problem für die Rechts­
theoretiker aufgeworfen, ob eine „Leitlinie" eine Rechts­
qualität neuer Art hat. Ich nehme an, daß hier das für uns
alle Selbstverständliche ausgesprochen wird: Nach so
sorgfältiger Beratung gewonnene Ergebnisse einer Synode
sollen allgemein in der Landeskirche ernst genommen
werden. Vielleicht ist es eher eine Verstärkung dieser
Dringlichkeit, wenn der Ausdruck „Verbindlichkeit", der
der Rechtswelt und nicht derWelt theologischer Überzeu­
gung angehört, hier entbehrt werden könnte.

(Heiterkeit)

Synodaler Dittes: Ja, das entspricht meiner Intention.

Präsident Bayer: Das heißt, daß das Wort „verbindlich"
gestrichen werden soll?

(Synodaler Dittes verneint.)
Dann kommt zunächst der erste Zusatzantrag zur Abstim­
mung.

Synodaler Steyer (Zur Geschäftsordnung): Ich bitte Sie,
kurz Auskunft darüber zu geben, was eine einzelne Mappe
kostet, damit man weiß, wieviel dieser Beschluß kosten
wird.

Präsident Bayer: Wer kann dazu etwas sagen?

Synodale Dr. Gilbert: Herr Steyer, diese Frage ist natür­
lich im Hauptausschuß erörtert worden. Es handelt sich
darum, daß wie bei früheren Schwerpunkttagungen das
ohnehin gedruckte Protokoll an dieser Stelle zusammen­
gefaßt und als ein Teilprotokoll hergestellt wird. Es handelt
sich somit nicht um einen besonderen Druck. Das war
auch bei anderen Schwerpunkttagungen der Fall. Insofern
handelt es sich also nur darum, daß ein Teil des ohnehin
erscheinenden - die Druckkosten sind ja das Entschei­
dende - Protokolls als Auszug extra erscheint.

(Zuruf: Dann brauchen wir den Antrag nicht!)

Doch. da damit nicht das gesamte Protokoll ausgegeben
werden muß. Es kann vielmehr ein Teilprotokoll, ein Extra­
heft gemacht werden. Das ist aber kein neuer Vorgang.

Das haben wir bei „Christen und Juden" gehabt. das
haben wir auch bei der Friedensproblematik gehabt. Die
anwesenden Herren Oberkirchenräte haben im Hauptaus­
schuß zum Ausdruck gebracht, daß dies kein wesentli­
ches Finanzproblem sei. Wie Herr Oberkirchenrat Fischer
jetzt auch nickt. Herr Steyer, Sie können dessen gewiß
sein, daß wir daran gedacht haben.

Synodaler Viebig (Zur Geschäftsordnung): Ich habe eine
Verständnisfrage: Wo soll diese Ziffer 2 eingefügt werden
- in den ersten Beschlußvorschlag des Hauptausschus­
ses, über den wir gar nicht mehr abgestimmt haben, oder
in den neuen, der mit den anderen Ausschußpapieren vor­
liegt? Ich weiß nicht genau, wo diese beiden Beschlüsse
nachher aufgenommen werden sollen. Würden Sie mir
das bitte erklären.

Präsident Bayer: Das will uns Herr Dittes erklären.

Synodaler Dittes: Das kann Herr Punge oder ich erklären.
Dies ist der erste Beschlußvorschlag des Hauptaus­
schusses: „Die Synode möge beschließen ... ".

Präsident Bayer: Das ist gar nicht mehr Gegenstand der
Abstimmung. Ich bin in der Tat auch überrascht. Ich habe
gebeten, mir die Papiere um 14.30 Uhr zu geben, habe sie
aber erst um 15.30 Uhr erhalten. Ich bin somit in der Sache
überrascht worden.

Synodaler Punge, Berichterstatter: Über den ersten
Beschlußvorschlag Ziffer 2 des Hauptausschusses ist
noch nicht abgestimmt worden. Diese Ziffer würde dann
heißen: „Die zum Thema gehaltenen Referate, Bibelarbei­
ten, die Protokollauszüge und die Vorbereitungsmappe
zum Thema werden interessierten Gemeindegliedern auf
den üblichen Wegen zugänglich gemacht."

Synodale Dr. Gilbert: Herr Prälat Schmoll, vielleicht kön­
nen Sie sich das auch noch einmal ansehen, nachdem Sie
gestern in der Formulierungskommission waren, da es
nämlich gar keine Schwierigkeit bereitet, diese Formulie­
rung auf dem Deckblatt einzufügen, und zwar als Anfü­
gung zum zweiten Absatz. Dann kann der Antrag Dittes
übernommen werden. Damit ist diese Ergänzung unterge­
bracht und hat seinen formalen ordentlichen Weg genom­
men. Es handelt sich hier um eine Verfahrensfrage. Herr
Schmoll, meinen Sie, das ginge so?

(Prälat Schmoll: Keine Bedenken).

Synodaler Wettach: Um etwas klarzustellen: es geht hier
eigentlich um zwei verschiedene Vorgänge. Der eine ist
das Blatt an das Forum der ACK, das unsere Landes­
synode dort einbringt. Bei dem anderen geht es um die
Rückwirkung dessen, was wir in der eigenen Landes­
kirche getan haben. Das war Ziffer 2 auf dem Beschlußan­
trag des Hauptausschusses, während wir hier nur Ziffer 1
behandeln. Daher kommtdiese Diskrepanz.
Präsident Bayer: Frau Dr. Gilbert hat beantragt, die Zit­
fer 2 im Deckblatt aufzunehmen. was ich auch für über­
sichtlicher hielte. In der Sache ändert sich dadurch nichts.
Ich schließe mich dem Vorschlag der Frau Dr. Gilbert an,
daß dieser Teil, den Herr Dittes beantragt hat, unter
Absatz 2 des Deckblattes kommen soll. Hierüber wird jetzt
abgestimmt.

Wer stimmt dem ersten Antrag des Synodalen Dittes zu?­
Das ist die überwiegende Mehrheit. Wer stimmt dagegen?
- Enthaltungen? - 7. Bei 7 Stimmenthaltungen so
beschlossen.
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Wir kommen zum zweiten Antrag des Konsynodalen Dittes.
Dieser Antrag begehrt, daß der Beschlußvorschlag um die
Ziffern 3 und 4 ergänzt werden soll. Offenbar geht man
auch hier wiederum vom früheren Beschlußvorschlag des
Hauptausschusses aus.

Synodale Dr. Gilbert: Ziffer 3 kann entfallen, da sie auf
dem Deckblatt bereits enthalten ist.

Präsident Bz·er: Herr Dittes, Ziffer 3 könnte entfallen, ist
das nicht scnon erledigt?

Synodaler Dittes: Das Anliegen ist dies. ob so verfahren
wird, wie ich gewünscht habe.

Präsident Bayer: Ich sehe es so an. Frau Dr. Gilbert nickt.

Synodale Dr. Gilbert: Ich halte es für gar kein Problem.
Auf dem Deckblatt steht, wenn Sie dies zur Hand nehmen.
im dritten Absatz: „Die Landessynode legt die Ergebnisse
und Beschlüsse dem Forum der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen mit der Absicht vor ...". Das ist der
2. Antrag Dittes, Ziffer 3. Wir können nicht direkt an den
ÖRK-Ausschuß, wir müssen über die für uns zuständige
Region Konferenz Evangelischer Kirchen gehen.

Ziffer 4 ist emn neuer Gesichtspunkt. Dieser müßte auf dem
Deckblatt ebenfalls nach dem zweiten Abschnitt angefügt
werden.

Präsident Bayer: Es steht als letztes zur Abstimmung. was
im Antrag Duttes unter Ziffer 4 steht: .Die Beauftragten der
badischen Landeskirche für Ökumene und Mission wer­
den gebeten, die Stellungnahmen und Arbeitsergebnisse
der Synode bei ihrer Arbeit als verbindliche Leitlinien zu
beachten." Hierüber stimmen wir jetzt ab.

Wer stimmt diesem Antrag zu? - Das sieht mir nach Mehr­
heit aus. Ich frage nach den Gegenstimmen? - 13. Enthal­
tungen? - 13. Der Antrag ist angenommen.

Damit wären wir mit der Abstimmung und endgültig mit
der Schwerpunkttagung und der 3. Sitzung am Ende.

(Ende der Sitzung 16.10 Uhr)


